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Vorwort. 

Während meiner langjährigen berufsmäfsigen Beschäftigung 
mit dem öffentlichen Recht Westeuropas fühlte ich mich oftmals 
angetrieben, auch meinerseits in die eine oder andere der Ver­
handlungen einzugreifen, die namentlich unter den deutschen 
Publizisten im Laufe der letzten zwei Decennien mit so grofser 
Gründlichkeit geführt worden sind und bereits viele reiche, manche 
Uberraschende Resultate gebracht haben. Jedesmal indessen, 
wenn ich dieses oder jenes der interessantesten unter den im 
Vordergrunde stehenden Problemen schon sicher gefafst und 
gelöst zu haben glaubte, zeigte es sich mir bei der letzten 
Prüfung, dafs immer noch irgendeine sehr wesentliche Voraus­
setzung da war, deren Unsicherheit die Uberzeugungskraft 
meiner Argumentationen auch in meinen eigenen Augen ge­
fährdete. Die eine Frage zog aber wieder andere Fragen nach 
sich, und so war in allen Fällen das Ergebnis dieses, dafs die 
mafsgebenden Voraussetzungen der Entscheidungen schliefslich 
nicht mehr im Sonderbereich des Staats- oder Völker- oder 
Kirchenrechts u. s. w. zu suchen sind, sondern als Gemeingut 
der ganzen Rechtswissenschaft Bestandteile der Rechtsphilosophie 
und allgemeinen Rechtstheorie bilden. Diese Erkenntnis hat 
mich die Veröffentlichung speciellerer Versuche auf den ge­
nannten Gebieten einstweilen noch aufzuschieben genötigt, dafür 
A b e r die Anregung zu diesen „kritischen Abhandlungen" über 
philosophische Vorfragen und allgemeine Grundbegriffe der ge­
samten Jurisprudenz gegeben. 
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Der ganzen Reihe der Abhandlungen habe ich eine „Ein­
leitung" gewidmet, worin meine Auffassung von den im Bereich 
der allgemeinen juristischen Begriffe herrschenden Zuständen 
ausführlich dargelegt ist. Sie enthält zugleich die Motivierung 
meines Unternehmens. Ferner habe ich im Anschlufs an diese 
„Einleitung" auch über Absicht, Plan und Gesamttitel meiner 
Untersuchungen Erklärungen abgegeben (S. 102—106), die ich 
hier nicht wiederholen will. Nur in einer Beziehung glaube 
ich sie vervollständigen zu müssen. 

Aus äufsern- Gründen habe ich in mehrere selbständige 
Monographien zerlegt Etwas, das doch gleichzeitig und im Zu­
sammenhange durchdacht und entworfen worden ist. Infolge 
dieser Teilung des Stoffes mufste an vielen Punkten, oft ohne 
jede Vertröstung auf zukünftige Ergänzung und Erledigung, der 
Gang der Untersuchung gar plötzlich abgebrochen werden. Per 
fragelustige Leser wird auch ohne Hinweis die Stellen entdecken, 
wo ich mit der Kühle des Anatomen, der ja auch nicht alle 
Gefäfse, die er durchschneiden mufste, sorgfältig unterbindet, 
verfahren bin. Ich suche dafUr keine andere Entschuldigung, 
als dafs in einem einzigen Buche nicht alles und alles mit der 
gleichen Umständlichkeit festgestellt werden kann. Übrigens 
nehme ich in den folgenden Bänden einige der in den früheren 
abgebrochenen Fragereihen wieder auf. Bis dahin mögen die 
durchschnittenen Arterien weiterbluten. 

Soviel zu den sämtlichen Abhandlungen. Ein nicht viel 
längeres Geleitwort habe ich der in diesem Bande enthaltenen 
ersten mitzugeben. 

Warum ich sie geschrieben, das wissenschaftlich längst ab-
gethane Naturrecht einer Kritik gewürdigt habe? So wird man 
auf den Titel hin fragen und vielleicht vermuten, ich hätte 
die Absicht, das helle Tageslicht durch Laternenschein zu ver­
stärken. Denn herrschen nicht, wenigstens unter den deutschen 
Juristen, die Prinzipien der Historischen Schule? Ja und Nein. 
Versteht man darunter die Savigny-Puchtasche Rechtsphilosophie, 
so kann glücklicherweise von einem Herrschen derselben nicht 
die Rede sein. Wenn sie aber gefallen ist, wer definiert uns, 
was unter der von ihr übriggebliebenen und gegenwärtig angeb-
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lieh allgemein anerkannten Rechtstheorie, die noch immer den 
Namen der geschichtlichen führt, eigentlich zu verstehen ist? 

Aber abgesehen davon, dafs ihr Wesen durchaus nicht fest­
steht, die historische Rechtstheorie herrscht nicht nur nicht, 
sondern sie vermag auch in unsern Tagen sich sogar kaum der 
Gegner zu erwehren. Also herrschen unhistorische, naturrecht­
liche Richtungen vor? Ja und Nein. Im Schultalar tritt das 
Naturrecht allerdings nur noch ausnahmsweise auf, dafür um so 
häufiger in allerlei Verkleidungen. Die Zeiten des Naturrechts 
sind nicht vorUber, sie sind immer, auch jetzt. Es kommt nur 
darauf an, was man unter Naturrecht verstellt. Weil man sich 
der Täuschung hingiebt, als sei mit dem anrüchigen Namen 
auch die Sache um allen Einflufs unter den Fachgenossen ge­
kommen, eben deshalb schreibe ich über und gegen das Natur­
recht in dem Bewufstsein, hiermit eine Arbeit zu leisten, die 
früher oder später doch einmal geleistet werden mufste. Trotz­
dem wird sie von den bekannten „Fertigen" für unnütz gehalten 
werden. Dawider kann ich nichts thun. Was dem Einen eine 
Winkelriedsthat, ist dem Andern eine Don - Quixoterie. Und 
vielleicht bringt in wissenschaftlichen Streitfragen der Ausgang 
des Kampfes es immer mit sich, dafs selbst der lange Zeit schier 
unbesiegbar scheinende Geharnischte nach seiner Niederlage 
für eine blofse Wind—mühle angesehen wird. Aber war er es 
darum auch vorher? 

Noch einer zweiten Frage, gestellt von dem Standpunkt, 
dafs ein dickes Buch ein grofses Übel zu sein pflegt, bin ich 
gewärtig. Ob der Gegenstand sich nicht auf viel weniger Seiten 
hätte abmachen lassen? Ich glaube nicht. Eine Handvoll 
Erisftpfel unter die Leute werfen, das ist schnell geschehen. 
Sie einzeln wieder einsammeln und vernichten, dazu gehört 
einige Ausdauer. Den erwähnten „Fertigen" freilich sind schon 
ein paar Bogen Beweis zuviel oder ein paar Dutzend Bogen 
Gegenbeweis noch zuwenig, jenachdem. Bei der vorliegenden 
Arbeit aber mufste die Rücksicht auf die Geduld der Leser hinter 
der Verpflichtung zur Gründlichkeit zurückstehen. Ich hatte 
entweder das ganze Naturrechtsnest auf einmal auszunehmen — 
oder ich durfte es garnicht anrühren. Der Formenreichtum des 
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modernsten Naturrechts jedoch, die Schwierigkeit allen Abarten 
desselben gegenüber erst die geeigneten Stutzpunkte der Kritik 
zu beschaffen, endlich die schwankende rechtsphilosophische 
Terminologie, dies alles bedingte eine gewisse Breite in Dar­
stellung und Argumentation, wiewohl ich noch an vielen Stellen 
das Weiterdenken dem verständnisvollen Leser überlassen konnte. 

Einem solchen wird es ja einleuchten, dafs man so viel­
verschlungene und unwegsame Pfade, wie ich sie in dieser Ab­
handlung wandeln mufste, nicht im leichten Tanzschritt abgehen 

^kann. Etwas schneller, hoffe ich, werden wir in den folgenden 
vorwärtskommen. Aber Bücher zum Verschlingen werden auch 
die nicht sein. Nur in der Beziehung werden sie sich von 
ihrer Vorläuferin unterscheiden, dafs in ihnen die unmittelbaren 
2>ositiven Ergebnisse, die sich in der vorliegenden grofsenteils 
noch verborgen halten, greifbarer hervortreten werden. 

Lange genug habe ich die geplanten Monographien aus­
reifen lassen, ehedenn ich mich zur Veröffentlichung der ersten 
entschlofs. Ob sie auch reif geworden, werden die Sachver­
ständigen, und welchen Nutzen sie unsrer Wissenschaft bringen, 
wird die Zeit entscheiden. 

Da ich mich in der Sache Uberall sicher fühlte, habe ich 
meine Ansichten auch alle bestimmt geäufsert. Gegen kunst­
volle Mifsverständnisse kann ich mich natürlich nicht schützen. 
Böse Vorahnungen plagen mich nicht. Allerdings wird sehr 
vielen, von mir hochgeschätzten Juristen das Leitmotiv dieser 
Arbeit anfangs schon deswegen nicht angenehm klingen, weil es 
so oft wiederholt wird. Ich lebe jedoch der festen Zuversicht, 
dafs sie dasselbe trotzdem mit der Zeit zu dem ihrigen machen 
werden. Und hieran, dafs das, was jetzt mir als unumstössliche 
Wahrheit gilt, einst allgemein als solche anerkannt sei, ist mir 
schliefslich allein gelegen. 

D o r p a t im Juni 1892. 
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S. 539; Unterscheidung von Rechtsinhalt u. Rechtsform 
S. 543; die geschichtliche Theorie der formellen Rechts­
quellen S. 540 u. das geschichtliche Prinzip der Rechts­
bildung S. 549. 
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I. 

1. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist die einst 
so rege M i t a r b e i t d e r P h i l o s o p h i e an den P r o ­
b l e m e n des R e c h t s immer schwächer geworden. Gegen­
wärtig scheint sie endlich ganz und gar eingestellt zu sein. 
Freilich nicht, wenn man blofs die Menge der von Philosophen 
herrührenden Schriften Uber derartige Fragen zählt, denn 
diese ist heutzutage wahrscheinlich ebenso grofs wie jemals*, 
wohl aber, wenn man deren Gehalt an fördernden, anregen­
den, in irgendeinem Sinne neuen Gedanken in Betracht zieht. 

Allerdings sind die Philosophen, nachdem die grofsen 
Systeme vom Ende des vorigen und Anfang unseres Jahrhunderts 
in Trümmer gegangen, lange Zeit mit der kritischen Sichtung 
aller etwa noch bimichbaren einzelnen Werkstücke und dem­
nächst mit der Neubegründung der erkennnistheoretischen, 
methodologischen und psychologischen Hauptlehren vollauf 
beschäftigt gewesen. Daneben aber haben sie sich allmählich 
auch andern Objekten zugewendet und namentlich der Ethik 
die sorgfältigste Pflege gewidmet. Eine Fülle gedankenreicher 
Systeme beweist die Fruchtbarkeit der modernen Philosophie 
auf dem Gebiete der Moral und ein ununterbrochener Zuflufs 
kritischer Einzeluntersuchungen läfst es zu keiner Stagnation 
in diesem Zweige der sog. praktischen Philosophie kommen. 
Für den andern Zweig, die Philosophie des Rechts und des 

1* 
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Staates, jedoch scheinen die Philosophen keine Kraft übrig 
zu haben. Mehr der Not gehorchend als dem eigenen Triebe 
blickt einstweilen wohl manchmal ein Philosoph, öfter speciell 
ein Ethiker oder auch ein Methodolog zu uns Juristen und 
unserem Arbeitsfeld herüber, weil er dies nun einmal nicht 
vermeiden kann, z. B. wegen des Bedürfnisses, sein System 
der Moralphilosophie oder Erkenntnistheorie auch nach dieser 
Seite abzurunden, und recht Wenige zeigen dabei, dafs sie 
mehr als die äufserc Oberfläche wahrgenommen und ein 
tieferes Verständnis für die Eigenart des Rechts gewonnen 
haben.* Aber eine gründliche Untersuchung einer specielleren 
Frage aus den allgemeinen Rechtslohren durch einen Philo­
sophen von Fach, eine auch den Juristen erfreuende Mono­
graphie aus dem Lager der Philosophen — von ganzen reclits-
philosophischen Systemen, die unsern Dank verdienten, gar-
nicht zu reden — ist ein unerhörtes Ereignis. ** 

Ob wir nicht den Philosophen für diese ihre Enthalt­
samkeit am Ende noch erkenntlich sein sollen? 

Viele Juristen, darunter nicht wenige, deren Interesse 
für die Wissenschaft aufser aller Frage ist, zeigen sich aller­
dings sehr geneigt, .auf jene freundnachbarliche Mitarbeiter­
schaft gänzlich und für immer zu verzichten. Sie erinnern 
sich vielleicht des Unheils, das Naturrechtsdoktrin und ab­
strakte Rechts- und Staatsphilosophie in Jurisprudenz und • 

* Zu diesen sind aus neuester Zeit etwa zu rechnen J. H a u m a n n , 

Handbuch der Moral nebst Abrifs der Rechtsphilosophie, Leipzig 1879. 

W i u i d t , Logik I I : Methodenlehre, Stuttgart 1883; Ethik, Stuttgart 1886; 

System der Philosophie, Leipzig 1889. H ö f f d i n g , Ethik (deutsche Ausg. 

von Bendixen\ Leipzig 1888. P a u l s e n , System der Ethik, Berlin 1889. 

lieber S c h u p p e vgl. die folgende Note. 

** Um so freudiger erkenne ich an, dafs manches für den Juristen 

unmittelbar Brauchbare enthalten ist in den Schriften des Philosophen 

S c h u p p e : Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie, Breslau 1881, 

S. 276 ff.; Der Begriff des Rechts, 1883 (in der Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. Recht 

X S. S49 ff.); Die speeifische Differenz im Begriff des Rechts, 1884 fdaselbst 

X I S. 160 ff); Die Methoden der Rechtsphilosophie, 1884 (in der Zeitschr. f. 

vergl. Rechtswiss. V, S. 209 ff); Der Begriff des subjektivenjtechts, Breslau 

1887; Das Gewohnheitsrecht, Breslau 1890. 



Staats Wissenschaft — zumal in Rechts- und Staatsleben! — 
ehemals angerichtet haben. Seitdem hat ja Philosophie über­
haupt keinen guten Klang mehr in den Ohren der Juristen, 
und gewifs ist, dafs man unter Rechts- und Staatsphilosophie 
lange Zeit so mancherlei verstanden hat und leider noch heute 
versteht, wogegen ihr Miistrauen, ihr Widerwillen vollkommen 
begründet ist. 

Die kühle Haltung der Juristen gegen die Philosophie 
ist begreiflich. Wie aber soll man sich angesichts der ander­
weitig offenbarten Leistungsfähigkeit der letzteren ihre Un­
fruchtbarkeit im Bereich der Rechts- und Staatslehre, ange­
sichts ihrer frischen, kühnen Angriffe auf die ethischen Fragen 
ihre muthlose Zurückhaltung gegenüber den juristischen er­
klären ? Woher bei einer Wissenschaft, der doch grundsätzlich 
nihil humani alienum, solche auffallende Vernachlässigung ge­
rade des Rechts und des Staates, dieser ehemaligen Lieb­
lingsobjekte aller philosophischen Denker? 

Der Grund liegt darin, scheint mir, dafs die entfesselte 
philosophische Spekulation eben vornehmlich auf dem Gebiete 
des Rechts und des Staates die schwersten Niederlagen er­
litten hat. Und zwar wurde da nicht irgendeine philo­
sophische Richtung durch eine andere besiegt und verdrängt, 
sondern die ihrer aller und ihrer anmafslichen Herrschaft 
überdrüssige eigentliche Hausherrin selber, die nach langer 
Unterdrückung kräftig aufstrebende positive Rechts- und 
Staatswissenschaft war es, die sie samt und sonders depos-
sedierte und nunmehr von philosophischer Rechts- und Staats­
lehre überhaupt nichts mehr wissen wollte. Seitdem dauert 
bei einem Teil der Philosophen die Erkenntnis an, dafs es 
nicht ratsam, jedenfalls ganz nutzlos ist, sich an ein Philo­
sophieren über Recht und Staat zu machen, solange man 
keine bessere Ausrüstung und reichlichere Mittel dazu er­
worben, als ihrerzeit die Vertreter jener aufgelösten Schulen 
besafsen. Es sind das diejenigen, die den Grund der selbst­
verschuldeten Niederlagen der Königin der Wissenschaften 
eingesehen und sich zu Herzen genommen haben. Ein an­
derer Teil der Philosophen dagegen, unbekannt, wenn nicht 
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mit den Katastrophen der früheren Systeme der Rechts- und 
Staatsphilosophie, so doch mit den wahren Gründen derselben, 
verschliefst sich dieser Einsicht. Daher kostet es sie wenig 
Ueberwindung, ihre Gedanken über Recht und Staat öffent­
lich vorzutragen, und sie liefern Schriften in grofser Zahl, 
welche fast ebensoviele Rückfälle in die Manier jener Rechts­
philosophie des leichten Herzens bedeuten. Ihnen streckt 
indessen kein rechter Jurist die Hand zum Bunde entgegen. 
Die zurückhaltenden Philosophen aber begreifen, dafs Rechts­
und Staatsphilosophie nicht blofs der Tummelplatz sein kann 
für allerlei Ansichten und Einfälle, wie sie sich doch bei 
jedem Manne von Geist einstellen, der einige alte und neue 
Schriftsteller und vielleicht noch eine gröfsere Zeitung etliche 
Jahre hindurch regelmäfsig gelesen hat. Begreiflich, dafs sie 
eben wegen dieser ihrer Einsicht sich ihrerseits nicht früher 
an der litterarischen Förderung der Lehre vom Recht und 
vom Staat beteiligen mögen, als bis sie ein genügendes posi­
tives Wissen von diesen Dingen erworben haben. Dazu aber 
bedürfte es, obwohl sie sich ja mit juristischem Roh­
material durchaus nicht zu befassen brauchten, einer gar lang­
wierigen und emsigen Beschäftigung mit den einzelnen Wissen­
schaften vom wirklichen Recht und wirklichen Staat. Auf 
den schnellen Flügeln der Spekulation läfst sich das Ziel 
nicht sicher erreichen, die Länge des beschwerlichen Fufs-
weges aber schreckt auch den Rüstigsten ab. 

Möchte die Philosophie das verlorene Terrain — und ver­
loren ist ihr das Gebiet des Rechts und des Staates so gut wie 
ganz — aufs neue anpflanzen, ohne abermals entschiedene 
Abweisung befürchten zu müssen, so könnte dies nur ge­
schehen, falls sie sich endlich auch rücksichtlich der Rechts­
und Staatslehre in dieselben Bedingungen schickte, die sie 
heutzutage ja allen übrigen Specialwissenschaften gegenüber 
ohne weiteres einhält. Sie darf einerseits nirgends in Wider­
spruch zu den Errungenschaften der methodisch korrekt ent­
wickelten einzelnen Teile dieser Wissenschaften treten, andrer­
seits mufs sie eine Methode befolgen, durch welche sie sich, 
sie möge so hoch streben wie sie wolle, vor dem Überspringen 
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der aller Wissensehaft überhaupt gesetzten Grenzen be­
wahrt. Es ist also Voraussetzung, dafs sie sich auf ein­
dringendes einigermafsen umfassendes Studium aller juristi­
schen Hauptdisciplinen stützt und nicht wie einst sich darin 
gefällt, allerhand juristisch klingende Philosopheme aus dem 
Unbekannten ins Undenkbare zu produzieren. F ü r e i n e 
w i s s e n s a r m e , w e n n g l e i c h noch so g e i s t r e i c h e A r t 
R e c h t s p h i l o s o p h i e zu t r e i b e n hat d i e J u r i s p r u ­
d e n z un t e r k e i n e n Um s t änden mehr A n e r k e n n u n g 
ü b r i g . 

In jenen Sphären wissenschaftlicher Arbeit, wo Rechts­
wissenschaft und Philosophie zusammentreffen, wäre uns die 
Mitarbeit der Philosophen entschieden heilsam und erwünscht. 
Es scheint jedoch, als wolle oder könne die Weltweisheit sich 
noch nicht entschliefsen, unter den genannten Bedingungen 
die abgerissenen Fäden der einstmals so intimen Verbindung 
mit der Jurisprudenz wieder anzuknüpfen. Wir aber können 
uns auf die Dauer gewifs nicht mit der blofsen Feststellung, 
Auslegung und Ordnung des gegebenen Rechtsstoffes als 
solchen begnügen, jeder philosophischen Rechtslehre entraten. 
So wenig die Menschheit jemals authören kann, nach Erkennt­
nis der tiefsten für sie noch erreichbaren Gründe aller Dinge 
und ihres Zusammenhanges zu streben, so wenig kann sich 
die Jurisprudenz auf der Höhe echter Wissenschaftlichkeit 
fühlen, wenn sie nicht die philosophische Durchdringung der 
Ergebnisse aller juristischen Einzelforschung und die Harmo­
nisierung derselben mit den Errungenschaften aller übrigen Wis­
senschaften wenigstens ernstlich anstrebt. Wir müssen eine 
Philosophie des Rechts haben, und wenn die Philosophen uns 
nicht helfen wollen oder können, nun so b l e i b t uns Ju­
r i s t en eben n i c h t s ü b r i g , als so g u t es g e h t auf 
e i g e n e H a n d ü b e r das R e c h t zu p h i l o s o p h i e r e n . 

Damit ist bereits ein vielversprechender Anfang gemacht 
worden. Er ist zu rinden in einem gewissen, seit ein paar 
Dezennien rasch anwachsenden Teile der Rechtslitteratur: 
den Schriften philosophierender Juristen der neuesten Zeit. 
In diesen offenbart sich dem Beobachter mit grofser Deut-



— 8 — 

liehkeit, wie einerseits die Jurisprudenz keineswegs jeder phi­
losophischen Rechtslehre zu entsagen gesonnen ist, andrerseits 
aber gerade ihre tüchtigsten wissenschaftlichen Repräsentan­
ten nicht im Zweifel sind über die Notwendigkeit, bei der 
ungenügenden Unterstützung seitens der Philosophen sich 
in dieser Beziehung durchaus selber helfen zu müssen. Welcher 
Art Schriften ich hiermit gemeint haben will, wird sich aus 
einer Durchmusterung und kurzen Charakterisierung der im 
weitesten Sinne als rechtsphilosophisch zu bezeichnenden 
Litteratur ergeben. 

2. Die ganze civilisierte Welt steuert zur r c c h t s p h i l o -
s o p h i s c h e n L i t t e r a t u r bei. Am eifrigsten ist man hierin 
natürlich in Westeuropa; aber auch die skandinavischen und 
slavischen Länder liefern ihren verhältnismässigen Anteil. 
Nehmen wir dieses gesamte Schrifttum, das rechtsphiloso­
phisch ist oder sein möchte, so schlechthin ohne die Spreu 
vom Weizen zu sondern, dann mufs es uns Uberaus reichhal­
tig erscheinen. Wenn wir aber erstens alle diejenigen Bei­
träge ausscheiden, welche, in alten Geleisen einherziehend, wis­
senschaftlich bereits überwundenen Standpunkten und Metho­
den huldigen, und zweitens von dem Rest noch sämtliche 
Erzeugnisse fallen lassen, deren Novitäten der Rechtswissen­
schaft unannehmbar sind, so verbleibt uns nur ein recht klei­
ner litterarischer Schatz. Wie schwer mufs es doch sein, das 
angelernte Falsche zu verlernen, und um wieviel schwerer 
noch, wenn man es endlich von sich gethan, die schmerzliche 
Lücke innerhalb der schöngereihten Dogmen lieber klaffen zu 
lassen, statt sie mit der ersten besten neuen „Idee" zu besetzen ! 

Da haben wir vor allem eine umfangreiche Litteratur*, 
die mit allen der Rechtsphilosophie eigenen Äufserlichkeiten 

* Dieselbe in ihrer ganzen Ausdehnung hier anzuführen, sehe ich 

keinen Grund, und eine Auswahl würde kein richtiges Bild des thatsäch-

lichen Bestandes geben. Der allergröfstc Teil der neueren rechtsphilo­

sophischen Schriften mufs ohnehin weiter unten (in der I. Abhandlung, 

I. Abschnitt) vorgeführt werden, während der Rest an den geeigneten Stellen 

dieser „Einleitung" (vgl. z. B. unten 8. 28 ff.) und der später folgenden Unter­

suchungen berücksichtigt werden wird. 
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geziert auftritt und sieh verschiedene Namen beilegt, aus denen 
hervorgeht, dafs sie rechtsphilosophisch zu sein beansprucht. 
Im einzelnen lassen sich unter diesen echten und unechten 
Spröfslingen bekannter alter Stämme noch ziemlich deutlich 
etwa vier verschiedene Zweige unterscheiden, die unermüd­
lich immer neue Triebe erzeugen, obwohl es'mit ihrer wissen­
schaftlichen Lebenskraft schlimm genug bestellt ist. Zuerst 
eine k i r c h l i c h - S c h o l a s t i s c h e R i c h t u n g , die sich mit 
Vorliebe an die Rechts- und Staatslehre des heil. Thomas von 
Aquino anlehnt. Ihre litterarischen Produkte erscheinen beson­
ders zahlreich in den Ländern romanischer Zungen, nicht selten 
mit der Angabe, dafs sie von der katholischen Kirche aus­
drücklich gebilligt seien. Gelegentlich suchen sie auch eine 
Stütze an den entsprechenden Ideen protestantischer Rechts­
philosophen. Eine andere Kategorie wird gebildet von den 
Anhängern der speku la t i ven P h i l o s o ph i e, insbesondere 
H e g e l s , der, wie es scheint, unter den Gelehrten Italiens im­
mer wieder begeisterte Jünger gewinnt. Ferner hält sich die 
S c h u l e K. Ohr. Fr . K r a u s e s , deren Stern in Deutsch­
land gar rasch gesunken, im südlichen Europa, zumal in Spa­
nien und in Italien, noch leidlich aufrecht. Endlich fliefst 
nach wie vor breit und flach das N a t u r r e c h t daher, ein 
nimmer versiegender, durch zahlreiche Nebenflüsse von man­
nigfachem Charakter gespeister Strom, in den schliefslich auch 
ein ansehnlicher Theil der zuvor genannten kirchlichen, spe­
kulativen und organischen Rechtslehre einmündet. Ihn trocken 
zu logen, ist der Kritik bisher nicht gelungen, um so weniger 
als sie regehnäfsig, nachdem sie den einen oder anderen Zu-
flufs verstopft, selbst gleich wieder eine frische Quelle eröff­
net hat, die sich alsbald in vollem Laufe demselben Haupt­
gewässer zuwandte, um ihm das oberhalb Entzogene unter­
halb reichlich zu ersetzen. 

Kaum bedarf es noch eines ausdrücklichen Hinweises da­
rauf, dafs keine dieser vier Richtungen mehr ganz rein zur 
Erscheinung kommt. Denn die prinzipiellen Anhänger jeder 
einzelnen verschmähen es nicht, auch von den übrigen pas­
sende Elemente zu entlehnen, sodafs sie strenggenommen 
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eigentlich samt und sonders Eklektiker genannt werden müfs-
ten. Zu ihnen gesellt sich die undisciplinierte Schar Derjeni­
gen, die sich bei eintretenden Gelegenheiten gedrungen füh­
len, über das Recht allerlei Bedeutsames zu sagen, was noch 
nie zuvor gesagt worden ist, etwas ganz Originelles oder Tief­
sinniges. Das dazu erforderliche naive Selbstvertrauen ver­
danken sie meist dem Umstände, dafs sie jedes zeitraubende 
Studium des Rechts unterlassen haben, um gleich mit der 
Produktion von Ideen über das Recht beginnen zu kön­
nen. Warum sollten denn auch im Bereich der Rechtsphi­
losophie die doch überall sonst vertretenen Genies fehlen, 
die alles wissen, ohne es gelernt zu haben ? * Man höre doch 

* Diesen scheint kein Geringerer als H e g e l , Grundlinien der Philo­
sophie des Hechts (1820), Zusatz zu § 215 (Werke VIII , Berlin 1833, S. 279) 
das W o r t zu reden. Er sagt: „Der Juristonstand, der die besondere Kennt­
nis der Gesetze hat, hält dies oft für sein Monopol, und wer nicht vom 
Metier ist, soll nicht mitsprechen. . . Aber sowenig jemand Schuhmacher 
zu sein braucht um zu wissen, ob ihm die Schuhe passen, ebensowenig 
braucht er überhaupt zum Handwerk zu gehören, um über Gegenstände, 
die von allgemeinem Interesse sind, Kenntnis zu haben. Das Recht betrifft 
die Freiheit, das Würdigste und Heiligste im Menschen, was er selbst, in­
sofern es für ihn verbindlich sein soll, kennen mufs." Vgl . dazu die 
Bemerkung v. J h e r i n g s , Geist des römischen Rechts, § 37 Note 472c 
(4. Aufl. II, 2, 1883, S. 314). Man lege sich nun die in dem eitierten Zusatz 
kunstvoll ineinander geschlungenen Gedanken H e g e l s zurecht. Der erste 
Satz bringt die Behauptung. In der ersten Hälfte des zweiten Satzes folgt 
eine Art Beweis mittels einer Analogie, welche eine an sich richtige Be­
obachtung enthält, aber die hier aufgestellte Behauptung nicht deckt; in 
der zweiten Hälfte erscheint eine Wiederholung des Beweisthemas in einer 
veränderten Form, auf welche jene Analogie wiederum nicht pafst, aber doch 
durch das W o r t „ebensowenig" bezogen wird. W a s der Schlufssatz mit 
dem zweideutigen „kennen mufs" an dieser Stelle soll, wäre nicht abzu­
sehen, wenn nicht der dem „Zusatz" vorausgehende § 215 von der Not­
wendigkeit, dafs die Gesetze allgemein bekannt gemacht werden, handelte. 
Aber dann ist wieder nicht zu begreifen, wie die beiden ersten Sätze des 
„Zusatzes" wohl hierher passen mögen. Welchen Sinn man auch in denselben 
hineinlegen möge, H e g e l könnte jedesmal sagen, das habe er nicht be­
haupten wollen. Und doch ist der Gesamteindruck des „Zusatzes" der: um 
über das Recht (denn nicht blofs die „Gesetze" prätendieren die Juristen 
besser als Andere zu kennen) raisonnieren zu können, bedarf es durchaus 
nicht technischer juristischer Kenntnisse, und dies hat H e g e l durch ein dem 
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nur mit den Ohren des Juristen dem disharmonischen Chor 
dieser neueren und neuesten Auseinandersetzungen über aller­
lei halbjuristische Fragen aus der Ethik, all den Vorträgen und 
Zeitschriftenartikeln Uber Rechtsphilosophie und rechtsphiloso­
phische Themata zu und versuche, nachdem das tönende Erz 
und die klingende Schelle ausgesummt, den Totaleindruck fest­
zuhalten. Wieviel Jurisprudenz, solide, ihrer selbst sichere Ju­
risprudenz vermag man da wohl beim besten Willen aus dem 
vielstimmigen juristisierenden Wortgeklingel herauszuhören? 
Mir kommt die Anregung eines bekannten Romanisten * nicht 
aus dem Sinn: Ob es nicht an der Zeit wäre, eine eigenartige 
BiblioUieca inutilium zusammenzustellen ? 

Gewifs, aus den theoretischen Arbeiten der Juristen blickt 
bisher gar wenig Philosophie hervor. Aber wieviel Jurispru­
denz, oder sagen wir auch nur Rechtskunde liegt denn eigent­
lich den rechtsphilosophischen Elaboraten der Philosophen zu 
Grunde? Manchen gar keine, den allermeisten sehr wenig. 
Genau betrachtet, verfertigen sie ja ihre Gespinste aus lauter 
vorgefal'sten Ideen, welche die ernste Wissenschaft vom wirk­
lichen Recht längst einzeln gerichtet hat, und die von ihnen 
vorgetragenen traditionellen Glaubenssätze werden einzig des­
wegen noch so lange geduldet, weil sie ein schier unerträg-

gemeinen Leben entnommenes Bild schlagend erwiesen! Dafs bei diesem 
Bilde zwei Personen sich etwa so gegenüberstehen, wie Gesetzgeber und 
Gesetzesunterthan, nicht wie Jurist und Laie, während ein Dritter, dessen 
Rolle man mit der des Juristen vergleichen könnte, gänzlich fehlt, das hat 
der Philosoph wahrscheinlich selbst übersehen. Aber durch die schiefe 
Analogie und den Wechsel in der Bedeutung der nacheinander gebrauchten 
Ausdrücke „Kenntnis", „wissen", „Kenntnis haben" „kennen" — quaternio 
Urmini, glaube ich, nennen die Logiker dergleichen — hat er doch ein 
kleines Mustersophisma zustande gebracht. Da lobe ich mir die un­
geschminkte Anmafsung eines v. E s c h e n m a y e r , Normal-Recht, I Stutt­
gart 1819, Einl. , der offen erklärt, in der Rechtsphilosophie gebühre den 
Philosophen das erste W o r t und für sie sei die Kenntnis des positiven 
Rechts mehr schädlich als nützlich — eine Übertreibung bekannter An­
sichten K a n t s (vgl. diese „Einleitung" unter III, S. 78). 

* T h i b a u t , Versuche über einzelne Teile der Theorie des Rechts, 

(1798) 2. Aufl. Jena 1817, II S. 276. 
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Hohes Vacuum in dem wissenschaftlichen Abbild der Welt 
ausfüllen — Lückenbüfser, welche die Phantasie zu dem 
unvollendeten System der Wissenschaft liefert. Deshalb wei­
chen sie eben auch der blofscn kritischen Verneinung crfah-
rungsgemäfs noch lange nicht. Dieser gegenüber wechseln 
sie höchstens Namen und Maske, und sie werden, solange 
sie sich in der angedeuteten Funktion zu halten wissen, über­
haupt nicht eher verschwinden, als bis ihnen eine methodisch 
korrekte Philosophie des positiven Rechts auch den letzten 
Schlupfwinkel verlegt hat. 

Ebenso konservativ wie dieser Teil der festländischen 
Litteratur verhält sich die gesamte e n g l i s c h e R e c h t s -
t h e o r i e . Indessen hat sie mit der erstoren so gut wie nichts 
zu schaffen. Auf dem Kontinent sind wohl H o b b c s und 
L o c k e bekannte Namen aus älterer, B e n t h a m und John 
St. Mi 11 aus neuerer Zeit; aber von der „ A n a l y t i s c h e n 
S c h u l e " der englischen Juristen, ihrer einzigen, weifs man 
diesseits des Kanals bedauerlicher Weise so gut wie nichts. 
Dafür haben sich die Engländer auch ihrerseits durch keine 
unserer Schulen und Richtungen in hervorragender Weise be­
einflussen lassen. Im Gegenteil, die Rechtsphilosophie von 
G r o t i u s bis H e g e l und die Lehre der H i s t o r i s c h e n 
S c h u l e , von späteren allenfalls noch die Schriften T r e n d e-
l e n b u r g s und v. J h e r i n g s sind ihnen zwar geläufig, 
aber angenommen haben sie davon kaum etwas; die neuesten 
Leistungen der Deutschen sind ihnen überhaupt gänzlich 
fremd. Man ignoriert sich eben gegenseitig. So steht die 
Rechtstheorie der Engländer als ein merkwürdiges insulares 
Gebilde da, dem manche Einseitigkeiten als Folge der 
isolierten Entwicklung anhaften. Sieht man aber von diesen 
und einer gewissen, mit dem geringen Verständnis für aufser-
englische Rechtsbildungsformen und Rechtseinrichtungen zu­
sammenhängenden Dürftigkeit des verarbeiteten Materials 
ab, so findet man zwischen der englischen und der modernen 
deutschen Rechtslehre eine überraschende Ähnlichkeit hin­
sichtlich der Methode und der ganzen realistischen Behand-
lungsweise. 
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Das materielle Prinzip der englischen Schule wurzelt im 
allgemeinen in der Nützlichkeitsmoral oder dem fsogenann­
ten Utilitarismus. Als Vater desselben gilt L o c k e , als theo­
retischer Begründer B e n t h a m ; in unserem Jahrhundert ist 
er durch John St. Mi 11 und andere verfeinert und modifi­
ziert worden. Ihre formelle Rechtslehre dagegen ist .aus der 
wunderbaren Fusion zweier feindlicher Theorien entstanden, 
deren eine auf den Philosophen des Absolutismus, H o b b e s , 
die andere, der konstitutionelle Liberalismus, wiederum auf 
L o c k e zurückweist. Die unbeschränkte Machtvollkommen­
heit des Fürston wird also prinzipiell auf König und Parlament 
übertragen, thatsächlich koncentriert sie sich im letzteren. Auf 
diesen Grundlagen nun ward die allgemeine Rechtstheorie zu­
erst durch Sir John A u s t i n * ausgestaltet, der auf diese 
Weise der Begründer der erwähnten „Analytical School of 
Jurisprudence" und Vorläufer einer beträchtlichen Littc-
ratur geworden ist, die sich durch grofse Bestimmtheit bei 
der Entwicklung und musterhafte Präzision bei der For­
mulierung der Dogmen auszeichnet. Auch John St. Mi 11, der 
persönliche Schüler und Verehrer A u s t i n s , gehört, soweit 
er Jurist ist, zu dessen Anhängern. Da sich aber unter Al l ­
st i n s Nachfolgern keiner von den Schranken, welche dieser, 
im übrigen aufserordentlich scharfsinnige und bewunderungs­
würdig klare Jurist seinem Lehrgebäude gezogen, zu befreien 

* Das Hauptwerk Sir Johns (f 1859) ist: The province of jurispru-

dence determined, London 1832, in sechs Lectures, nebst einem Anhang: 

An outline of a course of lectures on general jurisprudence or the philo-

sophy of positive law, der nachmals eine detaillierte Ausarbeitung erfahren 

hat und in letzter Gestalt zusammen mit den Lectures der Province etc. 

in 2 vis. publiziert worden ist unter dem Titel: Lectures on jurisprudence or 

the philosophy of positive law, by the late John A u s t i n , 4 . ed. revis. and 

ed. by Eob. Campbell, London 1873. — Mit Recht beklagen es englische 

Schriftsteller, wie Sir Henry Sumner M a i h e , Village communities, (1871) 

Lect. III (4. ed. London 1881 ]). 66) und Lectures on the early history of in-

stitutions, (1874) Lect. X I I (3. ed. London 1880 p. 343) und Th. E . H o l l a n d , 

The Clements of jurisprudence, (1880) pref. (4. ed. Oxford 1888), dafs das 

übrige Europa fast gar keine Notiz von diesem hervorragenden W e r k e 

nimmt. 
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gewufst hat, so darf man ihre Werke eigentlich nicht den 
ausgebildeten Systemen der Rechtsphilosophie beizählen.* Wohl 
mögen sie für England das Niveau des vorhandenen Bedürf­
nisses erreichen und dort die fehlende Rechtsphilosophie leid­
lich ersetzen • nach kontinentalen Vorstellungen jedoch dürf­
ten sie eher dem entsprechen, was man sich neuerdings 
unter einer „Allgemeinen Rechtslehre" denkt, wie sie denn 
auch seitens ihrer Verfasser als „General Jurisprudence"' oder 
schlechtweg „Jurisprudence", auch als „Science oflaw", selten 
als „Fhilosophy of law'1 bezeichnet werden. Sie handeln vom 
Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, der Entstehung 
und den Arten, der Interpretation und Kodifikation des Rechts 
und von noch einigen anderen Gegenständen. Aber sie brechen 
überall die Fragestellung zu früh ab und lassen die letzten 
Probleme so gleichmütig auf sich beruhen, als wenn 
diese Fragen garnicht aufgeworfen zu werden verdienten 
oder bereits aufserhalb der Peripherie aller Wissenschaft 
lagen. Die philosophische Inquisition der Rechtsidee auf ihre 

/ * A u s der „Analyt ischen Schule" sind in neuerer Zeit u. a. folgende 
W e r k e hervorgegangen: W . M a r k l i y , Elements of l a w , considerod w i th 
reference to principles of general jur isprudence, (1871) 4. ed. Ox ford 1889; 
Sh. A r n o s , T h e science o f l a w , (1871) 3. ed. London 1877; T h . E . H o l ­
l a n d (vg l . die vor ige Note) ; E . C. C l a r k , Practical jurisprudence. A eom-
ment on A u s t i n , Cambridge 1883; J . M. L i g h t w o o d , T h e nature of positive 
law, London 1883; W . E . H c a r n , T h e theory of legal duties and rights. 
A n introduetion to analytical jurisprudence, Melbourne and L o n d o n 1883. 
Ihnen schliessen sich an die Studien von Fr . P o l i o c k , Essays in ju r is ­
prudence and ethics, London 1882. — l i r o o m , T h e philosophy o f l a w , 
(1876) 2. ed. L o n d o n 1878 enthält weder etwas Rechtsphilosophisehes, noch 
auf die allgemeinen Rechtslehren Bezügliches, sondern nur eine E r k l ä r u n g 
v o n allerhand englischen jurist ischen Ausdrücken. — Durchaus kr i t isch 
stellt sich gegenüber den Austinscheu Doktr inen der bekannte nordameri­
kanische J u r i s t F r . W l i a r t o n , Comnientaries on law, embracing chapters 
on the nature, the source and the history of law etc., Phi ladelphia 1884 
( v g l . auch unten S. 16 Note * * ) . — E i n e n höchst beachtenswerten Versuch , die 
Rechtslehrc der Engländer nach der Rechtsphilosophie der Deutschen z u ver­
tiefen und z u erweitern, macht der in E n g l a n d gebildete Ungar A . P u l s z k y , 
T h e theory of law and c iv i l Society, London 1888, welches W e r k zuerst in 
ungarischer Sprache erschienen ist. 
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Herkunft, des Staatsgesetzes auf seinen Geltungsgrund, der 
Strafe, des Eigentums, des Erbrechts u. s. w. auf ihre Legi­
timation durch Grund und Zweck, und was man sonst noch 
alles mit mehr oder weniger Berechtigung von einer Rechts­
philosophie verlangt, wird man bei ihnen vergeblich suchen. 
Die Engländer lassen sich gleichsam an dem Fundament, d. h. den 
einzelnen Disciplinen der positiven Jurisprudenz, und dem Erd-
geschofs mit den allgemeinen Rechtsbegriffen genügen, ge­
trauen sich aber nicht, die materielle Rechtsphilosophie als ein 
weiteres Stockwerk draufzusetzen. Freilich immer noch besser, 
als phantasiereiche Luftbauten in die ungemessene Höhe 
ziehen! ( 

Am spekulativen Denken hat der Engländer von jeher 
wenig, an Träumerei — anders als sein schottischer Verwand­
ter — absolut keinen Geschmack gezeigt. Daher denn selbst 
das Naturrecht, das auf seiner Weltreise auch bei den Schot­
ton einige Keime ausgeworfen hat, unter den englischen Schrift­
stellern, von etlichen Moralphilosophen und Autoren des Völ­
kerrechts abgesehen, keine Prosclyten gefunden hat. * Soviel 
man auch an der Rechtsichre der Engländer zu tadeln finden 
möge, juristisch ist sie durch und durch. 

Uebrigens würde ihnen die bisher gemiedene Bekannt­
schaft mit den jüngsten Bestrebungen der Deutschen im Ge­
biet der juristischen Grundlehren** insofern nützlich wer­
den, als sie daraus Veranlassung nehmen dürften, ihre Theo-

* Es ist bezeichnend für die Kraftlosigkeit des Naturrechts, dafs seine 
schottischen Freunde mit der geharnischten Doktrin Austins nicht einmal 
anbinden mögen, sondern in Ermangelung von Waffen wider den Positi­
vismus der „Analytischen Schule" entweder den Todfeind einfach ignorieren, 
wie z . B . J. R c d d i e , Inquiries elementary and historical in the scieuce of 
law, London 1840, und .7. L o r i m e r , The Institutes of law, a treatise of 
the principlcs of jurisprudence, as determined by nature, (Edinburgh 1872) 
2. ed. London 1880, oder mit höflichen Griifsen an ihm vorübergehen, wie z. B. 
W . Galbraith M i l l e r , Lectures on the philosophy of law, designed mainly 
as an introduetion to the study of international law, London 1884. — 
Einige nähere Angaben über englische Naturrechtslchrer folgen unten in 
der I. Abhandlung, I. Absch. sub II. 

** Vgl. diese „Einleitung" weiter unten sub 1, 4 (S. 25 ff.). 
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rie einer gründlichen Revision zu unterwerfen und vielfach 
umzuformen, namentlich aber auch bedeutend zu erweitern, 
ohne ihre behutsame Methode aufzugeben.* Denn in ihrem 
dermaligen engen Zuschnitt kann dieselbe höchstens auf die 
Zustände im heutigen England passen; für andere Zeiten und 
andere Nationen ist sie in vielen wichtigen Stücken schlechter­
dings ungiltig, wie dies den Engländern bereits ihr eigener 
genialer Landsmann Sir Henry M a i n e in manchem Kapitel 
seiner bekannten Werke überzeugend demonstriert hat. ** 

* Gar spät kommt das Unternehmen H a s t i e s , Ontlinos of the science 
of jurisprudence. An intriiduction to the systematic study of law, trans-
lated and edited from the juristie cucyclopacdias of Puchta, Friedländer, 
Falck and Ahrens, Edinburgh 1887 (mit einer über die entsprechende 
Litteratur Englands orientierenden Einleitung versehene Übersetzung von 
Bruchstücken aus den bekannten Schriften der genannten Autoren), seinen 
Liuidsleutcu die Bekanntschaft mit der deutschen Auffassung der juristischen 
Grundlehren zu vermitteln. Die von ihm ausgewählten Schriftsteller 
können eben gegenwärtig keineswegs mehr als Repräsentanten der deutschen 
Rechtstheorie anerkannt werden. Über F u l s z k y vgl. S. 14 Note*. 

** M a i n e , Ancient law, its connoction with the early history of So­
ciety and its relation to modern ideas, (1861) Chap. I and V (13. ed. Lon­
don 1890 p 7 and foll., p. 117 and foll.) opponiert z. B. wider die beiden Lehren 
vom Gesetz als dem „Command" eines politisch Obern gegen einen poli­
tisch Unterthänigen und von der „Sanction" des Rechts oder Gesetzes mittels 
angedrohter Übel. Auch die beiden andern Hauptwerke M a i n e s (vgl. oben 
S. 13 Note *) enthalten verschiedene Ausführungen, die als Kritik mancher 
gar zu engen Definition Austins aufzufassen sind. — Mehr oder weniger 
motivierte Bedenken gegen die Theorie der „Analytischen Schule" im ganzen 
und im einzelnen enthalten u. a. Fr. H a r r i s o n , The English school of 
jurisprudence (in The Fortnightly Review, 1878 Octobcr 1 p. 475 and 
foll., November 1 p. 682 and foll. und 1879 January 1 p. 114 and foll.); 
W h a r t o n , Commentaries on law etc. (vgl. oben S. 14 Note*), § § 1—64; 
H a s t i e , Outlines etc. (vgl. die vorige Note *) p. V I I — X X X V I I . Einen 
entschiedenen Angriff gegen die Bentham-Austinsche Doktrin macht Herb. 
S p e n c e r , The man versus the state, London and Edinburgh 1888 (Aufsätze 
aus The Contemporary Review, April—July 1888) p. 78 and foll.: „The great 
[lolitical superstition", wo es gleich anfangs heifst: „Der grofse politische 
Aberglaube vergangener Zeiten bezog sich auf das göttliche Recht der 
Könige; der grofse politische Aberglaube der Gegenwart ist das göttliche 
Recht der Parlamente. Das Salböl scheint unversehens von dem Haupt des 
Einen auf die Köpfe der Vielen getröpfelt zu sein und ihnen sowohl wie 
ihren Dekreten Heiligkeit vorliehen zuhaben." — Auch einige der unmittel-
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Umgekehrt können wir auf dem Kontinent von der „Analyti-
cal School of Jurisprudence" noch manches lernen, insbeson­
dere den Verzicht der echten Wissenschaftlichkeit auf die, 
der Ergänzung unserer rechtsphilosophischen Systeme seitens 
der Phantasie angebotene Hilfe, deren Benutzung noch so 
häutig verkehrter Weise als Idealismus bezeichnet wird. 

3. Inwiefern auf dem europäischen Festbände seitens der 
Juristen selbst beachtenswerte Anstrengungen in rechtsphilo­
sophischer Hinsicht gemacht werden, dafür wird man die Be­
weise schwerlich in systematischen Darstellungen der Rechts­
philosophie entdecken. Denn diese gehören samt und sonders 
zu den Ausläufern der (S. 9) erwähnten Schulen und werden, 
soviele ihrer auch erscheinen mögen, von den mafsgebenden-
juristischen Kreisen beharrlich abgelehnt. Wohl aber wird 
man Anzeichen dafür, dafs ein neuer rechtsphilosophischer 
Geist sich zu regen beginnt, durch die ganze sonstige Rechts-
litteratur verstreut finden. 

Wir besitzen nämlich bereits eine recht stattliche und 
sich neuerdings erfreulicher Weise rasch vci-gröfsernde Reihe 
von Untersuchungen über diesen oder jenen juristischen 
Grundbegriff, die eine oder andere Lehre, welche nicht einem 
Rechtsteil ausschliefslich, sondern der Rechtswissenschaft im 
allgemeinen angehören oder doch mehreren ihrer Abteilungen 
gemeinsam sind. Man bezeichnet sie ^daher auch kurzweg 
als „ a l l g e m e i n e R e c h t s l e h r e n " . Sie werden mitunter 
unerwarteter Weise aus Anlafs der Erörterung scheinbar spe-
ciellster Detailfragen der juristischen Einzeldisciplinen, öfter 
noch als direktes Thema in besonderen Abhandlungen, zu­
meist aber in den generellen Lehren behandelt, wie man 
sie einleitungsweise den zahlreichen systematischen Dar­
stellungen einzelner Rechtsteile oder encyklopädischen Über­
sichten des ganzen Rechtsgebietes vorauszuschicken pflegt. * 

baren Angehörigen der Schule (vgl. oben S. 14 Note*) verschliefsen sieh 

durchaus nicht der Einsicht, dafs die Lehre ihres Meisters manche recht 

schwache Seite besitzt, z . B . H o l l a n d , P o l l o c k und H e a r n . 

* Vgl . auch W a l l a s c h e k , Studien zur Rechtsphilosophie, Leipzig 1889, 

S. 109 ff., der die „Allgemeinen Teile" der systematischen Darstellungen 

Bergbohm, Jurispr. u. Rechtsphilos. 1. 2 

« 
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Es rinden sich unter diesen Untersuchungen, welche regel-
mäfsig garnicht prätendieren rechtsphilosophisch zu sein, nicht 
wenige, die es trotzdem sind, weil sie ihre Probleme eben 
tief genug fassen, rein wissenschaftlich explizieren und in 
echt philosophischem Geiste untereinander verknüpfen. 

In diesen so mannigfaltigen Beiträgen, deren Urheber selbst 
es kaum zu bemerken scheinen, dafs sie Rechtsphilosophie 
treiben, und die so ganz ohne Absicht in rechtsphilosophische 
Regionen aufsteigen, daher sie auch fast garnicht durch die 
noch umgehenden Schatten der verblichenen Philosophie-
Systeme beeinflufst erscheinen — in diesen Beiträgen glaube 
ich zahlreiche Ansätze zur Neubegi-ündung eines Lehrgebäudes A" 
zu entdecken, das in sich die allgemeinsten Begriffe und 
Prinzipien aller Teile der Rechtswissenschaft zu vereinigen 
und die Brücke aus der juristischen Fachwissenschaft zur 
Philosophie als der umfassenden Centraiwissenschaft zu 
bilden berufen sein dürfte. Zum mindesten helfen sie alle­
samt vor- und mitarbeiten an der Aufgabe, den Juristen 
jenes kostbare Terrain, das die Philosophen anzubauen unter­
lassen, als erb und eigen zu gewinnen, damit die Jurisprudenz 
sich endlich aus eigner Kraft eine systematisch ausgestaltete 
Philosophie ihres Objektes errichte, die sie ja garnicht missen 
kann, ohne mit der Zeit in trostlose Anarchie zu verfallen. 

Der philosophierenden Litteratur der Juristen sind also, 
obwohl sie der Hauptsache nach nur den einen oder andern 
selbständigen Theil des Rechts zu schildern beabsichtigen, 
die besten unter den so zahlreichen S y s t e m e n d e r e in ­
z e l n e n R e c h t e zuzuzählen, sofern ihre Verfasser einem 
alten, für die rechtsphilosophische Tradition höchst bedeu­
tungsvollen Brauch gemäfs dem System der einzelnen Lehren 
manche mehr oder minder ausführlich behandelte Theorie 

moderner Rechtsordnungen die ganze, aber auch die einzige Rechtsphilo­

sophie, die es überhaupt gibt, nennt, während man davon in den „Rechts 

Philosophie" b e t i t e l t e n Rüchern nichts finde. Dem letztern Satze stimme 

ich bei, dem erstem nur mit dem Zusatz, dafs auch in recht zahlreichen 

Einzeluntersuclmngen der jüngsten Zeit, wie •/.. I!. seiner eigenen, einige, 

wirkliche Rechtsphilosophie zu finden ist. 
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Uber den Begriff des Rechts, die Rechtsquellen und ihre 
Auslegung, die räumliche und zeitliche Geltung der Gesetze 
u. dgl. m. vorausschicken. Sie werden bekanntlich mit noch 
andern, z. B. geschichtlichen, litterarhistorischen und sonstigen 
Abteilungen zu einer „Einleitung" zusammengefafst oder treten 
auch erst in einem etwaigen „Allgemeinen Teil" auf. Am 
festesten sitzt diese Gewohnheit bei den Civilisten, demnächst 
bei den Kriminalisten, in deren Systemen diese oder jene 
Theorie — man denke nur an die unerschöpflichen Doktri­
nen über Grund und Zweck der Strafe — nicht selten zu 
einer förmlichen Monographie auswächst. Die Publizisten da­
gegen haben diese Sitte für Staatsrecht, Kirchenrecht und 
Völkerrecht nicht so allgemein rezipiert. 

Man kann das nur bedauern. Natürlich müssen und wer- . 
den die Schriftsteller, welche eine Disciplin des öffentlichen 
Rechts in einem geschlossenen System vorführen, sich auch 
eine Ansicht in betreff der juristischen Grundbegriffe gebildet 
haben, und bei jedem, der sie ex professo abzuhandeln unter-
läfst, gleich eine Unsicherheit in dieser Beziehung zu ver­
muten, wäre doch etwas voreilig. Indessen ist es offenbar 
etwas anderes, ob man dergleichen Ansichten unausgesprochen 
blofs für sich hegt oder ob man sich hinsichtlich derselben, 
da man sie der Oeffentlichkeit vorlegen soll, zur möglichsten 
Klarheit durchzuarbeiten genötigt sieht. Selbst der allerge­
ringste Defekt in dieser Beziehung kann gewichtige Folgen 
für den Inhalt und Umfang des dogmatischen Details haben. 
Gar manches System des Staatsrechts würde wohl nicht so 
flagrante Widersprüche in seinen einzelnen Sätzen aufweisen, 
wenn der Darsteller sich im voraus zu bestimmten allgemeinen 
Rechtstheorien bekannt hätte, denn dadurch hätte er sich ge­
zwungen, jedes einzelne Stück seines Systems auch in Abhän­
gigkeit von diesem Bekenntnis zu halten; und manches Sy­
stem des Völkerrechts wäre wahrscheinlich bedeutend schmäch­
tiger ausgefallen, wenn der Autor zuvor seinen Begriff vom 
Recht, dessen Bildungsformen u. s. w. definiert und bei der 
Umgrenzung des Stoffes sich unter der stetigen Kontrole dieser 
Definitionen gefühlt hätte. 

2* 
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Zuviel darf man davon freilich nicht erwarten. Liefsen 
sich doch genug systematische Darstellungen gleichviel wel­
ches Rechtsteiles nennen, worin die fundamentalen Lehren 
vorausgeschickt werden und trotzdem die Einzelheiten in voll­
ster Unbekümmertheit um dieselben sich so bewegen, als hätte 
der Verfasser sich durch jene Erklärungen eigentlich zu nichts 
verbindlich gemacht. Auch finden sich alle Tage juristische 
Schriftsteller, die ganz differente Begriffe von Recht, Quelle 
oder dgl. nicht blofs unausgesprochen im Sinne führen, jenach-
dem was sie gerade vorhaben, eine privatrechtliche, strafrecht­
liche oder völkerrechtliche Frage, sondern auch ruhig in den 
verschiedensten Formulierungen von sich geben, jenachdem 
wie die nächsten Anlässe dazu geartet sind. Gestern kriti­
sierte man das Völkerrecht in Grund und Boden, weil es 
nach einer soeben vorgetragenem Definition des Rechtsbegrif­
fes irgendeines Essentiales desselben ermangelt; heute trägt 
man seinerseits im Strafrecht oder Staatsrecht ganz kaltblütig 
Sätze vor, die nur durch einen äufserst nachgiebigen Rechts­
begriff möglich werden; morgen wieder wird man ebenso gleich­
mütig einen weder zu strengen noch zu laxen Rechtsbegriff 
gelten lassen, um das hergebrachte System des Kirchenrechts 
nicht beschneiden zu müssen und doch seine Rechtsnatur 
durchgängig aufrechterhalten zu können. Bald behandelt 
man jedermann als Rechtsquelle, da man das Gewohnheits­
recht als selbständige Rechtsart retten möchte; bald soll die 
einzige Rechtsquelle der Staat sein, z. B. weil es gilt, sich der 
Übergriffe andrer Mächte zu erwehren; dann wieder läfst 
man die gesamte Menschheit ein schönes Weltbürgerrccht pro­
duzieren. Das schillert in allen Schattierungen und schwankt 
nach allen Richtungen unter den nämlichen positiven Rechts­
verhältnissen, innerhalb der gleichen Schule, im selben Kopfe, 
als wenn „das Recht" überhaupt nicht eins, sondern nur 
eine Mehrheit von gleichgiltig neben einander hergehenden 
Rechten wäre. * 

* Mufs uns, wenn wir die Rechtstheorie der Philosophen mit der­

jenigen der Juristen vergleichen, nicht Francis IJacons Ausspruch (De 



Man wird trotzdem gern anerkennen, dafs die in Rede 
stehenden Uebersichten über die allgemeine Theorie des Rechts, 
mit denen man die Lehr- und Handbücher der einzelnen 
Disciplinen einzuleiten pflegt, einen wichtigen Bestandteil der 
wissenschaftlichen Rechtslitteratur bilden, man wird sie gerade­
zu für unentbehrlich halten. Ist dies doch ein ganz geeig­
neter Ort, wo die allgemeinen Lehren eines einzelnen Rechts­
teiles mit den korrespondierenden Sätzen jedes anderen ver­
glichen werden können, wo sich die Verknüpfung der ober­
sten Rechtsdoktrinen mit den Prinzipien der nächstverwand­
ten Wissenschaften leicht ermöglichen läfst, m. e. W. wo sich 
einerseits die Juristen verschiedener Spocialitäten unterein­
ander, andrerseits die positive und die philosophische Juris­
prudenz die Hände reichen. Nur dafs sich zur Zeit in diesem 
Oebiet gewisse Umstände nachteilig geltend machen, die sonst 
so viel zur Hebung der Rechtswissenschaft beigetragen haben, 
während sie hier ein paar in die Augen springende Mängel 
erzeugen. Das ist einmal die immer weiter vorschreitende 
Arbeitsteilung innerhalb der juristischen Welt, sodann die 
blinde Verehrung vieler Fachjuristen für die Rechtstheorie 
der Historischen Rechtsschule. 

Auf der immer weiter greifenden Differenzierung des 
Rechtsstoffes und der ihr stetig folgenden A r b e i t s t e i l u n g 
u n t e r den J u r i s t e n nämlich beruht die Erscheinung, dafs 
der systematische Bearbeiter eines Sonderteils auch für seine 
allgemeineren Dogmen, die er vorauszusenden sich ver-
anlafst sieht, das Beweismaterial doch regelmäfsig nur diesem 
einen Rechtsteil entnimmt, während er, sofern die Trag­
weite seiner Sätze irgend über den Umkreis der betreffenden 
Disciplin hinausreicht, mindestens einen starken Succurs aus 
anderen Rechtsgebieten herbeiziehen sollte. Einmal siegt also 
der Drang, etwas Allgemeingiltiges aufzustellen; dann aber 

angmentis scientiarum, L i b . V I I I Cap. 3 . Opera ed. Amstel. 1685 I p. 561): 

„Atque philosophi proponunt multa dictu pulchra, sed ab um retrwta; juris-
consulti autem, suae quisque patriae legum . . . placitis öbnoxii et addiäi, 
Judicio sincero non utuntur, sed tanquam e vineulis sermocinantur" ein­
fallen? 



— 22 — 

macht sich wieder die Furcht geltend, man könnte in dem­
jenigen Material, welches man weniger sicher beherrscht, fehl­
greifen, und so entstehen denn Behauptungen, abstrakte Lehr­
sätze, die viel weiter zielen, als die angeführten Gründe und 
Beweise ihrer Natur nach überhaupt zu reichen vermögen. 
Sie werden aufgestellt in der Hoffnung, dafs der Arbeiter im 
Nachbarfelde ihnen seinerseits mit Stützen zu Hilfe kommen 
könne und werde, und wenn man sich darin verrechnet, so 
schweben sie eben in der Luft. Vielleicht wirft sie jener 
Nachbar selber nächstens um. Die meisten Definitionen der 
juristischen Grundbegriffe, wie sie jetzt gang und gäbe sind, 
z. B. die vom „subjektiven Recht", „Rechtsschutz", „Rechts­
zwang" und dgl. m., leiden an diesem konstitutionellen Fehler. 
Man kann eben durchaus nicht solche allgemeine Begriffs­
bestimmungen oder Theoreme für das ganze Recht oder grofse 
Partien desselben statuieren, ohne sich über die engen Schran­
ken der einzelnen Abteilung zu erheben. 

Die andere der erwähnten Fehlerquellen ist in der 
k r i t i k l o s e n U n t e r w e r f u n g un t e r d i e R e c h t s l e h r e 
der H i s t o r i s c h e n S c h u l e seitens vieler Fachjuristen zu 
suchen. Unsere Systematiker, zumal die des Civilrechts, 
befinden sich hinsichtlich ihrer allgemeineren Thcoi-ien im 
grofsen und ganzen noch viel zu sehr im Banne derjenigen 
rechtsphilosophischen Ansichten, welche einstmals durch die 
ersten Führer jener Schule vertreten wurden. Im Grunde 
handeln sie ja selbst gegen das historische Prinzip, wenn 
sie ihre Rechtstheorie nach keiner Dimension, weder in die 
Breite noch in die Tiefe, weiter entwickeln, als die S a v i g n y 
und P u c h t a für nötig hielten, und so bleibt dieselbe einer­
seits lückenhaft, andrerseits oberflächlich im Vergleich zu 
dem, was sich hierin ganz unbeschadet der exaktesten Me­
thode erreichen liefse. Die Theorie jener genialen Juristen 
von der Entstehung des Rechts bildete wohl damals eine scharfe 
Waffe gegenüber dem Naturrecht, enthält jedoch keineswegs 
die allendliche und erschöpfende Wahrheit über alle und jede 
Reehtsbildung, wie denn namentlich einige ihrer wichtigsten 
Aufstellungen, z. B. die Lehren vom „Gewohnheitsrecht" und 
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„Juristenrecht", längst nach verschiedenen Seiten unhaltbar 
geworden sind. 

Vor allem ziehen unsere Systematiker — und das ist ein 
Symptom wissensfeindlicher Genügsamkeit — nach wie vor 
den Kreis der allgemeinen Theorien über das Recht viel zu 
eng und lassen alles aufser den wenigen Hauptlehren, welche 
schon durch die Koryphäen der historischen Juristenschule 
traktiert worden sind, draufsen, als wenn es notwendiger­
weise juristisch unrein wäre. Dadurch aber haben die im 
allerengsten Sinne historischen Juristen entschieden zur 
Degradation der Rechtswissenschaft beigetragen und den 
andern Wissenschaften Anlafs gegeben, die heutige positive 
Jurisprudenz überhaupt nicht mehr für eine echte Wissen­
schaft, sondern für eine blofse Gesetzeskunde, nach Analogie 
von Pflanzenkunde im Vergleich zur Botanik u. dgl., an­
zusehen. Je enger die strengen Juristen ihrerseits das Weich­
bild der noch durch sie selbst zu bewältigenden Rechtstheorie, 
Rechtsphilosophie, Allgemeinen Rechtslehre oder wie man es 
sonst nennen möge, umgrenzten, mit um so mehr Aussicht 
konnten von jeher die pseudorechtsphilosophisehen Gebilde 
verschiedener Art den vakanten Ehrenplatz in der Rechts­
wissenschaft für sich in Anspruch nehmen. 

Die Pietät der Systematiker gegen die grol'sen Neu­
begründer unserer Wissensehaft nimmt aber nachgerade den 
Charakter der Zaghaftigkeit an, wenn sie die wenigen rechts­
philosophischen Ansichten derselben auch materiell nicht an­
zutasten wagen oder doch jeden ihrer endlich nicht mehr zu 
ignorierenden Fehler möglichst verkleinern. Als wenn die 
Grundidee und Methode der Historiker, kraft welcher thatsäch-
lich in wenigen Jahrzehnten eine neue reiche Rechtswissenschaft 
emporblühte, nicht allein schon zu ihrem unvergänglichen 
Ruhme hinreichten! Man korrigiert da wohl manch ein un­
vorsichtiges Wort, erweitert auch hier und da einen zu eng 
gefafsten Satz, ja man deutet auch ganz offen auf eine un­
haltbare These hin. Aber alles das sieht so aus, wie wenn 
es mehr zufällig geschehe, als infolge planmäfsiger Unter­
suchung der Fundamente dieser Lehren im ganzen und im 
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einzelnen. Um es kurz zu sagen: mittels jener der Tra­
dition gcmäfs angelegten „Einleitungen" resp. „Allgemeinen 
Lehren" der umfassenderen Darstellungen speeieller Rechts-
gebiete schleppen sich ebenso traditionell vielerlei Theoreme 
von Werk zu Werk, von Geschlecht zu Geschlecht, ohne 
dafs man ihre Gesundheit der notwendigen kritischen Quaran­
täne unterwürfe. Man nimmt sie auf Treu und Glauben an 
und reicht sie weiter, und das geht so lange fort, bis von 
irgendwoher ein kräftiger Stöfs gegen diesen Urväter-Hausrat 
geführt wird, der das eine oder andere Stück endlich in 
Scherben wirft. Wie unbehelligt z. B. wucherte der Begriff 
„Gesetz" in der naivsten Conception aus einem System ins 
nächste hinüber, bis endlich ein scharfsinniger Staatsrechts­
lehrer ihn kräftig anfafste und seiner erheuchelten Schlicht­
heit entkleidete: nun steht er mitten in dem Gewoge einer 
lebhaften, immer tiefer greifenden Kontroverse, aus der 
jedenfalls ein bedeutender Gewinn hinsichtlich seiner und 
noch anderer Grundbegriffe resultieren wird. Wer möchte 
prophezeien, was das schon erwähnte alte Inventarstück „Ge­
wohnheitsrecht" schliefslich noch alles über sich bekennen 
wird, wenn man es fortgesetzt so energisch foltert, wie neuer­
dings bereits geschehen? Und wie lange wird sich über­
haupt unsere ganze poröse Lehre von den „Rechtsquellcn" 
so hin- und herschütteln lassen, ohne zu zerfallen? 

Wir sind allerdings Erben jener Väter der historischen 
Richtung und zumeist auch ihre Anhänger in der Grundidee. 
Allein wir stehen zugleich auf ihren Schultern und können 
daher weiter, erfreuen uns schärferer Beobachtungsmittel und 
wollen daher auch tiefer sehen als sie. Sollen wir also eine 
Rechtsphilosophie haben von einem Umfange, wie das heutige 
Wissen ihn ermöglicht, und aus lauter Elementen so klar. 
wie die peinlichste Analyse der Begriffe sie nur irgend zu­
stande bringen kann, dann müssen wir vor allem die Um­
zäunung, welche die ersten Historiker aus Gründen, die für 
uns nicht mehr mafsgebend sind, um ihre philosophische 
Rechtslehre gezogen haben, wegräumen und überdies aller­
hand Überreste dunkler Herkunft, die uns da noch im Wege 
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.stellen, unerbittlich ausrotten. Gewifs, auch den Jünger der 
Wissenschaft ziert Pietät gegen die Ahnen — die Wissen­
schaft als solche ist das pietätloseste Ding von der Welt. 
Durch die Historische Schule, aber über die Historische Schule 
hinaus! Diese Variation eines bekannten Wortes v. Jhe-
r ings möchte ich die Rechtsphilosophie sich zur Devise 
wählen sehen. Sie allein, von den Juristen selbst bei allen 
Fundamontallehren ihrer Wissenschaft durchgeführt, kann 
die letztere vor einer abermaligen Invasion der in alle Breschen 
eindringenden Naturrechtlerci bewahren. 

4. Und nun zuletzt zu denjenigen litterarischen Erschei­
nungen, in welchen wir die eigentlichen V o r b o t e n e i n e r 
v e r j ü n g t e n R e c h t s p h i l o s o p h i e der Juristen, nicht der 
Philosophen, erblicken dürfen. 

Sie lassen sich nicht zu einer Gruppe zusammenfassen 
und mit einem passenden Namen bezeichnen, da sie kein äus-
serliches Erkennungszeichen gemein haben, aufser der Ten­
denz der kritischen und analytischen Untersuchung funda­
mentaler Rechtslehren vom Standpunkt des positiven Rechts. 
Teils als besondere selbständige Monographien, teils als blofse 
Einschiebsel anderweitiger Schriften durch die ganze Rechts-
litteratur verstreut auftretend, kennzeichnen sie überall den 
Prozefs der Zersetzung überkommener Vorstellungen, aufser-
dem aber auch das Bestreben der Theorie, aus der Gährung 
geläuterte und geklärte Elemente zur Rekonstruktion der 
schwankenden Rechtslehre zu gewinnen. 

So nehmen von den ausgezeichnetsten der im Dienste 
unserer Wissenschaft thätigen Fachmänner die einen immer 
mehr die Gewohnheit an, bei jeder zu untersuchenden Einzel­
heit auch ihr Verhältniss zum Ganzen zu ermitteln und dar­
zulegen — sie philosophieren also, nicht gleich in vollständigen 
Systemen, aber doch im beschränkten Kreise. Andere bemü­
hen sich, durch sichere Schlüsse und vorsichtige Verallgemei­
nerungen aus dem unübersehbaren Detail des Rechtsstoffes 
gewisse allgemeine Begriffe und Lehrsätze für das ganze 
Rechtsgebiet zu gewinnen — sie generalisieren mithin und 
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erheben sich zu Abstraktionen, welche entschieden nicht 
mehr den einzelnen Zweigen der positiven Rechtswissenschaft 
angehören. Am bemerkenswertesten jedoch sind die direkt 
der U n t e r s u c h u n g j u r i s t i s c h e r G r u n d b e g r i f f e ge­
widmeten Arbeiten, bei denen man sich doch, man möge es 
nun zugeben oder nicht, regelmäfsig in rechtsphilosophische 
Sphären begibt. Und endlieh greift der Gedanke einer zu 
schaffenden „ A l l g e m e i n e n R e ch ts 1 eh r e " , worunter man 
sich einen noch undeutlich begrenzten Komplex von allge­
meinen Rechtslehren resp. die litterarische Darstellungsform 
der irgendwie gegliederten Gesamtheit solcher Lehren vor­
stellt, immer weiter um sich. Ist diese „Allgemeine Rechts­
lehre" nicht am Ende nur eine neue Flagge an Stelle der dis­
kreditierten alten „Philosophische Rechtslehre" ? Bedeutet sie 
nicht blol's ein Pseudonym für die Rechtsphilosophie, an deren 
Namen sich das Mifstrauen gerade der juristischen Kreise zu 
heften pflegt, oder wenigstens für einen integrierenden Be­
standteil derselben? 

Mögen auch noch so Viele gegenwärtig schon den 
blofsen Namen der Rechtsphilosophie perhorreszieren — 
immer noch eine Nachwirkung der auf die gewaltsamen Spe­
kulationen der Philosophen, welche den Himmel stürmen woll­
ten, folgenden Depression — soviel scheint doch unzweifelhaft: 
der Drang nach Vertiefung und Verallgemeinerung gewisser 
Hauptbegriffe und -Lehren der Rechtswissenschaft läfst sich 
auf die Dauer nicht mit einzelnen Brocken abspeisen, sondern 
mufs über kurz oder lang zur systematischen Rechtsphi­
losophie auf neuen Grundlagen führen. Und ist eine metho­
disch begründete, juristische Rechtsphilosophie nur erst der 
Sache nach wieder vorhanden, dann wird dieser ihr rechter 
Name auch wieder zu Ehren kommen, allerdings aber etwas voll­
kommen anderes bedeuten als ehemals. Irgendwelche Nach­
sicht in Beziehung auf die Ansprüche strengster Wissenschaft­
lichkeit, irgendwelches Zugeständnis rücksichtlich der angeb­
lichen Berechtigung von Idealen im Bereich irgendeines Zwei­
ges ihrer Wissenschaft darf und wird die Jurisprudenz nie­
mals mehr gewähren. Sie wird daher eine Rechtsphilosophie 
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der Zukunft als ein existenzbereehtigtes und lebensfähiges 
Glied einzig und allein in dem Sinne, in welchem „Vollblut­
juristen" dieselbe sich überhaupt vorzustellen vermögen, ihrem 
Organismus angliedern lassen, nämlich als eine P h i l o s o p h i e 
des p o s i t i v e n Rech t s . 

Wenn ich an einem Teile der hier ins Auge gefafsten 
analysierenden und konstruierenden Untersuchungen eine all­
gemeine Ausstellung machen darf, so ist es die, dafs ihre Ver­
fasser die erforderliche Vertrautheit mit der geschichtlichen Ent­
wicklung der Philosophie und der Rechtsphilosophie vermissen 
lassen. Es sind das natürlich nur Ausnahmen. Aber es er­
scheint doch Mancher vor dem Publikum, der sich der Ver­
pflichtung, erst in die immense Denkarbeit früherer Zeiten 
tiefere Einsicht zu nehmen, bevor er selbst sich auf einem so 
schwierigen Gebiet versucht, schlechthin überhoben glaubt. 
Als wenn die Geschichte der Rechtsphilosophie wirklich nichts 
böte, denn ein Register von lauter Wahngebilden, aus dem 
füglich auch nur Irrtum und Verwirrung zu holen wäre! Da 
passiert es ihm denn gar leicht, dafs er eine alte, vielleicht so­
gar eine längst abgethane alte Meinung mit freudiger Erregt­
heit als funkelneue „Idee" vorträgt. Indessen darf man doch 
die rechtsphilosophischen Ideen so wenig geschichtlich isolieren, 
wie das Recht von heute oder gestern selber, und es liegt eine 
schwere Selbsttäuschung darin zu glauben, dafs man heute 
eine ganz originale Philosophie des Rechts beginnen könne, 
die mit der von gestern nichts zu schaffen hätte. Vielleicht 
ist auch ein persönlicher Grund für die Unreife einzelner die­
ser Publikationen in dem Umstände zu suchen, dafs ihre Ur­
heber sich mit dem Selbstvertrauen der Jugend glaubten an 
Aufgaben wagen zu dürfen, an Probleme und Lösungen, 
deren Tragweite und namentlich deren Beweismaterialien für 
und wider niemand ohne langwierige Studien zu überblicken 
vermag. Es ist freilich so naheliegend wie lobenswert, dafs 
ein jeder sich beim Eintritt in den Dienst der Wissenschaft 
alsbald auch über die letzten Fragen derselben eine eigene 
Meinung zu bilden sucht; ob aber ein Gleiches hinsicht­
lich der eiligen Veröffentlichung von dergleichen Meinungen 
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gelte, darüber ist die Mitwelt oft anderer Ansicht als der 
zuversichtliche Autor. 

Dagegen ist in dem gediegenen Teil dieser Arbeiten, an 
denen sich gerade unsere tüchtigsten Theoretiker mit Vorliebe 
beteiligen, anerkannter Weise vielerlei enthalten, das sich durch 
Neuheit der Fragestellung und Seharfsinnigkeit der Lösungs­
versuche auszeichnet. * Was ihnen allen eigen, das ist eine 

* Da ich auf diese neueste deutsche Litteratur der allgemeinen Rcchts-
lehrcn (über die englische vgl. oben S. 12 ff.) noch wiederholt Bezug nehmen 
mufs, so will ich hier wenigstens die hauptsächlichsten der zu ihr ge­
hörigen Schriften anführen. Trotzdem sie vielfach und oft lebhaft unter­
einander differieren, glaube ich doch eine gewisse Zusammengehörigkeit 
folgender Werke und Aufsätze, sämtlich von J u r i s t e n verfafst, annehmen 
zu dürfen: D i n d i n g , Die Normen und ihre Übertretung. Eine Unter­
suchung über die rechtmäfsige Handlung und die Arten des Delikts, Leip­
zig I 1872 (2. Aufl. 1890), II 1877; Das Problem der Strafe, 1877 (in der 
Zeitschr. f. d. Privat- und öff Recht, I V S. 417 ff.); Handbuch des Straf­
rechts, I Leipzig 1885 (bes. die Einleitung u. das I. Buch). R. v. J h e r i n g , 
Der Kampf ums Recht, (1872) 9. Aufl. Wien 1889; Der Zweck im Recht, 
(1877—83) 2 . Aufl. Leipzig I 1884, I I 1886. S c h w a n e r t , Gesetz und Ge­
wohnheit, (Rede) Rostock 1873. A. M e r k e l , Über das Verhältnis der 
Rechtsphilosophie zur „positiven" Rechtswissenschaft und zum allgemeinen 
Teil derselben, 1874 (in d. Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. Recht, I S. 1 ff., 
402 ff.); Über den Begriff der Entwicklung in seiner Anwendung auf Recht 
und Gesellschaft, 1 8 7 6 - 7 7 (daselbst III S. 625 ff, I V S. 1 ff.); Recht und 
Macht, 1881 (im Jahrb. f. Gesetzgeb., Verwaltung u.s.w., N. F. V S. 439 ff.); 
Juristische Encyklopädic, Berlin u. Leipzig 1885 (bes. «J 2—363); Philo­
sophische Einleitung in die Rechtswissenschaft, 1890 (in v. Holtzendorffs 
Eneyklopädie der Rechtswiss., 5. Aufl. S. 5 ff.). B i e r l i n g , Das Wesen des 
positiven Rechts, 1876 (in d. Zeitschr. f. Kirchenrecht, X I I I S. 256 ff.); Zur 
Kritik der juristischen Grundbegriffe, Gotha I 1877, II 1883; Strafrechts-
verliältnis und Strafpvozefsverhältnis, 1890 (in d. Zeitschr. f. d. ges. Straf-
rechtswiss. X S. 251 ff.). L a b a n d , Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 
( 1 8 7 6 - 1 8 8 2 ) 2. Aufl. Freiburg i. Br. I 1888 (bes. Cap. V u. VI) ; Zur Lehre 
vom Bndgetrecht, 1886 (im Archiv f. öff. Recht, I S. 172 ff.). R. v. S t i n t z i n g , 
Macht und Recht, (Rede) Bonn 1876. D e g e n k o l b , Einlassungszwang und 
Urteilsnorm, Leipzig 1877. S o h i n , Der Hcgriff des Forderungsrechts, 1877 
(in d. Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. Recht, IV S. 457 ff.). P. M ü l l e r , Die 
Elemente der Rcchtsbildung und des Rechts, Leipzig 1877. T h o n , Rechts­
norm und subjektives Recht. Untersuchungen zur allgemeinen Rechtslehre, 
Weimar 1878; Der Rcchtsbcgriff, 1880 (in d. Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. 
Recht, V I I S. 231 ff.); Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne, 1890 
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gewisse lebensvolle Frische in der ganzen Art der Anlage 
und Weise der Durchführung, gepaart mit einer so starken 
Zuversicht in die Fruchtbarkeit ihrer Arbeit um der Richtig­
keit der Ziele willen, wie sie nur die absolute Sicherheit in 
der Wahl des Standpunktes geben kann. Hiervon aber, dafs 
der Standpunkt gewählt werde inmitten des Rechtslebens der 
Wirklichkeit, welches die Wissenschaft als solche weder zu 
rühmen noch zu beklagen hat, sondern zu begreifen suchen 
mufs, ist schlicfslich der objektive Wert all unsres Ringens 
nach Erkenntnis abhängig. 

(im Archiv f. öff. Recht, V S. 149 ff.). J e l l i n e k , Die socialethische Be­
deutung von Recht, Unrecht und Strafe, W i e n 1878; Gesetz und Verord­
nung, Freiburg i. B. 1887. O. B ü l o w , Civilprozcssualischo Fiktionen und 
Wahrheiten, 1879 (im Archiv f. d. civilist. Praxis, L X I I [ N . F . X I I ] S. 1 ff.); 
Dispositives Civilprozefsreeht und die verbindliche Kraft der Rechtsord­
nung, 1881 (daselbst L X I V [N. F. X I V ] S. 1 ff.); Gesetz und Richteramt, 
Leipzig 1885. W a c h , Defensionspnicht und Klagerecht, 1879 (in d. Zeitschr. 
f. d. Privat- u. öff. Recht, V I S. 515 ff., 593 ff.). Z i t e l m a n n , Irrtum und 
Rechtsgeschäft, Leipzig 1879; Gewohnheitsrecht und Irrtum, 1883 (im Archiv 
f. d. civilist. Praxis, L X V I [ N . F . X V I ] S. 323 ff.). D a h n , Vernunft im 
Recht. Grundlagen der Rechtsphilosophie, Berlin 1879; Bausteine IV, 1: 
Rechtsphilosophische Studien, Berlin 1883. W i n d s c h e i d , W i l l e und Willens­
erklärung, 1880 (im Archiv f. d. civilist. Praxis L X I I I [ N . F . X I I I ] S. 72 ff.). 
F. v. M a r t i t z , Über den konstitutionellen Begriff des Gesetzes, 1880 (in 
d. Zeitschrift f. d. gcs. Staatswiss. X X X V I S. 207 ff.). G. M e y e r , Der 
Begriff des Gesetzes und die rechtliche Natur des Staatshaushaltsetats, 1881 
(in d. Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. Recht, VII I S. 1 ff.); Der Anteil der 
Reichsorgane an der Reichsgesetzgebung, Jena 1889 (in d. Festgabe für 
R. v. Gneist v. d. jivr. Fac. in Jena). E i s e l e , Unverbindlicher Gesetzesinhalt, 
1881 (im Archiv f. d. civilist. Praxis, L X I X [N. F. X I X ] S. 275 ff.). R. L e o n ­
h a r d , Ein Beitrag zu der allgemeinen Civilrechtslehre und zu der Begriffs­
bestimmung des subjektiven Rechts, 1883 (in d. Zeitschrift f. d. Privat- u. 
öff. Recht, X S. 1 ff.). R. L o e n i n g , Ueber geschichtliehe und ungeschicht­
liche Behandlung des deutschen Strafrechts, 1883 (in d. Zeitschr. f. d. ges. 
Strafrechtswiss., III S. 219 ff.). R o s i n , Souveränetät, Staat, Gemeinde, 
Selbstverwaltung, 1883, (in d. Annalen d. Deutschen Reiches, 1883 S .265 ff.). 
G i c r k e , Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft, 1883 
(im Jahrb. f. Gesetzgeb., Verwalt. u.s .w., N. F. V I I S.1097ff.). A . S c h u l t z e , 
Privatrecht und Prozefs in ihrer Wechselbeziehung. Grundlinien einer ge­
schichtlichen Auffassung des heutigen Civilprozefsrechts. Zugleich ein Bei­
trag zur Lehre von den Rechtsquellen, insbesondere zur Lehre vom sog. 
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Eins aber mangelt diesen Denkern noch in vielen wichti­
gen Beziehungen: Einigkeit, und wo sie vorzuliegen scheint, 
da ist es eben meistens blofser Schein. Am wenigsten be­
denklich ist dies noch, falls man in der Sache leidlich har­
moniert und nur um die Worte hadert; schlimmer schon, 

Gewohnheitsrecht, Freiburg i. B. I 1883. S t o e r k , Zur Methodik des öffent­

lichen Rechts, 1885 (in d. Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. Recht, X I I S.80ff . ) ; 

.Studien zur sociologiscb.cn Rechtslehre, 1886 (im Archiv f. öff. Recht, 

I S. 541 ff.). Z o r n , Gesetz und Verordnung nach deutschem Reichsstaats­

recht, 1885 (in d. Annalen d. Deutschen Reiches, 1885 S. 301 ff.); Gesetz, 

Verordnung, Budget und Staats vertrag, 1889 (daselbst 1889 S. 344 ff.). 

K o h l e r , Uber die Interpretation von Gesetzen, 1886 (in d. Zeitschr. f. d. 

Privat- u. öff. Recht, X I I I S. 1 ff.); Die schöpferische Kraft der Jurispru­

denz, 1887 (in d. Jahrbüchern f. d. Dogmatik u. s .w. , X X V [ N . F . X I I I ] 

S. 262 ff.). E . S e l i g m a n n , Der Begriff des Gesetzes im materiellen und 

formellen Sinne, (Beiträge zur Lehre vom Staatsgesetz und Staatsvertrag I) 

Berlin u. Leipzig 1886. G a r e i s , Encyklopädie und Methodologie der 

Rechtswissenschaft, Giessen 1887 (bes. § § 1—14). P r a z a k , Das Budgetrecht 

und die Lehre von den formellen Gesetzen, 1887 (im Archiv f. öff. Recht, 

II S. 441 ff.). G l u t h , Genehmigung und subjektives Recht, 1888 (daselbst 

III S. 569 ff.). S t a m m l e r , Über die Methode der geschichtlichen Rechts­

theorie, Halle 1888 (in d. Festgabe zu Windseheids Jubil. von Stammler 

u. Kipp). B r i e , Zur Theorie des konstitutionellen Staatsrechts, 1889 (im 

Archiv f. öff. Recht, I V S. 1 ff.). G. R ü m e l i n d.J., Das Gewohnheitsrecht, 

1889 (in d. Jahrbüchern f. d. Dogmatik u.s.w., X X V I I [N. F. X V ] S. 153 ff.). 

A. F r a n k e n , Vom Juristenrecht, Jena 1889 (in d. Festgabe d. jur. Fae. 

in Jena z. Jubil. R. v. Gneists). F. v. L i s z t , Die Grenzgebiete zwischen 

Privatrecht und Strafrecht, Berlin u. Leipzig 1889 (in d. Beiträgen zur Erl. 

u. Beurt. d. Entw. eines bürgerl. Gesetzb. f. d. Deutsche Reich, herausg. v. 

Bekker u. Fischer, Heft 5). E h r e n z w o i g , Uber den Rechtsgrund der Vor­

tragsverbindlichkeit, W i e n 1889. D y r o f f , Rechtssatz und Gesetz, zunächst 

nach baierischem Staatsrecht, 1889 (in den Annalen d. Deutschen Reiches, 

1889 S. 817 ff). — Als verwandte Beiträge von N i c h t j u r i s t e n wüfste ich, 

aufser den bereits erwähnten von S c h u p p e (vgl. oben S. 4 Note **) und 

W a l l a s e h e k (vgl. oben S. 7 Note*), nur zu nennen G. R ü m e l i n , Reden 

und Aufsätze, Tübingen 1875 S. 1 ff.: Über den Begriff eines socialen Ge­

setzes (zuerst in der Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. X X I V 1808 S. 129 ff.) 

u. S. 62 ff.: Über das Reehtsgefühl; Reden und Aufsätze, N. F. Freiburg 

u. Tübingen 1881 S .317 ff.: Eine Definition des Rechts, und G. S c h m o l l e r , 

Über einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft. Send­

schreiben an H . v. Treitscbke, 2. Aufl. Jena 1875 (aus Jahrb. f. Nationalök. 

u. Statist, Bd. X X I I I 1874 u. X X I V 1875). 

http://sociologiscb.cn
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wenn man zugleich um die Dinge und die Ausdrücke dafür 
streitet; am gefährlichsten, sofern die Uebereinstimmung der 
Worte über die sachlichen Diffei-enzen hinwegtäuscht. Im 
Grunde ist man in dieser kleinen Gemeinde gerade über die 
wichtigsten Fragen am wenigsten einig. Innerhalb welches 
Bannkreises können denn die Probleme aller und jeder ern­
sten Rechtswissenschaft, also auch die rein theoretischen und 
rechtsphilosophischen, im allgemeinen belegen sein und welche 
»Schranken sind dem zuverlässigen Wissen vom Recht über­
haupt gezogen? Welche Methode — empirische oder aphori­
stische, induktive oder deduktive, historische oder verglei­
chende u. s. w. — ist die dem Objekt der Rechtslehre adä­
quate? Vor allem aber: wie mufs der Rechtsbegriff selbst 
gefafst werden, dieser Kompafs, ohne den man doch auf dem 
uferlosen Meere der Rechtsgeschichte und „Vergleichenden 
Rechtswissenschaft" , von der jetzt so viel die Rede ist, der 
Rechtsdogmatik und Rechtsphilosophie wohl abenteuerliche 
Fahrten, aber gewifs keine planmäfsigen Entdeckungsreisen 
unternehmen kann? Ueber alle diese Dinge gibt es unter 
den Theoretikern der Gegenwart eine kaum übersehbare 
Menge von Meinungen, an denen neben der grofsen Zahl und 
dem vielfältigen Widerstreit leider auch nicht wenig Unklar­
heit zu bemerken ist. Dazu gesellt sich eine solche Unbe­
holfenheit der wissenschaftlichen Terminologie, welche nicht 
schnell genug der bedürfnisgemäfs fortschreitenden Änderung, 
feineren Schattierung und Zuspitzung der Begriffe zu folgen 
vermag, ja eine förmliche, durch die gelegentlichen etymolo­
gischen Exkursionen der Juristen nie verminderte, dagegen 
durch vielfache Nachlässigkeiten der Gesetzbücher fortgesetzt 
gesteigerte Verwilderung der Ausdrucksweise, dafs dem Leser 
unwillkürlich wehmüthige Klagen entschlüpfen würden — 
wenn er nicht eben ein Jurist wäre und als solcher gewöhnlich 
ein sarkastisches Epigramm jeder Elegie vorzöge. 

Indessen ist diese Zerfahrenheit der Gedanken sowohl als 
auch die sprachliche Verwirrung für die Rechtstheorie unserer 
Zeit bis zu einem gewissen Grade nur ganz natürlich. Liegen 
doch die Überreste zerbröckelter Systeme noch so innig an-
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und durcheinander gelagert mit den Materialien künftiger, 
woran die Gegenwart eben erst zu schaffen begonnen; ver­
mischen sich doch so vielfältig die angelernten Begriffe und 
Ideen einer absterbenden alten mit den ihnen immerhin 
verwandten Elementen einer kommenden neuen Rechtsphilo­
sophie, dafs gewifs niemand, der auf dieser Grenzscheide 
steht, mit absoluter Sicherheit die eine Art von der andern zu 
trennen vermag. Und was die Sprache betrifft, so ist auch die 
reichste immer noch von der zähesten Sparsamkeit, die nichts 
Neues hergibt, solange man sich, sei es noch so kümmer­
lich , mit dem Alten durchzuhelfen vermag. Schliei'slich 
haften ja nicht blofs speciell dem hochstrebenden Teil der 
juristischen Litteratur, sondern dem wissenschaftlichen Schrift­
tum der Gegenwart insgemein die gleichen Hauptmängel an. 
Es spiegelt sich darin einfach der Zustand der heutigen Wis­
senschaft und ihrer Literatur überhaupt wieder: die Unruhe 
und Hast des theoretischen Zweifeins, Fragens, Suchens, das 
nichts mehr naiv hinnimmt, sondern in dem Selbstverständ­
lichsten gerade die quälendsten Probleme entdeckt, während 
an allen Ecken und Enden die geeigneten Ausdrücke fehlen, 
um die Fragen und_ Antworten unmifsverständlich zu for­
mulieren. Und da wollen die Puristen uns auch noch die 
Fremdwörter nehmen! 

Jedenfalls wächst seit der Wiederaufrichtung der tiefgesun­
kenen Rechtswissenschaft durch die Historische Schule der 
Lorbeer bei uns nicht mehr so niedrig, wie zu den Zeiten, 
da Naturrecht und sonstige Richtungen einer frei spekulieren­
den Philosophie ausschliefslich das Wort führten. Mit küh­
nen Hypothesen, geistreichen Reflexionen, politischen und so-
ciologischen Axiomen allein ist es nicht mehr gethan. Auch ^ 
d i e R e c h t s p h i l o s o p h i e i s t , w i e a l l e J u r i s p r u d e n z , 
e i n e d r e i f a c h g e b u n d e n e W i s s e n s c h a f t. Sie ist ge­
bunden durch die g e g e b e n e n O b j e k t e : die Institutionen 
des positiven Rechts; gebunden durch die einzige w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e M e t h o d e : einerseits stufenweise Abstraktion 
und Generalisation aus festen Thatsachen empor zu den 
unmittelbaren Prämissen der Deduktion, andrerseits Veriti-
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zierung hypothetischer Sätze rückwärts durch die ganze 
Stufenfolge der Abstraktionen hinab bis auf rechtliche That-
sachen\ gebunden endlich durch das Mafs des F o r t s c h r i t ­
tes de r a n d e r e n G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n , namentlich 
der Psychologie, in welche viele rechtsphilosophische Probleme 
zuletzt auslaufen. Niemand vermag irgendetwas Gescheites, 
also auch nichts Philosophisches, über das positive Rocht, 
das einzige, das Objekt eines W i s s e n s sein kann, vor­
zubringen, der nicht eine entsprechend weite Zone po­
sitiver Rechtswissenschaft bis in eine genügende Tiefe be­
herrscht. Auch wird keiner schwindelfrei den sich stetig ver­
engenden Pfad der philosophischen Abstraktion vorwärts­
schreiten, der sich nicht durch zuverlässige Methode mit dem 
Boden der Wirklichkeit in Verbindung erhält. Niemals end­
lich wird man ein juristisches Theorem, ein rechtsphilosophi­
sches Dogma aufrechterhalten können, wenn nicht die darin 
steckenden Induktionen aus den Phänomenen des Rechtslebens 
auch Schlufs für Schlufs bei der Kontrole durch feststehende 
Sätze der andern Wissenschaften bestätigt werden. 

Alle Rechtsphilosophie ohne gewissenhafteste Unterord­
nung unter diese drei Sätze mufs dem Juristen ein mehr oder 
weniger dilettantisches Spiel scheinen, und er wird, da die 
erste der genannten Voraussetzungen — die genügende Rechts­
kenntnis — nicht so leicht erfüllbar ist, vorläufig eher von 
den Philosophie treibenden Juristen als von den schwachen 
Juristen im Lager der Philosophen die Rechtsphilosophie der 
Zukunft erwarten. 

So wären wir denn wieder bei dem Glaubenssatz ange­
langt, von dem wir (S. 7) ausgegangen: es bleibt uns Juristen 
nichts übrig, als auf eigene Hand über das Recht zu phi­
losophieren. An Fachgenossen, die sich bei der Wiederher­
stellung der Rechtsphilosophie zu beteiligen gesonnen sein 
dürften, wird es voraussichtlich nicht fehlen. Allerdings ist 
ihre Zahl gegenwärtig noch nicht sehr grofs, kein formulier­
tes Credo einigt sie, und ihre Hoffnungen begegnen in den 
weitesten juristischen Kreisen noch der kühlsten Indifferenz, 
wenn nicht gar dem spöttischen Bedauern allzu skeptischer 

Bergbohm, Jnrispr. u. Rechtsphilos. I. 3 
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Geister wegen dieses ihres unausrottbaren „metaphysischen 
Bedürfnisses", das natürlich wieder einmal in die Irre führen 
werde. Daneben jedoch hegen, wie man aus manchen Sympto­
men entnehmen kann, viele Juriston strengster Observanz die 
Ueberzeugung, es müfse dem gleichgiltigen Nebeneinander­
hergehen der verschiedenen zusammengehörigen Teile der 
Jurisprudenz, dieser souveränen Kleinstaaterei innerhalb der 
einen Rechtswissenschaft, insofern ein Ende gemacht werden, 
als man irgendeine Form der Verbindung, wenigstens eine 
Sammelstelle konstruiert, in welche die regierenden Begriffe 
und Prinzipien aus allen Provinzen der Jurisprudenz zu­
sammenströmen. 

Ueber Umfang und Inhalt, Form und Namen dieses allge­
meinsten Teiles der Rechtswissenschaft, letztere in ihrer Totalität 
genommen, gehen die Vorstellungen vielfach auseinander. 
Aber dafs der Gedanke gedacht wird, dafs eine gewisse Sehn­
sucht, ihn die Gestalt eines eigenen, mitten unter den parti­
kulären „Fächern" und zugleich gewissermafsen über ihnen 
wie eine Reichsgewalt Uber den Bundesstaaten sich erheben­
den juristischen Lehrgebäudes annehmen zu sehen, existiert, 
daran ist nicht zu zweifeln. Er ist nicht allein wiederholt 
verlautbart worden, sondern man hat auch schon direkt die 
Frage aufgeworfen, wie man sich wohl vom Standpunkt 
der positiven, jeder müssigen Spekulation abgeneigten Wis­
senschaft des Rechts eine solche Centralisation vorstellen 
dürfe.* Das Bedürfnis geht schon aus den soeben besproche­
nen, fachmännischen Kreisen entstammenden Beiträgen der 
allerneuesten Zeit zur Revision und Definition der juristischen 

* Vgl . vorläufig A. M e r k e l , Über das Verhältnis der Rechtsphilo­

sophie zur positiven Rechtswissenschaft u. s. w. , 1874 (in der Zeitschrift f. 

d. Privat- n. öff. Recht, I S. 1 ff., 402 ff.), die abweichende Meinung von 

R. S c h ü t z e , Die Stellung der Rechtsphilosophie, zur positiven Rechts­

wissenschaft u. s.w., 1879 (daselbst V I S. 1 ff.) und jetzt wieder A . M e r k e l s 

Philosophische Einleitung in die Rechtswissenschaft, 1890 (in v. Holtzen-

dorffs Encyklopädie u. s.w. 5. Aufl. S. 5 ff.). Eine ausführliche Erörterung 

dieser Frage, deren Bedeutsamkeit auf der Hand liegt (vgl. diese „Einleitung" 

weiter unten sub. IV, bes. S. 95 ff.), wird in der II. Abhandlung folgen. 
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Grundbegriffe hervor. Dieselben überschreiten jedenfalls, ohne 
sich doch vom geltenden Recht abzulösen, den Stoffkreis des 
einzelnen Rechtsteils, durchbrechen mit mehr oder weniger 
Entschiedenheit die engen Grenzen der Rechtstheorie der 
Historischen Schule, suchen Fühlung mit den Ergebnissen 
der exakten Forschung anderer Wissenschaften und geben 
ihre eigenen Definitionen und Dogmen nicht für Dinge aus, 
die eine einsame und unabhängige Existenz für sich führen, 
sondern wollen sie überall verstanden wissen als organische 
Bestandteile neben und unter anderen Begriffen oder Lehr­
sätzen, die eine nähere oder entferntere Beziehung zum Recht 
haben — nun, und was könnte dieser ideelle Gesamtkörper 
wohl Anderes sein, als ein System der P h i l o s o p h i e de s 
p o s i t i v e n R e c h t s ? 

Als die Rechtsphilosophie im Verein mit der Metaphysik 
einen gar zu hohen Flug nahm, da schmolzen ihr die wäch­
sernen Flügel und sie that einen tiefen Fall. Wenn sie sich 
jetzt wieder erheben will, so ist es nicht, um nochmals zu 
fliegen, sondern um bedächtig schrittweise eine Höhe hinan-
zuklimmen, von der aus sie Umschau über das Recht, das 
schlechte irdische Recht der Menschen halten kann, und sie 
wird sich die Sonne dazu scheinen lassen, ohne sie erreichen 
zu wollen. — 

Die wissenschaftliche Arbeit ist eine kollektive und pro­
gressive. Es geht von dem einmal Erarbeiteten wenig ver­
loren, dürfte garnichts verloren gehen. Jedoch besteht ein 
gewisser Verlust, eine Art lucrum cessans, auch schon in der 
Einbufse an Arbeitskraft, welche der Wissenschaft dadurch 
entzogen wird, dafs manche Probleme, die vielleicht ein für alle 
mal abgethan werden könnten, wegen der besonderen Zustände 
einer Epoche in jedem Kopfe von neuem ansetzen müssen. 

Dergleichen nicht unvermeidliche Hindernisse der kollek­
tiven und progressiven Arbeit auf dem Gebiete der allgemeinen 
Rechtstheorie im weitesten Sinne, d. h. die Rechtsphilosophie 
miteingeschlossen, liegen zur Zeit, scheint es, vornehmlich 
in folgenden Umständen. 

3* 
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Einmal nämlich wird die Bedeutung der Terminologie 
vielfach unterschätzt, und das rächt sich natürlich bei so 
schwierigen Gedankenreihen der abstraktesten Art auf Schritt 
und Tritt. Man möchte sich innerhalb eines Kreises im 
grofsen und ganzen gleichgesinnter und ihre Übereinstim­
mung auch fühlender Denker verständigen — und man ver­
steht sich, wegen der argen Korruption der technischen Ter­
minologie, nicht einmal richtig. 

Ferner streitet man ohne Ende um die Grundbegriffe 
der Jurisprudenz und verfällt doch nur selten darauf, die 
Vorfragen: aus welchen Einzelerscheinungen und in welcher 
Richtung diese Begriffe denn zu abstrahieren seien, gründ­
lichst klarzustellen. Was hilft es aber, Behauptungen gegen 
Behauptungen zu setzen, dieselben nach allen Seiten zu 
drehen und zu wenden und alle ihre Variationen auf das 
schönste zu beleuchten, wenn man nicht ihre Triftigkeit be­
weist, was doch nur aus den Prämissen geschehen kann. 
Alte Begriffe werden verworfen ohne dafs ihr Todesurteil 
immer recht motiviert würde, neue ins Leben gesetzt ohne 
dafs man es für notwendig erachtete, ihnen die beiden Eigen­
schaften mitzugeben, in welchen allein sie ihre Existenz­
berechtigung "finden könnten: Schärfe und Fruchtbarkeit. 
Die Methode der Begriffsbildung — ja davon wird wohl 
mancherlei geredet, aber was steht hinsichtlich dieses Noli-
metangere eigentlich fest?* 

Endlich fehlt es selbst unter denjenigen Theoretikern, 
welche mit bewulster Absicht über die Grenzen eines oder 
einiger Specialfächer hinausstreben und sich in diesen Be­
mühungen einig wissen, wegen der Arbeitsteilung und des dar­
aus folgenden Parti kularismus an einem genügenden Zu­
sammenhang auch hinsichtlich dieses Teiles ihrer Arbeit; 
fehlt es namentlich, wie (S. 34) erwähnt, an einer ihnen allen 
gemeinsamen Anschauung von der Gestalt, zu welcher sieh 

* Vgl. auch v. J h e r i n g , Geist d. röm. R., § 37 (4. Aufl. II, 2 Leipzig 
1883, S. 310). 
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ihre Elaborate über die allgemeinen Rechtslehren denn end­
lich zusammenzuschliessen hätten. 

Von der Präzision und Übereinstimmung der sprach­
lichen Ausdrücke hängt das gedeihliche wissenschaftliche 
Zusammenarbeiten in hohem Mafse ab; von der Schärfe und 
Klarheit d e r Bogriffe die Genauigkeit und Deutlichkeit der 
einzelnen •v.'ssenschaftlichen Erkenntnisse; von der vollkom­
menen Harmonie der letzteren unter einander endlich die 
Gewifsheit aller Wissenschaft überhaupt, daher dieselbe 
auch in widerspruchslosen systematischen Gesamtdarstellungen 
der mit einander verwandten Erkenntnisse ihren höchsten 
Ausdruck findet. Aber wird die Wichtigkeit dieser drei An­
gelegenheiten — der Terminologie, der Begriffsbildung, der 
Systematisierung der juristischen Grundlehren — gegenwärtig 
nach Gebühr gewürdigt? Es lohnt sich wohl der Mühe, hier 
einmal näher darauf einzugehen. 

T l . 

1. Über die Abhängigkeit alles Denkens von der Sprache 
möge man heute noch streiten — die Bedeutung einer festen 
T e r m i n o l o g i e für die entwickelten Wissenschaften sollte 
ganz aufser Frage stehen.* Die Philosophen haben dieselbe 
seit den Zeiten B a c o v o n V e r u l a m s und H u m e s be­
tont und die Juristen sind wohl kaum jemals darüber in 
Zweifel gewesen, dafs vor allen andern sie die gröfste Sorg­
falt auf die sprachliche Ausprägung der Gedanken zu ver-

* Es kommen indessen auch wunderliche Gelehrte vor, welche den 
Segen der technischen Ausdrücke nicht zu schätzen wissen. So ist z. B. 
F. A. v. H a r t s e n , Die Methode der wissenschaftlichen Darstellung, Halle 
1868, S. 16 ff., der Ansicht, dafs man sich vor Knnstausdrücken zu hüten 
habe. Also gerade die besten Verständigungsmittel (vgl. S. 54 Note *) sollen 
unbenutzt bleiben. Es bedarf doch kaum eines besondern Hinweises darauf, 
dafs auch die technische Sprache des Juristen aus dem Lehen in unsere 
Wissenschaft kommt und umgekehrt wieder aus ihr in das Leben gebt, also 
die Ausbildung einer Geheimsprache nicht zu befürchten ist. 
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wenden haben.* Hängen dieselben doch so vielfältig mit 
den Gesetzen zusammen, und jedes Gesetz verfällt nun ein­
mal der Auslegungskunst der Juristen, gleichviel ob der Ge­
setzgeber sich der juristischen Kunstsprache oder volkstüm­
licher Redeweise bedient. Wie dürften auch die Juristen 
nachlässig mit den Ausdrücken für ihre Begriffe umgehen, 
da sie doch gleichsam „mit Begriffen rechnen" und unerbitt­
liche Syllogismen ziehen wollen, an deren Ende vielleicht Tod 
und Ehrlosigkeit stehen.** 

Und doch wird in dieser Hinsicht soviel gefehlt, aus 
Gleichgültigkeit gegen die Korrektheit der Sprache auf der 
einen, aus Ungeduld auf der andern Seite. Wie manche Po­
lemik über einen Begriff wird zu früh abgebrochen mit der 
unwilligen Äufserung, man wolle sich auf einen blofsen Wort­
streit nicht einlassen. Allerdings geht manche beliebte Kon-

* v. S a v i g n y , Der 10. Mal 1788. Festgabe zu G. Hugos Jubiläum, 
1838 (zuerst in d. Zeitschr. f. gesell. Reehtswissensch., I X S. 421 ff.; wieder-
abgedr. in den Vermischten Schriften, I V Berlin 1850 S. 195 ff.) z. Ii. sagt 
(S. 198) von H u g o : „ W e i t entfernt, das wirkliche Leben abgestorbenen 
Rechtsbegriffen unterwerfen zu wollen, suchte er es davon zu befreien. E r 
erkannte früh, dafs die wichtigsten Irrtümer durch kein Mittel mehr ver­
breitet und befestigt worden waren, als durch unechten Sprachgebrauch. 
Diesen suchte er überall auf, vorfolgte ihn rastlos und fuhr damit uner-
müdet fort durch alle Zeiten seiner wissenschaftlichen Thätigkcit." — Einige 
beherzigenswerte Worte gegen das Verlangen, dafs die Jurisprudenz sich 
möglichst der Ausdrücke des täglichen Lebens bedienen soll, bei v. J h e r i n g , 
Geist u. s. w. § 38 Note 482 (4. Aufl. II, 2 S. 332). Treffende Bemerkungen 
darüber, um wieviel wichtiger die Korrektheit der Sprache für diejenigen 
Wissenschaften, welche es mit abstrakten Objekten zu thun haben, als für die 
Naturwissenschaften ist, bei II. B r o c h e r de l a F l e c h e r e , Les revolutions 
du droit, I Paris etc. 1878 p. 149 et suiv. Man kann aber nicht sagen, dafs 
diese Einsicht auf die eigene Terminologie dieses Reehtsphilosophen (z. B. 
in Liv. V I p. 199 et suiv. bei den Auseinandersetzungen über „formation'1 

und „indices du droit") günstig eingewirkt habe. 

** Vgl . die Ausführungen bei T r e n d e l e n b u r g , Naturrecht auf dem 
Grunde der Ethik, (1860) § § 7 6 - 7 9 , 2. Aufl. Leipzig 1868, S. 173 ff., bes. S. 178. 
G i e r k e im Jahrb. f. Gesetzgeb., Verwalt. u. s. w. N. F. X I I (1888) S . 8 5 7 : 
„ W e n n auf irgendeinem Gebiet, so erweist sich auf dem Reehtsgebiet der 
sprachliche Ausdruck nicht blofs als das Kleid, sondern als die wahre Leib­
lichkeit des Gedankens." 
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troverse fast gänzlich in Wortstreit aus, aber doch keine ganz. 
Eine gewisse Feindschaft der Vorstellungen bleibt beinahe 
immer übrig, nachdem die blofs in den Ausdrücken liegenden 
Differenzen aufgedeckt sind. Wenn Letzteres nicht geschieht, 
kann auch die auf den Begriff bezügliche Uneinigkeit nicht nach 
Art und Umfang reinlich herausgestellt werden. Insofern ist 
jeder Begriffsstreit zugleich und unvermeidlich ein Wortstreit. 

Mit den wichtigsten und am meisten gebrauchten tech­
nischen Ausdrücken aber ist es zur Zeit in der Juristenzunft 
so bestellt, dafs man, zum mindesten für den ganzen Bereich 
der allgemeinen Rechtslehren, von einer festen Kunstsprache 
lieber garnicht reden sollte. Hier ist alles so unsicher, so 
zwei- und vieldeutig wie in der Alltagssprache, und aus 
der Konfusion der Worte entsteht die Anarchie der Gedanken 
Allerdings ist die Schuld der gegenwärtigen Generation an 
dieser Verderbnis gering. Haben wir doch von der un­
wissenschaftlichen wortspielenden Rechtsphilosophie vergange­
ner Tage eine so schlotterige Terminologie ererbt, dafs in 
dieser Hinsicht selbst die besten Vorsätze des Einzelnen 
gegenüber der traurigen allgemeinen Verwilderung nicht viel 
helfen mögen. 

Zu beklagen ist namentlich, dafs sich an unsere meist 
gebrauchten Ausdrücke, die als technische unter Fachgenossen 
eigentlich nur eine einzige Bedeutung haben dürften, noch 
einige andere Bedeutungen hängen — wahre Bleigewichte, 
die den Streit der Meinungen in den Sumpf der Mifsver-
ständnisse hinabzichen.* Da hilft auf die Dauer erfahrungs-
gemäfs keine vorausgeschickte Erklärung über den Sinn, den 
man gerade mit dem betreffenden Worte verbinde, und keine 

* Der umgekehrte Kall, nämlich das Vorhandensein mehrerer syno­

nymer Ausdrücke für den gleichen Begriff, ist weniger bedauerlich, we­

nigstens sofern jeder dieser Ausdrücke nur eindeutig ist. Übrigens kann 

man vielleicht bezweifeln, ob es ganz streng genommen überhaupt innerhalb 

einer und derselben Sprache eigentliche Synonyma d. h. von verschiedenen 

Wurzeln stammende Wörter gibt, deren Begriffe sieh so vollkommen decken, 

dafs ausnahmslos in jedem Zusammenhange das eine W o r t für das andere 

stehen könnte. 
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noch so sorgfältige Verklausulierung, mittels welcher dem 
MifsVerständnis vorgebeugt werden soll: wer ein solches Wort 
gebraucht, der redet für die verschiedenen Hörer in ver­
schiedenen Zungen. 

Man braucht nicht allzulange nach Beispielen für diese 
verhängnisvolle Vieldeutigkeit zu suchen. Bei dem Wort 
„ R e c h t s q u e l l e " darf man mindestens an vier verschiedene 
Dinge denken. Diese sind: die rechtbildende Autorität, z .B. 
der Staat; die Formen der Bildung oder Entstehung des 
Rechts, z. B. römische Senatskonsuite, deutsche Reichs­
gesetze; die Zeugnisse für Art und Inhalt der thatsächlich 
geschehenen Rechtsetzung, z. B. authentische Texte von Ge­
setzen, Aussagen kundiger Personen; endlich das Fundament 
eines subjektiven Rechts, z. B. der Erbberechtigung kraft 
eines Testamentes, des Anspruches aus einem Vertrage. 
Viele sprechen auch von der Autonomie gewisser Kreise im 
Staate, der Natur der Sache, der Analogie als Rechtsquellen; 
Rechtsphilosophen nennen so die entfernteren Ursachen oder 
inneren Bestimmungsgründe des Inhaltes bestimmter Rechts­
sätze, z. B. göttliche Anordnung, menschliche Vernunft, 
Rechtsidee, Rechtsbewufstsein, bis herab auf das Bedürfnis 
des Verkehrs u. s. w. Diese terminologische Verwirrung 
genügt, um das Kapitel von den Rechtsquellen zu einem der 
qualvollsten der ganzen Rechtstheorie zu machen. Würdig 
reiht sich daran die Lehre von den einzelnen Erscheinungs­
formen des'Rechts. Das „ G e s e t z " hat, nachdem es aus dem 
Gebiet des Rechts und der Sitte in andere Wissenschaften über­
gegangen, jetzt so viele Bedeutungen*, dafs man das Wort 
ohne spccialisierenden Zusatz zu gebrauchen sich kaum mehr 
getraut. Auch innerhalb der Jurisprudenz ist es bald sovie 
wert wie lex, wofür sich ja allein im Corpus juris ungefähr 
ein Dutzend Bedeutungen nachweisen lassen. Es kann alles 
Mögliche heifsen, jenachdem was man sich als Gegensatz 
oder Unterschied dazu denkt. Sagt man herkömmlicherweise, 

* Vgl . statt Aller J e l l i n e k , Gesetz und Verordnung, Freiburg i. Ii. 
1887 S. 226 ff. 
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alles Recht beruhe entweder auf Gesetz oder auf Gewohnheit, 
so begreift der erstere Terminus unter sich jede Form aus 
driicklicher Rechtsetzung, also nicht blofs das Gesetz des 
Staates — welches wiederum, wenn es blofs „formell" ein 
Gesetz ist, keine Quelle von Rechtsregeln, also kein Rechts­
gesetz, vielmehr ein Regierungsakt der nämlichen Organe, 
welche auch die Gesetze machen, ist, mithin auch nicht 
unter nie Rechtsquellen in der ersten, sondern in der 
vierten der soeben aufgezählten Bedeutungen von „Rechts­
quelle" zu subsumieren ist — sondern auch das Statut * 
des Selbstverwaltungskörpers, den internationalen Vertrag 
gewissen Inhaltes u. s. w., namentlich aber die „ V e r o r d ­
n u n g " . Wiederum ein Name für die verschiedenartigsten 
Dinge! Einmal ist die Verordnung eine Unterart der 
Geltung Gesetz, sofern darunter eben jede Form der expressis 
verhis geschehenden Rechtsetzung verstanden wird; sie 
wird aber auch dem Gesetz in einem engern Sinne neben-
resp. untergeordnet oder entgegengesetzt. Dies hindert je­
doch nicht, dafs das Staatsoberhaupt heute einen über­
einstimmenden Beschlufs der gesetzgebenden Faktoren als 
Gesetz „verordnet", morgen eine Verordnung mit „Gesetzes"-
kraft (sogenannte Notverordnung) promulgiert. Aufserdem 
bedeutet Verordnung auch noch eine administrative Einzel­
verfügung und Gott weifs was alles**. Wie gut sind doch 
die Engländer dran ! Die haben weder einen Ausdruck 
für Verordnung im weiteren, noch für Gesetz im mittel­
weiten Sinne, sondern für jede Unterart der unbenannt blei-

* W a s wiederum Statut alles lieifsen kann, dafür nur eine Stelle hei 
U l i g e r , System des österreichischen allgemeinen Privatrechts I in der Ein!, 
sub H : Quellen (4. Aufl. Leipzig 187»), S. 13 Note 15): „Das W o r t Statut 
bedeutet im weitem Sinne jede geltende Rechtsnorm und ist insofern gleich­
bedeutend mit Gesetz. In der Regel aber wird es in einem engern Sinn 
gebraucht, um das partikuläre Recht eines Gebietes im Gegensatz zum ge-
meiuen Recht zu bezeichnen. So nennt man die deutschen Partikularrechte 
statutarische Rechte im Gegensatz zum gemeinen Recht u. s. w." 

** Vgl. . Je l l inek , Gesetz und Verordnung, S. 21 ff., 56 ff., 84 ff., 108, 

122 ff., 366 ff. 
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benden Gattung einen besonderen Namen, und es scheinen 
sich bei ihnen an die Termini bill, Statute, order u. dgl. 
weiter keine Kontroversen zu knüpfen. Sie würden wohl 
auch schwerlich in einem Gesetzbuch erklären: „Gesetz im 
Sinne dieses Gesetzbuches ist jede Rechtsnorm" *, sondern 
statt dessen einfach an jeder Stelle, wo Rechtssatz gemeint 
ist, auch Rechtssatz sagen. Was heifst aber „ R e c h t s s a t z " ? 
Vielleicht hat das Wort sehr viele Bedeutungen; Möglich 
auch, dafs es sich nicht recht definieren läfst. Dann ist es 
Vielen um so willkommener, weil sie nun den Gesetzen des 
Staates anderswoher genommene Rechtssätze irgendwelcher 
Bedeutung entgegensetzen können. Man versuche doch nur, 
um sich die geeignete Vorstellung zu erzeugen, einen kom-
pleten Rechtssatz über einen ganz einfachen Thatbestand, etwa 
einen strafrechtlichen, zu formulieren, z. B. den Rechtssatz, 
demzufolge ein jugendlicher Gehilfe bei einem angeblich ver­
jährten Diebstahls versuch, den ein Anderer gegen seinen 
Vater im Auslande begangen, im Inlande zu einer bestimmten 
Strafe verurteilt werden soll resp. freigesprochen werden darf. 
Ob man ihn zustande bringt? Oder heifst Rechtssatz nur 
soviel wie regula juris? Indessen gehört das nicht hierher. 
Es sollte ja nur auf die Mehrdeutigkeit dieses und anderer 
alltäglicher Ausdrücke hingewiesen werden. Wenn ich zu den 
bereits genannten noch „ R e c h t s w i d r i g k e i t " , „Unrecht" , 
„ V e r b r e c h e n " , „ S c h u l d " , „ R e c h t s f o l g e " hinzufüge, 
so bedarf es keiner weitern Exemplifikationen. Nur bei dem 
Terminus „Recht" will ich noch etwas verweilen. 

* Vgl. die Einfülirungsgesetze zur Konkurs-O. für das Deutsche Reich 
§ 2, zur Ktrafprozefs-O. § 7, zur Civilprozefs-O. § 12, und dazu Civilprozefs-O. 
§ § 510—512 . Die Kommentare zum § 512 nehmen gcmäfs den Motiven an, 
dafs auch auf anderm W e g e als durch Gesetz entstandene Rechtsnormen in 
diese Bestimmungen einbegriffen seien. Einige kritische Bemerkungen zum 
Gebrauch von „Recht" und „Gesetz" im Entwurf eines bürgert. Gesetzt«, f. d. 
Deutsche Reich bei Ludw. G o l d s c h m i d t , Kritische Erörterungen zum Ent­
wurf u. s. w. , I Leipzig 1889 S. 33 ff. — Die gerade Umkehrung des im 
Text cit. Satzes enthält der Codex Maximilianeus Bavarieus v. .1. 1756 § 3 : 
„Das Recht hat zwar unterschiedliche Medeutungen, hier aber bedeutet es 
ein Gesätz u. s. w." 
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2. Die Rechtswissenschaft kennt in ihrem Bereich keinen 
höheren Begriff als das Recht selbst und bedient sich keines 
Ausdruckes so häutig wie des Wortes R e c h t . Indessen ge­
hört dasselbe nicht blofs dem Sprachschatz der Juristen als 
technischer Terminus, sondern gleichzeitig auch der All­
tagssprache an und zwar in mehreren, von dem gemeinen 
Sprachgebrauch zweifellos gestatteten Bedeutungen, die mit­
einander wie mit den juristischen einigermafsen verwandt 
sind. Hieran ist nichts zu ändern. Die Sprache dient eben 
nicht blofs wissenschaftlichen Zwecken und innerhalb der 
Wissenschaften nicht blofs e ine r Wissenschaft. Wir müssen 
es uns also gefallen lassen, dafs manche Künste und Wissen­
schaften reichlichen Gebrauch von unserem vielsagenden 
Hauptterminus machen. Weder können die Dichter, noch 
werden die Historiker, Geschichtsphilosophen u. s. w. voraus­
sichtlich je uns zulieb darauf verzichten, sich des Ausdruckes 
Recht aufser im juristischen auch in einem „höheren", jeden­
falls nichtjuristischen Sinne zu bedienen, z. B. wenn sie einen 
tragischen Konflikt vorführen oder die Gerechtigkeit in den 
Schicksalen der Völker aufzeigen wollen u. dgl. m. Ob es 
sich um den Ungehorsam der Antigone gegen den Befehl ihres 
Königs oder die Empörung des Teil und der Eidgenossen 
wider die Tyrannei der legitimen Gewalt handelt, ob man die 
Nemesis in der Weltgeschichte enthüllen möchte -— nimmer 
vermöchte man der Anrufung des „Rechts", des „heiligen" 
Rechts zu entraten, wenn man sich das volle Verständnis 
oder die gesteigerte Teilnahme Aller für die geschilderten Vor­
gänge sichern will. * 

* In diesen Fällen wird ein „Recht" dem andern „Recht" gegenüber­
gestellt; das mag so hingehen, zumal es dabei garnicht einmal auf die 
klare Unterscheidung des juristischen Rechts von dem ideellen oder 
„höheren" Recht ankommt. Sehr bedenklich ist es dagegen, wenn jemand 
sich des Wortes Recht für Vorstellungen bediont, die in praktischen r e c h t s ­
politischen Regionen liegen und gerade darin ihre Pointe haben, dafs sie 
dem juristischen Recht zum besten eines gedachten bessern Rechts oppo­
nieren. Solches geschieht jetzt alle Tage in Schriften mit socialroforina-
torischer Tendenz. „Recht aller Menschen auf den Gebrauch von Grund 
und Boden", „Recht auf Existenz", „Recht auf Arbeit", „Recht auf den 
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Die nichtjuristischen Bedeutungen des Wortes Recht sind 
ehen unersetzlich, die Mehrdeutigkeit desselben im allgemeinen 
unausrottbar. Weder kann die Sprache des täglichen Lebens 
oder anderer Wissenschaften sich herbeilassen, zum Vorteil der 
Rechtswissenschaft diesem Ausdruck jedweden Sinn bis auf 
den juristischen zu entziehen, noch werden sdiliefslich die 
Juristen selbst es vermeiden können, mitunter auch eine po­
puläre Vorstellung damit zu verbinden, wie ja auch der 
Naturforscher sich mit dem Wort Natur, der Psychologe mit 
Seele u. s. w. gelegentlich Freiheiten erlauben mag. Was aber 
gewifs gefordert werden darf, ist, dafs alsdann diese weitere 
Bedeutung klar hervortrete, während im übrigen unter Männern 
vom Fach bezw. in juristisch sein wollenden Deduktionen der 
Terminus Recht stets auch den t e c h n i s c h e n Rechtsbegriff, 
den Mittelpunkt der gesamten Jurisprudenz als strenger 
Wissenschaft und nichts Anderes bezeichne. 

Wenn Laien über juristische Dinge reden, so ist kaum 
zu erwarten, dafs sie sich der Gewalt der durch die Termi­
nologie aneinander geknüpften Begriffe, die sie sich überdies oft 
wunderlich genug zurechtlegen*, vollständig entziehen wer-

vollen Arbeitsertrag" sind heute so gewöhnliche Dinge, wie alle die „Urrechto" 

und „angeborenen Rechte" es zu Zeiten K a n t s und des Veniunftrechts nur 

je gewesen. Und genau so wie an den Ausgeburten des Rationalismus tritt 

in diesen Geschöpfen des Socialismus die ganze formelle Unlogik des 

sinnverwirrenden Verfahrens, welches das Recht als Nicht - Recht und 

das Nicht-Recht als Recht bezeichnet, grell hervor. Vgl. z. 1!. nur Henry 

G e o r g e , Progress and poverty, (deutsch von Stöpel, Berlin 1885) bes. Book 

V I I Chap- I, und A. M e n g e r , Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in 

geschichtlicher Darstellung, Stuttgart 1886 S. 6 : Die. drei ökonomischen 

„Grundrechte". Vorsichtig ablehnend gegen diese Art „Rechte" u. a. P l a t t e r , 

Das Recht auf Existenz, (Rede) Jena 1880, und T. H . H u x l e y , Natural 

rights and political rights (in The Nineteenth Century, 1890 February, p. 173 

and foll.) Durch seinen Titel spannt uns das liueh von G. G r o s - M a y r e -

v i e i l l e , Le droit des pauvres sur les spectacles etc., Paris et Nancy 1889; 

es handelt aber nur von uner.t;reRlichen öffentlichen Schaustellungen und 

Einrichtungen der Wohlthätigk it, ohne dafs dabei wieder ein neues „Recht." 

zum Vorschein käme. 

* Ein langjähriger Gerichtsarzt L. K r a h m e r , Die Lohre vom ge­

selligen Menschen und seinen landesgesetzlichen Zuständen, als Handbuch 

der gerichtlichen Medizin u. s. w., Halle 1886 S. 12 expektoriert sieh z. 11. 
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den. Die meisten venu« g!n es garnicht. Es gehört eben 
schon eine nicht unbedeutende, nur durch Uebung zu erlan­
gende Fertigkeit dazu, die verschiedenen Vorstellungsreihen, 
welche der Ausdruck Recht erweckt, sauber auseinander zu 
halten und die specitisch juristischen von den andern zu 
sondern. Viele wollen, Manche können es gar nicht ernst­
haft, z. B. die Naturrcchtsautoren von ehemals und heute. * 
Diese machen sich im Gegenteil die Homonymie des Wortes 
Recht weidlich zu nutze und erzielen einen grofsen Teil ihrer 
Satze durch Fehlschlüsse, die vor allem durch den mehr­
fachen Sinn des Wortes Recht veranlafst werden. Das Heise 
sich an jedem beliebigen dieser Schriftsteller — übrigens an 
den Fachjuristen unter ihnen ganz ebenso wie an den andern 
— ohne viel Mühe demonstrieren. 

Infolge der Sparsamkeit der Sprache und der jahrhun­
dertelang geübten Nachlässigkeit der Juristen und Rechts-

folgendermafsen: „Unter Keclit verstellt man sprachgebräuchlich (?) bald ein 
Prinzip d. Ii. die Bestätigung der Alhveisheit als Ordnung im Menschen-
inbegriff, bald eine Idee d. h. den auf Beobachtung gestützten Gedanken 
von einem Gemeinsamen, welches der Menschlichkeit den Rechtseharakter 
verleiht, bald ein Verlangen nach einer für den Menschenbestand zweek-
inäfsigen Ordnung. Der Inhalt des Rechts ist deshalb bald ein eingebil­
deter oder offenbarter, bald ein erfahrungsmäfsiger oder logischer." Alles 
dies heifst Recht eben nicht. 

* Au^ dem Herzen spricht diesen u. a. S c h ü t z e n b e r g e r , Ktudes 
de droit public, 1: De la nature du droit, Paris et Strasbourg 1837, p. 2, 
indem er behauptet, der Grund der Vieldeutigkeit des Wortes Recht sei 
nicht sowohl in der Armut e i n e r Sprache zu suchen, sondern liege viel­
mehr, da sich dies in vielen Sprachen wiederhole (vgl. unten S. 46 ff.), 
in den nahen Beziehungen, in welchen die durch das gleiche W o r t be­
zeichneten Ideen zu einander stehen. Vielleicht. Für wahrscheinlicher halte 
ich, da man nach meiner Ansicht (vgl. unten sub III, 2) alle diese Nebenideen 
ohne jeden Verlust an wertvollen Vorstellungen vollkommen aufgeben kann, 
dafs hier keine vielsagende Tiefe des schöpferischen Sprachgeistes zu preisen 
ist: es liegt einfach ein gesundes Sträuben desselben, für unnütze Vor­
stellungen neue Ausdrücke zu schaffen, vor. Daher den Inhabern solcher 
„Ideen" nichts übriggeblieben, als diese ephemeren Produkte ihrer Subjek­
tivität mit unter das sprachliche Gewand der objektiv begründeten Vor­
stellung vom Recht schlüpfen zu lassen — unvorteilhaft war das für sie 
gerade nicht! 
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philosophen besitzt nun der Terminus Recht mehrere Bedeu­
tungen , die allesamt etwas Juristisches besagen wollen. 
Recht heifst nicht allein die Rechtsregel und die Berechtigung, 
sondern auch das rechtsetzende Subjekt oder die rechtbil­
dende Kraft, * auch die Rechtsordnung, die Rechtswissen­
schaft und Rechtslitteratur. schlicfslich jede Einrichtung über­
haupt, ohne die man sich die Menschen nicht vorzustellen 
vermag,** also etwa soviel wie das römische jus naturae quod 

* Vgl. z. B. L o t m a r , Über Causa im römischen Recht, München 1875, 
S. 2 ff. Z i t e l m a n n , Irrtum und Rechtsgeschäft, Leipzig 1879 , S. 205. 
L a s s e n , System der Rechtsphilosophie, lierlin u. Leipzig 1882. S. 23 ff. 

** Dieselbe Vieldeutigkeit weisen die entsprechenden Ausdrücke anderer 
Sprachen auf. Die französischen Schriftsteller konstatieren für droit min­
destens drei (S c h ü tze n be r g e r, Etudcs etc., I p. 2 ; R o u s s e l , Encyclo-
pedie du droit, (1843) 2. ed. Bnixelles 1871, p. 3 et sniv.; de Vo11 ev i 11 e, 
Notion du droit et de l'obligation Paris et Douai 1873, p. 43 et suiv.), auch 
vier (T. R o t h e , Traite de droit naturcl theorique et appliquo, I Paris 1885 
p. 42 et. suiv.) und noch mehr ( E s c h b a c h , Cours d'introduction gen6rale 
ä l'etude du droit etc., Paris et. Strasbourg 1843 p. 13 et suiv.; P r a d i e r -
F o d 6 r c , Elements du droit public et d'economie politiqno, Paris 1865 
p. 15 et suiv. und Principes generaux de droit, de politique et de legislation, 
Paris 1869, p. 13 et suiv.) Bedeutungen; einer (H. B r o c h er de la F l e c h e r e , 
Les revolutions dn droit, I p. 201) meint sogar, droit habe oftmals den 
Sinn von Gesellschaft, wodurch zum Ausdrucke gelange, dafs letztere eigent­
lich die Schranke sei, welche sich als Recht dem Individuum entgegen­
stelle. Das ist aber wohl reine Sprachwillkür. Über die mehrfachen Be­
deutungen von loi vgl. u. a. P r a d i e r - F o d e r e , Principes etc., p. 58 et 
suiv.; R o u s s e l , Encyclop6die etc., p. 40 et suiv.; J e l l i n e k , Gesetz und 
Verordnung, Seite 73 ff.; S n l i o t i s , Le droit, naturel on philosophie du 
droit, Paris 1888 p. 362 et suiv. — In einer fast noch schummern Lage, 
als die germanischen Völker mit ihrem vieldeutigen Recht, riitt, ret n. s. vv., 
die romanischen mit droit, dirilto, derecho und (1/reito, annähernd auch die 
slavischen mit prawo u. s. w. , befinden sieh die. Engländer. Ihre Sprache 
hat für Recht im objektiven Sinne (über right vgl. die folgende Note) kein 
W o r t , das von jus oder dirigerc abstammte. Sie sind auf das W o r t law 
angewiesen, das daneben aber als einzige Bezeichnung für eine Menge von 
ganz differenten Vorstellungen aus allen möglichen Wissensgebieten her­
halten mufs (vgl. z . B . Duke of A r g y l l , The reign of law, 5. ed. London 
•1868; W . A r t h u r , On the diffc >,rence between physical and moral law, 
London 1883; C r e a s y , First platform of international law, London 1876 
p. 8 and foll.). In den andern Wissenschaften bedeutet laic ungefähr das­
selbe wie „Gsetz" in dem fast undefinierbaren allgemeinsten Sinne. In der 
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natura omnia animalia docuit. Man mufs daher, um Mifs-
verständnisse zu vermeiden, mitunter gewisse nähere Bestim­
mungen hinzufügen. Sagt man Recht im „subjektiven" Sinne, 
wenn man eine rechtliche Befugnis oder Berechtigung meint, 
die ein Subjekt hat , zum Unterschied vom „objektiven" 
Recht, das is t , also der Rechtsnorm, so mag das gelegentlich 
ganz passend sein, obwohl eine Verwechslung wohl nur in sehr 
seltenen Fällen zu befürchten steht. * Das eine und das an­

Rechtswissenschaft dagegen heifst es viel mehr als Gesetz d. Ii. Gesetz des 
Staates, für welchen Gattungsbegriff kein entsprechender Name existiert, den 
nur die einzelnen Species des Gesetzes besitzen, z. 15. Statute, act of par-
liament — in der Rechtswissenschaft heifst law etwa wie jus überhaupt jeder 
Satz, aus welcher Rechtsquelle immer er fliessen und welchen Inhalt er 
haben möge. Vgl. zur Geschichte des Begriffes law S w e e t in The L a w Ma­
gazine and Review, N. S. III 1874 p. 556 and foll., p. 644 ff. und J e l l i n e k , 
Gesetz und Verordnung, S. 3 ff. Die verschiedenen Bedeutungen des Wortes 
werden untersucht von B l a c k s t o n e , Commentaries on the laws of Eng­
land, Introduction § 2 (9. cd. by Bilm, London 1783 p. 38 and foll.); R e d d i e , 
Inquiries etc., p. 3 and foll.; namentlich aber mit grofserSorgfalt von A u s t i n , 
Jurisprudence, Lect. I , I I , V, V I , und allen Angehörigen der „Analytischen 
Schule" (vgl. oben S. 14 Note * ) . 

* Es gab allerdings eine Zeit, wo der Unterschied zwischen Recht 
im o b j e k t i v e n Sinne und s u b j e k t i v e m Recht nicht im Bewufstsein Aller 
deutlich war oder, um mit G i e r k e , Das deutsche Genossenschaftsrecht, 
I I : Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffes, Berlin 1873 § 7 S. 126 ff. 
zu reden, die Idee des Rechts den unentwickelten Gegensatz des objektiven 
und subjektiven Rechts umspannte. Ein eigentümlicher Widerspruch gegen 
die grundsätzliche Unterscheidung noch bei K. Th. P u t t e r, Die Lehre vom 
Eigentum nach deutschen Rechten, Berlin 1831, S. 6, der in ihr mit eine 
Ursache dafür erblickt, dafs noch kein Gelehrter einen Begriff von Recht 
gegeben habe. Indessen nimmt man doch gewöhnlich an, dafs Unter­
scheidung der durch das nämliche W o r t bezeichneten ungleichartigen Dinge 
die erste Voraussetzung jeder Begriffsbestimmung sei. Sollte der Begriff 
des subjektiven Rechts im römischen Recht in der That keinen Boden finden 
(H. D u n c k e r , Die Besitzklage und der Besitz, Berlin u. Leipzig 1884 
S. 262 ff.), so kann das doch an der heutigen Unentbehrlichkeit desselben 
nichts ändern. Leider haben die meisten Sprachen aufser der englischen 
keinen besondern Ausdruck für ihn ausgebildet. Auch in England wurde 
es ehemals mit der BMeutung der beiden Termini law und riflht nicht so 
streng genommen, mch bis auf Lord H a i e und B l a c k s t o n e wird, wo 
die Rechtsregel gemeint ist, right so gut wie law gesetzt. Seither aber hat 
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dere heilst Ueeht und beide sind juristisch relevante Dinge; 
aber um miteinander verwechselt werden zu können, dazu 
sind sie sich doch zu wenig ähnlich. * Spricht man aber von 

sich der Sprachgebrauch dahin befestigt, dafs right niemals Recht im ob­
jektiven Sinne, sondern stets Berechtigung, subjektives Recht bedeutet. 
Vgl . A u s t i n , Jurisprudence, 4. ed. I p. 88, p. 293 Note, p. 294 Note, p. 3 5 4 ; 
R e d d i e , Inquiries etc., p. 4 ; H o l l a n d , The Clements etc. p. 12 and 
foll.; L i g h t w o o d , The nature of positive law, p. 69 and foll. Nur aus 
ganz besonderer Nachlässigkeit ist es zu erklären, wenn noch gegenwärtig 
jemand ( z . B . H a l l , International law, [Oxford 1880] 2. ed. London 1884, 
Chap. 1) right für law schreibt. (Über die aus der Vieldeutigkeit des letztern 
Ausdruckes entspringenden Schwierigkeiten vgl. die vorige Note.) In den 
andern Sprachen hat man bekanntlich für Rechtsnorm wie für recht­
liche Befugnis nur ein und dasselbe W o r t : Recht, droit, prmco zur Ver­
fügung, das also den gleichen Doppeldienst wie das römische,/w.s leisten mufs. 
Welcher Sinn gerade gemeint ist, ergibt sich, wenigstens in Schriften, die 
wissenschaftlich in Betracht kommen, wohl aus dem Zusammenhang von 
selbst. Dieser erklärt z. Ii. ob im gegebenen Falle „Strafrecht" das Recht, 
nach dessen Regeln gestraft wird, oder das Recht zu strafen bedeuten soll, 
ein Unterschied, der in andern Sprachen durch verschiedene Wortzusammen­
setzungen, wie droit pe'nal — droit de pwnir, ugolowrtojepran:o — prawo naht-
fiailija, charakterisiert wird. Im Notfalle kann man sieh durch erläuternde 
Zusätze helfen und bedarf nicht des barocken Auskunftsmittels, das L a n d ­
m a n n , Hauptfragen der Ethik. Eine Darstellung der Grundlehren der 
Moral und der Rechtsphilosophie, Leipzig 1874 S. 90 if. gefunden: er 
schreibt immer „Recht ()", wenn er objektives, und „Recht <S'", wenn er 
subjektives Recht meint. Um der Verwechslung vorzubeugen will H . B r o c h e r 
de la F l e c h e re , Les revolutions du droit, I p. 210, für objektives Recht 
lieber „absolutes", für subjektives aber „relatives" Recht gebrauchen. In­
dessen ist seine Annahme, dafs er damit einem Sprachgebrauch der deutschen 
Wissenschaft folge, eine irrtümliche, und die Verwirrung würde jedenfalls 
auf diese Weise nur gesteigert werden. 

* Der Unterschied verhindert natürlich nicht, dafs objektives und sub­
jektives Recht in irgendwelcher Relation zu einander stehen, deren nähere 
Bestimmung durch die Definition des subjektiven Rechts bedingt ist — ein 
Problem, dessen Lösung hier nicht versucht werden kann. W o h l aber wird 
er verwischt, wenn man das objektive Recht definiert als „das subjektive 
Recht zusammengenommen mit den von ihm abhängigen sämtlichen Rechts­
pflichten" ( W u n d t , Ethik, Stuttgart 1886 S. 496, ausgeführt S. 498. Vgl . 
dagegen auch W a l l a s c h e k , Studien zur Rechtsphilosophie, Leipzig 1889 
S. 100 ff.). Die beiden Begriffe sind so disparater N^ur , dafs es ganz un­
möglich ist, sie überhaupt unter einen andern Gattungsbegriff zu bringen, 
als den im Text gebrauchten, gewifs gänzlich leeren des „rechtsrelevanten 
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eben jenem Recht im objektiven Sinne und bezeichnet es dann 
näher als das „geltende" oder „positive" Recht, so ist die 
häufige Wiederholung dieses Zusatzes angesichts der oftmals 
sehr nahen Möglichkeit eines Mifsverständnisses nicht nur 
gerechtfertigt, sondern sogar geboten. Die Prädizierung des 
Rechts als „geltendes" oder „positives" enthält ohne Zweifel 
einen Pleonasmus; einen müssigen aber doch nur für Solche, 
die dessen völlig sicher sind, dafs weder sie selbst jemals 
ein andersartiges Recht im Sinne haben, sobald sie fachmän­
nisch reden, noch ihr Publikum ein anderes dabei denkt. * 

Dingos". S c h u p p e , Der Begriff des subjektiven Rechts, Breslau 1887, 

S. 1 bezeichnet allerdings als den nächsthöheren Gattungsbegriff' „das Recht 

überhaupt". Es ist jedoch nicht abzusehen, wie diese von Juristen unvoll­

ziehbare Vorstellung „Recht überhaupt" soll in die Unterbegriffe des Rechts 

im subjektiven und objektiven Sinne zerlegt resp. so definiert werden können, 

dafs sie beide umschlösse. Würde man für riqht und law (vgl. die vorige 

Note), wo also der Gleichklang des Wortes fehlt, nach dem nächsthöheren 

Gattungsbegriff auch nur suchen? Mir scheint, es ist nichts zu erwidern 

gegen G. R ü m e l i n d. A . , Eine Definition des Rechts (Nr. 4. der Reden 

und Aufsätze, Freiburg u. Tübingen 1881, S. 322 ff.): „Es ist zu bedauern 

und Quelle vielfältiger Verwirrung und Unklarheit, dafs die deutsche Sprache 

in überbietender Nachahmung der lateinischen unlogisch genug war, um 

zwei so grundverschiedene Begriffe, wie das objektive und das subjektive 

Recht', um ein Sollen und ein Dürfen, einen Zwang und einen Spielraum 

der Wahl , eine Ordnung und eine Freiheit mit dem gleichen W o r t zu be­

zeichnen. . . Es ist unmöglich, das objektive und subjektive Recht in einer 

Definition zu treffen, da beide unter ganz verschiedene Oberbegriffe fallen." 

Den Nachsatz in der Behauptung B e r n e r s , Lehrbuch des deutschen Straf­

rechts, § 3 : „Der Ausdruck Strafrocht enthält eine doppelte Bedeutung, 

welche erst in ihrer Einheit dem vollen Begriffe des Strafreehts entspricht", 

halte ich für unrichtig auch trotz der später folgenden Erläuterung. 

* Ein schlagenderer Beweis für die Erbärmlichkeit der Zustände in 

der rechtsphilosophisehen Terminologie, als die Thatsache, dafs selbst der 

Gebrauch der genannton oder ähnlicher Epitheta nicht gegen Mifsverständ-

nisse und Verdrehungen schützt, wird sich kaum finden lassen. W i r 

sprechen z. B. von dem „ g e l t e n d e n " Recht, dem Recht, das „ g i l t " (oder 

„gegolten" hat), von seiner formellen „ G i l t i g k e i t " , nach deren Gründen 

wir suchen. W i r meinen damit soviel wie Wirksamkeit, Verbindlichkeit, 

besonders geartete Ve^fliebtungskraft der als rechtliche bezeichneten 

Normen, kurz Dasjenige im Recht, was da macht, dafs man ihm zu ge­

horsamen verpflichtet ist. Das sind Anhäufungen von blofs erklärenden, 

Bergbohm, Jurispr. u. Rt'obt̂ jihiln'-:. I. 4 



50 

Solange indessen nicht die Identität der Rechtsvorstellung 
durchweg bei Allen und mit absoluter Sicherheit vorausge­
setzt werden kann, ist der Gebrauch jener Adjektiva minde­
stens erlaubt; unvermeidlich aber wird er da, wo es sieh ge­
rade um ein im Gegensatz zum „positiven" gedachtes sonsti­
ges Recht handelt, um die Reehtfertigkeit der Annahme eines 
solchen, seines juristisch klingenden Namens u. s. w. Es 

nicht definierenden Worten , durch welche umschrieben werden soll das 

bisher Undefinierte Etwas, um deswillen Recht eben rechtlich bindet. Diese 

„Giltigkeit" des Rechts im juristischen Sinne (ich bilde mir nicht ein, in­

dem ich das Fremdwort „juristisch" gebrauche etwas Anderes zu thun, als 

wiederum zu wiederholen, was schon in dem deutschen Worte Recht liegt) 

hängt nicht von seinem inneru W e r t ab, sondern von einem formalen Prinzip. 

Ob man in diesem Begriff etwas rechtsphilosophisch Brauchbares oder nicht 

hat, bleibt hier ganz aus dem Spiel (vgl. jetzt Z i t e l m a n n , Gewohnheits­

recht, und Irrtum lim Arch. f. d. civilist. Praxis, L X V I 1883] S. 447 ff.; 

G. R ü m e l in d. J., Das Gewohnheitsrecht [in d. Jahrb. f. d. Dogmatik, X X V I I 

1889] S. 156 ff.; S c h u p p e , Das Gewohnheitsrecht, Breslau 1890 S. 8 ff., 

S. 64 ff.; M e r k e l , Philosophische Einleitung in die Rechtswissenschaft, 

1890 [in v. Holtzendorffs Encyklopädic, 5. Aufl.] § 7 S. 12). W e n n man 

nun glaubt, in dem „Gelten" etwas Eigenes für das streng juristische Recht 

gewonnen zu haben, so hat man die Rechnung ohne die Vcrnunftreehtler 

gemacht. Denn diese merken sehr wohl, dafs das „Gelten" dem Recht so 

immanent ist, dafs sie es auch für das Produkt ihrer Herzenswünsche er­

schleichen müssen, wenn sie nicht anders die Rechtsqualität desselben preis­

geben wollen. Als typisch für zahlreiche Vorgänger und manchen Nach­

folger führe ich an v. R o t t e c k , Art. Natnrrecht im Staatslexikon, Bd. X 

(3. Aufl. Leipzig 1864) bes. S. 425 ff. Derselbe weifs mit „wahr sein" und 

„gelten" und „wahrhaft gelten" in einem endlosen sinnverwirrenden Gerede 

dermafsen geschickt zu operieren, dafs ein Leser, der nicht gegen den heil­

losen Trug der naturrechtlichen Demonstrationsmethode gefeit ist, am Ende 

wohl einsieht, wie das nicht geltende Naturrecht das „geltende", dagegen 

das wirklich in Geltung stehende positive Recht, wenn es jenem wider­

spricht, blos (S. 427) „eine faktisch aufgekommene Ordnung der Dinge ist". 

W i l l man aus neuester Zeit ein Beispiel dafür, wie das Konfusionsbedürfnis 

sich des Beiwortes „geltend", womit der exakte Jurist sein einziges Recht 

vor der Verwechslung mit allerlei Phantasierechten zu schützen sucht, be­

mächtigt, so verweise ich auf den Satz hei H. Z o e p f l , Grmidrifs zu Vor­

lesungen über Rechtsphilosophie (Naturrecht), Berlin 1878, S. 5 9 : „Somit 

bildet sich alsbald in der Geschichte ein Gegensatz dfts geltenden d.h. wirklich 

historisch bestehenden und gehaudhabten Rechtes, und eines giltigen d. h. 

auf Geltung Anspruch machenden, als auf sittlicher (?) Grundlage ruhenden, 
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hat bei den Leuten denselben Namen, also, schliefst man un-
bewufst und aller Vorsicht zum Trotz unter dem bekannten 
Einflufs der Sprache auf das Denken, ist es auch das näm­
liche Ding. Solange das noch geschieht, solange die Vorstellung 
von einem nichtpositiven Recht, das aber doch die Juristen 
irgendwie angehen soll, unter diesen vorkommt, werden auch 
die schleppenden Prädikate zur Kennzeichnung seines Gegen­
teils nichts weniger als überflüssig sein. * 

gewünschten, aber vorläufig nur in der Idee bestehenden Rechtes." Auf die 
Frage L . v. S t e i n s . Die Verwaltungslehre, 2. Aufl. I. 1 Stuttgart 1869, 
S. 2 5 : „ W a s wir gesagt haben, gilt vom Begriff nnd Wesen des geltenden 
Rechts. Das w i r k l i c h e geltende Recht ist dagegen ein vielfach ver­
schiedenes; nicht blofs im einzelnen, sondern auch in Charakter und Prinzip. 
Woher kommt diese Verschiedenheit?" möchte ich nur antworten, nachdem 
der Unterschied zwischen „geltendem" und „wirklich geltendem" Recht an­
gegeben worden. 

* Leider darf man auch die Ausdrücke „ p o s i t i v " und „ n i c h t p o s i t i v " 
nicht ohne nähere Erklärung benutzen. Mit dem „Positivismus" und der 
„positiven Philosophie" Aug. C o m t e s (1. Cours de philosopbie positive, 
6 vis. Paris 1839, 2 ed. par Littre 1864; Auszug daraus von J. Rig: Die 
positive Philosophie von A. Comte, deutsch von .1. H. v. Kircbmann, 2 Ilde. 
Heidelberg 1883—84. 2. Systeme de politique positive ou traitö de socio-
logie, 4 vis. Paris 1851—54; nouv. ed. 1880—83. Vgl . auch H . G r u b e r , 
Aug. Comte, der Begründer des Positivismus. Sein Leben und seine Lehre, 
Freiburg i. B. 1889) hat dieser Terminus natürlich nichts zu thun. C o m t e 
kennt überhaupt weder Rechts- noch Staatslehre, aneh keine „positive", 
sondern löst diese Wissenschaften mit noch einigen andern in den einen 
grofsen Brei der „Soziologie" auf, als deren Urbeber oder Miturheber er gilt. 
Durch die Auseinandersetzungen von A l e x , Du droit et du positivisme, 
Paris 1876, wird die fruchtbringende Anwendbarkeit der Prinzipien der 
„positiven Philosopbie" auf die Philosopbie des „positiven" Rechts nur noch 
zweifelhafter. — Ich nenne mit einem bewufsten Pleonasmus „positiv" schlecht­
hin alles Recht jeder Quelle und Form, das im Sinne der strengen Juris­
prudenz Recht ist, und glaube dabei den Sprachgebrauch auf meiner Seite 
zu hallen. Für mich bedeutet also „positiv" nichts als ein Notwort, durch 
dessen Hinzufügung ich die Einmischung der Vorstellung von irgendwelchem 
andersartigen Recht — Naturrecht, Vernunftrecht, Idealrecht und wie die 
Namen alle sein mögen — in die betreffende Darlegung verhüten will. 
Wodurch soll man denn schließlich diese Negation markieren, zumal in 
Deduktionen, die sich nur unter grofser Anstrengung jener zudringlichen 
Vorstellungen erwehren, wenn nicht durch das „positiv"? Ich wünschte, es 
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3. So wollen sich die wichtigsten Ausdrücke unserer 
Wissenschaft also durchaus nicht mehr auf eine prägnante 
Eindeutigkeit einschränken lassen. Im Gegenteil, sie worden 
immer vieldeutiger. Die Begriffe verfeinern und spalten sich 
immer mehr, die Sprache aber gibt so leicht keine neuen 

wäre nicht mehr nötig! W i e wichtig es für uns zur Zsit noch ist, sehen 
wir auch bei diesem W o r t wieder (vgl. S. 49 Note *) daraus, dafs die 
Naturrechtsfreunde sieh winden und drehen, um seine Bedeutung nach 
Möglichkeit zu entkräften. So sagt z. B. A h r e n s , Recht und Rechtswissen­
schaft im allgemeinen (in v. Holtzendorffs Encyklopädie, 2. Aufl. Leipzig 
1873 S. 4), er könne nicht zugeben, „dafs das Positive, welches nur Forin, 

Einkleidung und Niederschlag einer Idee und ideollen Strömung ist, allein 
den Charakter des Rechts ausmache". Freilich, w e n n jemand das gesagt 
haben sollte, so hätte das so wenig Sinn, wie etwa die Behauptung, das 
Wesen der Religion bestehe „allein" in ihrem Bekenntnis. Position heifst 
weiter nichts als „ins Sein setzen des Gedachten'' ( L o t z e , Metaphysik, 
Leipzig 1879 S. 37. Über den Begriff des „Sein" vgl. .7. B e r g m a n n , Sein 
und Erkennen, Berlin 1880, S. 22 ff., 64 ff.; S i g w a r t , Logik, I Tübingen 
1873 S. 94 ff., und zur Kritik der Lehre K a n t s vom Sein ,J. B e r g m a n n , 
Allgemeine Logik, I Berlin 1879 S. 144 ff.). Alles Recht, das ist oder war, 
ist oder war positiv; alles Recht, das man blofs denkt oder dachte, ist oder 
war nicht positiv, denn es hat nicht als Recht funktioniert (vgl. weiter unten 
S. 80 die Bemerkungen über den Rechtsbegriff). Positives Recht heifst dem 
gemeinen Sprachgebrauch zufolge nicht allein das v o m Staate ausdrücklich 
gesetzte Recht im Gegensatz zu dem Recht aller andern Rechtsquollcn und 
sonstiger Erscheinungsformen (A. M e r k e l in v. Holtzendorffs Encyklopädie, 
5. Aufl. S. 18 ff.), sondern es umschliefst auch die nichtstaatliclieii und 
nicht in Worten formulierten Normen, sofern sie nur Rechtsnormen sind. 
Alles Recht ist positiv, alles Recht ist „gesetzt" und nur positives Recht 
ist Recht. U n g e s a t z t e s Recht giebt es also wohl, nngese tz t e s keins, 
wie ich gegen die Terminologie B i n d i n g s , Die Normen 1, 1. Aufl. § 11 
S. 66 ff, 2. Aufl. § 23 S. 153 ff.', II § 34 S. 57 ff. und Handbuch des Straf­
rechts I § § 40, 41 S. 197 ff. bemerke. — Ein Bedürfnis, wodurch der G e ­

brauch des Ausdruckes „positiv" in einem andern als dem hier entwickelten 
Sinne gerechtfertigt wäre, vermag ich nicht zu entdecken. Aber sollte die 
förmliche Sprachverwirrungswut der Reclitsphilosoplien unseres Jahrhunderts 
ihn deshalb verschont haben? Ein paar Beispiele für das Gegenteil mögen, 
da mein Thema einmal die Terminologie ist, hier gestattet sein. Ganz 
willkürlich verfährt, wie mit vielen andern Ausdrücken, so auch mit diesem 
H e g e l , Grundlinien der Philosophie des Rechts, (Werke VIII , Berlin 1«33) 
§§ 2—3 u. 65g 211—214. An einigen Stellen (S. 24, S. 26, S. 275) spricht er 
von der „positiven Rechtswissenschaft" in demselben Sinne wie wir es heute 
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Wörter für die differenzierten Begriffe her. * Wir sind da­
her genötigt mit unserem Vorrat weiter zu wirtschaften 
und können nur notdürftig den veränderten Sinn eines alten 
Ausdruckes durch allerlei Zusätze andeuten. So sprechen 
wir z. B. von Gesetzen im weiteren und engeren, im formel-

noch t.hun. Aber an andern (S. 26 ff., S. 271 ; diese dunkle Stelle lautet: 
„ W a s an s ieb Hecht ist, ist in seinem objektiven Dasein g e s e t z t , d. i. 
durch den Gedanken für das Bewufstsein bestimmt, und als das, was Recht 
ist und gilt, b e k a n n t , das G e s e t z ; und das Recht ist durch diese Be­
stimmung p o s i t i v e s Recht überhaupt") wechselt er die Bedeutung und ver­
steht schliefslich (S. 278 ff.; ebenso in seiner Encyklopädie I I I : Philosophie 
des Geistes § 529 [Werke VII , 2 Berlin 1847 S. 397]) unter dem „Positiven" 
die willkürlich fixierten Quantitäten, z. B. Strafmafse, Fristen u. dgl. 
G o e s c h e l , Zerstreute Blätter aus den Hand- und Hülfsakten eines Juristen, 
I Erfurt 1832 verwendet an einigen Stellen (S. 54 u. S. 66 ff.) das Wort 
„positiv", um den Gegensatz zu „natürlich" in Verbindung mit „Recht" 
wiederzugeben. Aber, als wenn die Eindeutigkeit in rechtsphilosophischen 
Aphorismen durchaus vermieden werden müfste, gebraucht er (S. 65) zwischen 
beiden cit. Stellen denselben Terminus einmal in dem Sinne von „gebietend" 
mit dem Gegensatz „verbietend", also in Beziehung auf die Befehlsform der 
Rechtssätze. Nur um der Historischen Schule etwas am Zeuge flicken zu 
können, konstruiert v. R o t t e c k , Lehrbuch des Vernunftrechts, I § X I X 
(2. Aufl. Stuttgart 1847 S. 63 ff.) als Seitenstück zu seinem Unterschied 
zwischen „wahrhaft giltigem" und blofs geltendem Recht (vgl. die Note S. 50) 
auch einen solchen zwischen „positivem" und „historischem" Recht. W e r 
geltendes und positives und historisch entstandenes Recht für identisch 
hält, wird sich durch diese naturrechtliche Eloquenz nicht belehrt finden. 
Auch der vorsichtig die Worte abwägende K n a p p , System der Rechts­
philosophie, Erlangen 1857 § 140 , gerät in Unklarheit, sowie er den 
Ausdruck „positiv" gebraucht. Er macht einen zweifachen Unterschied und 
setzt entgegen einmal das „wirkliche" Recht dem blofs „gedachten", sodann 
das „positive" als das durch die „Staatsgewalt" anerkannte dem „unposi­
t iven 0 als dem blofs durch eine „Mindergewalt" anerkannten Recht. Das 
positive wie das unpositive Recht könnten beide wirkliches oder gedachtes 
Recht sein; das positive sei jedoch gewöhnlich wirkliches und nur ausnahms­
weise gedachtes u. s. w. — lauter Unterscheidungen, deren Wesen und Zweck 
schwer zu würdigen ist. S c h ä f f l e , Bau und Leben des socialen Körpers, 
I Tübingen 1875 versteht klar und willkürlich unter Positivität die Un-
zweideutigkeit und Widerspruchslosigkeit des Rechts. 

* Warum es dahin kommen mufs, dafs man mit dem Gattungsnamen 

den individuellen Begriff verbindet, setzt W u n d t , Logik I : Erkenntnis-

lehre, Stuttgart 1880 S. 92 auseinander. 
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len und materiellen, im juristischen und irgendeinem sonsti­
gen Sinn. Mit dergleichen Zusätzen verbindet jedoch der 
Eine diese, der Andere jene Bedeutung, und so verwirren sie 
manchmal mehr als sie präzisieren. 

Je vieldeutiger sie werden, um so mehr büfsen diese Be­
zeichnungen ihren Wert als technische ein-, sehliefslich leisten 
sie in keiner Weise mehr den Dienst, den Kunstausdrüeke 
doch leisten sollten : als kürzeste und sicherste Verständigungs­
mittel unter Faehgenossen, als wahre Stenogramme unter Einge­
weihten den Gedankenaustausch zu vermitteln.* Der eine Jurist 
setzt beim andern nicht blofs gewisse, im Gedächtnis aufge­
speicherte Vorstellungsgruppen, sondern auch eine starke 
Irritabilität derselben gegenüber geeigneten Wreckrufen vor­
aus. Solche sind eben vor allen die technischen Ausdrücke. 
Die Fertigkeit bei der Handhabung gewisser Vorstellungs­
massen oder Bearbeitung beliebiger Vorstellungen in einer 
bestimmten Richtung wird durch Schule und Uebung erwor­
ben**; aber geleitet wird in jedem einzelnen Falle der Zug 
des Denkens*** in hervorragendstem Mafse durch die tech­
nischen Ausdrücke. Wenn nun gerade diejenigen Termini, 

* Die Sprache des gewöhnlichen Lebens würde ganz ungeheuerliche 

Sätze gebrauchen müssen, um eine einfache juristische Vorstellung, ein 

schlichtes Dogma auszudrücken, und jede Auseinandersetzung über einen 

solchen Gegenstand würde unerträglich schleppend und unübersichtlich 

werden, wenn wir der technischen Ausdrücke entbehrten. W i e wollte man 

wohl den Satz: das Pfandrecht erlischt durch Konfusion, ausdrücken, wenn 

mau nicht die Kunstausdrüeke Pfandrecht und Konfusion hätte? Wol l te 

man den Satz umsehreiben, so mufste man doch die Wörter Gericht, Ver­

kauf, Eigentum und andere benützen, die alle wieder ersetzt werden müfsten. 

Vgl . v. J h e r i n g , Geist d. röm. Hechts § 38 (II, 2, 4. Aud. S. 332); 

S c h l o s s m a n n , Der Vertrag, Leipzig 1876 S. 241 ff. 

** Vgl. die interessanten Ausführungen E . v. H a r t m a n n s , Das Un-

bewufste vom Standpunkt der Physiologie und Deseendenztheorie, Abseh .VII 

(jetzt im Ergänzungsband zur 1.—9. Aufl. der Philosophie des Unbewnfsten, 

Leipzig 1889 S. 193 ff.) über den Erwerb gewisser Prädispositionen und 

die Abkürzung der Ideenassociation infolge häutiger Handhabung gleich­

artiger Vorstellungsmassen. 

* * * V o l k m a n n v. Volkmar, Lehrbuch der Psychologie vom Stand­

punkt des Realismus, 2. Aufl. II Kothen 1875 S. 224 ff. 
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welche die allgemeinsten juristischen Begriffe bezeichnen 
und schlechthin bei jeder juristischen Erörterung gebraucht 
werden müssen, mit der peinlichsten Vieldeutigkeit behaftet 
sind, wie soll sich da innerhalb unserer, ohnehin durch natio­
nale Verschiedenheiten des Objektes und fortschreitende Ar­
beitsteilung so arg zerklüfteten Wissenschaft auch nur die 
lockerste Einheit aufrechterhalten? Und doch besteht sie: 
in dem eisernen Inventar der Jurisprudenz an gewissen un­
verlierbaren Begriffen steckt die vorbindende Kraft, die ihre 
Teile trotz aller Verwirrungen der Sprache und Vorirrungen 
der Gedanken zusammenhält. 

Es fragt sich nun, welche Mittel und Wege es gibt, 
diese sprachlichen Kalamitäten bis auf den unüberwindlichen 
Rest zu beseitigen. 

Von Seiten der Rechtsquellen, insbesondere der G e s e t z e , 
ist für die Verbesserung der Terminologie wenig zu ei'warten. 
Die Gesetze kämpfen selbst unablässig um die zutreffenden 
Ausdrücke * und vermögen erfahrungsgemäfs niemals auch nur 
ihre Kommentatoren zur Nachfolge zu zwingen. Hinsichtlich 
der wissenschaftlichen Sprache bleibt eben das Caesar non 
supra grammaticos! nach wie vor in Geltung. Die Finanz­
wissenschaft wird z. B. eine „Gebühr" nennen, was ihrem Be­
griff von Gebühr entspricht, auch wenn noch so viele Gesetze 
es mit „Steuer" u. s. w. bezeichnen sollten, und ebenso die 
Rechtswissenschaft mit „Besitz", „Vorsatz" u. s. w. operieren, 
ohne sich durch die abweichende Terminologie der Gesetze 
absolut binden zu lassen. Allerdings ist die letztere nicht 
ganz einflufslos, aber der Einflufs der wissenschaftlichen Ter­
minologie auf die gesetzliche war umgekehrt von jeher viel 
bedeutender. Von daher ist also kaum etwas zu erhoffen. 

Auf sich selbst angewiesen, hat die Jurisprudenz an sich 
die gleiche F r e i h e i t d e r W o r t s c h ö p f u n g , wie andere 

* Vgl. z. B. oben S. 42. Über die möglichen Folgen eines unentschie­

denen oder nachlässigen Sprachgebrauches in einem Gesetzbuche verschie­

dene lehrreiche Stellen bei Ludw. G o l d S c h m i d t , Kritische Erörterungen 

u. s. w. , I Kap. I. 
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Wissenschaften, nur dafs die abstrakte Natur ihres Stoffes 
und die Bestimmung ihrer Termini für den öffentlichen Ge­
brauch sie mehr als manche andere an der ausgiebigen Be­
nutzung dieser Freiheit hindern. Wir sind namentlich nicht 
in der Lage, kompakte Begriffe nach ihren sämtlichen 
Merkmalen mittels eines einzigen zusammengesetzten Wortes 
zu bezeichnen, wie etwa die Chemie es thut, die sieh um den 
guten Geschmack dabei nicht viel zu kümmern braucht. * 
Uns würden auch die monströsesten Komposita nicht aus der 
Not helfen. Denn wir könnten immer nur die alten mehr­
deutigen Wörter zu vieldeutigen neuen zusammensetzen und 
die Definition des Ganzen würde unfehlbar stets auf eine aus 
den alten Vorstellungen kombinierte, nie auf eine neue Vor­
stellung bezogen werden. Hierauf aber, dafs gewisse, sicht­
lich in Auflösung begriffene Vorstellungsreihcn sich nicht 
immer wieder da einstellen, wo man neue ins Bewufstsein 
rufen möchte;, kommt es bei der in Umbildung begriffenen 
Rechtsphilosophie und allen dahingehörigen Fragen der Gegen­
wart gerade an. Wieviel nützt uns daher die Möglichkeit, 
durch Zusammensetzungen den disponiblen Wortschatz zu 
vermehren ? Nehmen wir ein Beispiel. Eine eminent rechts­
philosophische Frage, ja, kann man ohne Uebertreibung sagen, 
d i e Frage, welche sämtliche Kontroversen der Rechtsphilo­
sophie in der reizvollsten Verwicklung umschliefst, ist die 
alte Zweifelfragc: Was ist V ö l k e r r e c h t und gibt es ein 
solches positives Recht? Um die Frage einigermafsen klar 
zu stellen und nach allen Seiten abzugrenzen, mufs man die 

* Sie darf sich daher Namen von beliebiger Länge, z. B. Orthoni-

trophenylpropiolsäure, zu bilden erlauben. Vikt. M e y e r , Chemische Pro­

bleme der Gegenwart (in d. Deutschen Kundschau, X V I , 2 v. November 1889 

S. 246): „Der Fernstehende, erschrickt, wenn ihm ein glänzender Farbestoff 

mit dem Namen Hcxamethyl-Methoxy-Triamidotriphenylcarbinol bezeichnet 

wird. Für den Eingeweihten liegt in diesem unerfreulichen Namen ein 

vollständiger Bericht über die Synthese und Konstitution des Farbestoffes." 

Es ist nicht zu bezweifeln, dafs die Jurisprudenz, wenn sie die gleiche Freiheit 

der endlosen Wortzusammensetzung besäfse, wegen der abstrakten Natur 

i h r e r „Stoffe" in noch gröfsere terminologische Schwierigkeiten als die 

gegenwärtigen geraten würde. 
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gesamte technische Terminologie der Rechtsphilosophie auf­
bieten ; um aber das Wesen und die Geltung des Völkerrechts 
— nebenbei bemerkt ist „Völkerrecht" selbst ein höchst 
unglücklich gebildetes Wort, das die Gedanken nach den 
verschiedensten Richtungen in die Irre leitet — darzulegen, 
d. h. die juristisch befriedigende Lösung unmifsverständlieh 
mitzuteilen, dazu genügen uns selbst die donkbaren Permu­
tationen aller verwendbaren Ausdrücke nicht. Man möge 
„Völker" und „Gesellschaft" oder „Gemeinschaft" zu „Völ­
kergemeinschaft1*, ferner „Völker", „Recht" und „Quelle" zu 
„Völkerrechtsquelle" u. s. w. nach Gefallen komponieren — 
die Frage kommt dadurch auch nicht einen Schritt von der 
Stelle. An allen diesen abgegriffenen und abgeschliffenen 
Teil-Worten bleiben eben die alten undeutlichen Teil-Vorstel­
lungen hängen, und das blofse Zusammensetzen der ersteren 
schafft noch keine Verfeinerung, überhaupt keine Korrektur 
der letzteren. Dagegen bedarf es nur der Einmischung des 
Wortes „international" ohne Angabe dessen, in welchem Sinne 
dieser wiederum mehrdeutige Ausdruck gebraucht werde, dann 
der Verbindung desselben mit Rechtsetzung, Rechtsbewufst-
sein, Reehtsquelle und sonstigen Kompositen, um mittels aus­
schweifender Wortbildung das ganze Problem in die Regionen 
der höheren Verwirrung zu heben. Jedenfalls können wir 
nicht hoffen, auf dem Wege der Zusammensetzung von Wör­
tern der Misere der Vieldeutigkeit zu entrinnen. 

Aber wenn wir uns entschlössen, unserm allzu kargen 
Vorrat an technischen Ausdrücken einfach auf die Weise auf­
zuhelfen, dafs wir neue Wörter für die neuen Begriffe ein­
führen? Was die einzelnen Zweige der Rechtswissenschaft 
in der Not zu thun sich nicht scheuen, das wird doch auch 
der allgemeinen Rechtstheorie nicht grundsätzlich verboten 
sein. Es gehört dazu, scheint es, nichts mehr, als dafs die 
Ausdrücke im Geist der Sprache und mit Geschmack gebil­
det werden. Das Weitere findet sich. Ein „erlösendes Wort", 
das den adäquaten Ausdruck eines frisch erarbeiteten Begriffes 
enthält, wird nicht nur allerseits gern aufgenommen werden, 
sondern auch gleich wieder seinerseits den Anstofs zur Ent-
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Wicklung neuer Gedanken reihen geben. Alle technischen 
Ausdrücke sind ja irgendeinmal kreiert worden. Viele sind 
allerdings sehr alten, aber ebensoviele und noch mehr neuen 
Ursprunges, insbesondere manche des öffentlichen Rechts, wie 
„Souveränetät", „Exterritorialität", „konstitutionell" u. s. w. 
kaum ein paar hundert oder nicht einmal einhundert Jahre 
alt •— wie sollten wir uns heute ohne sie ausdrücken? 

Allein für eine alte hochentwickelte Wissenschaft resp. 
solche Teile einer Wissenschaft gilt nicht die gleiche sprach­
liche Freiheit wie für ihre frühesten Entwicklungsstadien. 
Wer die Terminologie der Rechtsphilosophie und allgemeinen 
Rechtstheorie heute bereichern wollte, würde bald erkennen, 
dafs eben die hervorgehobenen Bedingungen die Einführung 
neuer und brauchbarer Termini thatsächlich verhindern. Das 
Bedürfnis ist zweifelhaft, die Wahrscheinlichkeit der Auf­
nahme in den Wortschatz der Fachgenossen gering, die Ge­
fahr unerwünschter Begriffsverschiebungen wegen der leich­
ten Lenkbarkeit des Denkens durch die Sprache grofs. Auf 
irgendeins der nicht weiter auflösbaren Elemente alles Spre­
chens, wie man sagt fünf- bis sechshundert, mufste schliefs-
lich selbst der kühnste Erfinder neuer Wörter doch zurück­
greifen und mit jedem aus einer solchen letzten Wurzel her­
geleiteten Terminus würde er die ganze Sippe aller der von 
dem nämlichen Etymon abstammenden Wörter mitsamt ihren 
Begriffen — lauter gefährlichen Nachbarn — an die Peri­
pherie seiner Wissenschaft heranziehen. Das ist vielleicht 
allzu ängstlich gedacht. Aber wie kommt es, dafs sich unsere 
Sprache so entschieden gegen Neologien sträubt? Liegt in 
dem Umstände, dafs sie uns hartnäckigst die neuen Wörter 
versagt, nicht vielleicht ein Hinweis darauf, dafs wir mit dem 
bisherigen Material noch ganz gut auskommen müfsten? W i r 
meinen neue Vorstellungen zu haben — unsere S p r a c h e 
ist, was diese Neuheit betrifft, vielleicht kritischer als wir. 
Sind es, fragt sie uns, indem sie das geforderte neue Wort 
zurückhält, wirklich neue Vorstellungen, die ans Licht 
drängen? Besitzt Ihr in der That zu w e n i g A u s d r ü c k e 
oder habt Ihr nicht am Ende zu v i e l e B e g r i f f e gebildet? 
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Besinnen wir uns darauf, was wir eigentlich wollen. 
Unsere hauptsächlichsten rechtsphilosophischen Ausdrücke, 
wie Recht, Gesetz u. a., haben vielerlei Bedeutungen. Das 
haben wir zu beklagen. W o aber sind denn die n e u e n 
Vorstellungen, neuen Begriffe, für die wir die Sprache 
um neue Ausdrücke anzugehen befugt wären? Es sind kaum 
welche da; es sind immer die alten, nur verfeinert oder ver­
gröbert, subtiler ausgearbeitet oder allmählich nivelliert, nach 
verschiedenen Seiten schärfer abgegrenzt oder durch achtlose 
Behandlung immer mehr verwischt, jenachdcm. Von einer 
synthetischen Zusammenziehung getrennter Einzelvorstellun-
gcn zu neuen Gesamtvorstellungen aber, d. h. Bildung von 
Begriffen n e u e r Struktur aus den an den Rechtsthatsachen 
haftenden Merkmalen, ist hier doch nichts zu bemerken. 
Und für die alten Begriffe werden wohl auch die hergebrach­
ten technischen Termini noch ausreichen! Wer neue dafür 
fabriziert, bereichert nicht die Sprache, sondern verwirrt durch 
sie die Begriffe und — mag bei v, J h o r i n g * nachlesen, 
wie er dafür genannt zu werden verdient. 

Was wir wünschen, ist ein e i g e n e r Ausdruck für jeden 
besonderen Begriff, der seine juristisch vollkommen ausgebil­
dete Eigenart besitzt. Diesem Verlangen steht die Thatsache 
der Verwendung eines und desselben rechtsphilosophischen 
Terminus für mehrere Begriffe entgegen. Zwischen unseren 
Ansprüchen und den Thatsachen mufs ein Ausgleich gefun­
den werden. Da die andern W'ege sich ungangbar zeigen, 
bleibt uns nur noch einer zu diesem Ziele übrig. 

Durch Tradition haben wir die verdorbene Terminologie 
überkommen, a u f dem W e g e de r T r a d i t i o n vermögen 
wir sie auch wieder zu reinigen. Die neuerstehende rechts­
philosophische Litteratur (S. 25) ist damit beschäftigt, die 
letzten noch stehenden Verbindungsbrücken mit dem Natur­
recht abzubrechen: sie darf die zuchtlose Terminologie, 
die Kupplerin, welche der Rechtsphilosophie heimlich natur­
rechtliche Ideen zuführt, nicht so unbeanstandet fortexistieren 

* Geist d. röm. Hechts, Vorrede zu II, 2 (1. Aufl. S. X ; 4. Aufl. S. X I I ) . 
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lassen. Allerdings kann der Einzelne weder eine mifsbräuch-
liclie Redeweise abstellen, noch einen neuen Sprachgebrauch 
einführen. Wohl aber können das alle Einzelnen, wenn sie 
einig sind, zumal die Schriftsteller, in deren Hand hauptsäch­
lich die Macht, den Sprachgebrauch zu dirigieren, liegt. * 

Ist es zuviel verlangt oder nicht vielmehr das mindeste, 
was man in dieser Beziehung fordern kann, dafs ein jeder 

* Rein e t y m o l o g i s c h e E r w ä g u n g e n dürften hierbei schwerlich eine 

bedeutende Rolle spielen. Allerdings wird vielfach versucht, auf etymologischem 

W e g e dem Wesen gewisser Grundbegriffe, wie namentlich S i t t e , R e c h t , 

G e s e t z , näher zu kommen und die Abgrenzung derselben gegen einander 

zu erleichtern. Ebenso häufig wird die Sprachverwandtschaft resp. -Ver­

schiedenheit im Bereich der „Vergleichenden Rechtswissenschaft" nach ver­

schiedenen Seiten ausgenutzt. Dafs daraus für die Bestimmung des In­

haltes und Umfanges jener Begriffe etwas Nennenswertes resultiert sei, kann 

ich jedoch nicht finden. Auch erwarte ich für die Zukunft selbst aus den 

eindringendsten Untersuchungen dieser Art blofs eine gesteigerte Einsicht 

in den interessanten Kampf ohne Ende der schrankenlosen Kombinations­

fähigkeit der abstrakten Gedankenelemente wider die träge Beharrlichkeit 

der tief im Sinnlichen wurzelnden Sprache. Der Grund ergibt sieb aus 

dem V e r h ä l t n i s z w i s c h e n B e g r i f f und L a u t . Alle Namengebung hat 

etwas historisch Willkürliches und braucht nicht mit dem Wesen des Benannten 

zusammenzuhängen. Nur bei den schallnachahmenden (onomatopoetischen) 

Wörtern findet letzteres statt. Im übrigen hat kein Ding auch nur den 

geringsten Einflufs auf seine Bezeichnung, ist keine innere Beziehung des 

Wortes zu der Vorstellung, die es ausdrückt, erkennbar (vgl. W u n d t , 

Logik I S. 4 4 : N o i r e , Logos. Ursprung und Wesen der Begriffe, Leipzig 

1885 S. 102 ff. u. A.). W a s nützte es uns also in begrifflicher Hinsicht, 

könnten wir auch auf das genaueste feststellen, auf welche Wurzeln 

jus, lex, Recht, lov, hin u. s. w. zurückgehen? Aufserdem steht fest, dafs 

alle Wurzeln d. h. materiellen Elemente der Sprache, lautliche Zeichen für 

Sinneseindrücke und nur für solche sind. Dafs alle Wörter, die immaterielle 

Begriffe ausdrücken, nur metaphorische Übertragungen von Wörtern sind, 

welche Dinge und Vorgänge der empfindbaren W e l t bezeichnen, bat schon 

L o c k e klar und bestimmt als Behauptung hingestellt, die durch die 

Forschung der sprachvergleichenden Philologen vollauf bestätigt worden ist 

(vgl. Max M ü l l e r , Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, deutseh 

bearb. von C. Boettger, II Serie Leipzig 1866 S. 319 ff.). Bei der immateriel­

len Natur der juristischen Begriffe werden also etymologische Untersuchungen 

nur den Nachweis für die ursprüngliche Herkunft unserer durchweg bild­

lichen Ausdrücke führen, niemals aber zur Beseitigung der Vieldeutig­

keiten und so indirekt zur Aufklärung der Begriffe seihst dienen können. 
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für seine eigene Deduktion einen Ausdruck in seiner Einer-
leiheit d. h. ohne den Begriff zu wechseln, durch die ganze 
Folge der Verstandesthätigkeiten festhalte? Nun wohl, man 
schärfe also das Bewufstsein dieser Verpflichtung, das der 
Naturrechtsphilosophie gänzlich abging und auch heute noch 
recht Vielen fehlt, auf jede Weise, durch Selbstkritik und 
durch Kontrole Anderer. Die bewufste Gleichmäfsigkeit der 
Ausdrucksweise hat für den sich ihrer Bcfleil'sigenden die 
Folge, dafs die abgebrauchten alten Wörter ihm wieder 
schärfer, kantiger erscheinen und dafs sich ihre populären 
oder sonstigen unbestimmten Bedeutungen schliefslieh garnicht 
mehr in seine Gedanken hineindrängen, sodafs jene für ihn 
die Eindeutigkeit wahrhaft t e c h n i s c h e r Ausdrücke wieder­
gewinnen. Damit der Uebergang eines solchen gleichmäfsig 
r e s t r i n g i e r e n d e n S p r a c h g e b r a u c h e s von dem einen 
auf den nächsten und alle folgenden Schriftsteller sich nicht 
langsam „von selbst", sondern in beschleunigtem Tempo voll­
ziehe, ist nur zweierlei erforderlich. Einmal ein stets waches 
Bewufstsein von der hohen Wichtigkeit der Terminologie und 
ihrer Uebereinstimmung unter den Fachgenossen als allgemeine 
Voraussetzung. Sodann in betreff jedes einzelnen in Frage 
kommenden Wortes eine leidliche Harmonie darüber, welche 
j u r i s t i s c h n i c h t s n u t z i g e n V o r s t e l l u n g e n , die sich 
unter dem mehrdeutigen Terminus verbergen, aus demselben 
für den Fall seiner Anwendung in Rechtsfragen zu v e r ­
t r e i b e n seien. Für den Rest ist er dann der juristisch 
prägnante, technische Ausdruck. 

Nicht durch Vermehrung des Wortschatzes oder Meiste­
rung der Sprache also, überhaupt nicht durch linguistische 
Mittel, sondern einzig und allein durch Ausstofsung von Vor-
stcllungskomplexcn, für die wir in der Jurisprudenz keine 
Verwendung haben, werden wir unsere dissolute Terminologie 
der Grundbegriffe verbessern können. WTas steht z. B. ernst­
lich dem im Wege, dafs „ G e s e t z " ohne Zusatz für uns 
überhaupt nur e ine Bedeutung, e i n e n technischen Sinn be­
halte: das Gesetz im „materiellen" Sinne nach dem neuern 
Sprachgebrauch ? Höchstens, wenn es denn sein mufs, dürfte 
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noch eine zweite Bedeutung zugelassen werden: das Gesetz 
im „formellen" Sinne (s. S. 87). Die übrigen sind sämtlich 
aus dem Umkreis der Jurisprudenz zu verbannen, aus­
serdem durch andere Ausdrücke ersetzbar. Mit dem Termi­
nus „ R e c h t " steht es ganz ebenso.* Rechtim „objektiven" 
und Recht im „subjektiven" Sinne sind seine beiden einzigen 
in der juristischen Kunstsprache erforderlichen und zulässigen 
Bedeutungen. Aus welchem Grunde soll man denn einfach 
„Recht" sagen dürfen, wenn man „Rechtswissenschaft" oder 
„Rechtslitteratur" oder „Rechtsordnung" u. s. w. meint? ** 
Und in welcher Veranlassung könnte bei juristischen Deduk-

* Daher ich die verzweifelnde Resignation mancher Schriftsteller in 

dieser Hinsicht nicht teile. .1. O n d o t , Conscience et seionec du devoir. In-

troduetion a une explication nouvelle du C. N., I Paris lS-'iö p. 174 äufsert 

schlieMich resigniert die Ansicht, man könne das fatale W o r t droit ganz 

gut aufgeben, ohne es zu vermissen, und Isid. M ü l l e r , Die Lehre von den 

Rechten, vom Unrechte und seiner Behandlung in und aufser dem Staate, 

W i e n 1861 S. 30 glaubt nicht minder durch Weglassung des ganzen 

Terminus Recht all den Verlegenheiten zu entgehen, welche ihm der Be­

griff Recht bereitet. Das ist nun allerdings ein schwächliches Auskunfts­

mittel, durch Dezimierung des Lexikons wissenschaftliche Beängstigungen 

zu heben, die von solchen Geistern garnicht aufgesucht werden sollten. 

** Dies geschieht thatsächlich sehr häufig. Es mag auch hingehen, 

solange aus dem Zusammenhang jedesmal hervorgeht, dafs eigentlich nicht 

das Recht selbst gemeint ist, und aus dem liegriff des substituierten Wortes 

keine Schlußfolgerung gezogen wird, welche für den Hegriff des andern, 

an dessen Stelle jenes gebraucht wird, giltig sein soll, oder umgekehrt 

Man darf z. B. Völkerrecht sagen, wo eigentlich Wissensehaft oder Litte­

ratur des Völkerrechts stehen sollte, wie man der Kürze wegen ja auch alle 

Tage Civilrecht oder Strafrecht spricht, während man die Doktrin oder 

Litteratur dieser Fächer, nicht eigentlich das Rechtssystem meint. Unstatt­

haft aber ist die von altersber beliebte, im letzten Grunde auf einer zur 

Gewohnheit gewordenen Substitution — man denke z. B. an das stehende 

Epitheton G r o t i u s ' „Vater des Völkerrechts" — beruhende Argumentation 

aus dem Dasein einer sich Völkerrecht nennenden Litteratur auf die 

Existenz eines Völkerrecht zu nennenden Rechts und die Rechtsnatur dieses 

Rechts. — Weniger durchsichtig ist die Irrtümlichkeit, mancher Deduktionen, 

welche aus der nicht immer statthaften Identifizierung von Rechts O r d n u n g 

und Recht entspringt, wodurch z. Ii. die Frage nach dem Verhältnis des 

„Zwanges" zum Recht resp. seiner Rolle als begriffliches Element im Recht 

i u einem wahren Kreuz der Rechtsphilosophie geworden ist. 



tionen das Wort Recht jemals in einem andern als im juri­
stischen Sinne erforderlich sein — aufser um zu verwirren? 
Wenn unter Juristen von Recht im objektiven Sinne die 
Rede ist, so ist dies nicht irgendein populärer Begriff, den 
jemand so zu nennen für gut befindet, sondern vielmehr ein 
technischer Begriff Recht, der die ganze Gedankenrichtung der 
Rechtskundigen bestimmt. Er bedeutet eigentümlich geartete 
Vorschriften, Regeln des Lebens, deren Zusammenfassung zu 
dem Recht einen ganz besonderen Grund in ihrem eigen­
sten Wesen findet, sodafs im Bereich" des fachmännischen 
Denkens dieser Gattungsname eine genau umschriebene, fast 
esoterische Bedeutung beansprucht. Allerdings setzt, wenn 
wir die soeben (S. 61) vorgetragenen Sätze hier speciell auf 
den Terminus Recht anwenden, hinsichtlich desselben die er­
wünschte Verbesserung der Sprache durch Restriktion des 
Begriffsvoi'rates wesentlich voraus, dafs jeder Gedanke an ein 
anderes Recht als das positive, historisch entstandene aus der 
Jurisprudenz jeder Art, Stufe und Benennung so gründlich 
ausgetrieben werde, dafs die leiseste Andeutung eines solchen 
unbedingt als Verrat einer laienhaften Vorstellungsweise 
angesehen wird. Hiermit treten wir indessen bereits in ein 
anderes Gebiet, das der Begriffsbildung, hinüber. * 

III. 

1. Durch die Unsicherheit der Ausdrücke ist die rechts­
philosophische Arbeit nicht wenig erschwert — an den gei­
stigen Aequivalenten derselben aber, den G r u n d b e g r i f f e n 
des R e c h t s , ist sie eigentlich erst seit kurzem ernstlich in 
Angriff genommen. 

Die vernunftrechtliche und verwandte Schulen haben 
aus ganz oberflächlich erfafsten Begriffen ihre verwegenen 
Systeme aufgebaut. Sie coneipierten ihre Gedanken in der 
naivsten Weise, kontrolierten sie niemals an den That-

* Vgl . die Erörterung des Reehtsbegriffes unten sub III , 2 S. 71 ff. 
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Sachen der Wirklichkeit und ahnten nicht einmal die äufscrst 
verwickelte Natur der Dinge, die sie so knapp zu definieren 
wufsten. Hecht heifst das und das, Gesetz bedeutet dies 
oder jenes, Reclitsquellc ist „die" Vernunft d. h. meine Ver­
nunft, nicht des Nachbars unvernünftige Vernunft. Man 
kann für Vernunft manches Andere setzen, ohne dafs hier­
durch etwas geändert würde. Kurz genug waren die De­
finitionen allerdings, dafür aber auch irrig. Wie sollte es 
auch anders sein, da es niemandem einfiel, seine Begriffe von 
den realen Erscheinungen des Rechtslebens zu abstrahieren: 
den Begriff des Rechts von den einzelnen positiven Rechten, 
den Begriff des Gesetzes von den wirklich geltenden Rechts-
gesetzen, den Begriff der Rechtsquelle von den thatsächlich 
verbindliches Recht produzierenden Erzeugern desselben u. s.w. 
Das wäre ja garnicht „philosophisch" gewesen! Nicht aus 
den Erscheinungen des „blofs positiven" Rechts •— dieses 
wurde nicht als ein würdiges Objekt der Philosophie ange­
sehen — wollte man die obersten Rechtsbegriffe erarbeiten, son­
dern umgekehrt: die Thatsachen sollten sich den Diktaten 
des Vernunftrechts gemäfs gestalten. Jene Termini bedeuteten 
also gar keine Begriffe, denen die juristischen Dinge der 
Wirklichkeit entsprachen, sie bedeuteten vielmehr a priori auf­
gestellte Kategorien, an denen uns heute, sofern wir nicht sel­
ber in natur- oder vernunftrechtlichen Doktrinen verstrickt 
sind, aufser dem Namen nichts juristisch erscheint. Wir wis­
sen in der That damit nichts Rechtes zu beginnen, sobald wir 
nur die Idee eines Vcrnunftrechts aufgeben und der Rechts­
philosophie als einzigen möglichen Gegenstand das positive 
Recht unterlegen. 

Die Historische Schule negierte die Existenz jedes Rechts 
aufser dem positiven, stellte die bekannten Thesen über die 
Entstehung des Rechts auf und begründete eine neue Methode 
der wissenschaftlichen Bearbeitung desselben. Man kann aber 
weder behaupten, dafs ihre Prinzipien gleichmäfsig in allen 
Rechtsgebieten herrschen — am unbestrittensten noch im Ci-
vilrecht, in den meisten anderen Rechtsteilen viel weniger, 
in einigen einfach garnicht — noch dafs ihre grundsätzliche 
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Anerkennung eine entsprechende Ausbildung der allgemeinen 
Rechtslehren zur Folge gehabt hätte. Warum Letzteres 
nicht der Fall ist, erklärt sich auch ziemlich leicht. Mit dem 
Glauben an das Vernunftrecht geriet auch das Zutrauen in 
die „angeborenen" RechtsbegrifFe ins Schwanken und die r e i n 
vernunftrechtlichen Konstruktionen zergingen vor dem fla­
granten Widerspruch des rehabilitierten positiven Rechts. Aber 
die ungefüge Masse des letzteren, aus welchem nunmehr die 
Reformation nach exakter Methode vorzunehmen war, stellte 
der Umbildung der Begriffe von so hoher Stufe der Abstrak­
tion, wie Recht, Rechtsquelle u. s. w., verständlicher Weise 
die gewaltigsten Hindernisse entgegen. Nun mufste doch z. B. 
eine Definition von Rechtsquellc auf jede Quelle des positi­
ven Rechts passen und aufser den etwa aufgestellten Arten 
derselben durfte das wirkliche Recht keine aufweisen, sonst 
waren eben Definition und Einteilung falsch. Begriffe lassen 
nun einmal keine Ausnahme zu. Es kam also darauf hinaus 
dafs man, bei dem Zustande der Wissenschaft vom positiven 
Recht, höchstens eine provisorische Begriffsbestimmung auf­
stellen durfte, welche dann an den Erscheinungen der 
Wirklichkeit zu verifizieren resp. bei direktem Widerspruch 
der letzteren alsbald gänzlich aufzugeben war. Da aber die­
ser Widerspruch auf Schritt und Tritt zu erwarten war, so 
setzte sich ihm lieber garnicht aus , wer Definitionen solcher ab­
strakter Begriffe irgend vermeiden konnte. Falls sie dagegen 
nicht zu umgehen waren, beschränkte man sich nach Möglich­
keit auf die wenigen, welche mit den Lehren der Histori­
schen Schule im allerengsten Zusammenhange stehen. Und 
wo schliefslich die juristischen Grundbegriffe durchaus im 
weitesten Umfange vorgetragen werden sollten, da schlichen 
sich mit der alten aphoristischen Methode auch die Rubriken 
und Kategorien des Natur- oder Vernunftrechts, selbst wenn das 
letztere von vornherein mit Betonung verleugnet worden, ganz 
sachte wieder ein. Ein beliebiges halbes Dutzend Handbücher 
des Privatrechts und ebensoviele des Strafrechts aus den 
nächsten Dezennien, nachdem S a v i g n y und P u c h t a in 
ihren dogmatischen Schriften die Prinzipien der Historischen. 

B e r g b o h m , Jurispr. u. Rechtspbilos. 1. 0 
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Schule bewährt hatten *, dürfte genügen, um die unterschied­
lichen Manieren, sich mit der Rechtsphilosophie abzufinden, 
deutlich zu illustrieren. Die Verfasser der crsteren zogen es 
im allgemeinen vor, ihre Rechtstheorie möglichst in die von 
den Häuptern der Historischen Schule vorgezeichneten engen 
Contouren hineinzuzeichnen. Die Kriminalisten aber, sofern 
bei ihnen eine Einwirkung jener Schule überhaupt bemerkbar 
ist, liefsen sich dadurch nicht abhalten, ihre allgemeinen Leh­
ren auf spekulativem Wege zu vervollständigen, wie sie ja 
bis auf den heutigen Tag noch die Begriffe mancher Ver­
brechen frei konstruieren. ** Was endlieh Staatsrecht und Völ­
kerrecht betrifft — nun, da bedarf es keines Wortes mehr. 
Hat doch z. B. B l u n t s c h l i behufs Versöhnung von Reali­
tät und Idealität eigens die „historisch-philosophische Me­
thode" *** ersonnen, in deren Befolgung or denn auch that-

* Das Jahr 1840 ist daher ungefähr der Zeitpunkt, von welchem man 

den Sieg der historischen über die andern Methoden zu datieren hat — so­

fern hier überhaupt von einem Siege gesprochen werden darf. Vorsichtiger 

wäre es zu sagen, es sei etwa dieses Jahr als derjenige Zeitpunkt anzu­

sehen, von welchem an ein rapider Rückgang der naturrechtlichen und 

spekulativen Richtungen hätte eintreten müssen, wenn eben mit den ent­

scheidenden Schlachten auch der allendliche Sieg für die geschichtliche 

Rechtsauffassung gewonnen worden wäre. Wennschon dies nun keines­

wegs der Fall gewesen, so ist doch jedenfalls in jene Zeit der Anfang der 

neuesten Entwicklungsepoche der Rechtswissenschaft d. h. dessen, was 

man gewöhnlich als „Jurisprudenz der Gegenwart'' (in welche man sich 

einen unbestimmten Teil der Vergangenheit miteingeschlossen denkt) oder 

„moderne Rechtswissenschaft" bezeichnet, zu verlegen. Ich glaube daher 

auch das Naturrecht nach 1840 mit andern Augen betrachten zu müssen 

und schärfer verurteilen zu dürfen (vgl. die I. Abhandlung), als das weiter 

zurück liegende. 

** Vgl. den mehr als zureichenden Nachweis bei R. L o e n i n g , Über 

geschichtliche und ungeschichtliche Behandlung des deutschen Strafrechts, 

1883 (in d. Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss. III S. 219 ff., bes. die An­

merkungen). 

* * * Diese seine Methode tritt zuerst in seinem Allgemeinen Staats­

recht, 1851 (4. Aufl. München 1863 Bd. 1 Cap. X S. 28 ff. ausführlich be­

schrieben; wiederabgedr. in der 5. Aufl. [Teil I der Lehre vom modernen 

Staat], Stuttgart 1875, Cap. I I S. 5 ff.), dann in der Vorrede zur Krit. Über­

schau d. deutsch. Gesetzg. u. Rechtswiss. I München 1853 auf, kommt auch 
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sächlich in allen seinen weltbekannten staatsrechtlichen und 
völkerrechtlichen Schriften ein unentwirrbares Gemenge von 
positivem Eecht und Naturrecht zustande gebracht hat. 

Jene gedrängten Erörterungen der obersten Rechtsbegriffe 
betrachtend, können wir gegenwärtig sagen: wir wissen, die­
ses alles gilt nicht so, wie es da vorgetragen wird. Aber was 
eigentlich gilt, das wissen wir auch heute noch nicht zu sagen. 
Eine „herrschende Ansicht" über den jenen Begriffen zu­
kommenden Inhalt gibt es nicht, und wo eine vorzuliegen 
scheint, da ist sie nichts als ein allgemeines Vorurteil. Beim 
ersten scharfen Angriff auf die hergebrachten Formeln für 
den Sinn der einzelnen Definitionsteile würde es fallen.. Nur 
einige wenige Grundbegriffe hat die Kritik in den letzten De­
zennien hin- und hergezerrt, und diese sind darüber defekt ge­
worden. Also: eine Anzahl Dogmen über die Entstehung und 
die Bildungsformen des Rechts, dazu einige Begriffsinvaliden 
wie „Gewohnheitsrecht", „subjektives Recht", der Rest Erb­
stücke aus der naturrechtlichen Epoche — das ist in Summa 
unsere heutige allgemeine Rechtstheorie. 

In diesem Zustande darf man indessen nichts sonderlich 
Beschämendes für die Jurisprudenz der Gegenwart erblicken. 
Er erklärt sich daraus, dafs unsere gesamte Rechtsphilosophie 
in der Umbildung begriffen ist und mithin die Signatur einer 
jeden Übergangszeit: unaufgelöste Widersprüche und unfer­
tige Begriffe, an sich tragen mufs. Wie lange jedoch diese 
Zeit dauern soll, hängt zum grofsen Teil davon ab, wie 
schnell die Einsicht sich im Juristenstande verbreitet, dafs 
gerade die wichtigsten Fragen seiner Wissenschaft noch im­
mer zur Beantwortung stehen, obwohl die Mittel zu ihrer Lö­
sung nunmehr reichlich vorhanden sind. Vorläufig ist jedoch 

in den Aufsätzen über den Bechtsbegriff (1858; abgedr. in d. Ges. kl. Schrif­

ten I Nördlingen 1879 S. 1 ff.) und über die neueren Rechtsschulen der 

deutschen Juristen (2. Aufl. Zürich 1862) vor, um in seinem Rechtsbuch 

des modernen Völkerrechts (1868; 8. Aufl. Nördlingen 1878) in eine Methode 

auszuarten, die man nur als rein naturrechtliche bezeichnen kann. Eine 

•wirkliche Begründung oder Verteidigung dieser Methode hat B l u n t s c h l i 

nie gegeben. 
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ein gewisser Widerwillen, mindestens eine starke Apathie 
weitester Kreise gegen alles, was sich Rechtsphilosophie oder 
ähnlich nennt, nicht zu verkennen. Das wird sich indessen 
bald ändern, hat sich zum Teil bereits insofern geändert, als 
man eine Rechtsphilosophie nicht sowohl der Sache, als nur 
dem allerlei Reminiszenzen wachrufenden Namen nach ablehnt. 

Es wird nicht geleugnet werden können, dafs der Gehalt 
der allermeisten unserer tagtäglich in allen mögliehen Verbin­
dungen angewendeten Hauptbegriffe einer gründlichen Revi­
sion behufs Reinigung von unmotivierten Elementen und Klä­
rung der übrigbleibenden bedarf. Eine flüchtige Exemplifi­
kation genügt, um jedem Juristen die ganze Unsicherheit 
dieses Teiles seines Denkmaterials vorzuführen.* Nehmen wir 
z. B. den Begriff „ R e c h t s s a t z ". Er ist wegen seiner Bieg­
samkeit sehr bequem zu gebrauchen. Aber welche Merkmale 
enthält er, wenigstens ungefähr? Und wie verhält er sich 
zum Gesetz? Ja, wenn wir nur erst ganz sicher wüfsten, 
was wir uns unter „ G e s e t z " vorzustellen haben. Man be­
ruhigt sich gar schnell dabei, dafs es eine in Worte geklei­
dete Vorschrift des Staates sei, und macht sich regelmäfsig 
nicht viel Sorge um die Rätselhaftigkeit seiner Natur und 
seines wirkungsvollen Daseins. Die Wenigsten ahnen, auf 
wie verwickelten Schlüssen es beruht, wenn sie aus irgend­
einem Paragraphen eines Gesetzbuches, blofsen auf Papier 
gedruckten Zeichen, einen „Rechtssatz" ableiten, kraft dessen 
dies oder jenes geschehen oder nicht geschehen, widrigen­
falls wieder etwas Anderes vorgenommen werden soll u. s. w., 
wobei die Menschen sich durch jene Zeichen so mannigfach 
hin- und herleiten lassen, dafs man sich wol darob verwun­
dern müsste — wenn es nicht eben so ganz „selbstverständ­
lich" wäre. Gesetz ist eben eine Rechtsquelle, sagt man, in­
dem man ignotum per ignotius erklärt. Ein sehr wichtiger, 
aber auch sehr streitiger Begriff1, diese „ R e c h t s q u e 11 e " ! 
Ist es die Volksüberzeugung, das Rechtsbewufstsein, die Ver-

* Ich erinnere für das Folgende an das oben (S. 40 ff.) über die ent­
sprechenden Termini Gesagte. 
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nunft, die Religion, die Gewohnheit, die Wissenschaft? Oder 
ist es nu r das Gesetz - w e s s e n Gesetz? Ausschliefslich des 
Staates? Gesetz und Rechtsquelle sind Begriffe, von deren 
zahlreichen Merkmalen wir nur eins anzurühren brauchen, 
um in ein wirres Kontroversennetz zu gerathen. Reihen wir 
„ s u b j e k t i v e s Rech t ' ' , „ H a n d l u n g " , „ R e c h t s w i d r i g ­
k e i t " oder „ R e c h t s v e r l e t z u n g " , „ S c h u l d " , „ I r r ­
tum" , „ Z w a n g " an, so haben wir noch lange nicht das 
Register derjenigen Begriffe erschöpft, mit denen sämtliche 
Juristen fortwährend operieren müssen und die doch samt 
und sonders nicht blofs nach der einen oder andern Richtung, 
was natürlich immer der Fall sein wird, sondern in jedem 
einzelnen ihrer Elemente durch und durch streitig sind. 

Diese Dinge werden vielfach für Sache der reinen Theo­
rie, für Gegenstände blofser Schulfragen erklärt, an denen 
sich akademischer Scharfsinn, dem es auf die praktische Ver­
wertbarkeit seiner Resultate nicht ankomme, üben möge. Man 
verschliefst sich der Unvereinbarkeit dieser Ansicht mit dem, 
was jeder, der in rechtswissenschaftlichen Fragen gleichviel 
welcher Art gearbeitet hat, aus eigener Erfahrung wissen 
mufste, nämlich „dafs wir nicht selten bei der Untersuchung 
•des speciellsten Punktes auf die höchsten und allgemeinsten 
Begriffe zurückgeworfen werden und ohne ihre Feststellung 
kein sicheres Resultat zu erzielen ist".* Zumal unter den 
praktischen Juristen, namentlich in den Ländern mit kodifi­
ziertem Recht, ist die Meinung nicht gerade selten, dafs für 
ihre Zwecke die feinere Analyse jener allgemeinen Begriffe 
so entbehrlich sei, wie sie es den grofsen römischen Juristen 
war, die eine „Allgemeine Rechtslehre" oder gar eine „Rechts­
philosophie" überhaupt nicht pflegten. Eine solche Meinung kann 
jedoch gewifs nur auf einem Irrtum über das Verhältnis von 

* W i n d s e h e i d s Rede über Recht und Rechtswissenschaft, Leipzig 

1884 , S. 22. Ähnlich konstatiert R i n d i n g in der Krit. Vierteljahrsschr. 

f. Gesetzgeb. u. Rechtswiss. X X I (N. F. II) 1879 S. 542, die Rechtswissen­

schaft habe „es erfahren müssen, dafs scheinbar sehr einfache praktische 

Fragen sich nicht lösen lassen wollten ohne vorherige Aufschliefsung ganz 

entlegener Gebiete". 
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Theorie und Praxis beruhen. Den Anlafs, seine Vorstellun­
gen über einen Grundbegriff zu ordnen, entnimmt der Prak­
tiker dem konkreten Fall und er verdeutlicht sich , entspre­
chend seinem Bedürfnis, gerade nur soviel davon, als er 
augenblicklich bedarf, nicht die Gesamtvorstellung, wie er 
überhaupt in jedem Specialfall nur mit Begriffsfragmenten, 
nicht mit ganzen juristischen Begriffen zu arbeiten genötigt 
ist. Immerhin läfst sich, da ein Begriff doch kein blofses 
Aggregat, sondern eine Einheit von Teilvorstellungen bildet, 
das einzelne Merkmal nicht in das Bewufstsein heben, ohne 
dafs die anderen, sei es auch mit abgeschwächter Deutlichkeit, 
mit hervortreten. Überdies würden in anderen praktischen 
Fällen wieder andere Fragmente eines und desselben Begrif­
fes eine genauere Besichtigung erfordern und auf diese Weise 
doch schliefslich der ganze Begriff. Dem Praktiker genügt 
m. a. W. meist die blofse successive Bewältigung der einzel­
nen Bestandteile jedes der Analyse bedürftigen Begriffes, da 
er erschöpfende Bestimmungen der Rechtsbegriffe zu geben 
keinen Anlafs hat, während der Theoretiker, der seinen Be­
griff im übrigen auf genau dieselbe Weise behandelt, aufser-
dem auch noch der simultanen Ordnung der sämtlichen 
Merkmale und Gliederung derselben zu einer Definition be­
darf. Das ist, sofern es sich eben um einzelne Begriffe und 
nichts Anderes handelt, der ganze Unterschied zwischen ihnen. 
Oder meint man wirklich, der Praktiker könne die allgemein­
sten Begriffe der Jurisprudenz überhaupt missen? Gelegent­
lich wird er doch z. B. die Frage aufwerfen müssen: enthält 
d i e s e bestimmte Verordnung eine giltige Rechtsvorschrift, 
ist sie eine meiner Rechtsqucllen ? Ob und unter welchen 
Umständen Verordnungen überhaupt Rechtsquellen sein kön­
nen, darüber braucht er freilich kein nach allen Seiten gleich 
klares Wissen in sich zu haben. Aber absolut unerfindlich 
ist doch, wie er über die erwähnte konkrete Frage schlüssig 
werden könnte, ohne auch nur irgendein Element der Be­
griffe Verordnung, Rechtsvorschrift, Reclitsquelle um Be­
scheid anzugehen, oder wie er ohne dieselben über die 
Rangordnung einander widersprechender Quellen zur Klar-
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heit zu gelangen vermöchte. Die meisten allgemeinsten Be­
griffe nötigen ihm schon seine Gesetzbücher direkt auf, andere 
die Pflicht besonnener Uebung der Praxis. * 

2. Im Centrum aller unserer Begriffe und Lehren steht 
der Begriff R e c h t im objektiven Sinne selbst.** In diesem 
darf man das A und 0 der gesamten Jurisprudenz sehen, 
einerlei, ob sie nun mehr interpretiere und analysiere oder 
mehr konstruiere und systematisiere, ob sie schlichte Rechts­
kunde oder anspruchsvollere Rechtswissenschaft ist. Doppelt 
bedauerlich also die Gleichgiltigkeit hinsichtlich der Bestimmt­
heit seines Inhaltes. Oder ist dies gleichfalls nur ein Schul­
begriff, sodafs die Analyse seiner Elemente und die Zusam­
menfassung derselben zu einer Definition für das praktische 
Rechtsleben belanglos wäre ? Schwerlich. Denn zum Begriff des 
Rechts hinaufführen schlechthin alle Fragen, die man Rechts­
fragen nennt und nennen darf, weil und soweit das Recht auf sie 
Antwort gibt. Ohne dieses Zurückgehen auf den Rechtsbegriff ist 
die ganz allgemeine Diagnose: diese Frage ist eine Rechtsfrage, 
die natürlich in den meisten praktischen Fällen einfach über­
sprungen werden kann, garnicht möglich. Allerdings ist die 
Befähigung des Praktikers zu seinem Beruf nicht davon ab­
hängig, dafs er allezeit eine abgerundete Definition vom Recht 
im Gedächtnis führe und nach Belieben reproduzieren könne. 
Mit dem einen oder andern Fragment, auf das sich der Streit 
gerade zuspitzt, je nach dem durch die augenblickliche Ge­
legenheit gerade geschaffenen Bedürfnis mag er sich behel-
fen. Jedenfalls aber mufs er das rechte Bruchstück aus der 
Gesamtheit der Merkmale des Rechts zur rechten Zeit hervor-

* Es darf z. B. die alte Frage, ob für die „Schwere" eines Verbrechens 
die äufsere Rechtsverletzung, der sog. objektive Gesichtspunkt, oder der 
rechtswidrige Wil len des Thäters, der sog. subjektive Gesichtspunkt, mafs-
gebend sei, durchaus nicht für rein theoretisch oder rechtsphilosophisch ge­
halten werden, weil davon in dem Gesetz nichts zu lesen. W i e bedeutsam 
gerade für die Praxis die Wahl des einen oder andern dieser Gesichts­
punkte ist, zeigt z. B. M i t t e l s t a d t in d. Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss., 
II 1882 S. 428, 442 ff. Vgl. übrigens auch S. 91 ff. 

** Vgl . die Bemerkungen über den Terminus Recht S. 43 ff. 
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holen können. Er thut es wahrscheinlich oft ganz unbewufst, 
indem er sich vom juristischen Takt, der Frucht methodischer 
Bildung und eigener Erfahrung, leiten läfst; oft aber/auch mit 
vollkommenem Bewufstsein, z. B. jedesmal, wenn der Wid er­
streit der Behauptungen ihn die Legitimation einer vorgeblichen 
Rechtsnorm zu prüfen nötigt. Nun, und wohin gerät er wohl, 
wenn er, angesichts eines bestrittenen „Gewohnheitsrechts", es 
sich überlegt, ob dazu opinio necessitatis gehöre oder nicht? 
Vielleicht steckt überhaupt etwas mehr von der so mifsach-
teten Rechtsphilosophie in der alltäglichsten Praxis, als die 
Praktiker selbst zugeben mögen. 

Mag sich's die Praxis also immerhin wenig anfechten 
lassen, wenn die Rechtsphilosophie noch nicht bis zur völligen 
Beherrschung des Begriffes Recht nach a l l e n seinen Requi­
siten gleichmäfsig durchgedrungen ist, der Rechtsbegriff bleibt 
nichtsdestoweniger der Kulminationspunkt aller juristischen 
Begriffe, Urteile und Systeme, der Kapital-Begriff der Juris­
prudenz im allerweitesten Sinne. Jeder Theoretiker mufste 
ihn daher als Ganzes sicher regieren und nach jedem einzel­
nen Bestandteil klar übersehen: dem wissenschaftlich forschen­
den wie dem theoretisch darstellenden Juristen mufste die Ge­
samtheit der Elemente des Rechtsbegriffes simultan geläufig 
und jeder einzelne derselben beim leisesten Appell wohlgeklärt 
zur Hand sein. Dem Ersteren, weil ihn bei der eingehenden 
Prüfung irgendeines und sei es des unscheinbarsten Teilchens 
des Rechts fortwährend das ganze System seiner Wissensob­
jekte in dem durch den Rechtsbegriff bestimmten Umfange 
begleiten mufs; dem Letzteren, weil, was er auch vortragen 
möge, der Wert des Vorgetragenen von seiner Relevanz zum 
Recht und seiner Harmonie mit dem begrifflichen Inhalt 
desselben abhängt. Jeder Systematiker zumal, der die „An­
ziehungskraft des wissenschaftlichen Prinzips" * zu würdigen, 
also auch die Anziehungskraft des falschen Prinzips zu fürch­
ten gelernt hat, wird ohne klare Erfassung des Begriffes des 

* v. G e r b e r , Grundziige eines Systems des deutschen Staatsrechts, 
§ 2 (1865) 3. Aufl. Leipzig 1880 S. 5. 
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Rechts sein System einerseits nicht vor der Verunreinigung 
durch heterogene Bestandteile, andrerseits nicht vor der Ver­
kürzung um homogene zu bewahren vermögen. Die Defini­
tion des Rechts mufs gleichsam eine hermetisch schliefsende 
Hülle des gesamten Rechtsstoffes bilden. Ist sie genau gear­
beitet, so pafst alles Recht hinein, nichts davon bleibt draus-
sen, und nichts pafst hinein, als was Rechtsnatur hat. Ist sie 
aber fehlerhaft, so kann sie zu weit oder zu eng sein. Im 
ersteren Falle läfst sie offenbar den Eintritt rechtsfremder 
Elemente zu, welche die Struktur des ganzen Rechtssystems 
verderben; im letzteren Falle dagegen schliefst sie Einiges 
aus, was thatsächlich doch Recht ist. Daraus ergibt sich 
z. B. welche Bedeutung der Frage zukommt, ob der „ Z w a n g " 
ein begriffliches Merkmal des Rechts sei oder nicht. Läfst 
man ihn weg, so öffnet man den blofsen Sitten- und allen 
möglichen andern Regeln das Einfallsthor in das Rechtsgebiet; 
nimmt man ihn unter die essentialen Merkmale des Rechts 
auf, so darf man, scheint es, grofse Partien des Kirchenrechts, 
Staatsrechts und vielleicht das ganze Völkerrecht durchaus 
nicht mehr als Recht ansehen, eine schlimme Alternative, 
die darauf hinweist, dafs in dem „Zwang" eben ein noch un­
gelöstes Problem sitzt. 

Kommt einerseits viel darauf an, dafs der Rechtsbegriff 
auf das schärfste definiert werde, so ist andrerseits auch die 
Schwierigkeit einer wissenschaftlich begründeten, überall hilf­
reich eingreifenden Formel wohl offenbar. Aus dem Begriff 
läfst sich nichts herausholen, was man nicht vorher hinein­
gelegt. Was darf man aber hineinlegen? Das eben ist die 
Frage, die seit der Zeit, da P y t h a g o ras dunkle Worte von 
einem Recht sprach, das Menschen und Thieren gemein sein 
sollte, nicht von der Tagesordnung der Rechtsphilosophie ver­
schwunden ist. Nur e ine Begriffsbestimmung kann die richtige, 
alle wirklichen Rechte aller Zeiten und Völker umschliefsende 
sein, denn der formelle Rechtsbegriff ist selber nur e iner . 
Der Rechtsinhalt, die mafsgebenden Ideen und Prinzipien der 
Rechte haben eine Geschichte — der Rechtsbegriff keine. 
Die scheinbaren Wandlungen dieses Gattungsbegriffes, wie 
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sie sich insbesondere in den Definitionen der denkenden Re­
präsentanten der verschiedenen Epochen wiederspiegeln, sind 
nichts als feinere Ausarbeitungen seiner stabilen Elemente, 
die dem Wissen der Menschen durch Beobachten und Den­
ken immer mehr aufgehellt werden. Wenn im Altertum die 
öffentliche Meinung nicht nur die Rechtspflege stark beein-
flufste, sondern geradezu selbst die Quelle, aus der die Norm 
der Entscheidungen genommen wurde, war; wenn im Mittel­
alter nicht minder Rechtsetzung und Gerichtsurteil oft in 
einem Akt zusammentrafen; wenn auch heute noch manche 
Norm — man denke an die „ex post facto legislation" in 
England — gemacht wird gerade um auf gewisse, vor ihrer 
Zeit vollendete Thatsachen zurückzuwirken — so sind das 
vielleicht nach irgendwessen Auffassung verkehrte, schlechte, 
gefährliche Zustände rücksichtlich der Rechtsbildung oder 
Rechtspflege. Aber der allgemeine Rechtsbegriff, weil er als 
solcher eben gar keine Verengung, etwa durch ein die Zeit 
oder den Ort oder den Autor seiner objektiven Giltigkeit 
näher präzisierendes Merkmal duldet, ohne sich in einen spe-
cielleren Rechtsbegriff zu verwandeln, wird durch diese Schwan­
kungen nicht altericrt. Er ist vielmehr dehnbar genug, um 
durch das Auftreten und Verschwinden von Rechtsquellen, 
das wechselvolle Spiel des auf- und niedersteigenden materiel­
len Rechtsinhaltes nicht gesprengt zu werden, er mufs so 
dehnbar sein, sonst hat sich eben jeder geirrt, dessen Defini­
tion den neuen Inhalt nicht aufnehmen oder den abgestorbe­
nen nicht ausscheiden will oder durch neue Faktoren der 
Rechtserzeugung entkräftet wird. Nur verwechsle man nicht 
die Bestimmung des Begriffes Recht mit der Beschreibung 
der gerade hier oder da wirkenden Agentien und Motive der 
Rechtsbildung, welche den materiellen Inhalt eines Rechts 
vornehmlich bestimmen! Rein f o r m e l l genommen war und 
ist der Rechtsbegriff immer und überall derselbe. 

Allein es scheint, als wenn sich dieser so verstandene 
Rechtsbegriff, gleich andern sehr allgemeinen Begriffen, trotz 
aller Mühe und allen Scharfsinnes der Gelehrten nicht bis 
zu der geforderten höchsten und in allen Teilen gleichmäs-
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sigen Kkrheit herausarbeiten, nicht bis zu einer solchen 
Schärfe analysieren lassen will, dafs er auch in eine durch­
sichtige Definition zu pressen wäre, die jedem Angriff stand­
halten könnte. Schon die sprachliche Wiedergabe des richtig 
und komplet vorgestellten Rechtsbegriffes (vgl. auch S. 81 ff.) 
dürfte, wenn man die äufserste Präzision fordert, eine schwie­
rige Sache sein. Bei jeder in Vorschlag gebrachten For­
mulierung würde sich zeigen, wie weit hinsichtlich der Auf­
fassung des Rechtsbegriffcs selbst Diejenigen thatsächlich 
auseinandergehen, die doch, solange sie sich nicht näher er­
klären mufsten, der Hauptsache nach in voller Harmonie zu 
sein vermeinten. Den Schein der Einigkeit verdankt man 
eben zumeist nur der Elastizität der Ausdrücke, denen jeder 
einen andern Sinn unterlegt, und der Unbestimmtheit einzel­
ner, nur selten zur Diskussion gestellter Verklausulierungen 
gewisser Definitionsteile, darum man nicht rechten mag, so­
lange es darauf nicht ankommt. Es ist die Einigkeit der. 
Diplomaten, die ein schönes Protokoll oder Vertragsinstru­
ment zustande bringen, über dessen Wortlaut sich alle betei­
ligten Staaten einigen, während jeder einzelne sich etwas An­
deres dabei denkt und dementsprechend handelt. 

Wo es aber einmal auf eine scharfe Wiedergabe der Vor­
stellung vom Recht ankommt, da offenbart sich eine gar be­
denkliche Buntscheckigkeit der Ansichten unter denjenigen 
Juristen, welche überhaupt nach einer befriedigenden Lösung 
jener Aufgabe gesucht haben, und eine wahrhaft peinliche 
Ratlosigkeit unter den weitaus zahlreicheren übrigen, wenn 
sie plötzlich um eine fachmännische Begriffsbestimmung 
angegangen werden und doch keine Formel für alle Fälle 
fertig haben. „Wenn ich nicht gefragt werde, dann weifs 
ich es", antwortete der heil. Augustinus auf die Frage, was 
denn „Zeit" sei — eine passende Ausrede auch für Juristen, 
die man mit der Frage, was „Recht" sei, bedrängt. 

Und nun denke man sich zahlreiche Forscher, die sich 
über die untrüglichen allgemeinen Kennzeichen des von 
ihnen Gesuchten nicht verabredet haben, hinausziehen auf 
das unbegrenzte Feld der „Komparativen Jurisprudenz" oder 
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„Vergleichenden Rechtsgeschiehte"! Was sie da unter dem 
Schutt der Jahrtausende an interessanten Trümmern des Rechts 
und der Rechtseinrichtungen oder in entlegenen Zonen an 
Eigentümlichkeiten auffinden, das soll doch nicht nur das 
Wissen um Sitte und Kultur überhaupt erweitern, sondern 
auf irgendeine Weise speciell die J u r i s t e n und die R e c h t s ­
wissenschaft angehen. Sie häufen nicht, wie wohl behauptet 
wird, blofs Thatsachen auf Thatsachen, also amorphe Materia­
lien für eine einstige Bearbeitung nach juristischen Kategorien, 
sondern sie registrieren das Meiste gleich unter verschiedene 
juristische Begriffe, die sie anderweitig herhaben, und also 
das Ganze unter den Rechtsbegriff. Wo aber liegt die Bürg­
schaft dafür, dafs die vorgeblichen Rechtsinstitutionen von 
überraschender Ähnlichkeit resp. Unähnliehkeit in der That 
hier wie dort, heute und vor soundsovielcn Jahrhunderten 
einen rechtlichen Charakter besitzen? Wie vermeidet man 
die Gefahr, dafs das Recht des einen Volkes neben die Sit­
ten — und Unsitten! — des andern gesetzt und nun daraus 
Falsches gefolgert wird ? Und dann: was z.B. der Eine im in­
dischen Recht entdeckte, das hätte der Andere in nordischen 
Rechtsdenkmälern gleichfalls finden, also vielleicht eine inter­
essante Transmigration von Rechtsgedanken konstatieren kön­
nen, wenn er nicht, da er eben mit andern Vorstellungen vom 
Recht an die Forschung ging, achtlos daran vorboigeschritten 
wäre. Solange sie nicht ein und dasselbe Kriterium für die 
rechtliche Natur ihrer Funde d. h. der gleiche Rechtsbegriff 
unausgesetzt bei der Arbeit begleitet, solange werden sie eben 
auch nicht einander in die Hände arbeiten können. Wie man 
mehrere Rechte, von denen man nur eins oder auch gar keins 
ordentlich zu kennen nach der Natur der Quellen in der Lage ist, 
soll vergleichen können und was es mit dem „Vergleichen" von 
Rechtsordnungen eigentlich auf sich habe, darnach will ich 
hier nicht fragen. Wenn sie nur wissenschaftlich fruchtbar 
ist, möge man die Gegend benennen, wie man will. Sollen 
wir uns jedoch speciell als Juristen dankbar gegen die eifrigen 
Pioniere erweisen, dann müssen wir die Sicherheit haben, 
dafs sie die Sammlungen der merkwürdigen Früchte aus den 
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verschiedenen exotischen Gegenden nicht zusammenstellten 
ohne die Art des Baumes, auf dem sie gewachsen, genau ge­
prüft zu haben. In dem Urwalde primitiver Zustände wächst 
vielerlei wild durcheinander. Der Zustand der Rechtszeug­
nisse aus längstvergangenen Kulturperioden oder ferngelege­
nen Ländern allein schon läfst nicht nur der entdeckungseifri­
gen Phantasie, sondern auch dem überklügelten Scharfsinn 
gar viel Spielraum. Tritt da noch eine schwankende Vorstel­
lung vom Wesen des Rechts hinzu, so dürfte es um den 
j u r i s t i s c h e n Wert der Resultate übel genug bestellt sein. * 
Es ist nicht erforderlich zum Beweise bis auf die Rechtsaltertümer 
Assyriens oder Aegyptens zurückzugehen; ein Blick auf die 
Diffei 'enzen zwischen den, trotz identischen Quellenmaterials 
doch so verschiedenen Darstellungen der römischen oder der 
germanischen Rechtszustände läfst den grofsen Einflufs selbst 
geringer Verschiedenheiten des Rechtsbegriffes auf Seiten der 
Forscher offenbar werden.** 

Selbst von einer blofs annähernden Gleichheit der Vor­
stellung vom Recht unter den Juristen kann aber leider durch­
aus nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Rechtsbegriff 
schwankt heute mehr als je, die Unsicherheit nimmt womög­
lich noch zu. Prüft man die Litteratur näher, so ist das ein 
Fuhlen und Tasten, ein Aufstellen von provisorischen Definitio-

* Der unermüdlichste Arbeiter auf diesem Gebiet, H . A . P o s t , unter­

sucht zwar (Bausteine für eine allgem. Rechtswiss. auf vergleichend - ethno­

logischer Basis, I Oldenburg 1880 § 10) auch einmal das Verhältnis von 

Sitte, Moral, Recht, verwirft aber nacheinander alle die für sie gewöhnlich 

aufgestellten Unterscheidungsmerkmale und findet selbst keine neuen. Nach 

welchem Kriterium möge er nun wohl aus dem massenhaften ethnologischen 

Material das für seine r e c h t s vergleichenden Schriften taugliche speeifisch 

juristische ausgeschieden haben? Vgl . zu der Methode der Rechtsverglei­

chung auch S c h u p p e , Die Methoden der Rechtsphilosophie (in der Zeitschr. 

für vergl. Rechtswiss. V 1884 S. 242). 

* * Nach v. J h e r i n g , Geist u. s. w., § 35 (4. Aufl. II , l Leipzig 1880 

S- 279 ff.) wird z. B. vielerlei in das römische Staatsrecht verlegt, weil man 

es für Recht hält, während es doch den Römern selbst nur als Herkommen 

galt. Welche Schwierigkeiten das Staatsrecht resp. konstitutionelle System 

Englands in dieser Beziehung bietet, ist auch den kontinentalen Juristen so 

oekannt, dafs darüber kein Wort weiter zu verlieren ist. 
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nen ohne nachfolgende Motivierung, zumeist aber ein verle­
genes Umgehen jeder Begriffsbestimmung in Fällen, wo sie 
keinesfalls zurückgehalten werden durfte — kurz ein Zustand, 
dafs die spöttelnden Bemerkungen K a n t s * wahrlich einen 
noch heute wunden Punkt der Jurisprudenz treffen. 

Gewifs könnte dieser Schwäche abgeholfen werden, um 
so leichter, als Meinungen über die Natur des Rechts und das 
Wesen seiner einzelnen begrifflichen Requisite bereits in so 
erschöpfender Reichhaltigkeit vorhanden sind, dafs eine ori­
ginale Definition, von einiger Haltbarkeit natürlich, schwerlich 
mehr auftreten kann. Es bedürfte also, scheint es, nur 
mehr einer kritischen Sichtung dieses überreichen Vorrates, 
um endlich zu einer unanfechtbaren Begriffsbestimmung zu 
gelangen. Aber das ist es gerade: wo findet die Kritik ihrer­
seits den objektiv giltigen Mafsstab, mit dem allein sie mes­
sen darf, wenn sie nicht wieder ein neues blofses Meinen und 
Wähnen t\n der Stelle des als irrig erwiesenen auftreten sehen 
will? W o ist der Standpunkt, der uns eine klare Uebersehau 

* „Es ist schön, aber oft sehr schwer, dazu (zu einer Definition) zu 

gelangen. Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Hegriff vom 

Eecht." (Kritik der reinen Vernunft, 2. Aufl. Riga 17&7 S. 759 [Werke her-

ansg. v. Hartenstein, III Leipzig 1867 S. 488] . ) Übrigens spricht K a n t den 

Juriston als solchen überhaupt die Fähigkeit, den Rechtsbegrifl' zu finden, 

ab: sie müfsten dazu erst ihre empirischen Prinzipien (d. h. das positive 

Recht) verlassen und in der blofsen Vernunft (so thaten die damaligen 

Philosophen) die Quelle des allgemeinen Kriteriums für Recht und Unrecht 

suchen. (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Königsberg 1797 

S. X X X I ff. [Werke herausg. v. Hartenstein, VII Leipzig 1868 S. 26 ff.].) 

Diese Ansicht ist bei dem Vernunftrechtsphilosophen eigentlich selbstver­

ständlich. Sie wird daher auch von den Kantianern, selbst den besonneneren 

und kritischen ( z . B . R e i n h o l d , Briefe über die Kantische Philosophie, II 

Leipzig 1792 S. 129) in diesem Sinne weiterverbreitet und insgeheim noch 

von gar manchem Philosophen der Gegenwart geteilt. W a s aber in Er­

staunen setzen mufs und ein Streiflicht auf die Unsicherheit der Historischeu 

Schule hinsichtlich der Empirie als Grundlage ihrer Methode wirft, ist, dafs 

eiuer ihrer ersten Köpfe sich diesem anmafslichen Satze der aprioristischeu 

Philosophen unterwarf: es ist G. F. P u c h t a , Kursus der Institutionen, 

I § 32 (8. Aufl. v. P. Krüger, Leipzig 1875 S. 55), der sich dahin äufsert, 

dafs die Jurisprudenz den Begriff des Rechts n u r von der Philosophie über­

kommen könne. Und der Grund eines solchen Monopols? 
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über die Einzeldinge gewährt, die zu dem Begriff des Rechts 
zusammengefafst werden sollen und dürfen, und wie weit kön­
nen wir uns methodisch gegen die Gefahr, in einer verkehr­
ten Richtung zu abstrahieren, sichern? 

Dies ist wieder ein recht schwieriges Problem für sich, das 
u. a. auch die so dunkle Frage in betreff der juristischen Me­
thode einschliefst. Es kann daher an dieser Stelle nicht seine 
Beseitigung kurzer Hand vollzogen, sondern nur die Weise 
derselben angedeutet werden. 

Uni den Begriff dessen zu finden, was da i s t, mufs man von 
den Einzcldingen ausgehen, die da sind. Um also den Rechts­
begriff zu erfassen, darf man nur von dem Recht ausgehen, 
das w i r k l i c h ist. Auf empirielosem Wege wird man 
nimmer zum Begriff des Rechts gelangen. Habe ich nun 
eine provisorische Begriffsbestimmung aufgestellt, so mufs 
ich die Richtigkeit derselben an dem prüfen, was sich 
vor meinen Augen zweifellos als Recht geltend macht, und 
gegebenenfalls meine Hypothese dementsprechend modifizie­
ren. Die so für mich, also blofs subjektiv, giltige Begriffs­
bestimmung wird zu einer objektiv giltigen — richtiger, wenn 
man es ganz präzis sagen soll: sie wird nach Möglichkeit ent-
s u b j e k t i v i e r t , denn mehr läfst sich hinsichtlich der Be­
griffe von unkörperlichen Dingen überhaupt nicht erreichen — 
wenn gegenüber meinen bestätigenden keine widersprechenden 
Thatsachen von Denjenigen angeführt werden können, auf 
deren zustimmendes Urteil es mir ankommen mufs. * 

* Ich weifs sehr wohl, dafs ich auf diese Weise durchaus nicht dem 

vitiosen Zirkel entschlüpfe, in den nun einmal alle Begriffsbildung gebannt 

ist. Wenn wir die Objekte feststellen, denen die ihrem Begriff einzuver­

leibenden Merkmale anhaften, so bringen wir bereits diesen selben Begriff 

zur Beurteilung ihrer Tauglichkeit an jene Objekte heran. Jede Concep-

tion eines Begriffes enthalt schlechthin und notwendig ein Vorurteil, das 

sich bei jeder Verifizierung und Verfeinerung des Begriffsinhaltes mittels 

Prüfung anderweitiger Objekte wiederholen mufs, aber auch bestätigen 

kann. Keine erkeuntnistheoretischeu Finessen vermögen uns darüber hin­

wegzuhelfen (vgl. aus der reichen Litteratur der letzten Jahre V o l k e l t , 

Erfahrung und Denken. Kritische Grundlegung der Erkenntnistheorie, 

Hamburg u. Leipzig 1886) und die Zweifel, welche bis in die Tage der 



— 80 

Das Denken, Begreifen, Philosophieren mufs sich eben 
nach dem Sein richten. Handelt es sich hier doch nicht da­
rum, umgekehrt ein neues Sein gemäfs einem vorausgehen­
den Gedachten entstehen zu lassen. Ideen hinsichtlich vor­
zunehmender Aendcrungen des Rechts aber sind keineswegs 
selbst schon Recht, wenngleich unwiderstehliche Gründe dafür 
sprechen sollten, sie lieber heute als morgen dazu zu erheben. 
Sie funktionieren nicht wie folgenschweres Recht, sind daher 
keins: sie haben kein juristisches Sein. Denn an den blofsen 
Gedanken knüpft sich durchaus nicht die lange Kette von 
Einflüssen und Wirkungen, welche der bereits Rechtsnorm 
gewordene Gedanke rücksichtlich Aller äufsert, die ihm d. h. 
nunmehr ihr unterthan sind. Das Urteil, ein gewisses Vor­
kommnis stehe in Ubereinstimmung oder in Widerspruch 
mit dem Recht, besagt etwas so Speeifisches, dafs es durch 
kein einziges anderes Urteil wiedergegeben werden kann; das 
Urteil „Unrecht" zumal, von der mafsgebenden Stelle gefallt, 
hat im Bannkreise der socialen Ordnung eine Kraft, wie sie 
keiner sonstigen Art Mifsbilligung innewohnt. 

Das sind triviale Wahrheiten. Sie brauchten auch nicht 
weiter in Erinnerung gebracht zu werden, wenn sie nicht ge­
nau so lange, als überhaupt nachweislich die Menschen über 
das Recht philosophieren, also an die zweitausend Jahre, so 
vielfach verleugnet worden wären und noch heute würden. 
Es mufs daher, bis eine andere Annahme unter Juristen 
und Rechtsphilosophen völlig undenkbar geworden, immer 
wieder betont werden, dafs es die Art der Leistung ist, 
was den Rechtsnormen eben diesen ihren Charakter gibt: 
nur was als Recht funktioniert , das ist R e c h t , sonst 
nichts; und alles das ist Recht , ohne Ausnahme.* 

griechischen Skeptiker zurückreichen, zu beseitigen. Die Logiker definieren 

nach wie vor Urteil als die Beziehung von Begriffen auf einander; aber 

keiner bestreitet, dafs die Begriffe selbst schon Niederschläge von Urteilen sind. 

Den im Text gebrauchten Ausdruck „nach Möglichkeit entsubjektivieren" 

wird man hoffentlich richtig verstehen, besonders nach dem, was V o l k e l t 

S. 42, 59 ff. über „transsubjektiv" und „intersubjektiv" auseinandergesetzt hat. 

* K i e r u l f f , Theori e des gemeinen Civilrechts, I Altona 1839 S. 5 : 
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Der Begriff des Rechts ist, um in der Sprache der Logi­
ker zu reden, ein kompakter. Wenn wir ihn entfalten, so 
ergeben sich zweierlei Hauptbestandteile. Den einen bilden die 
Merkmale des höheren Begriffes, unter den er als Unterart 
subsumiert werden kann, also der dem Recht zunächst über­
geordneten Gattung (genus prozimum). In dem Genus finden 
sich jedoch eine Reihe Vorstellungen vereinigt, die wiederum 
ihrerseits nicht so einfach sind. Vor allem gehört dazu 
die Vorstellung von etwas Normativem, als abstrakte Regel, 
die befolgt sein will, Funktionierendem: hierdurch ist die Un­
terscheidung des Rechts einerseits von allen sinnlich wahr­
nehmbaren Dingen, andrerseits von allen vereinzelten Vorgän­
gen, Zuständen, Verhältnissen u. s. w., die eben keine Re­
geln oder Normen sind, ob sie zwar solchen irgendwie unter­
liegen, ausgedrückt. Sodann, diese Normvorstellung specia-
lisierend, die nähere Bestimmung, dafs die gedachten Regeln 
sich beziehen auf die Organisation des Zusammenlebens der 
Menschen, ihre Zustände und Handlungen, ihren Verkehr mit 
und ihr Betragen gegen einander. Dies pflegt man in Erman­
gelung einer bessern allgemeinen Bezeichnung oft so auszu­
drücken, das Recht beziehe sich auf das „äufsere" Verhalten 
der Menschen zu einander und den Dingen. Durch dieses 
Merkmal unterscheidet sich die Rechtsregel von mancher an­
deren, z. B. der Sprachregel, dem Gesetz der Logik u. dgl. m., 
die unter Regel im allgemeinen mitsubsumiert werden können. 
Der sog. Gattungsbegriff ist also hier durchaus kein einfacher 
und jeder seiner Partialbegriffc wiederum von so kompli­
zierter Bauart, dafs eine zutreffende und; unmifsverständliche 
Beschreibung eingehende Kenntnis der einschlägigen Streit-

„Nur «las Recht i s t , welches lebendig wirkt. . . Es i s t nur als die durch 

die That bewiesene Kraft" und v. J h e r i n g , Geist u. s. w. § § 4 u. 38 (4. Aufl. 

I S. 49 u. II, 1 8. 322). Im Widerspruch zu der ersteren Stelle spricht 

v. J h e r i n g , » e r Zweck im Recht, I (1877) 2. Aufl. Leipzig 1884 S.321ff . 

den Normen der Kirche, weil sie dos äufseren Zwanges entbehren, die Natur 

von Rechtssätzen ab, obwohl er zugibt, dafs sie praktisch die Funktion 

von Rochtssätzen ausüben. Es kommt also wieder einmal auf die Frage, 

was es mit dein „Zwang" im Recht auf sich habe (vgl. S. 73), hinaus. 

Bergbohm, Jurispr. n. Rechtsphilos. I. 6 
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fragen und sorgfältigste Auswahl der Ausdrücke erfordert. 
Soviel von dem in der Definition aufzuführenden Gattungs­
merkmal. Ihr zweiter Hauptbestandteil ist das artbildende 
Merkmal (differeniia specifica). Dieses gibt diejenige Eigen­
schaft wieder, die den besonderen Charakter der Species 
Recht ausmacht und dessen eigentümliches Gebiet von unmit­
telbar verwandten Erscheinungen, den sonstigen Species in­
nerhalb der gleichen Normengattung, abgrenzt. Die Bedeu­
tung der speeifischen Differenz, über deren Klippen den Prak­
tiker der juristische Takt meist so leicht hinweghebt, dafs 
er sie selten bemerkt, für die Theorie liegt auf der Hand. 
Wer jene nicht mit möglichster Deutlichkeit bewufst erfafst, 
der beläfst die Rechtsnormen in dem grofsen Wirrsal aller 
der unzähligen praktischen Lebensregeln mit und ohne Na­
men, die durch Klugheit, technische Künste, Moden, Sitten 
u. s. w. diktiert werden, und wenn er eine zum Gebrauch 
herausholen mufs, so mag e r zusehen, dafs er auch gerade eine 
Rech tsnorm fasse. Hier handelt es sich also um die Angabe, 
mit welcher Kraft oder Autorität die Rcchtsregeln als ver­
pflichtende Normen des menschlichen Thuns und Treibens 
gelten, wie namentlich ihre Stellung und Reaktion gegenüber 
einem widersprechenden Faktum ist, wovon wieder all die Fra­
gen nach Art und Kompetenz des Rechtsbildners, den For­
men der Rechtsbildung und manchem Andern kaum zu tren­
nen sind. 

In dieser Aufzählung habe ich nur ganz flüchtig die 
Abteilungen angedeutet, welche bei der Inventarisierung der 
Merkmale des Rechtsbegriffes zu machen wären. Es sind 
damit ungefähr die konstanten Gröfscn eines jeden Rechts­
satzes, bildlich gesprochen: diejenigen Atome, die in jedem 
Reehtsmolekül vorhanden sein müssen, angegeben. Aus 
ihrer Anzahl .allein folgt, dafs von kurzen Definitionen des 
Rechts nichts zu halten ist, während eine erschöpfende 
ziemlich schwülstig ausfallen müsste*. * Das ist bei dergleichen 

* Die Auswahl von zwanzig' und einigen Definitionen, welche 

A. B a u m s t a r k , W a s ist das Recht?, Strafsburg 1874, bringt, zeigt die 
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Begriffen selbstverständlich. Aus der Thatsache ferner, dafs 
die Bedeutung mehrerer der zum Rechtsbegriff zusammen­
gezogenen Bestandteile bisher durchaus noch nicht genügend 
geklärt und an einer hinreichenden Menge unzweifelhaften 
Rechtes geprüft worden ist — man denke namentlich an die 
specifische Differenz, die man bestenfalls in einem doch recht 
unbestimmten „Zwang" (S. 73) oder einer zuwenig sagenden 
„Erzwingbarkeit" sucht — folgt, dafs eine jede der bis heute 
aufgestellten Definitionen ein blofses Provisorium und jede Gc-
samtvorstellung vom Recht einfach ein Vorurteil ist. Sollte 
dies gleichfalls selbstverständlich sein? 

Was aber für den Wert unserer Rechtsphilosophie aus 
dieser Unfertigkeit des Rechtsbegriffcs, der doch sozusagen 
ihre Seele ist, folgt, das kann sich jedermann selbst sagen. 

3. Der Eindruck, den wir von dem Zustande der juristi­
schen Grundbegriffe empfangen, ist nach alledem ein wenig 
erfreulicher. Nur etliche jener Begriffe sind in letzter Zeit 
eingehender Untersuchung nach einer Methode unterzogen 
worden, welche wenigstens zuverlässige Resultate für die Zu­
kunft verspricht. Die übrigen setzen ihr Dasein in der frag­
würdigen Gestalt fort, welche ihnen die a priori verfahrenden 
Schulen einst gegeben. Auch diese werden an das helle 
Tageslicht gezogen, in das Feuer des wissenschaftlichen 
Streites gestellt werden müssen. Als wissenschaftlich aner­
kannt werden kann aber nur eine solche Polemik, die ihre 
Gründe für und wider die Triftigkeit der Begriffe nicht wie­
derum aus prekären abstrakten Begriffen, ein Vorurteil durch das 
andere stützend, entnimmt, sondern überall in letzter Instanz 
ausschliefslich auf die thatsächlichen Erscheinungen des posi­
tiven Rechts zurückgreift, um an diesen die objektive Giltig-
keit oder Ungiltigkeit einer Vorstellung, die mit in einen Begriff 
verarbeitet werden soll, zu prüfen. Bildet doch das wirkliche 

hinsichtlich des Rechtsbogriffes unter den Juristen obwaltenden Differenzen. 

Eine erstaunlich lange Definition (in einem Satze von zwanzig Zeilen) aus 

älterer Zeit bei R e i n h o l d , Philosophische Rechtslehro (Die Wissenschaf­

ten der prakt. Philosophie iin Grundrisse I), Jena 1837 S. 39. 

6* 
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Recht eben die Welt von Thatsachen, die zu begreifen un­
sere Aufgabe ist. 

Wenn wir uns zwingen, unsere abstraktesten juristischen 
Vorstellungen aus Thatsachen des Rechts abzuleiten und die 
also gewonnenen beständig an anderen Thatsachen des Rechts 
zu korrigieren, dann werden wir auch für unsere obersten 
Rechtsbegriffe die gleiche allgemeine Giltigkeit erzielen, wie 
sie durch die nämliche Methode für die niederen Begriffe in­
nerhalb der einzelnen Rechtsteile erzielt worden ist. Indem 
wir hierdurch eine klare Einsicht davon erhalten, wie Begriffe 
gebildet werden dürfen und unter welchen Voraussetzungen 
sie uns überhaupt nützliche Dienste leisten, werden wir noch 
zweierlei lernen, was uns einzusehen notthut: den Wert des 
konkret Thatsächlichen für das richtige Verständnis der Be­
griffe viel höher und die Leistungsfähigkeit mancher Begriffe 
niedriger zu schätzen, als im grofsen und ganzen bisher ge­
schehen. Anders ausgedrückt: wir müssen einerseits mehr die 
A n s c h a u u n g d e r r ea l en V o r g ä n g e und Z u s t ä n d e 
würdigen, um die Begriffe r i c h t i g bilden zu können, andrer­
seits nicht blofs die Richtigkeit, sondern auch die F r u c h t ­
b a r k e i t d e r g e b i l d e t e n B e g r i f f e in Betracht ziehen. 
Ein paar Beispiele werden am besten erläutern, was ich 
damit meine. 

Wir haben da z. B. einen hergebrachten Begriff „ G e ­
w o h n h e i t s r e c h t " , worüber so mancherlei Definitionen und 
sonstige Behauptungen im Umlauf sind. Nehmen wir nun an, 
es sei dies wirklich ein Begriff und nicht blols eine Art Fut­
teral, in welches man allerlei Recht von heterogenen Bildungs­
formen hineingesteckt hat; nehmen wir ferner an, dieser Be­
griff werde begründeter Weise in Zusammenhang gebracht 
mit einem gewohnheitsmäfsigen Entstehen, also mit Handlun­
gen gewisser Natur, geübt seitens gewisser oder auch nicht 
mehr gewisser Menschen, woraus für andere Menschen eine 
Verpflichtung, in analogen Fällen ebenso zu handeln, abzuleiten 
wäre; nehmen wir endlich an, die Brücke von dem Thun 
der Einen zu der Verpflichtung der Andern liefse sich über­
haupt auf irgendeine Weise schlagen. Sollte es sich nun, 
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angesichts der unerschöpflichen Kontroversen über diesen Be­
griff Gewohnheitsrecht, nicht empfehlen, endlich etwas mehr 
die Anschauung der bedeutsamen Einzelthatsachen zu üben 
und zu verwerten, statt bereits fertige, zum Teil sehr ab­
strakte Begriffe und Begriffselemente gegen einander einen rein 
dialektischen Kampf ausfechten zu lassen ? Was geschah und 
was unterblieb eigentlich, konkret sinnlich genommen, als 
die eine und noch eine andere und vielleicht noch etliche der 
Handlungen geschahen, aus welchen sich die für einen frag­
lichen gewohnheitsrechtlichen Satz erforderliche Gewohnheit 
zusammensetzte? Das vor allem sollte man sich deutlichst für 
eine und noch eine und noch etliche andere derartige Nor­
men vorstellen, statt immer wieder solche hergebrachte Stücke 
wie „ d i e Übung", „ d i e opinio necessitatis" als in sich fer­
tige Begriffsteile zu verarbeiten. Wie stellt man sich die 
„Ut >ung" eines „Satzes" mit der „Überzeugung, dafs u. s. w." 
eigentlich vor? Bisher scheint niemand Anstofs daran ge­
nommen zu haben, dafs Vorbotsätze auf Gewohnheitsrecht 
zurückgeführt werden, z. B. für einen grofsen Teil des mit­
telalterlichen Strafrechts. Nun versuche man aber doch einmal 
sich in concreto die „Übung" der N i c h t- Handlungen vor­
zustellen, die zu einer negativen „Gewohnheit" vorauszusetzen 
wären! Auch hat man bisher immer nur gewisse Requisite 
der gewohnheitsrechtlichen Normen untersucht. Woher möge 
man aber wohl die Sicherheit haben, dafs in diesen der g a n z e 
Begriff des Gewohnheitsrechts beschlossen sei? Doch nicht 
daraus, dafs man nur diese zur Diskussion gebracht hat? 
Wenn man etwas mehr aus der A n s c h a u u n g heraus denken 
wollte, statt sich durch etliche abstracto Elemente willkür­
licher Auswahl leiten zu lassen, so würde man vielleicht fin­
den , dafs manches bei der Entstehung eines „Gewohnheits-
r e c h t e s " sehr Wesentliche bisher viel zu wenig berücksichtigt 
worden ist. Der Verlauf einer „Handlung" z. B., welche 
unter gewissen Voraussetzungen geeignet sein soll, mit die 
Unterlage zu der erforderlichen Gewohnheit zu geben, voll­
zieht sich regelmäfsig doch etwa so: der Eine thut etwas 
und der Andere resp. die Andern dulden es; oder der Eine 
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fordert etwas und der Andere gewährt es; oder der Eine 
verlangt, dafs der Andere etwas thiic, der Letztere aber wider­
steht und der Erstere läfst sich das gefallen u. s. w. Auf 
w e s s e n Seite mufs nun die „Überzeugung" von der Recht-
mäfsigkeit, Notwendigkeit, Angemessenheit oder dgl. s e ine s 
Betragens (oder des Betragens seines Gegenübers?) vorliegen? 
W e l c h e der in Betracht kommenden Subjekte sind es, deren 
„Handlungen" gleichmäfsig sein müssen, die Fordernden, Be 
liauptenden, die ein Recht zu haben vermeinen, oder die Andern, 
die der Zumutung folgeleisten rosp. widerstehen? Haben wir 
hier nicht am Ende ein ähnliches Gespenst, wie der anwius 
beim Besitz, den man jetzt energisch auszutreiben sich be­
müht, eins ist? Wenn man sich nicht blofs die einzelne Hand­
lung eines der Subjekte, sondern den ganzen Vorgang mit­
samt dem dazu gehörigen Verhalten auch des andern Sub­
jektes vorstellt, so wird man wahrscheinlich bemerken, dafs 
auch das Entgegenkommen, Dulden, Niehtwiderstehen oder 
wenigstens der ausbleibende Protest dieses Andern, der durch 
die konkrete That oder Anforderung in die ungünstigere 
Lage oder in die Rolle des mehr Gebundenen resp. Verpflich­
teten gedrängt wird, seine Bedeutung besitzt. Falls diese Partei 
jedesmal protestiert, gewifs falls sie mit ihrem Widerspruch re­
üssiert, kann es doch niemals zu einer Gewohnheit und einem 
Gewohnheitsrecht kommen. Mit diesen Bemerkungen will ich 
natürlich nicht irgendeine untrügliche Methode zur Lösung 
auch nur einer der Kontroversen über das Gewohnheitsrecht 
verkündet, sondern blofs einen einzelnen Ansatzpunkt dazu 
vermutungsweise angedeutet haben. Es handelt sich hier ja 
nur um ein Beispiel zur Erläuterung des Satzes, dafs das ge­
wohnte „Rechnen mit Begriffen", d.h. mit f e r t i g e n Rechts­
begriffen, den Juristen auch in rechtsphilosophischen Regio­
nen nicht dazu verleiten darf, seine Verstandesthätigkeiten 
ohne Anschauung dos Konkreten zu vollziehen. Steigt man 
nun weiter von den e i n z e l n e n gewohnheitsrechtlichen Sätzen 
die nächste Stufe der Abstraktion zu dem Gewohnheitsrecht 
hinan, so bilden nunmehr die ersteren die Einzeldinge, von 
denen der letztere Begriff abgezogen ist. Wie steht es aber 
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hier mit der Methode, nach welcher (S. 79) der Begriff Ge­
wohnheitsrecht zuerst hypothetischer Weise zu formen, dann zu 
verifizieren wäre'? Man mufste offenbar analog verfahren, wie 
bei dem Gesetzesbegriff. Aber während man dort aus einer 
genügenden Anzahl Erscheinungen, von denen jede einzelne 
zweifellos ein Gesetz — ein Phänomen verhältnismäfsig einfacher 
Komposition — ist, den allgemeinen Begriff des Gesetzes vor­
läufig bildet und immer wieder neue Gesetze heranzieht, um 
an der Gesamtvorstellung Gesetz zu korrigieren und zu ergän­
zen, damit sie nur ja alle wirklichen Gesetze umfasse, glaubt 
man hinsichtlich des Gewohnheitsrechts dieser Mühe enthoben 
zu sein. Man arbeitet eben nicht aus dem Vollen massenhaf­
ter gewohnheitsrechtlicher Sätze, die man nehmen sollte, wo 
sie irgend sicher zu finden sind — und der Dürftigkeit der 
Kontrolo - Beobachtungen entsjn-icht daher das permanente 
Provisorium des ganzen Begriffes Gewohnheitsrecht. 

Das andere der (S. 84) in Aussicht genommenen Bei­
spiele soll zeigen, dafs wir aufser der Richtigkeit und Treue 
auch noch die Leistungsfähigkeit der Begriffe innerhalb der 
allgemeinen Rechtsichren zu beachten haben. Ist ein Begriff 
noch so richtig gebildet, wenn er weiter nichts ist als das, 
wird er uns wenig nützen. Wir stellen uns z. B. unter „Ge­
setz" , wenn der Terminus ohne jeglichen Zusatz gebraucht 
wird, rcgelmäfsig wohl nur das vor, was man genauer mit 
„Gesetz im materiellen Sinne" bezeichnet, also die rechtsver­
bindliche Anordnung eines Rechtssatzes durch die kompeten­
ten — eben die „gesetzgebenden" — Organe des Staates. Es 
ist dies einer der wichtigsten Begriffe des Rechts, über den 
sehr viel ausgesagt werden kann und der uns behufs Beherr­
schung zahlloser Rechtsnonnen nach einer gewissen Richtung 
die gröfsten Dienste leistet. Ganz anders das „ G e s e t z im 
b lo f s f o r m e l l e n S inne" . Ueber diesen Begriff kann nur 
ausgesagt werden, er umfasse eine gewisse Art — wenn da­
mit nicht schon zuviel gesagt ist — von Verwaltungsakten 
verschiedensten Inhaltes, die miteinander absolut nichts ge­
mein haben, als dafs sie eben nur zustande kommen, wenn sie 
seitens der nämlichen Organe, denen der Erlafs materieller 
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Gesetze zusteht, und in derselben Form wie die letzteren be­
schlossen werden. Gewifs ist auch dieser Begriff nicht unrichtig 
gebildet, aber er ist für die Rechtslehre gänzlich unfrucht­
bar. Er bedeutet eigentlich nichts als eine Warnungstafel 
des Inhaltes, man möge sich durch das Wort „Gesetz" in den 
Verfassungsurkunden nicht zu der Annahme verleiten lassen, 
es handle sich da immer um den andern Begriff gleichen Na­
mens, das „Gesetz im materiellen Sinne". Denn während 
jedes einzelne Exemplar dieser letzteren Gesetze seinerseits 
eine unbestimmte Anzahl von Fällen, die sich ereignen kön­
nen und ihm als einer Regel irgendwie kompctieren werden, 
regiert, mithin zu dem juristischen Normenmaterial gehört, 
ist das „Gesetz im blofs formellen Sinne" nur ein Vorgang, 
der nichts weiter bewirkt, als was er eben dieses e ine Mal 
bewirkt hat, worauf er alsbald wie jede andere blofse That-
sache der Vergangenheit angehört. Ist durch ein formelles 
Gesetz eine Naturalisation vollzogen, eine Expropriation an­
geordnet, ein Krieg erklärt worden, so möge jeder einzelne 
dieser Beschlüsse noch so wichtig sein: für die Jurisprudenz 
hat er gerade soviel oder sowenig Bedeutung, wie jeder andere 
„Fall" im Vergleich zum Rechtssatz, wie z. B. der einzelne 
Wechsel zum Wechselgesetz, der konkrete Zweikampf zum 
Gesetz über den Zweikampf u. s. w. In der Lehre von der 
Entstehung und den Entstehungsformen des Rechts hat das 
„Gesetz im bl ofs formellen Sinne" nichts zu bedeuten (S. 41), 
während es im Staatsrecht resp. Verwaltungsrecht immerhin 
als Sammelnamen gebraucht werden möge. 

Es steht mit den Begriffen so wie mit den Wahrheiten, 
deren man gleichfalls beliebige Mengen fabrizieren und be­
kanntmachen kann. Wer die soundsovielte Potenz aller Ziffern 
bis zu irgend einer Grenze ausgerechnet hat, der hat in der 
Tabelle derselben eine hübsche Anzahl Wahrheiten beisammen. 
Sie nützen aber nur Demjenigen, der ihrer bedarf und sie 
nicht selbst ausrechnen mag. „Die Wahrheit einer Mei­
nung ist ein Teil ihrer Nützlichkeit", sagt einmal Mi 11.* 

* John St. M i l l , On liberty, Chap. II (Werke , deutsche Ausg. von 
Gomperz, I Leipzig 1869 S. 22). 
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Man darf aber auch behaupten, die Wahrheit einer Meinung 
sei n u r ein Teil ihrer Nützlichkeit. Der andere Teil der­
selben liegt anderswo, besteht in einer vielfach beding­
ten Brauchbarkeit. So ist auch mit der blofsen Richtigkeit 
eines Begriffes noch lange nicht erwiesen, dafs und wie­
viel eine Wissenschaft von ihm vorteilen könne: seine Ver­
wendbarkeit und Fruchtbarkeit ist, trotz absoluter Richtigkeit, 
eine sehr relative und nicht einmal die gleiche für alle Zweige 
und Stufen einer und derselben Wissenschaft. 

Sollten wir nun nicht vielleicht Grund haben, nach dieser 
Seite gerade manchem der abstraktesten unter den im Be­
reich der allgemeinen Rechtstheorie zur Verwendung kommen­
den Begriffe zu mifstrauen? Erinnern wir uns, durch wen 
so viele, die meisten derselben geschaffen worden. Das Na­
turrecht von G r o t i u s bis K a n t und K r a u s e war seinem 
ganzem Wesen nach nicht dazu angelegt, Begriffe zu kon­
struieren, die am letzten Ende auf die Beherrschung des po­
sitiven Rechts zielen, denn es beschäftigte sich allzusehr mit 
einem Recht wie es sein sollte; H e g e l wurde durch seine 
„dialektische Methode" gleichfalls daran verhindert; von der 
ärmlichen Rechtsphilosophie Her ba r ts und der Späteren 
haben wir kaum etwas empfangen; die Begründer der 
H i s t o r i s c h e n S c h u l e — nun, deren Stärke liegt so wenig 
in dieser Richtung, dafs man vielmehr seit langem bestrebt ist, 
ihre engen Formeln zu erweitern ohne die Fundamente der 
ganzen Theorie verlassen zu müssen. Woraufhin also sollen 
wir der Gediegenheit der obersten Rechtsbegriffe, welche diese 
verschiedenen rechtsphilosophischen Richtungen ausgearbeitet 
haben, vertrauen? Wenn dieselben schon hinsichtlich ihrer 
R i c h t i g k e i t d.h. ihrer Übereinstimmung mit dem positiven 
Recht, von dem sie Uberall bestätigt sein müssen, der Re­
vision bedürfen, die ja auch bereits im schönsten Gange ist — 
bedarf nicht um so mehr der andere Teil ihrer Nützlichkeit, 
von dem soeben die Rede gewesen, nämlich ihre Brauchbar­
keit für die Wissenschaft d. h. in unserem Falle die speeifisch 
j u r i s t i s c h e F r u c h t b a r k e i t ganz ebenso der gründ­
lichsten kritischen Feststellung? 
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Die Erstere aber wird sich, scheint es, leichter ausführen 
lassen, als die Letztere. Denn während die Revision unserer 
Grundbegriffe nach der Seite ihrer formellen Richtigkeit die 
thätigste Unterstützung in der allgemeinen Erkenntnistheorie 
und Methodenlchre findet, ist die Jurisprudenz bei der Prü­
fung der juristischen Ergiebigkeit jener Begriffe ganz auf 
eigene Kraft angewiesen. Sie wird sich daran mit wenig Er­
folg abmühen, falls sie nicht zuvor die j u ri sti sehe M e ­
t h o d e , die bisher mehr Sache der Ahnung und des Taktes 
gewesen, in das volle, klare Bewufstsein aller Arbeitsgenossen 
erhebt und zu diesem Ende als ein eigenes Problem von der 
gröfsten technischen Bedeutung zu behandeln beginnt. 

IV. 

1. Die wichtige Rolle, welche die allgemeinen Rechts­
begriffe als weithinragende Spitzen des juristischen Lehr­
gebäudes spielen, bringt es mit sich, dafs sie immer wieder 
in unser Gesichtsfeld treten und durch die zahlreichen Streit­
fragen in ihrem Gefolge jeden Juristen beunruhigen. Sie sind 
die Souveräne, die in allen Specialfächern gebieten. Aber 
niemand möchte, eben wegen jenes Gefolges, mehr davon, 
als er anstandshalber mufs, bei sich aufnehmen; und so ge­
raten sie nachgerade in die Lage heimatlose]' Landstreicher. 
Wo es angeht, werden sie abgewiesen : sie gehören der Rechts­
wissenschaft im allgemeinen an, aber nicht alle einzelnen Dis-
ciplinen derselben gewähren ihnen Unterkunft. So werden z. B. 
Gesetz und Verordnung fast nur im Staatsrecht, Gewohnheits­
recht, Juristenrecht und sog. autonome Rechtsbildung nur 
jm Privatrecht, der Vertrag als Uechtsquelle auschliefslich im 
Völkerrecht genauer untersucht; mit der Handlung, zumal 
der unrechtmäfsigen, befafst sieh eingehend nur das Straf­
recht, während das Rechtsgeschäft und das subjektive Recht 
seitens des Privatrechts bevorzugt werden, u. s. w. Die 
Gründe dafür sind nur in einzelnen Beziehungen sachlicher 
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Natur, in anderen erscheinen sie durch den blofsen litterari­
schen Brauch ersetzt. So kann es vorkommen, dafs die Ver­
pflichtung, ihn ex professo abzuhandeln, in betreff des einen 
oder andern dieser Begriffe seitens jedes Specialteilcs be­
harrlich abgelehnt wird. Das Civilrecht schiebt ihn dem 
Strafrecht zu, dieses Uberweist ihn vielleicht dem Staatsrecht, 
das ihn entschieden abwehrt, und alle zusammen mit Vorliebe 
der — Rechtsphilosophie, d. h. einer Herberge von schlech­
tem Rufe, so recht geeignet für den Nirgendzuhause von 
einem Begriff. 

Die Rechtsphilosophie in dem Sinne einer eigenen 
S a m m e l s t e l l e der o b e r s t e n B e g r i f f e und letzten Ant­
worten auf die Probleme des Rechts, ehemals ein besonders 
vornehmes Fach der wissenschaftlichen Litteratur, ist uns mit 
der Zeit abhanden gekommen. Sie ist nicht mehr repräsentiert 
durch systematische Werke, auf die sich ein Jurist irgendwie 
berufen und stützen dürfte. Der Gedankenkörper der einst­
maligen Rechtsphilosophie hat sich als solcher aufgelöst; es 
sind blofs einzelne Gliedinal'sen übrig, ein Torso, an dem das 
Fehlende nur in schwerer Arbeit ersetzt werden kann. Hierzu 
reichen die Kräfte eines Einzelnen, wenn er etwas schaffen 
soll, was zugleich die Juristen als Jurisprudenz und die Phi­
losophen als Philosophie anerkennen müfsten, nicht aus. 
Schon weil sie dieser Anforderung nicht genügton und bei 
dem Mangel an Vorarbeiten nicht genügen konnten, mufsten 
die letzten spärlichen Systeme der Rechtsphilosophie — ich 
denke hier vornehmlich an die bekannten Werke von T r e n ­
d e l e n b u r g und L a s s o n •— trotz mancher Verdienste im 
einzelnen doch im allgemeinen abgelehnt werden. Dergleichen 
befriedigt eben niemand mehr. Das ist der eine Grund. Der 
andere, dafs die Welt keiner systematischen Rechtsphilosophie 
bedürfe, oder gar dafs eine solche überhaupt nicht möglich 
sei, ist gewifs nicht stichhaltig. 

Allerdings werden Behauptungen dieser Art nicht selten 
ausgesprochen, leider besonders häufig von Juristen. Sie be­
ruhen teils auf der falschen Annahme, als müsse Rechtsphi­
losophie durchaus Naturrecht oder sonstige niüfsige Spekula-
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tionen in sich begreifen, teils auf einer Selbsttäuschung hin­
sichtlich des eigenen Bedürfnisses. Mit Demjenigen, der 
durchaus keine Erklärung dessen, was unter Rechtsphiloso­
phie eigentlich zu verstehen sei, anhören will, ist natürlich 
auch nicht über den Wert derselben zu streiten. Und wer 
seine Rechtsweisheit auf keinen Fall über das Niveau des 
werktäglichen Konsums steigern mag, für den freilich liegt 
auch die Philosophie des positiven Rechts aufserhalb seines 
Bedürfnisses, aber auch nur des regelmäfsigen. Denn selbst 
diejenigen Juristen, die nichts als Maschinen zur Umwand­
lung von Gesetzen in Gerichtsurteile zu sein beanspruchen, 
sehen sich hier und da eine Frage aufgenötigt, die sie wohl 
oder übel, wenn auch unbewufst und sozusagen nur ad hoc 
Uber das Recht zu philosophieren zwingt (vgl. S. 70). „Die 
juristischen Theorien und Deduktionen selbst sind voll von 
rechtsphilosophischen Voraussetzungen, was freilich mancher 
Jurist nicht weifs" — so etwas müssen sie sich von einem 
Philosophen sagen lassen! * 

Da hilft nun einmal kein Sträuben: wer sich über die 
Natur der Dinge, mit denen er umgeht, eine selbständige Er­
kenntnis zu verschaffen sucht, der treibt eben Wissenschaft; 
und da hilft auch keine Opposition gegen ein mifsliebigcs 
Wort: wer auf eine gewisse Art Wissenschaft treibt, der phi­
losophiert, ob er nun will oder nicht. Auch der Jurist vermag 
sich dem nicht zu entziehen. Wenn er nur denkt, über das 
Wesen irgendeines der höheren Begriffe, mit denen er doch 
unausgesetzt zu operieren hat, d e n k t — schon die Art dieses 
Begriffes selbst zieht seine Gedanken hinauf in rechtsphiloso­
phische Regionen. ** Dort aber gibt es nichts für sich allein 

* S c h u p p e , Der l'egriff des subjektiven Recht», Vorw. S. I. 

** Wenn diese Behauptung überhaupt bewiesen worden kann oder, von 

meinem Standpunkt, noch eines IScweises bedarf, so ist er nach meiner 

Meinung in den besseren der zahlreichen Schriften zu finden, welche dem 

Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich vom 

Jahre 1888 gewidmet worden sind. Mir wenigstens ist aus denselben, wenn­

gleich auf der einen Seite die ganze grenzenlose Zerfahrenheit unter den 

Juristen hervorblickt, doch auch auf der andern Seite das hohe Bedürfnis 
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Daseiendes, nichts Isoliertes: die obersten Begriffe, die höchsten 
Prinzipien, die letzten noch im Wissen fafsbaren Erklärungs­
gründe des Rechts als Ganzen bilden nicht minder ein zusammen­
hängendes System wie die Begriffe, Grundsätze und tieferen 
Gründe der Dogmen der einzelnen Rechtsteile und sind wie die 
letzteren nur in ihrem Zusammenhange ganz zu begreifen. 

Um hier den Beweis nur ganz äufserlich und mit Be­
schränkung auf die Grundbegriffe zu führen, so ist schon aus 
dem Entwicklungsgange der ihnen neuerdings gewidmeten 
Litteratur ohne weiteres klar, dafs sie sich geradezu zusam­
mendrängen, weil sie innerlieh zusammengehören. Es mufs 
jedem auffallen, wie da eine Frage eine Menge andere un­
mittelbar nach sich gezogen hat; wie die Revision der einen 
Lehre die Umgestaltung mehrerer anderer, die also wohl in 
nächster Nachbarschaft liegen, zur direkten Folge gehabt; wie 
sich alle diese Begriffe und Theorien gegenseitig bedingen, 
ergänzen, stützen, sodafs die kleinste Erschütterung an irgend­
einem Punkte sogleich Ringwellen erzeugt, die sich noch weit 
bis ins Innere der einzelnen Rechtssysteme verfolgen lassen. 
Da schlingt sich eben alles so vielfach und innig durcheinander, 
da hängt alles so fest durch zähe Bande der Logik ver­
knüpft aneinander, dafs niemand einen Begriff für sich, eine 
einzelne Lehre zur Analyse herausgreifen und die übrigen un­
beachtet lassen kann, wie etwa ein Anatom den Kadaver, dem 
er eine Extremität behufs Untersuchung ihres Knochengerüstes 
oxartikuliert hat. Innerhalb des Gefäfssystems eines leben­
digen Organismus jedoch läfst sieh keine Partie isolieren, 
jede mufs physiologisch mit Rücksicht auf die Funktionen 
des Ganzen betrachtet werden. Und dafs eben diese Wahr­
heit auch von den juristischen Grundbegriffen gilt, lehrt uns 

und kräftige Hingen des deutschen Geistes nach einer tiefern; philosophi­

schen Erfassung des Privatrochtssystems offenbar geworden. Übrigens kann 

ich wohl auf das meisterhafte W e r k von P f a f f und H o f m a n n , Kommen­

tar zum österreichischen allg. bürgerlichen Gesetzbuche, W i e n seit 1877, 

und namentlich auf die Exkurse derselben Verfasser als ein Beispiel dafür 

verweisen, wie wenig praktische Tendenz eines juristischen Werkes und 

realistisch-philosophische Bchandlungsweise einander ansschliessen. 
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die erwähnte Litteratur derselben. Den ersten Anstofs 
gab B i n d i n g s bekannte — wenn man von einer so viel­
fach in der merkwürdigsten Weise mifsverstandenen Lehre 
sagen darf, dafs sie bekannt sei — Theorie von den „ N o r ­
m e n " . Dieselbe ist von manchen Gegnern hart befehdet, 
von einigen derselben nichtsdestoweniger fruktifiziort wor­
den, während zahlreiche dem Autor kongeniale Fachgenos­
sen immer wieder neue Anregungen aus den reichen Einzel­
heiten seiner feinen Untersuchungen zu empfangen gern einge­
stehen und ihrerseits vielfach an dieselben anknüpfen. Jeden­
falls ist seitdem ein Grundbegriff unserer Wissenschaft nach 
dem andern zur Diskussion gebracht und namentlich der 
Rechtsbegriff selbst durch mehrfache Erörterung der „ Im­
p e r a t i v i s c h e n N a t u r " alles Rechts, insbesondere in den 
Schriften von T h o n und B i e r l i n g , aus dem behaglichen 
Helldunkel, worin er bisher lebte, wenigstens etwas näher 
in den Lichtkreis gezogen worden. Soweit „Gesetzesrecht" 
in Frage kommt, wird sich gegen die Imperative schwerlich 
viel einwenden lassen. Zur Feststellung der imperativischen 
Natur a l l e s Rechts jedoch dürfte noch gehören, dafs diese 
Eigenschaft auch in dem, was gemeinhin „ G e w o h n ­
h e i t s r e c h t " genannt wird, zur Evidenz nachgewiesen 
werde — und wie wollte mau dabei die Berührung der 
Theorie der „ R e ch t s q u e 11 e n " im allgemeinen vermeiden ? 
Wenn aber die Gewohnheitsrecht betitelte Form des Rechts 
erst, nachdem Z i t e 1 m a n n, R ü m e 1 i n un d S c h u p p e den 
Anfang gemacht, nach allen Seiten gründlichst untersucht wor­
den, wird die Anwendung jener Lehre von den Imperativen 
auf das Gewohnheitsrecht auch die ganze Theorie von der Im­
perativischen Natur des Rechts in eine andere Bahn lenken oder 
doch einigermafsen modifizieren, so zwar, dafs sie dann für 
Gesetzesrecht und Nicht-Gesetzesrecht die gleiche Giltigkeit 
besitzt. Mit der die imperativische Natur des Rechts betref­
fenden Frage hängen gleich ein paar andere innig zusammen. 
Z. B. die durch L a b a n d inaugurierte scharfe Unterschei­
dung von „ G e s e t z e s i n h a l t " und „ G e s e t z e s b e f e h l " 
im Gesetz d. h. von Rechtsgedanken und Imperativ in jedem 
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Kechtssatz, worüber eine lange Reihe Erörterungen für und 
wider entstanden ist; sodann die wiederaufgenommene alte 
Frage betreffend die Einteilung der Rechtssätze und insbe­
sondere die Natur der „ e r l a u b e n d e n " oder „ g e w ä h r e n -
den R e c h t s s ä t z e " , die der behaupteten imperativischen 
Natur alles Rechts zu widersprechen scheinen. Mit diesem 
Streit über die Erlaubnissätze aber berührt sich die ruhelose 
Kontroverse über das „ s u b j e k t i v e R e c h t " , die ihrerseits 
wieder auf die Normen des objektiven Rechts und so die 
kreislaufende Untersuchung der allgemeinen Rechtsbegriffe 
zu dem Ausgangspunkt zurückführt. 

Man sieht, diese Begriffe und Lehren — das Gemeingut 
a l l e r Rechtsgebiete, die Grundlehren des Rechts — üben 
eine starke natürliche Anziehung auf einander aus. Sie suchen 
sich, weil sie nun einmal zusammengehören, sie müssen und 
werden sich gewifs mit der Zeit zu einem abgerundeten Sy­
stem konsolidieren und so auch äufserlich, in der Litteratur, 
die trotz aller Zersplitterung unzerstörbare innere Einheit des 
Rechts und seiner Wissenschaft verkörpern. Aber es fragt 
sich eben noch sehr, in welcher systematischen Verbindung 
man sie sich zu denken habe und welche l i t t e r a t u r f ä h i g e 
F o riii derselben zu geben wäre. Vorläufig merkt man fast allen 
hierhergehörigen Einzeluntersuchungen an, dafs, wie bereits 
(S. 34) bemerkt, ihre Verfasser wohl die Kohärenz jener Theo­
rien fühlen, sich aber, vielleicht mit ein paar Ausnahmen*, 
noch kein klares Bild von der Art und Weise ihrer Verei­
nigung zu einem geordneten Ganzen, einem logisch gefügten 
System machen. 

* Zu diesen zahle ieh da die englische „Analytische Schule" (vgl. 

ohen S. 12 ff.) wenig Gewicht gerade auf den systematischen Zusammenhang 

legt — vorläufig aufser dem deutschen Schriftsteller A . M e r k e l , der seiner 

früheren Auseinandersetzung über die Gestalt, welche nach seiner Ansicht 

die Rechtsphilosophie der Zukunft anzunehmen hätte, nunmehr selbst die 

Skizze einer solchen hat folgen lassen (vgl. oben S. 28 und S. 34 die Citate 

aus der Zeitschr. f. d. Priv.- u. öff. R. I und v. Holtzendorffs Encyklopädie 

5. Aufl.) nur noch einen russischen: N. K o r k u n o w , Vorlesungen über die 

allgemeine Theorie des Rechts, St. Petersburg 1886, 2 . Aufl. 1890 (319 SS. 

gr. 8 ° in russ. Sprache). 
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2. Es fehlt uns eben die Sammelstelle für die umher­
irrenden allgemeinen Rechtsbegriffe und Rechtslehreu, ein all­
gemeiner oder allgemeinster Teil der ganzen Rechtswissenschaft, 
man denke sich nun seinen Umfang weiter oder enger und 
nenne ihn mit einem alten oder neuen Namen. Ein solcher 
wäre uns um so nötiger, als die unaufhaltsam fortschreitende 
Arbeitsteilung unter den Juristen und Differenzierung der 
„Fächer" nicht nur die naheliegenden Folgen rücksichtlich der 
fachmännischen allgemeinen Bildung hat, sondern mit der Zeit 
auch das Bewufstsein von der E i n h e i t d e s R e c ht s u n d d e r 
R e e h t swi s sen s eh aft ertödtet. Begegnet man doch nicht sel­
ten der Ansicht, dafs Rechtswissenschaft ein blofser Kollektiv­
name für eine Anzahl völlig unabhängiger Wissenschaften sei. 
Und was so souverän neben einander besteht, das kann ja 
wohl auch in einen Konflikt geraten, für dessen Austrag es 
keine kompetente Instanz gibt. Ist das theoretisch, ist es prak­
tisch gleichgültig ? Das Gegenteil in t h e o r e t i s c h e r Hinsicht 
liegt so nahe, dafs es kaum noch einer Exemplifikation be­
darf. Alle die Streitfragen über die; „Einteilung des Rechts" 
z. B., namentlich die ungelöste über die Grundeinteilung alles 
Rechts in „öffentliches Recht" und „Privatrecht", haben ein 
ganz anderes Aussehen, jenachdem wie man sich das Ver­
hältnis des Rechts als Ganzen zu diesen beiden Teilen denkt. 
Wer das Recht restlos einteilt, wie man ein Grundstück par­
zelliert, der trennt auch die also hergestellten Teile von ein­
ander und wird die Schranken zwischen ihnen möglichst fest 
anlegen, damit nur ja keine Grenzverwirrung stattfinde. Das 
Ganze ist alsdann blofs eine Summe von Stücken, die einander 
widersprechen dürfen. Wer sich dagegen von der gesamten 
Rechtsmasse nur eine einzelne Partie jetzt zu dem einen Zweck, 
dann eine andere Partie zu einem andern Zweck wieder an­
ders abteilt, dem erscheint der jedesmalige ausgeschiedene 
Stoff als ein organischer Teil eines Ganzen, das keinen Wider­
streit unter seinen Teilen duldet. Hieran knüpft sich leicht das 
Beispiel für die p r a k t i s c h e Bedeutung der Idee der Einheit 
des Rechts. Es betrifft die bekannte Ansicht, dafs ein internatio­
naler Vertrag, zu welchem die Volksvertretung die verfassungs-
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mäfsig erforderliche Zustimmung versagt, zugleich völkerrecht­
lich giltig und staatsrechtlich unwirksam sein könne. Dieser Ge­
danke ist doch gewifs juristisch unleidlich. Es kann wohl 
ein Jurist meinen, der betreffende Vertrag sei rechtlich wirk­
sam, ein anderer, er sei es nicht, nicht aber ein und derselbe 
Jurist behaupten, der Vertrag sei beides zugleich. „Völker­
rechtlich" — „staatsrechtlich" ist eine nur zu gewissen Zwecken 
statthafte Unterscheidung. Die Verteilung des Rechts eines 
Staates, wozu auch se in Völkerrecht gehört, in verschiedene 
„Fächer" darf nicht auch da noch festgehalten werden, wo 
durch die Sache die Befragung des in sich immer einigen 
ganzen Rechts des Staates gefordert wird. Jedenfalls enthält 
die erwähnte Ansicht keine Rechtsentscheidung' über einen 
Streitfall, worüber auch noch andere Rechtsentscheidungen 
möglich wären, sondern einfach eine Festlegung der Streit­
frage unter Verzicht auf eine juristische Lösung. Ganz analog 
kann man auch von einer bestimmten Ehe sagen, sie sei vom 
Standpunkt der römischen Kirche ungiltig, vom Standpunkt 
des Staates gütig. Dadurch wird jedoch nur die Rivalität 
zweier rechtbildenden Mächte bei der Normierung eines und 
desselben Verhältnisses konstatiert. Wenn jemand aber, etwa 
als Richter, in einem praktischen Falle dieser Art eine Ent­
scheidung abzugeben gezwungen ist, so mufs er „das Ehe­
recht" schlechthin, welches anzuwenden er sich verpflichtet 
hält, befragen. Obwohl man kirchliches und staatliches Recht 
zu unterscheiden Grund hat, so darf doch aus der Unter­
scheidung und Einteilung der Rechtsnormen keine unaufheb-
bare Feindseligkeit, sodafs man definitiv zwei Entscheidungen 
für einen juristischen Thatbestand hätte, gemacht werden.* 

Für jeden der hergebrachten einzelnen Hauptteile der 
Rechtswissenschaft stehen die dahingehörigen Lehren in sy­
stematischer Anordnung, der Frucht unsäglicher Geistesarbeit, 

* Ober «teil widersinnigen Antagonismus, den das Aufrichten solcher 

Schranken zwischen den einzelnen Rechtsteilen, insbesondere zwischen 

Staats- res]). Verwaltungsrecht einerseits und Privatrecht andrerseits, für 

das praktische Staatsleben zur Folge hat, vgl. u. a. K. J. S c h m i t t , Die 

Grundlagen der Verwaltungsreohtspflegc im konstitutionell - monarchischen 

Staate, Stuttgart 1875 S. 7 ff. 

B » r g b o h m , Jnrispr. n. Kechtsphilo-^. !• 7 
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da. Wenngleich es fortgesetzt geändert und verbessert wer­
den mag, so ist doch das Gerüst des Systems einer jeden 
Disciplin unter den speciellen Fachgenossen anerkannt und 
jedem einzelnen gegenwärtig. In der Litteratur offenbart sich 
überall die Einsicht, dafs nur systematisch geordnete Erkennt­
nis Wissenschaft ist. Eine Menge Einzelerkenntnissc ohne 
Einordnung in ein System — ein Haufen Gliedmafsen ohne 
Rückgrat! In den monographischen Untersuchungen der ein­
zelnen Institute wird daher die Stellung derselben im System 
sorgsam bestimmt: damit eine Rechtsfigur vollständig begriffen 
werde, mufs sie allseitig in den Verhältnissen der Subordination 
und Koordination begriffen werden.* Die Gesamtdarstellungen, 
welche die Einheit und Harmonie des ganzen Lehrgebäudes 
hervortreten lassen, bilden eben deswegen die höchste litte­
rarische Form der Wissenschaft, und das Ansehen der Sy­
stematiker beruht in erster Linie darauf, dafs sie durch die 
gleichzeitige Darstellung aller nach einem Mittelpunkte gra­
vitierenden Einzelerkenntnisse genötigt waren, aus denselben 
alle Widersprüche zu entfernen und jeder den rechten Platz 
anzuweisen. Erst auf diesem erlangt die einzelne juristische 
Lehre Festigkeit und volle Klarheit. 

Darnach läfst sich leicht ermessen, welche Folgen es 
für den Zustand der allgemeinen Begriffe und Grundlehren 
des Rechts haben mufs, dafs für sie ein System in keinem 
Sinne, weder in der Litteratur, noch auch in der blofsen Vor­
stellung der mit ihnen arbeitenden Juristen existiert. Manche 
wichtige Lehre, z. B. die Lehre von den Rechtsnormen**, 

* Vgl. über die Bedeutung der Klassifikation und Systematik für jede 

Wissenschaft die eindringlichen Worte v. .1 he r i n g s , Geist d. röin. Rechts, 

§ 33 (4. Aufl. II, 2 S. 330 ff.). 

** l i e k k e r spricht sich in der Deutschen Litteraturzeitung 1889 Nr. 51 

Sp. 1865, nachdem er die Iiemerkung gemacht, dafs das „räumliche Gebiet 

der N o r m e n " eigentlich etwas Anderes heifse als die Worte besagen, also 

aus: „Die ganze Lehre von den Rechtsnormen hat Anspruch auf eine Be­

handlung, die sie bisher in der Litteratur und auch auf dem Katheder noch 

nicht gefunden hat. Die universelle Natur ihrer Fragen widerstrebt dem, 

sie, wie jetzt üblich, zum Anhängsel einer andern Disciplin, sei es der 

Pandekten oder des Staatsrechts, zu machen; und ein vollständiges, wirk-
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wird nur zerstückelt behandelt, das eine Bruchstück hier, das 
andere dort, während sie als Ganzes nirgend die ihrer Bedeu­
tung entsprechende Beachtung findet. Die widersprechendsten 
Auffassungen über manche Grundverhältnisse laufen noch 
immer unausgesöhnt neben einander her, weil sie nirgend 
einander fest gegenübergestellt und ausgeglichen werden. 
Z. B.: die Reception des römischen Rechts ist eine Thatsache 
— und doch soll a l l e s Recht ein Produkt des besonderen 
Volksgeistes sein*; oder: es steht dem nichts im Wege, dafs 
Ausländer, die im Auslande delinquiort haben, auf Grund eines 
inländischen Gesetzes im Inlande gestraft werden — aber die 
Kraft des Gesetzes eines Staates reicht nicht über sein 
Territorium resp. seine Unterthanenschaft hinaus; oder: es 
gibt kein Recht aufser dem positiven, kein Strafrecht in un­
serem Staate aufser dem durch Staatsgesetz festgestellten — 
und doch soll es einen davon unabhängigen Unterschied zwi­
schen „an sich" strafbarem und „an sich" blofs civilem Un­
recht geben, u. s. w. 

Allerdings ist die litterarische Kritik immerfort bemüht, 
derartige Widersprüche der Theorie als Folgen schiefer rechts­
philosophischer Dogmen nachzuweisen, letztere zurechtzustellen 
u. s. w. Wreil sie aber meist so nebenher, bei Gelegenheit des 
Erscheinens dieses oder jenes Werkes geübt wird, ist ihre 
Arbeit zum grofsen Teil eine vergebliche. Dergleichen ver­
schwindet bald spurlos in der permanenten litterarischen Hoch­
flut unserer Zeit. Bildet jedoch ein wichtiger allgemeiner Be­
griff, eine rechtsphilosophische Frage den Gegenstand einer 
eigenen Abhandlung, die in den Annalen der Litteratur be­
sonders verzeichnet wird, so fehlt auch dann noch viel dazu, 

lieh alles was da hineingehört umfassendes „„Normenrecht"" ist auch noch 
nicht erschienen." B e k k e r hat daher auch in seinem System des Pan­
dektenrechts, Weimar I 1886, II 1890 keine Theorie des Rechts im objek­
tiven Sinne geliefert. Die Lehre von den Rechtsnormen aber vagabundiert 
weiter. 

* Vgl . hierzu die bekannte Aufzeigung dieses Dilemmas bei den 
Häuptern der Historischen Schule durch v. J h e r i n g , Geist d. röm. Rechts, 
§ 1 (4. Aufl. I S. 3 ff.), aber auch S i n g e r in der Zeitschr. f. d. Privat- u. 
öff. Recht, X V I (1889) S. 311 ff. Note 4 8 . 

7* 
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dafs ihre Resultate sich dauernd im Gedächtnis auch nur 
der zunächst interessierten Kreise erhalten. Wohl wird der 
Fortschritt der Wissenschaft im einzelnen durch die Detail­
forschungen geleistet, durch die speciellsten Untersuchungen 
der Geister, die da sammeln „still und unerschlafft am klein­
sten Punkte die gröfste Kraft". Aber die Verbreitung und 
Erhaltung des errungenen Wissens im ganzen ist davon ab­
hängig, ob und wie es zusammengefasst und in einer System-
Litteratur niedergelegt wird. Das verstreute Wissen einer 
Zeit geht auch mit der Zeit unter, wenn nicht die Extrakte 
daraus der Nachwelt zugeleitet werden: je weitei' und tiefer 
die wissenschaffendc Einzelforschung umsichgreift, desto wich­
tiger wird die wissenerhaltende Aufgabe der systematischen 
Darstellungen in jedem Wissensgebiet und in jedem Haupt­
teile eines Wissensgebietes. 

Die unvermeidlichen Folgen der Diaspora unter den 
Juristen in rechtsphilosophischer Beziehung liegen klar vor 
jedermanns Augen. Bei dem Mangel aller Verbindungsglie­
der ist auch der letzte Rest dessen, was man eine gemein­
same Konfession hinsichtlich der Fundamente unserer Wissen­
schaft nennen könnte, verschwunden und die Sektirerei bis 
zu dem Punkte gediehen, wo fast jeder Einzelne eine Sekte 
für sich bildet — wenn er nicht Indifferenz oder absolute 
Negation für bequemer hält. Darf Abhilfe hiergegen über­
haupt erwartet werden, so nur von ebendaher, von wo die 
Zersetzung gekommen ist: der Litteratur und der akademi­
schen Lehre. 

In der L i 11 e r a t u r macht sich eine Bewegung bemerkbar, 
die darauf hinweist, dafs das Bedürfnis nach sicheren Stütz­
punkten für die ohne allgemeine Lehren und juristische Grund­
begriffe in der Luft schwebende Dogmatik der einzelnen 
Rechtsteile sich doch nicht auf die Dauer unterdrücken läfst. 
Diese Bewegung erschöpft sich vorläufig noch fast ganz in 
einer destruktiven Kritik der traditionellen Postulate, welche 
man bisher für solche Stützpunkte ansah. Sie wird im wei­
teren Verlauf zum Ersatz der definitiv hinweggeräumten 
Überreste der zerfallenen Rechtstheorien früherer Zeiten durch 
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umgebildete Begriffe und Dogmen fortschreiten. Sie wird end­
lich auch die Zusammenfassung der juristischen Fundamental­
artikel zu Gesamtdarstellungen herbeiführen, welche in Zu­
kunft unsere rechtsphilosophischen Systeme sein oder wenig­
stens dieselben vertreten werden. Denn schliefslich hat ja 
jede dieser einzelnen Bemühungen nur die Bedeutung, mit 
den vielen anderen zusammen uns von dem Recht ein volles 
Bild zu entwerfen, das uns den wahren Sinn dieser Erschei­
nung nach allen Seiten ausdeutet. Das Ziel ist klar vorge­
zeichnet durch das unabweisliche Bedürfnis; den Stoff liefert 
das sorgfältig bearbeitete reiche, lebendige Recht der Wirk­
lichkeit; eine exakte Methode wird vor dem Rückfall in die 
Unwissenschaftlichkeit der weltverbessernden Ideologen und 
Vernunftrechtsphilosophen , die ihre Systeme mehr erträum­
ten, denn erarbeiteten, bewahren. 

Was von der wissenschaftlichen Rechtslitteratur, das ist 
auch von der a k a d e m i s c h e n R e c h t s l e h r e zu erhoffen. 
Obgleich das Specialistentum unter den Rechtslehrern unver­
meidlich ist, so dürfte doch schwerlich einer aufgefunden wer­
den, der nur Specialist zu sein und über dem Romanisten, Kri­
minalisten u. s. w. den Juristen gänzlich aufgegeben zu haben 
sich rühmte. Darin liegt das Zugeständnis, dafs es aufser dem 
einzelnen „Fach" auch noch etwas gibt, was allen Juristen 
gemeinsam ist. Dies kommt auch in besonderen Vorlesungen 
zum Ausdruck. Wieviel alter, wieviel neuer Wein aus alten 
Schläuchen, die man Vorlesungen über „Rechtsphilosophie", 
„Encyklopädie des Rechts" , „Einleitung in das Rechtsstu­
dium" nennt, zur Zeit geschenkt wird, entzieht sich natürlich 
jeder Beurteilung. Aber es ist doch anzunehmen, dafs der 
Bewegung in der Litteratur der allgemeinen Rechtslehren, die 
ja fast ausschliefslich akademischen Kreisen entstammt, eine 
mindestens ebenso starke Bewegung in den Vorlesungen kor­
respondiert. Und dafs die letzteren in dem Zusammenfassen 
des Verstreuten, dem Concentrieren der wesentlich zusam­
mengehörigen Lehren regelmäfsig der Litteratur voraussein, 
also Systeme bieten müssen, obwohl das Schrifttum noch 
keine aufweist, ist schon in ihrer Natur begründet. Das Be-
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dtirfnis nach einer systematischen Rechtstheorie oder Rechts­
philosophie wird an den Hochschulen am stärksten empfun­
den: dort wird sie auch zuerst auf neuen Grundlagen aufge­
führt und gelehrt werden, um dann mit der Zeit ihren Weg 
in die weitere Öffentlichkeit zu nehmen. 

Im Vorstehenden habe ich die tiefe Not unserer Wis­
senschaft um die juristischen Grundbegriffe und was damit 
zusammenhängt so geschildert, wie ich sie in der zeitgenös­
sischen Litteratur sich wiederspiegeln zu sehen glaube. Für 
die Richtigkeit meiner Beobachtungen und Schlüsse konnte 
hier natürlich nicht gleich der Beweis nach allen Seiten er­
bracht werden. In einzelnen Beziehungen aber werden ihn 
die nachfolgenden Abhandlungen führen, denen ich diese 
ausführliche „ E i n l e i t u n g " vorausgeschickt habe. Nur 
was ich mit diesen „ k r i t i s c h e n A b h a n d l u n g e n " selbst 
beabsichtige und wie ich sie auszuführen gedenke, will ich 
noch an dieser Stelle kurz auseinandersetzen. 

Dem System der juristischen Wissenschaften haftet ein 
schwerer Mangel an, wenn der Kreis derselben nicht durch 
eine philosophische Rechtslehre, die allen einzelnen Teilen, 
aber keinem besonders angehört, zusammengehalten wird. 
In dieser Ueberzeugung und den daraus folgenden Wünschen 
fühle ich mich mit vielen hervorragenden Theoretikern der 
Gegenwart vollkommen einig. Ferner glaube ich allseitiger 
Zustimmung sicher zu sein, wenn ich die Möglichkeit be­
streite, dafs jemals in Zukunft ein blofses Agglomerat von 
allerlerlei mehr oder weniger tiefsinnigen Redensarten über 
juristische Dinge als Rechtsphilosophie anerkannt werden 
könnte. Auch die geistreichsten Betrachtungen über Recht 
sind noch lange keine Philosophie des Rechts. Diese soll 
durchaus wissenschaftlich sein, also ein Wissen vermitteln, 
und durchaus juristisch sein, also ein Wissen um das Recht 
und nichts Anderes bieten. Wir wollen durch sie keineswegs 
erfahren, wie jemand das Recht wohl gestalten würde, falls 
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er dazu berufen wäre. Wenn wir uns überhaupt für das 
Recht wie es sein sollte interessieren, so gehört doch die Dis­
kussion von Zielen der Rechtsbildung nur sehr bedingt in die 
Rechtsphilosophie. Was ist denn von solchen Idealen heute 
zu w i s s e n, wenn auch hundert Gründe dafür sprechen, dafs 
sie morgen zu Recht werden sollten? Im besten Falle doch 
nur, dafs morgen etwas sein kann, was noch nicht ist, jeden­
falls nicht als ein Seiendes gewufst werden kann. Wir wollen 
durch die Rechtsphilosophie vielmehr erfahren, was das bereits 
bestehende Recht seinem innersten Wesen und letzten Grunde 
nach ist. Sie soll uns den Schlüssel zu all den Rätseln, welche 
die rechtlichen Phänomene enthalten, zu liefern versuchen. 
Weder hat sie zu lehren, wie man seine Handlungen einzu­
richten hat, worüber die Rechtsnormen selbst Auskunft geben; 
noch hat sie direkt Uber die von einer Rechtsordnung, wenn 
sie Wohlgefallen soll, zu erfüllenden Ansprüche aufzuklären, 
denn das ist Sache der Kritik und Politik. Sie l e h r t uns 
im Grunde überhaupt nichts P r a k t i s c h e s , sie ist etwas 
T h e o r e t i s c h e s : sie ist das rein um des Wissens willen 
mittels abstrakter Begriffe und aus diesen zusammengesetzter 
Urteile zustande kommende Begreifen des Wie und Warum 
des Rechts dieser Menschenwelt im allgemeinen, durchgeführt 
bis an den Punkt, wo ehrliche Wissenschaft endlich Ignoramm! 
sprechen mufs. 

Soll aber mit solcher Rechtsphilosophie Ernst gemacht wer­
den, so müssen vor allem die G r u n d b e g r i f f e des Rechts 
und der Rechtswissenschaft so klar herausgestellt werden, dafs 
ihre Verknüpfung auch klare Theoreme ergibt. Der schnell­
befriedigten Oberflächlichkeit wird das keinen sonderlichen 
Kraftaufwand zu fordern scheinen. Erfreuen wir uns doch 
der Vorarbeit vieler Jahrhunderte, auf die wir uns stützen 
können. Das ist freilich wahr, und ich will keineswegs 
behaupten, dafs wir ausnahmslos in allen Stücken von 
Grund aus neu zu schaffen hätten. Aber es bleibt zu bedenken, 
dafs die Rechtstheorie der Vergangenheit ganz und gar natur­
rechtlich war, die der Gegenwart es zum grofsen Teil noch ist. 
Was wir durch sie gelernt haben, werden wir also wohl in 
recht vielen Beziehungen umlernen müssen. 
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Erst das Falsch wissen austreiben, um dann das Recht­
wissen an die Stelle zu setzen — nun, wo es sich um Vor­
urteile handelt, welche gewöhnlich ihre Wurzeln bis in 
tiefsitzende Überzeugungen zu senken pflegen, ist die ersterc 
Aufgabe oft der schwierigere, nur durch langen Kampf zum 
Erfolg führende Teil der Arbeit für die Wahrheit. 

Streit ist eine Lebensbedingung der Wissenschaft. Auch 
diese meine Abhandlungen sind dem wissenschaftlichen Streit 
gewidmet. Sie beabsichtigen unter den mannigfachen unrichtigen 
Vorstellungen, welche wir von der Rechtsphilosophie vergan­
gener Zeiten ererbt haben, hier und da aufzuräumen. Allein 
sie werden sich nicht auf Kritik und Polemik beschränken 
— bei solcher Bescheidenheit ginge die Wissenschaft gar bald 
betteln — sondern diese stets als Hilfsmittel zur positiven 
Förderung der Erkenntnis benutzen. Ihren Gegenstand bilden 
in erster Linie der R e e h tsb eg ri f f selbst und demnächst 
einige andere unsrer G r u n d b e g r i f f e , deren Vorstellungs­
gehalt und juristischer Wert untersucht werden sollen unter 
stetem Hinblick auf ihre Bedeutung und Stellung in einer 
s y s t e m a t i s c h e n P h i l o s o p h i e des p o s i t i v e n R e c h t s 
sowie mit Rücksicht auf die anzustrebende Reinigung der 
T e r m i n o l o g i e . Dafs es Stückwerk bleiben mufs, was ich 
in diesen Monographieen bringe, sehe ich selbst am besten. 
Doch lohnt es sich vielleicht vorläufig stückweise den Ariadna-
faden herzustellen, an dem die Rechtsphilosophie sich allmäh­
lich aus dem Irrgarten heraustasten kann, statt auf das Genie 
zu warten, das sie mit gewaltiger Kraft auf einmal aus dem 
Labyrinth wieder in das Getriebe der Menschen weit versetzt. 

Der mir für die beabsichtigten Veröffentlichungen vor­
schwebende Plan ist folgender. Das Werk der Befreiung 
der Rechtswissenschaft aus den Banden des Natur- oder Ver­
nunftrechts und sonstiger a priori verfahrender Richtungen 
der Rechtsphilosophie ist noch lange nicht vollbracht. Mit 
den Formen, der heutigen Verbreitung und der Kritik der­
selben beschäftigt sich d i e e r s t e A b h a n d l u n g . Sie 
bezweckt in der Gestalt einer Abrechnung mit dem Subjek­
tivismus in der Rechtsphilosophie eine Reinigung des Objektes 
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aller und jeder Rechtswissenschaft von Dingen, mit denen 
sich Juristen und Rechtsphilosophen als solche nicht zu be­
fassen haben. Nachdem auf diese Weise das Gebiet, wo die 
Rechtswissenschaft suchen soll und finden kann, umgrenzt 
und gesäubert worden, soll d i e z w e i t e A b h a n d l u n g den 
Beruf, die Methode und die Stufen der Rechtswissenschaft, 
insbesondere auch die Aufgabe der Philosophie des Rechts 
feststellen. Damit wären denn die beiden allgemeinen Vor­
fragen — die negative: was ist nicht Gegenstand der Rechts-, 
Wissenschaft, obgleich es dafür ausgegeben wird? und die 
positive: wie hat die Rechtswissenschaft mit dem richtig ver­
standenen Gegenstande ihrer Arbeit zu verfahren? — er­
ledigt und ich kann nunmehr zu der Erörterung einzelner 
streitiger Begriffe und Lehren übergehen. Für d i e d r i t t e 
A b h a n d l u n g drängt sich mir dann zunächst als Vor; 
wurf ein Problem auf, das so recht im Herzen der gesamten 
Rechtswissenschaft sitzt: das Problem des Zwangsmomentes 
im Recht, dessen Lösung für eine unabsehbare Reihe anderer 
Lehren präjudizierlich ist. Uber Inhalt und Reihenfolge 
weiterer Untersuchungen, die vielleicht mit der Zeit gleich­
falls erseheinen werden, möchte ich noch keine Erklärung 
abgeben. Auch ihre Themata werden jedenfalls zu den 
heimatlosen Lehren gehören, die zwischen den einzelnen 
Teilen der positiven Jurisprudenz und der Rechtsphilosophie 
einherschwanken. Hierdurch möge sich, beiläufig gesagt, auch 
der vielleicht auffällige G e s a m t t i t e l „ J u r i s p r u d e n z 
und R e c h t s p h i l o s o p h i e " soweit rechtfertigen, als der­
gleichen Überschriften überhaupt einer Rechtfertigung be­
dürftig und fähig sind. 

Bei dem Leser setzen meine Abhandlungen voraus eine 
gewisse Übersicht über die Entwicklung der Rechtsphilosophie 
nach ihren Hauptrichtungen, Kenntnis des heutigen Standes 
der wichtigsten theoretischen Kontroversen und namentlich Be­
kanntschaft mit der Litteratur derselben aus den letzten De­
zennien, deren Inhalt nicht bei jedem Anlafs resümiert wer­
den kann. Trotzdem sie also nicht wenig stillschweigend 
voraussetzen, werden sie doch alle ziemlich breit ausfallen. 
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Wer nicht zu kurz springen will, mufs eben einen langen 
Anlauf nehmen. Mit dem blofsen Aneinanderreihen von 
Aphorismen ist, wie die Erfahrung lehrt, angesichts der 
Skepsis der Fachgenossen gegenüber allem, was sich Rechts­
philosophie nennt, nichts zu erreichen als eine Vermehrung 
der ohnehin so zahlreichen Meinungen, die kaum mehr An­
hänger als Urheber zählen. Auch gibt es keine Rücksicht, 
die mich veranlassen könnte kurz zu sein, wo es sich um so 
alte, seit Jahrhunderten unaufhörlich hin- und hergewendete 
Probleme handelt. Für recht verkehrt halte ich es, wenn 
manche Autoren den Stil des Kunstwerkes auf die wissen­
schaftliche Monographie übertragen und sich vom Leser teil­
weise erraten lassen. Subtile Untersuchung eines schwierigen 
Begriffes, deutliche Formulierung jeder gewonnenen Einsicht, 
konsequente Ausnutzung derselben nach allen Richtungen — 
dieser Inhalt nötigt zum Verzicht auf die Reize einer kurzen 
Vortragsweise. 

Dafs der Erfolg meiner Untersuchungen die auf sie ver­
wendeten langen Studien in kürzester Zeit lohnen werde, darf 
ich nicht hoffen. Aber ich tröste mich, wenn er auf sich 
warten läfst, damit, dafs die Kritik eingewui-zelter Irrlehren 
ebensowenig über Nacht wirken kann wie eine Mineralbadkur 
gegen chronische Leiden: die Wirkung kommt bei beiden oft 
recht spät nach. 
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Einleitung. 

§ 1. D e r D u a l i s m u s in der R e c h t s l e h r e . 

Das Recht ist wesentlich eins, der Rechtsbegriff ein ein­
heitlicher: indem man zweierlei Recht annimmt, korrumpiert 
man ihn und begeht eine wissenschaftliche Todsünde. Dieser 
Satz soll durch die nachfolgende Abhandlung befestigt werden. 

a. T h a t s ä c h l i c h ist n ä m l i c h der R e c h t s b e g r i f f 
z w i e s p ä l t i g s e i t der Z e i t , b i s in w e l c h e d ie Gre-
s c h i c h t e u n s r e r W i s s e n s c h a f t z u r ü c k r e i c h t , a l s o 
se i t m e h r a ls z w e i t a u s e n d J a h r e n . Er ist dies zwar 
nicht in dem, was man die „Wirklichkeit" zu nennen pflegt, 
sondern in den Köpfen der Menschen — aber wo anders hat 
denn ein abstrakter Begriff überhaupt sein Dasein, als in den 
Vorstellungen von Menschen? — und auch nicht in dem 
Sinne, als gebe es zwei Rechte von gleicher Realität. Wohl 
aber in dem Sinne, als gehe dem positiven Recht 1 bestän­
dig ein ihm übergeordnetes oder antagonistisches, mit ihm ri­
valisierendes anderes Recht parallel, in welchem das erstere 
bald die Quelle und das Fundament seiner eigenen Herr­
schaft, bald seinen Vorläufer oder Stellvertreter oder Kor­
rektor, bald auch nur sein Vorbild oder Ideal u. s. w. zu 
respektieren habe. Man nennt dieses nichtpositive Recht mit 

1 Über diesen Ausdruck „positives Recht" vgl. oben S. 51 Note *. 
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den verschiedensten Namen, gewöhnlich mit dem ältesten 
„natürliches Recht" oder „Naturrecht".2 

Allerdings haben Theorie und Methode der Historischen 
Schule eine gewaltige Umwälzung in der Jurisprudenz her­
vorgebracht. Daraus ist jedoch noch keineswegs die voll­
ständige Verdrängung der früher beliebten Theorien und 
Methoden zu folgern. Die Präponderanz des Naturrechts 
wurde gebrochen, vernichtet ist es nicht worden. Dazu haben 
es bisher weder Spott und Hohn, noch partielle sachliche Kritik 
bringen können. Als von mehreren Seiten gleichzeitig ein 
heftiger Andrang erfolgte, schien es dem Untergang geweiht; 
bald wurde es todtgesagt. Der Traum des Naturrechts sei 
ausgeträumt, hiefs e s 3 ; der verhängnisvolle Zwiespalt in der 
Rechtswissenschaft sei endlich überwunden4 und niemand 
suche mehr, seitdem der Rationalismus auf dem Gebiete des 
Rechts endlich abgethan, nach einem Musterrecht.5 Höchstens 
mochte man zugeben, dafs noch ein Schatten der Grofse 
jener einstmals alleinherrschenden Idee übrig sei.6 Freilich, 

3 Vgl . hierüber den nächsten § 2 S. 122 ff. 
3 W i n d s c h e i d , Über Recht und Rechtswissenschaft, (Rede) Greifs­

wald 1854 S. 9. Dreifsig Jahre später äufserte sich derselbe anders. Vgl . 
unten S. 112 N o t e 1 0 . 

4 B l u n t s c h l i , Der Rechtsbegriff, 1858 (Kleine Schriften, I Nörd-
lingen 1879 S. 5 ) : „Der Streit der Schulen liegt hinter uns. Die heutige 
Rechtswissenschaft ist darüber zum innern Frieden gekommen. Sie kennt 
sowohl die Berechtigung der philosophischen Begründung als die Notwen­
digkeit der historischen Forschung an." Der Streit ist jedoch noch lange 
nicht zu Ende und wäre auf die Weise B l u n t s c h l i s, der selbst zeitlebens 
ein Naturrechtslehrer gewesen (vgl. oben S. 66 und weiter unten § 10 Note 4 0 ) , 
gewifs nicht zu beendigen. 

5 W . A r n o l d , Recht und Wirtschaft nach geschichtlicher Ansicht, 

Berlin 1863 S. 10; Kultur und Rechtsleben, Berlin 1865 S. 46. E s c h e r , 

Handbuch der praktischen Politik, 1 Leipzig 1863 S. 13. Auch H a r u m , 

Von der Entstehung des Rechts, (Vortr.), Innsbruck 1863 S. 4 hält den Irr­

tum des Naturrechts für bereits wissenschaftlich überwunden und R. F r a n k , 

Die Wolfsche Strafrechtsphilosophie und ihr Verhältnis zur kriminal-poli-

tischen Aufklärung im X V I I I . Jahrh., Göttingen 1887 S. 1 spricht von dem 

„der Geschichte angehörigen Naturrecht". 
8 G i e r k e im Jahrb. f. Gesetzgeb. u. s. w. N. F. V I I I (1883) S. 1 1 1 1 ; 
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die zahlreichen Ausläufer der angeblich überwundenen Dok­
trin liefsen sich kaum ignorieren. Indessen hielt man sie, da 
das Naturrecht in allgemeinen Mifskredit gekommen 7, für 
gänzlich bedeutungslos und konnte annehmen, die naturrecht-
liche Herrlichkeit sei, wenigstens für Deutschland, zu Grabe 
getragen.8 Ja es ist sogar behauptet worden, dafs es heute in 
Deutschland, vielleicht in Europa keinen Juristen mehr gebe, 
der nicht nach historischer Methode arbeite oder von unhisto­
rischer Forschung für seine Wissenschaft irgendetwas erwarte.9 

Allein diese Leichenreden sind zu früh gehalten worden. 
Das Naturrecht hat nicht einmal die Namen, unter denen es 
einst in Blüte gestanden, aufgegeben, geschweige denn auf­
gehört, sei es pseudonym, sei es anonym sein verwirrendes. 
Wesen zu treiben. Die Idee eines Rechts aufserhalb des 
positiven — und das ist doch wohl der allein in Betracht 
kommende Kern der ganzen Lehre — ist vielmehr trotz der 
Historischen Rechtsschule ununterbrochen gehegt worden. 
Bald ist sie schwächer, bald wieder stärker hervorgetreten, 
in dem einen Lande mehr, in dem andern weniger; aber 
erloschen ist sie bis auf den heutigen Tag nicht. Das 
wird von den gelehrtesten Kennern der Litteratur unter An-

Naturrcoht und deutsches Recht, (Rede) Frankfurt a. M. 1883 S. 13 : „Der 
Kampf gegen das Naturrecht gehört in der Hauptsache der Vergangenheit 
an. W a s von ihm die Schwertschläge der Historischen Schule überlebt, 
hat, ist nur noch der Schatten seiner einstigen stolzen Macht." Wider­
sprechende Stellen derselben Rede sind weiter unten S. 112 Note 1 0 angeführt. 
Gegen G i e r k e s Worte stehen die S t a m m l e r s , Über die Methode der 
geschichtlichen Rechtstheorie, (Festgabe zu Windscheid's Doktorjubiläum 
von Stammler und Kipp, Nr . I) Halle 1888 S. 3 5 : „Nicht Schwertschläge 
sind es, welche die Historisehe Schule dem Naturreeht versetzt hat, sondern 
Nadelstiche und Scheltworte." 

7 S c h l o f s m a n n , Der Vertrag, Leipzig 1876 S. 172. 
s A. M e r k e l im Archiv f. öff. Recht, 1 (1886) S. 6 0 4 ; in v. Holtzen-

dortt's Encyklopädie, 5. Aufl. Leipzig 1890 S. 20 (vgl. dagegen unten S. 112 
N o t e 1 0 ) . H a m a k e r , Het recht en de maatschappij, s'Gravenhage 1888 
S. 12. J. E c k s t e i n , Die Ehre in Philosophie und Recht, Leipzig 1889 
S. 5, u. A. 

9 So z. B. F r a n k e n , Romanisten und Germanisten, .Jena 1882 S. 3 
und mancher Andere. 



erkennung der darin liegenden Gefahr für die Rechtswissen­
schaft gemeinhin konstatiert10 und soll noch im einzelnen 
nachgewiesen werden. Immerfort vor den Verfolgern ihre 
Farbe wechselnd, hat sie sogar in manches gewiegten .Tu 
risten Gesamtauffassung von Recht und Rechtswissenschaft 
einen leidlichen Pakt mit den Prinzipien der Historischen 
Schule einzugehen gewufst. Und nun diese letzteren von 
Tag zu Tag mehr Anfechtung erfahren, beginnt das Natur­
recht, weit davon entfernt allendlich überwunden zu sein, 
sich wieder lebhafter zu regen, um sich unter neuen Ver­
kleidungen seine alten Positionen zu erobern. 1 1 

1 0 A. M e r k e l in <l. Zeitschr. f. <1. Privat- u. öff. Recht, I (1874) 

8. 4 1 1 : „Noch immer spielt die Vorstellung eine Rolle, dafs es die Rechts­

philosophie, wenn auch nicht mit dem Naturrecht, der Alteren, doch mit 

einem andern Recht zu tlitm habe, als die positive Rechtswissenschaft. Den 

Gegenstand jener soll das „rationelle Recht" oder . . . das „ideale Recht" 

bilden" (vgl. auch oben S. 111 Note s ) . W i n d s c h e i d , Recht und Rechts­

wissenschaft, (Rede) Leipzig 1884 gibt, im Gegensatz zu seiner früheren An­

nahme (vgl. oben S. 110 Note 3 ) zu, dafs die Vorstellung von einem Vernunft­

recht, obwohl von der Wissenschaft als irrig erkannt, doch nicht vollständig 

beseitigt sei und dafs Manche, die sich der besseren Einsicht nicht ver-

schliefsen, ja sie mit Energie vertreten, selbst leicht in die alten natur­

rechtlichen Gedankengänge zurückfallen. G i e r k e , Naturrecht und deut­

sches Recht, (vgl. S. 110 Note 6 ; S. 12: „Naturrechtliche Anschauungen sind 

auch in der Gegenwart verbreiteter und mächtiger als es scheint. In der 

Wissenschaft vermögen die Systeme der Rechtsphilosophie; zu ihrem Schaden 

sieh noch immer nicht von den Resten des aprioristisch konstruierten 

Vernunftrechts zu befreien. Im Leben spuken vage und unklare Vorstel­

lungen von ähnlichem Gehalt in zahlreichen Köpfen und bilden namentlich 

ein Machtelement aller radikalen und revolutionären Parteien . . . während 

umgekehrt oft genug die Hyperpositivisten unsrer Tage verstohlen aus dein 

Korn des Naturrechts schöpfen, um die unerträgliche Öde ihrer Systeme zu 

befruchten." S i n g e r in d. Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. Recht, X V I (1889) 

S. 3 1 6 : „Dafs diese Versuche ihren naturrechtlichen Standpunkt durch eine 

andere Verkleidung verhüllen, läfst sie nur um so gefährlicher erscheinen. 

Solange die Gegner dieser Strömung, welche; glücklicherweise noch nicht 

die herrschende ist, sich nicht mit aller Energie von der Nachwirkung des 

naturrechtlichen Gedankenkreises emanzipieren und alle Konsequenzen der 

historischen Ansicht des Rechtslebcns zu ziehen wissen, wird diesem in 

moderner Verhüllung auftretenden Naturrechte der Kampf nur erleichtert." 

1 1 So glaubt Z i t e l m a n n , Irrtum und Rechtsgeschäft, Leipzig 1879 

S. 16 mit der Behauptung nicht fehlzugreifen, „dafs in manchen neueren 
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Ja wenn es nur einmal in seiner ganzen Unmöglichkeit 
aufgezeigt, nur von irgendwem in allen bisherigen und noch 
denkbaren Formen widerlegt und so um sein Scheinleben 
gebracht worden wäre! Dann könnte man, vom Standpunkt 
der Rechtswissenschaft, diese Verirrung als abgethan ansehen 
und das Nachrichteramt getrost der kritischen Geschichte der 
Rechtsphilosophie überlassen. Aber das ist eben nicht der 
Fall. 1 2 Bezweifelt ist das Naturrecht oder Vernunftrecht im 
allgemeinen wohl vielfach, wirklich widerlegt ist es nur in 
seiner allergröbsten Form worden. Man hat der Hydra einen 
ihrer Köpfe abgeschlagen — an seiner Stelle sind zehn nach­
gewachsen. Im übrigen haben sich die Gegner, voran die Kory­
phäen der Historischen Juristenschule, auf die überwältigende 
Wirkung der ihrerseits verlautbarten positiven Wahrheiten 
verlassen und daher die Verwerflichkeit der damit in Wider­
spruch stehenden naturrechtlichen Irrlehren nicht von allen 
Seiten beleuchtet. Wenn Einer dies ernstlich zu thun ver­
sucht hat, so ist es Fr. J. S tahl gewesen. Aber welche 
Wirkung vermochte seine Kritik des Naturrechts, genauer: 
des rationalistischen Naturrechts wohl auszuüben, wenn sein 
eigenes rechtsphilosophisches System schliefslich doch wieder 

Versuchen die Ergebnisse einer losgelöst vom Boden des positiven Rechts 
frei umherflatternden Spekulation, eines aus allen möglichen Ingredienzen 
gemischten Raisonnements, plötzlich als positives Recht vorgebracht werden." 
W i e R. L o e n i n g in der Zeitschr. f. die ges. Strafrechtswiss. III (1888) 
S. 259 konstatiert, sucht man in der Strafrechtswissenschaft noch viel­
fach für jede einzelne Lehre einen besonderen Ausgangspunkt nicht im 
positiven Recht, sondern in einem persönlichen, subjektiven Rechtsgefühl. 
B i n d i n g , Handbuch des Strafrechts, I Leipzig 1885 § 2 Note 1 S. 6 be­
klagt, „dafs viele unerfreuliche Zeichen e i n e v o l l e R e n a i s s a n c e des 
N a t u r r e c h t s , also eine Abwendung der Wissenschaft vom positiven Recht 
andeuten", und spricht Normen I , 2. Aufl. S. 101 von dem „durch die 
Historische Schule nur angeblich überwundenen Naturrecht", u. so v. A . 

1 2 Vgl . den ausführlichen Nachweis bei S t a m m l e r , Über die Me­
thode der geschichtlichen Rechtstheorie, Absch. I V S. 28 ff. und dazu auch 
oben S. 111 Note a . Allerdings bezieht S t a m m l e r seine Anführungen 
auf einen Begriff von Naturrecht, der anders aussieht als der meinige (vgl. 
§ 2 Note 1 5 ) . Dieselben passen jedoch trotzdem so vollständig hierher, 
dafs sie mich jeder weiteren Erörterung überheben (vgl. auch § 5 c). 

Bergbohm, Jurispr. u. Rechtsphiios. I. 8 



auf ähnlichen subjektiven Grundlagen ruhte'? So hat er die 
eine Art Naturrecht kritisiert, um selbst gleich in eine andere 
zu verfallen.1 3 

Die Folge dieser Unterlassung ist gewesen, dafs sich die 
verschiedenen feineren Larven einer und derselben Idee von 
einem irgendwie gearteten Recht, das sich vom positiven 
Recht unterscheide, unerkannt fortgepflanzt, trotz gelegent­
licher Abfertigung immer wieder erneuert, ja noch vermehrt 
haben. Mittels der akademischen Lehre und der rechts­
philosophischen Litteratur sind einer Generation nach der 
andern geschichtswidrige Vorstellungen vom Recht und zugleich 
Methoden von entsprechender Subjektivität beigebracht wor­
den, sodafs man gegenwärtig die Frage aufwerfen darf, wie 
viele derjenigen Juristen, die sich über das blofse Interpretieren 
ihrer Gesetzbücher erheben, wirklich ganz frei von aller und 
jeder naturrechtlichen Vorstellungsweise und Methode seien. 

Ganz reine Naturrcchtsphilosophen, die noch mit der 
gleichen Überhebung wie etwa K a n t und seine Nachtreter 
auf die Juristen des „blofs" positiven Rechts blicken, gibt 
es allerdings nur noch wenige, unter den Juristen von Fach 
natürlich gar keine mehr. Auch kommt es heutzutage kaum 
mehr vor, dafs man dem positiven Recht die Eigenschaft 
eines würdigen Objektes wirklicher Wissenschaft kurzweg ab­
spricht. Soviel wenigstens hat die Historische Schule doch 
bewirkt. Aber der Hang zu einer idealisierenden Rechts­
philosophie ist trotzdem nicht verschwunden. Und was ist 
daraus entstanden? 

Man findet sich nach beiden Seiten, mit dem positiven 
Recht sowohl wie mit dem Naturrecht, ab, glaubt aber so­
wohl der historischen als auch der philosophischen Methode 
gerecht zu werden. Das scheint nur bei einer seltsamen 
Verwirrung aller Vorstellungen über Objekt und Methode 
unsrer Wissenschaft möglich zu sein, wird aber recht allge­
mein praktiziert. E n t w e d e r nämlich zieht man, um sich 
aus dem ewigen Widerstreit zu retten, einfach einen scharfen 

Vgl . unten § 9 N o t e 4 7 ff. 
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Grenzstrich zwischen dem, was man Rechtsphilosophie nennt, 
und dem, was man als positive Rechtswissenschaft be­
zeichnet, und übt nun eine Art doppelter Buchführung: in 
der Rechtsphilosophie behandelt man „das" Recht nach 
den freien rationalistischen und spekulativen Methoden, in 
der positiven Rechtswissenschaft dagegen die einzelnen po­
sitiven Rechtssysteme nach Grundsätzen, welche mit denen 
der Historischen Schule noch leidlich übereinstimmen. Das 
ist bequem, natürlich total verkehrt vom wissenschaftlichen, 
ungefährlich vom praktischen Standpunkt. Bleibt auf diese 
Weise doch wenigstens die Darstellung des geltenden Rechts 
unverdorben durch den Sauerteig unpositiver Elemente. 
O d e r aber — und da nimmt der Dualismus einen auch prak­
tisch gefährlichen Charakter an — man befolgt überhaupt 
nirgend mehr ausschliefslich die eine oder die andere der 
Methoden, sondern wechselt durchweg nach Belieben zwi­
schen beiden. Soweit jemandem das positive Recht gefällt, 
schliefst er seine Auseinandersetzungen an dasselbe an und 
schlägt jeden Gegner mit dem Hinweise auf die „Quelle" 
zurück; wo es ihm dagegen mifsfällt, da mufs irgend etwas An­
deres, ein „Prinzip", eine „Rechtsidee", eine „Konstruktion" 
oder dergl. aushelfen, wobei der kopfschüttelnde Widersacher, 
der es auch in diesem Falle mit der schlichten Auslegung 
der Quelle gehalten sehen möchte, etwas wie „Buchstaben­
jurist", „Gesetzesanbeter", wenn nicht noch Härteres zu hören 
bekommt. Begriffe und Rechtssätze, juristische Theorien und 
Philosopheme werden also bald aus den Rechtsquellen ge­
wonnen, bald in das positive Recht hineingetragen, bald wie­
der aus Bestandteilen zusammengesetzt, die teils dem betreffen­
den Recht wirklich angehören, teils demselben fremd sind oder 
gar direkt widersprechen. Schliefslich nehmen solche zwitter­
hafte Kompositionen von Geltendem und Erdachtem, solche 
Mosaiken aus realem und idealem Recht, zumal wenn die 
allzuharten Übergänge recht kunstvoll weggeglättet sind, sogar 
gern den Titel einer „höheren" Jurisprudenz für sich in 
Anspruch. Unter dem Gegenteil „niedere" Jurisprudenz mag 
sich dann der Leser denken, was er will. 
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In a l l e n m ö g l i c h e n j u r i s t i s c h e n D i n g e n m a c h t 
s i ch d i e s e r D u a l i s m u s g e l t e n d , a l l e We l t o p e r i e r t 
mit i hm, L a i e n und J u r i s t e n , unter den letzteren nicht 
blofs die Theoretiker, sondern auch die Praktiker. Heute 
lachen sie des „seligen Naturrechts", morgen leiten sie aus 
dem „Rechtsbewufstsein" eine Maxime ab, mittels welcher 
sie das geltende Recht „fortbilden" d. h. oft ein klein wenig 
vergewaltigen; neulich zuckten sie die Achseln über die un­
verbesserlichen Doktrinäre, die von ihrer „Rechtsidee" oder 
ihrem „idealen Recht" nicht lassen mögen, nächstens aber 
werden sie selbst ein „Prinzip" zur Anwendung bringen, das 
sie am andern Ufer der nämlichen Quelle geschöpft haben — 
und jeder, jeder ist felsenfest davon überzeugt, dafs er für 
seine Person an der richtigen Quelle sitze. 

Alle Probleme des Rechts sind im Recht selbst zu suchen 
und aus ihm selbst zu lösen. Nichts ist einleuchtender, ge-
wifs. Wo und wie aber ist dieses Recht zu finden? Du 
fragst nach seinem Wesen, seinem Ursprung, seinen Formen, 
und mindestens zwei Parteien geben Dir ebensoviele ver­
schiedene Antworten. Die eine setzt Dir auseinander, dafs 
man unterscheiden müsse das „Recht an sich", wie es 
aus der „Vernunft" oder der „reinen Rechtsidee" stamme, von 
dem „rein positiven", mehr oder weniger willkürlichen. Vor 
dieser Lehre als einer unwissenschaftlichen und destruktiven 
gewarnt, wendest Du Dich zu der andern Partei, die nur 
positives Recht kennt und schätzt, und fragst sie nach den 
Quellen. Sie nennt „Gesetz" und „Gewohnheit". Nur ein 
paar Schritte aufwärts machst Du, um den Bedingungen der 
Genesis des „Gewohnheitsrechts" nachzuspüren, und — da 
erscheint schon das „Rechtsbewufstsein", das unschwer a ls die 
leibliche Schwester der „Rechtsidee" und „RechtsVernunft" 
zu entlarven ist. Also kehr zurück und vertrau Dich der­
jenigen Fraktion der Positivistenpartei an, die alles Recht 
s e i n e n Ursprung ausschliefslich im Staate und durch den 
Staat nehmen und das „Gesetz" allein als echte Form des 
Rechts gelten läfst. Das hat freilich viel f ü r s i c h , „man 
sieht d o c h w o und wie." Du i r r s t ! Frage Dich n u r weiter 
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durch, über den Staat hinaus, und da findest Du sie wieder 
alle beisammen: die „Natur des Menschen", das „natürliche 
Recht" des Stärkeren, dieselbe zur „Friedensordnung" lei­
tende „Vernunft", vor deren angemafster Rechtsbildungsgewalt 
man Dich am Ausgangspunkte so eindringlich gewarnt hat — 
alle begriffen im hellen Streit darum, wer von ihnen eigent­
lich den Hauptbeitrag zur Rechtsbildungskraft des Staates 
spende. Was fragst Du auch so viel! 

So vermag man nicht nach dem Begriff des Rechts, dem 
Ursprung seiner Verbindlichkeit, der Triftigkeit und Be­
deutung des ihm beigelegten Zwanges u. s. w. zu forschen, 
kurz überhaupt keine rechtswissenschaftliche Frage, die sich 
irgend über das materielle Dogma des sachlich und geogra­
phisch abgegrenzten einzelnen Rechtsteils erhebt, zu stellen, 
ohne dafs sich Einem überall diese zählebige Kontroverse in 
betreff eines „natürlichen" oder „vernünftigen" oder „idealen" 
Rechts u. s. w. als Vorfrage aufdrängt. Ja es ist so weit 
gekommen, dafs man schon gar nicht mehr das Wort Rechts­
philosophie aussprechen darf, ohne es mit schleppenden Er­
läuterungen zu versehen. Sonst zieht man sich von Seiten 
derjenigen Juristen, die etwas auf die Reinheit ihrer Wissen­
schaft halten, den Yerdacht zu, als trage man blofse mit 
juristischen Floskeln durchflochtene Redensarten vor, die 
schliefslich doch wieder auf irgendein vermummtes Natur­
recht hinauslaufen. Da das Letztere von alters her sich für 
Rechtsphilosophie ausgegeben hat, so ist es nicht zu ver­
wundern, wenn alle Erörterungen, die sich rechtsphiloso­
phische nennen, von Manchen kurzweg zum Naturrecht ge­
worfen werden, obgleich sie doch nicht allesamt dahin gehören. 
Allerdings verdienen nicht wenige diese Behandlung. „Bei 
historischen Untersuchungen und specielleren dogmatischen 
Aufgaben gegenüber zeigen wir uns freilich in der Regel 
von positivistischem Geist erfüllt; sobald wir uns aber allge­
meineren Fragen zuwenden, macht sich zumeist ein völlig 
andrer Geist geltend, und diesen beiden Seelen in uns ent­
spricht der alte Dualismus einer sog. „ „positiven"" d. i. 
hier: beschreibenden und äufserlich systematisierenden, und 
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einer „„philosophischen"" d. i. hier: idealistisch konstruktiven 
Rechtslehrc. Dabei bleibt dasjenige, was jener vorerwähnten 
Tendenz gemäfs als die Hauptsache zu betrachten wäre, eine 
weder idealisierende, noch blofs beschreibende, sondern auf 
die Erforschung des Gesetzmäfsigen in dem betreffenden 
Lebensgebiete gerichtete Arbeit, heimatlos von beiden Dis-
ciplinen ausgeschlossen. Von der Schwelle der positiven 
Rechtswissenschaft als „„Philosophie"" zurückgewiesen, er­
fährt sie als „„blofse Empirie"" das Gleiche an der Schwelle 
der Philosophie." 1 4 

b. Dieser Zustand ist einfach unerträglich. Das Haupt­
hindernis der Lösung derjenigen Aufgaben der Rechtswissen­
schaft, bei deren Bewältigung sie sich zur Rechtsphilosophie 
erhebt, mufs endlich und allendlich hinweggeräumt werden: 
vor allem mufs man doch Sicherheit darüber haben, wo die 
Zweifelfragen aufzusuchen und welche Mittel zu ihrer Über­
windung vorhanden sind, bevor man für das Wie der Lösung 
die Zustimmung der strengen Juristen, auf deren Beifall es 
hier jedenfalls in erster Linie ankommt, erhoffen kann. Es 
mufs m. e. W. das U n k r a u t N a t u r r e c h t , in w e l c h e r 
F o r m und V e r h ü l l u n g es a u c h a u f t r e t e n m ö g e , 
o f f e n o d e r v e r s c h ä m t , a u s g e r o t t e t w e r d e n , s c h o ­
n u n g s l o s , mi t S t u m p f und S t ie l . Mögen die Leute 
sich unter Recht denken, was sie wollen, und an ein Recht 
glauben, so hoch und himmlisch als sie es sich irgend vorstellen 
können. Aber von allem, was sich Jurisprudenz, Rechts­
lehre, Rechtsphilosophie nennt und auf Wissenschaftlichkeit 
Anspruch erhebt, ist jeder Gedanke daran, dafs etwas Recht 
sein könnte ohne positives Recht zu sein und das Recht 
betreffen könnte ohne im wirklichen Recht Bestätigung zu 
finden, auf das entschiedenste fernzuhalten.15 

u A . M e r k e l in d. Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss. I (1881) 

S. S56. Ähnlich R. L o e n i n g das. III (1883) S. 372. 
1 6 Meines Erachtens hat überhaupt keine „wissenschaftliche Über­

zeugung" den Anspruch „geschont" zu werden, am wenigsten, wenn sie ge­

fährliche Irrtümer einschliefst W e n n B i r k m e y e r in der Krit. Viertol-

jahrsschrift f. Gesetzgeb. u. Rechtswiss. X X X I (N. V. XII ) 1889 S. 557 ein 
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Dies ist das oberste Gesetz der juristischen Methodologie. 
Wie wird es gehalten? 

Nur wer sich hinsichtlich seiner juristischen Erkenntnis­
theorie so sicher fühlt, dafs er behaupten darf, er werde nie 
die geringste naturrechtliche Anwandlung haben, nie dem 
Gedanken an ein rechtswissenschaftlich bedeutsames Recht, 
das nicht positives Recht ist oder war, Raum geben, der 
mag jede andere als eine literarhistorische Behandlung 
des Naturrechts für unnütz erachten. Er bedarf nicht der 
Reinigung seiner Vorstellungen und möge sich die harmlose 
Gewifsheit in Dingen bewahren, die Andern viel Kopfzer­
brechens bereiten. Vielleicht macht ihn aber, wenn er in 
den (S. 112) erwähnten Äufserungen unserer bücherkundigen 
Fachgenossen nichts als den Ausdruck blasser Gespenster­
furcht erblicken möchte, doch die Aufzeigung der mannig-
derartiges Verlangen stellt, so trifft dasselbe in diesem Falle zusammen mit 

der Forderung, bei der Verbreitung naturrechtlicher Ansichten nicht durch 

Gegner derselben gestört zu werden (vgl. auch § 10 N o t e 3 0 ) . Über die Be­

rechtigung dieser Forderung wird sich schwerlich eine Diskussion erheben 

lassen. Gegenüber der Kritik — die man hoffentlich nicht auf eine Stufe 

mit der Polizei stellen wird! — sind alle Gedanken vogelfrei, und der 

„Terrorismus sondergleichen" seitens der Positivisten, über den B i r k ­

m e y e r sich beklagt, bestand bei genauerer Betrachtung bisher nur in 

einem passiven Widerstande derselben gegenüber den Anmafsungen der 

phrasenreichen Naturrcehtlerei. Man huldigt eben auch heute noch natur­

rechtlicher Denkweise in grofsem Mafsstabe und weiten Kreisen, liebäugelt 

wenigstens mit einem „höheren" Recht oder mit einer erhabenen „Rechts­

idee", die mancherlei Folgerungen ergeben soll. Ja man thut sich nicht 

selten noch etwas darauf zugute und belegt mit bösgemeinten Namen — 

moderner Sophist, Materialist sind nicht die schlimmsten — einen jeden, 

der sich jenem schönen W a h n abgeneigt zeigt (vgl. •/., B. den allerneuesten 

kräftigen Ergufs wider die Leugner des Naturrechts von einem Rechtsanwalt 

It. S c h i l l i n g , Aphorismen zu dem Entwurf eines bürgert. Gesetzbuches 

u. s. w . , Köln 1888 S. 2 0 ; mehr durch Quantität der Invectiven ragt aus 

früherer Zeit hervor v. R o t t e c k , Lehrbuch des Vernunftrechts, I § X X I ff., 

2 . Aufl. Stuttgart 1847 S. 72 ff., und Art. Naturrecht im Staatslexikon 

Bd. X (3. Aufl. Leipzig 1864 S. 417 ff.). Dergleichen ist Männern der 

Wissenschaft, schriftstellernden wie lehrenden, als schwere Schuld zuzu­

rechnen, der gegenüber Achtung oder Schonung einer „Überzeugung", die 

nichts Sittliches, nichts Religiöseg enthält, am unrechten Platze wäre. 



faltigen Masken, in welchen der Gedanke von einem solchen 
Recht noch heute umgeht, stutzig; vielleicht wird sein 
Selbstvertrauen ein wenig erschüttert durch das Bekenntnis 
eines hervorragenden, nie des Hinneigens zum Naturrecht 
geziehenen Juristen der Gegenwart, der vor wenigen Jahren 
so freimütig schrieb: „Vor allem liegt uns Allen immer noch 
Einiges von der alten naturrechtlichen Doktrin, von dem 
Aberglauben ans absolute Recht in den Gliedern. Ihr grofser 
Gegner, angeblich Besieger, S a v i g n y , steckt selber noch in 
ihrem Bann bis ans Herz hinan. Die Späteren sind teils 
mehr, teils weniger Naturrechtler als S a v i g n y ; gänzlich 
frei ist wohl noch keiner. Ich selber habe dawider ge­
schrieben; wundert mich, dafs keiner der von mir Ange­
griffenen den Spies umgedreht und bei mir Verirrungen 
derselben Art nachgewiesen hat. Noch jetzt ertappe ich 
mich nicht ganz selten auf Gedankenreihen, denen jeglicher 
Boden fehlt, sobald man die Negation jener naturrechtlichen 
Anschauungen streng durchführt. Das ist die Macht der 
Tradition, der sich niemand gänzlich und plötzlich zu ent­
winden vermag." 1 8 Schon dieses Selbstbekenntnis, mehr 
noch die darin eingeschlossene Hindeutung auf die Histo­
rische Schule sollte jeden aus seiner selbstgewissen Ruhe 
schrecken. Und wie, wenn man nachweisen könnte, dafs in 
der That Haupt und Glieder der Geschichtlichen Juristen­
schule, der Todfeindin des Naturrechts! selber hinsichtlich 
der Methode sich mitunter ebenso ungebunden wie jenes be­
nommen und auch ihre Rechtstheorie zum Teil unter dem 
Banne der naturrechtlichen Tradition geschaffen haben ? 1 7 

1 6 E . I. B e k k e r in d. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung, V I (1885) Korn. 

Abt. S. 87. Eine recht bedenkliche Stelle finde ich allerdings in B e k k e r s 

Aktionen des röm. Privatrechts, II Berlin 1873 S. 265 ff. Vgl . zu desselben 

Pandekten auch R. L e o n h a rd im Centraiblatt f. Rechtswiss. (1890) S. 195 ff. 
1 7 Vgl . unten den III. Abschnitt. — Das deutsche R e i c h s g e r i c h t 

sagt in einem Urteil vom 10. Juli 1886 (Entscheidungen in Civilsachen, 

X V I I I 1887 Kr. 4 S. 18; es handelt sich um eine Rechtsverletzung durch 

Änderung des Titelblattes einer Liedersammlung), der Autor habe auf 

Geltung und Wirkung des individuellen Charakters seiner Geistesarbeit in 
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Wie, wenn sich selbst noch im „Entwurf eines bürgerlichen 
Gesetzbuches für das Deutsche Reich" vom Jahre 1888 ein, 
allerdings ganz kleiner Flecken fände, der sich kaum anders 
denn als eine flüchtige Spur jener Vorstellungsweise er­
klären läfst? 1 8 Was ist eigentlich Naturrecht? 

Es gibt eben gar viele Schattierungen der einen aprio-
ristischen Rechtskonstruktion, und sich in betreff eines Din­
ges, welches wie das Recht doch in hohem Mafse Empfin-

Bozug auf das Ganze wie auf Einzelheiten ein n a t ü r l i c h e s R e c h t . In 
fliesen Worten rindet S t a m m l e r , Über die Methode der Geschichtlichen 
Rechtstheorie, S. 44 einen Beleg für die Beobachtung, dafs der Richter in 
den Gründen seines Erkenntnisses nicht nur die Richtigkeit seines Spruches 
nach geltendem Recht zu erweisen, sondern auch eine Rechtfertigung des 
letzteren wenigstens durchschimmern zu lassen versucht sei, und meint, 
in dem angeführten Passus habe das Reichsgericht dieser Absicht einen 
„scharfen Ausdruck in einem der nur geschichtliehen Auffassung feindlichen 
Sinne gegeben." Wenngleich ich nun die Richtigkeit jener Beobachtung 
im allgemeinen zugeben will, so doch nicht für den vorliegenden Fall. 
Allerdings wird auch ein Kollegium von Berufsrichtern gelegentlich der 
Versuchung folgen, die materielle Güte seiner Entscheidung bezw. des 
maßgebenden Rechts zu erweisen, aber, sofern geschriebenes Recht zur 
Anwendung kommt, doch nur dann, wenn der erforderliche Reclitssatz erst 
mittels einer schwierigen Deduktion abzuleiten ist, wobei freilich alles will­
kommen ist, was ihn irgendwie stützen mag. Überdies wird das Reichs­
gericht kaum glauben, durch die Erhebung des erwähnten Rechts zu einem 
„natürlichen" irgendetwas, was sonst vielleicht nicht zugestanden werden 
würde, plausibel zu machen. Um vollends einer Tendenz gegen die „nur 
geschichtliche" Rechtsausicht scharfen Ausdruck zu geben, ist „natürlich" 
ein viel zu stumpfes W o r t ; in dem cit. Urteil des Reichsgerichts bedeutet 
es garnichts. 

1 8 Die Motive zum Entwurf lehnen jedes Naturrecht sowohl als Hilfs­
recht (I S. 16) wie als Quelle einer unvollkommenen oder blofsen Natural­
obligation (II S. 4 u S. 106) ab, und es kommt auch nichts Verdächtiges 
in der langen Paragraphenreihe vor. Nur beim § 188 („Selbsthilfe mittels 
Handlungen, welche an sich unerlaubt sind, ist unerlaubt, soweit nicht das 
Gesetz ein Anderes bestimmt") mufs man doch fragen, wie „an sich uner­
laubte Handlungen" wohl aussehen mögen. Woher, wenn nicht aus einem 
objektiven „Recht an sich", was dasselbe ist wie Naturrecht, soll die Auf­
klärung darüber, was „an sich unerlaubt" sei, geholt werden ? Da ein be­
sonderer Kodex absoluter Verbote nicht existiert, mufs das Gesetzbuch schon 
selber definieren, was unerlaubt ist. Dazu ist es da. 
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düngen der Sympathie oder Antipathie erregt, von aller und 
jeder Subjektivität freizuhalten, das setzt, aufser dem guten 
Vorsatz und der strengen Zucht des Denkens, noch so viel 
Fähigkeit zur schmerzlichen Verleugnung der edelsten mensch­
lichen Regungen voraus, wie sie nur äufserst selten erworben 
wird. Angeboren ist sie niemals: alle Menschen sind geborene 
Naturrechtsj uristen. 

Immerhin wird es in den Augen der Einen ein ziemlich 
raüfsiges Unternehmen bleiben, auf der Schädelstätte der 
alten und neuen Naturrechte umherzustöbern und die Todten 
nochmals hinzurichten. Viele Andere jedoch, die der Idee 
eines aufser dem positiven daseienden Rechts fest anhängen, 
werden aus dem entgegengesetzten Grunde, nämlich wegen 
des unvergänglichen Lebens dieses Rechts, jeden Angriff und 
Beweis wider dasselbe für schlechthin verlorene Mühe an­
sehen. Die eine Partei begreift also nicht, was denn da noch 
viel zu widerlegen sei, die andere nicht, wie man das Un­
widerlegbare wegzudisputieren sich unterfangen könne. 

Angesichts dieser eigentümlichen Lage und der Wichtig­
keit des Gegenstandes für jegliche Art Jurisprudenz scheint 
mir eine nähere Darlegung und kritische Untersuchung des­
selben gerechtfertigt. Das Resultat wird uns namentlich auch 
Sicherheit über die allgemeinen Grenzen des Bereiches, inner­
halb dessen die rechtsphilosophischen Aufgaben überhaupt be­
legen sein können, verschaffen. 

§ 2. D e r B e g r i f f de s N a t u r r e c h t s . 

Um die Fragen, ob es heute noch Anhänger des Natur­
rechts gebe, wie weit diese Vorstellung verbreitet sei und 
was es mit ihr für eine Bewandtnis in der Rechtswissenschaft 
habe, beantworten zu können, habe ich allem zuvor den mit 
diesem Ausdruck zu verbindenden Sinn klarzustellen. Zu 
dem Ende werde ich von den möglichen Bedeutungen1 die 

1 Der Streit um das Wesen des Naturrechts hat schon im Mittelalter 

unter seinen Anhängern begonnen und niemals aufgehört (vgl. G i e r k e , 
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hier nicht weiter interessierenden beseitigen und die übrig­
bleibende wesentliche definieren. 

Dafs auch in diesem Sinne noch der Namen eher ein 
Kollektivum, denn einen geschlossenen Begriff bezeichnet, 
gebe ich gern zu. Da sich jedoch für die hier gemeinten 
Vorstellungen, die ich allesamt als Varianten einer und 
derselben Grundvorstellung auffasse, schwerlich ein anderer 
Sammelnamen, der nicht noch mifsverständlicher wäre 2 , auf­
finden läfst, so werde ich den üblichen Ausdruck „natürliches 
Recht" oder „Naturrecht" wählen dürfen. Ist er doch die 
älteste und zugleich farbloseste unter den vielen Bezeich­
nungen für nahverwandte Gedankendinge. Auf den Namen 
kommt es mir also ganz und garnicht an. 8 Vieles ist Natur-

Johannes Althusius. Ein Beitrag zur Geschichte des Naturrechts im X V I I . 
Jahrhundert, Breslau 1880 S. 73 Note 4 4 ) , und was das W o r t alles heifsen 
kann, sieht man aus der überraschenden Menge der bei K . Chr. Fr. K r a u s e , 
System der Rechtsphilosophie, herausg. von Roeder, Leipzig 1874 S. 104 ff. 
aufgezählten Bedeutungen. Vgl. auch Duke Of A r g y l l , The reign of law, 
5. ed. London 1868 Chap. II. Nach B l u ( h ) m e , Encyklopädie der in 
Deutschland geltenden Rechte, I 3. Aufl. Bonn 1863 S. 20 hat es mindestens 
fünf Bedeutungen. Auf den Sinn, den S t a m m l e r dem W o r t beilegt, kann 
ich erst weiter unten (Note 1 5 ) eingehen. 

2 Gegen die W a h l der zuerst von S a v i g n y in d. Zeitschr. f. ge­
schichtliche Rechtswiss. I (1815) S. 1 ff. (in den Vermischten Schriften, I 
Berlin 1850 S. 107 ff.) und dann von vielen Andern gebrauchten Bezeichnung 
„ungeschichtliche Ansicht des Rechts" spricht vor allem ihre Schwerrälligkeit, 
deretwegen sie auch nicht durchgedrungen, ist, sodann aber auch, dafs 
durch sie bei der Erörterung der „ungeschichtlichen" Elemente in der 
Theorie der „geschichtlichen" Juristenschule selbst leicht arge Mifsverständ-
nisse veranlafst werden könnten, während der Name „Naturrecht", nachdem 
er genügend erläutert worden, dergleichen Befürchtungen nicht aufkommen 
läfst. 

3 W i e gleichgiltig die Namen in dieser Hinsicht sind, lehrt schon die 
auffällige Thatsache, dafs man sich gegen Ende des X V I I I . Jahrhunderts 
gewöhnen konnte, Vernunftrecht und Naturrecht als gänzlich gleichbedeu­
tende Ausdrücke zu benutzen, mithin das Rationelle und also Reflektierte 
ebenso zu benennen, wie das doch gewissermafsen gegensätzliche Unreflek-
tierte und Natürliche. Vgl . indessen S. 125 Note 6 a. E . W e n n manche Schrift­
steller (vgl. § 10 Note 2 3 ff.) eine Menge verschiedene Ausdrücke häufen, zum 
Teil um das ominöse Wort Naturrecht zu vermeiden, und schliefslich doch 
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recht, ob es sich gleich auf das heftigste dawider sträuben 
möge, also benannt zu werden. Dagegen dürfte der umge­
kehrte Fall, dafs sich Etwas Naturrecht nennt und es doch 
nicht ist, sich gegenwärtig selten ereignen.4 

a. Unter Naturrecht wird mancherlei verstanden, was 
hier nicht untersucht werden soll. Bevor ich den Sinn, den 
das Wort in den nachfolgenden Auseinandersetzungen hat, 
näher angebe, werde ich daher eine A u s s c h e i d u n g d e r 
h i e r n i c h t w e i t e r in B e t r a c h t k o m m e n d e n B e d e u ­
t u n g e n vornehmen. 

Als „natürliches Recht" bezeichnet man häufig dasjenige 
Recht, welches nicht mit Reflexion, sondern auf naive Weise 
gebildet, daher regelmäfsig nicht auf gesetzgeberischem Wege 
erzeugt wird, sondern meist durch Herkommen als selbstver­
ständliche Handlungsnorm in primitiven Lebensverhältnissen 
„gleichsam von selbst" entsteht. Den Gegensatz dazu würde 
das reflektierte, von rationalen Elementen durchsetzte Recht 
höherer Formen, gelegentlich auch ein gekünsteltes Recht 
bei civilisierten Völkern bilden. 5 D i e s e s natürliche oder 

nichts Anderes damit sagen, als dieses alte W o r t allein schon besagt, so 

beweisen auch sie damit die Gleichgiltigkeit der beliebig vertauschbaren 

Namen bei Einerleiheit der Sache. 
4 Früher, seit dem Beginn der Opposition gegen das Naturrecht, hiefs 

Naturrecht allerdings häufig auch soviel wie Naturlehre des Rechts oder 

Rechtsphilosophie, so bei H u g o , Lehrbuch des Naturrechts als einer 

Philosophie des positiven Rechts, Berlin 1797, 4. Aufi. 1819; F a l c k , Ju­

ristische Encyklopädie, (1820) 5. Aufl. v. Jhering, Leipzig 1851 S. 78 ff., 

u. A. Vgl . auch W a r n k ö n i g , Rechtsphilosophie, Freiburg i. Br. 1839 

S. 5 ff. Aus neuester Zeit wäre noch zu nennen T r e n d e l e n b u r g , Natur­

recht auf dem Grunde der Ethik, (1860) 2. Aufl. Leipzig 1868, ein W e r k , 

das weder Naturrecht, noch, da es jede Lehre von den Rechtsquellen und 

Rechtsbildungsformen sowie jede Definition eines juristischen Grundbegriffes 

vermeidet, Rechtsphilosophie ist und überhaupt nur einen W e r t wegen einiger 

einzelner Gedanken, nicht als System besitzt (vgl. auch oben S. 91). — 

Über die Vermischung von Naturrecht und Rechtsphilosophie vgl. S. 125 ff. 
5 Von diesem Gegensatz — der beiläufig entschieden schief ist, denn 

warum sind die komplizierten Rechtszustände der entwickelten Nationen 

nicht für ebenso natürlich zu halten, wie die verhältnismäfsig einfachen 

der rohen Völkerschaften? „Natürlich" ist ein sehr unbestimmter Begriff! — 
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nicht unnatürliche, weil volkstümliche Recht ist jedoch durch­
weg positives Recht und hat folglich mit meinem Naturrecht 
nichts als den Namen gemein. 

Eine peinliche Unklarheit wird, zur Verzweiflung der 
Theoretiker und gröfsten Schädigung der Rechtsphilosophie, 
dadurch erzeugt, dafs man seit hundert Jahren oft schon 

macht bekanntlich die ethnologische oder sog. vergleichende Jurisprudenz 
vielfachen Gebrauch. Auch in den Werken M a i n e s (vgl. oben S. 16 
Note **) spielt das natural law in diesem Sinne eine gewisse Rolle. Von 
einem natürlichen Recht in einem unbestimmten Sinne spricht neuerdings 
noch an zahlreichen Stelleu seines gedankenreichen Buches F. T ö n n i e s , 
Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig 1888, z. B. S. 23, 237—247 , 254, 
278, ebenso von einein Undefinierten Naturrecht S. 60, 71, 235 ff., bes. aber 
im III . Buch „Proömien des Naturrechts" S. 197 ff. Allerdings ist ihm zu­
zugestehen, dafs er, wenn er diese Wörter nicht benutzen dürfte, sich in 
der gröfsten Verlegenheit um passende Ausdrücke für seine Gedanken be­
fände, z. H. S. 235 ff. Mit wünschenswerter Deutlichkeit tritt der erwähnte 
Gegensatz hervor bei A u s t i n , Jurisprudence, Lect. X X X I I (4. ed. II 
]). 585);" die Konsequenzen aber, die sich daraus von selbst ergeben, weisen 
auf die gänzliche Verwerflichkeit jener Unterscheidung hin. Uber das ra­
tionale Element im Recht vortrefflich D e r s e l b e in Outline p. 66 u. 
Lect. IV ii. V I (4. ed. 1 p. 159 u. p. 293 Note). — Eine bedenkliche Ver­
wirrung richtet die unklare Gegenüberstellung des natürlichen und des re­
flektierten oder künstlichen Rechts in den Kontroversen über das Gewohn­
heitsrecht an. Es wird eben nicht selten übersehen, 1) dafs das Gewohn­
heitsrecht primitiver Zustände, wenn es ein Recht sein soll, genau den­
selben Anforderungen entsprechen mufs, wie das Gewohnheitsrecht höherer 
Kulturstufen (vgl. auch oben S. 72 ff., 84), und 2) dafs das „natürliche" Recht 
einfacher Gesellsebaftsverhältnisse so wenig ausschliefslich Gewohnheitsrecht 
ist, wie das weniger (?) „natürliche" Recht entwickelter Gemeinschaften 
ausschliefslich Gcsetzesrecht. Aber freilich, dieser und ähnliche unzu­
treffende Gegensätze sind seit den Zeiten der Socialitätsphilosophen, die 
von einem vorstaatlichen „Naturstande" ausgingen, in der verschiedensten 
Weise ' ausgedeutet worden. Für die wesentlich rechtspolitische, nicht 
rechtswissenschaftliche Tendenz des späteren Naturreehts (vgl. unten § 5 sub a) 
ist es bezeichnend, dafs dasselbe kein Gewohnheitsrecht und überhaupt 
kein unreflektiertes oder „natürliches" positives Recht in dem obigen Sinne 
kennt vielmehr alles Recht entstehen läfst aus der Absicht der bewufster 
Weise auf Rechtsetzung ausgehenden Menschen. Daher die umfassende 
Bedeutung des Vertrages sowie des Gesetzesrechts bei ihnen und die Ver­
tauschung des Titcis Naturrecht mit dem treffenderen Vernunftreeht. Natur­
recht, das kein natürliches Recht kennt — es wäre zu merkwürdig! 
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im Titel der Bücher Naturrecht und Rechtsphilosophie als 
Synonyma behandelt und allen Einwendungen zum Trotz 
immerfort von Naturrecht o d e r Rechtsphilosophie spricht. 
Dieses so unlogische „Oder" verhindert mit die Befreiung 
der Philosophie des positiven Rechts aus der unheilvollen 
Umklammerung durch das Naturrecht. Allerdings enthalten 
die Werke selbst der revolutionärsten Naturrechtler beides, 
Naturrecht u n d Rechtsphilosophie, durcheinander. Wer je­
mals versucht hätte, ein wirklich ganz „reines" Naturrecht, 
d. h. ein Rechtssystem aus lauter solchen Normen aufzu­
stellen, von denen keine einzige in Vergangenheit oder 
Gegenwart irgendwo auch positives Recht gewesen, der wäre 
durch eine derartige Reinheit der Imagination zu einem so 
ungeheuerlichen System geführt worden, dafs niemand dem­
selben die geringste Beachtung geschenkt hätte. Gerade die 
innige und undurchdringliche Amalgamierung von erfundenem 
Recht und Philosophie des wirklichen Rechts ist es, was den 
Naturrechtssystemen ihren gleifsendcn Schein gibt und Ver­
ehrer gewinnt. Es ist ein gar bequemes Auskunftsmittel 
für ihre Verfasser, in die Enge getrieben, möglichst stark 
ihre „Rechtsphilosophie" — und einiges davon ist ja in 
den meisten dieser Schriften, selbst in denen, die sich 
„reines" Vernunftrecht nennen — zu betonen und unter dem 
Deckmantel derselben das bedrohte „Naturrecht" zu retten. 
Die Gegner aber, selbst durch die, mittels einer Uber alle 
Mafsen verwaschenen Terminologie (vgl. S. 37 ff.) begünstigte 
Verquickung von Naturrecht und philosophischer Rechtslehre 
in Verwirrung gesetzt, geben schliefslich alle Hoffnung, die 
Philosophie des Rechts von dem durch Philosophen kon­
struierten Recht, die echte Rechtsphilosophie von der ver­
fälschten zu scheiden, auf. Sie aeeeptieren also jenes „Oder" 
als vollgiltig und werfen nun Naturrecht und Rechtsphilo­
sophie zu den Phantasiegebilden, mit denen sich ein Mann 
der ernsten Wissenschaft nicht zu befassen habe. 6 Dabei 

8 Die Verwechslung der Rechtsphilosophie mit dem Naturrecht, an 
welchen letzteren Namen sich die Erinnerung an gewisse radikale Theorien 
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geschieht der Rechtsphilosophie gewifs schweres Unrecht. 
Denn sie ist eben nur eine besondere Betrachtungsweise des 
nämlichen positiven Rechts, von dem die einzelnen Zweige 
der Rechtswissenschaft handeln, und sollte nie der mit einem 
andersartigen Recht operierenden Naturrechtsdoktrin gleich­
gesetzt werden. 

Allerdings steckt auch in den neueren und neuesten 
juristischen Schriften theoretisierenden und philosophierenden 
Inhaltes, wenngleich sie die verdächtigsten Ausdrücke der 
naturrechtlichen Schulen sorgsam vermeiden mögen, noch 
Vieles, was sich ohne eine gewisse latente Abhängigkeit von 
jenen oder ähnliche spekulierende Methoden nicht erklären 
läfst. Ihre Verfasser haben es also zum Teil sich selbst zu­
zuschreiben, wenn man auch den Rest, samt den etwaigen 
rechtsphilosophischen Elementen, mit Mifstrauen betrachtet. 
Dagegen war und ist wiederum in der sich offen als 
naturrechtliche ankündigenden Litteratur so Manches ent­
halten, was durchaus nicht mit der Naturrechtsidee als sol­
cher hinfällt, weil es eben wirkliche Philosophie des Rechts 
ist. Man vergesse doch nicht, dafs ein grofser Teil der in 
den Werken, welche Naturrecht im Titel führen, enthaltenen 
Deduktionen auf nichts Anderes als eine Erklärung des wirk­
lichen Rechts hinausläuft und, wenn diese auch noch so wenig 
befriedigend sein sollte, doch ganz unabhängig von der Gril-
tigkeit oder Ungiltigkeit des aufserdem vorgetragenen Natur­
rechts dasteht. Es ist eben nicht alles Naturrecht, sondern 
viel Naturlehre des Rechts dabei. 7 Sofern die Naturrechts-

der Vergangenheit oder die Befürchtung der Propagation neuer knüpfen mochte, 

ist es wohl auch gewesen, was die Streichung der Rechtsphilosophie aus 

den Vorlesungen an den Universitäten Österreichs (vgl. U n g e r , System d. 

österreichischen allg. Privatrechts, Bd. I, 4. Aufl. Leipzig 1876 S. 643 ff. 

und A h r e n s , Naturrecht oder Rechtsphilosophie, 6. Aufl. I W i e n 1870, 

Vorrede S. I X ) und Rufslands (vgl. Die Reform der russ. Universitäten 

nach dem Gesetz v. 23. Aug. 1884, Leipzig 1886 S. 226 ff., 235 ff., 240 ff.) 

bewirkt hat. 
7 Im allgemeinen werden heutzutage, scheint mir, die L e i s t u n g e n 

d e r a l t e n R e c h t s p h i l o s o p h e n bedeutend unterschätzt. Wahrscheinlich 

weil man sie, von der unerträglichen Methode — man denke z. B. nur an 
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Schriftsteller des XVII . Jahrhunderts sich abmühen, aus 
einem einzelnen Triebe des Menschen, es sei nun Gesellig­
keit, Furcht, Friedensbedürfnis u. dgl. m., das Recht zu er­
klären, treiben sie Rechtsphilosophie. Wenn K a n t aus der 
Idee der Freiheit und der Coexistenz der Individuen die 
Notwendigkeit der Rechtsordnung ableitet, so ist dies für 
sich allein noch nicht Vernunftrecht. Wenn endlich H e g e l 
Recht und Staat als Selbstverwirklichung der sittlichen Idee 
zu fassen sucht, so möge er damit wohl beides nicht ge­
nügend erklärt haben, aber von aprioristischer Rechtskon­
struktion ist hieran noch nichts zu linden. Sonst wäre eben 
a 11 e s Philosophieren über das Recht auch gleich eitel Natur-
rechtlerei. Bekanntlich gelangte jedoch jene ältere Natur­
rechtsschule (vom Reformationszeitalter bis auf Chr. Wolf) 
im grofsen und ganzen zu einer Rechtfertigung des gelten­
des neiinbändige Naturrecht nach sog. mathematischer Methode Chi'. W o l f s ! 

— und dem unaufhörlichen Vernunftgetröpfol angewidert, wenig liest. Es lebt 

aber doch viel Gedankenarbeit in nicht wenigen dieser Werke , viel ernste« 

Hingen um hohe Dinge. Das zeigt kaum ein neueres historisches Werk so 

gut wie G i e r k e s Johannes Althusius (vgl. oben S. 122 Note '). W i r haben 

allerdings viele hohle Begriffe und scholastische Kategorien, überhaupt viel 

unbrauchbares Zeug von den naturrechtliehen Schulen geerbt, Anerkennen 

müssen wir jedoch an ihnen den beifsen Drang nach Erkenntnis und na­

mentlich nicht vergossen, dafs sie zuerst zahllose Probleme aufgedeckt, 

wenn auch nicht gedöst haben. Und wie viele; derselben hat ilenn unsere 

Zeit schon gelöst? Mich dünkt, die G e s c h i c h t e der R e c h t s p h i l o s o ­

p h i e befafste sich bisher immer noch zuviel mit der Geschichte der Irr­

tümer, die freilieh mit elazu gehören; aber man könnte; daraus mehr eine 

Geschichte aller der Idee'ii, an denen etwas Wahres ist, machen. Allerdings 

mufste man alsdann aufhören, die hervorragenden Autoren zu isolieren und 

ihnen excerptenfrohe Charakteristiken zu widmen. Statt elessen wären viel­

mehr die wahrhaft rechtsphihisophischen Gedanken derselben erst aus 

der entstellenden Verbindung mit naturrechtliehen Elementen zu lösen 

und dann se> aneinanderzureihen, dafs die historische Entwicklung der An­

sichten venu Recht und der Einsicht in sein Wesen klar hervortritt, Eine 

Geschichte; der Rechtsphilosophie, in dieser Weise geschrieben, wenn die lei-

elige N/aturrechtlerci mit allen Nachweheu erst als überwunden angesehen 

und übergangen werden kann, würde wahrscheinlich einen ganz andern 

Eindruck von dem Entwicklungsgang der philosophischen Erkenntnis des 

Rechts hinterlassen, als die bisherige Litteratur. 



den, insbesondere des römischen Rechts, dessen Kategorien 
sie auch über das Privatrecht hinaus fruchtbar zu machen 
suchten. K a n t und in der Folge die sich ihm anschliefsende 
konstitutionell - liberale Schule fanden ihre staatsrechtlichen 
Postulate (Rechtsstaat, Repräsentation u. s. w.) gleichfalls 
nicht frei aus der „Vernunft" ohne jede Anregung durch 
geltende Rechtssysteme, sondern nahmen sie aus England 
oder Frankreich oder anderswoher. Es war dies also Natur­
recht nicht für die Länder, wo jene Grundsätze bereits galten, 
wohl aber für jedes andere. Und was H e g e l betrifft, so 
läuft seine Lehre vom wahrhaft sittlichen Staat schliefslich 
auf eine Idealisierung des protestantischen Staates Preufsen 
hinaus: er hat sich eben in die wirkliche Welt und zwar 
die allernächste, die ihn umgab, versetzt, diese angeschaut 
und hinterher erst seine dialektischen Formeln darnach 
eingerichtet. Allesamt befanden sie sich, wie auch nicht 
anders möglich, in den Banden der Geschichte und ge­
schichtlich entstandenen Rechts- und Staatsordnungen, mithin 
in der Relativität aller Dinge, während sie sich zum Absoluten 
zu erheben vermeinten. Dem Anscheine nach verfahren sie 
allerdings durchaus deduktiv, entwickeln sie das, was sie 
für Recht halten, aus einem „Prinzip". Thatsächlich je­
doch sind sie umgekehrt zu dem Prinzip erst aus positiven 
Rechtssätzen und -Instituten, freilich nach willkürlicher Aus­
wahl, gelangt. Dafs von ihren Betrachtungen rein garnichts 
für die Philosophie des positiven Rechts abgefallen sein sollte, 
ist unter diesen Umständen doch nicht wohl denkbar. Damit 
a l l e ihre Prinzipien und Postulate, der g e s a m t e Inhalt ihrer 
Systeme zu Naturrecht, Vernunftrecht u. dgl. werde, müssen sie 
selbst ihn erst noch unter einen bestimmten Gesichtswinkel 
rücken: erst wenn und soweit jene Denker das, was sie als 
Konsequenz ihrer Ideen fordern, als R e c h t für hier oder dort 
oder überall bezeichnen, trotzdem es juristisch nicht Recht 
ist, und des widersprechenden Rechtes Rechtsqualität be­
mängeln, trotzdem es juristisch Recht ist — erst dann und 
nur soweit fallen sie aus der Rechtswissenschaft in die freie 
Rechtskonstruktion, aus der Rechtsphilosophie in das Natur­
recht. 

B e r g t o l i m , Jniispr. u. Rechtspliilos. I. 9 
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Genau so steht es noch heute. Rechtsphilosophie und 
Naturrecht werden nicht blofs miteinander verwechselt, son­
dern auch in dem einzelnen litterarischen Produkt durchein­
ander gemischt. An der einen Stelle sucht der Autor etwa 
die Natur des Rechts u. s. w. klarzulegen: das ist Rechts­
philosophie und soll es auch, wenigstens hinsichtlich der­
jenigen Partien des positiven Rechts, die seine Billigung 
haben, nach der Absicht des Verfassers sein. An andern 
Stellen dagegen negiert er direkt oder indirekt die volle 
Rechtsnatur des übrigen, ihm mifsfallenden Rechts, wobei er 
den Anspruch erhebt, dafs das richtige Recht aus der von 
ihm selbst mehr oder weniger deutlich bezeichneten Quelle 
zu entnehmen sei: das ist, wie vorsichtig er auch den fatalen 
Ausdruck umgehen möge, Naturrecht.8 

Die Litteratur weist nur zu viele Beispiele dafür aufj in 
wie kunstfertiger Weise diese Vermischung oft betrieben wird. 
Für mich aber folgt aus der leidigen Gepflogenheit, Rechts­
philosophie und Naturrecht mit einander zu verquicken, die 
Nötigung, nicht nach den beliebten Schlagwörtern oder gar 
blofsen Büchertiteln, sondern nach dem Bücherinhalt zu 
unterscheiden d. h. aus dem ganzen Gedankeninhalte jedes 
einzelnen WTerkes die etwaigen naturrechtlichen Ingredienzen 
auszuscheiden.51 

Das Reagens zu diesen Experimenten besteht in dem 
Begriff des Naturrechts. 

b. Um nunmehr den B e g r i f f de s N at u r r e c h t s in 
p o s i t i v e r Weise zu bestimmen, so verstehe ich darunter, 
im Anschlufs an die eigenen Erklärungen alter und neuer 
Naturrechtsphilosophen lw, jede Vorstellung von einem Recht, 

s Vgl . auch weiter unten 5j 8. 
9 Mit dein liest, er sei beschaffen wie er wolle, habe ich mich in dieser 

Abhandlung durchaus nicht zu befassen. Vgl . auch S. 137, Note 1 2 . 
1 0 A h r e n s , Naturrecht § 1, 6. Aufl. I S. 1 z .B. definiert sein Naturrecht 

als „ein von willkürlichen Satzungen unabhängiges, in einer höhereu sitt­

lichen Lebensordnung gegründetes Recht, welches als Mafsstab zur Beur­

teilung der bestehenden Verhältnisse und Einrichtungen und als Rieht-
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das von menschlicher Satzung unabhängig ist. Man denkt 
sich darunter herkömmlicher Weise Rechtssätze oder wenig­
stens allgemeine Rechtsgrundsätze, die ohne Zusammenhang 
mit den nächsten Quellen des positiven Rechts dasind, aber doch 
in Rechtsfragen, namentlich wenn das positive Recht nicht aus­
reicht oder Mifsachtung verdient, und in Rechtsbildungs­
fragen, etwa als verbindliche Direktiven für den Gesetzgeber, 
zur mafsgeblichen Belehrung heranzuziehen sind. Jedenfalls 
soll das Naturrecht etwas Normatives sein, dem au f se r dem 
positiven und, im Falle des Widerspruches seitens des letz­
teren, t ro t z des positiven Rechts eine verpflichtende Bedeu­
tung für Rechtsleben und Rechtsentwicklung gebühre. Wenn 
es nicht mindestens das sein will, was will es sonst sein? 

schnür für ihre weitere Ausbildung zu dienen bestimmt ist." Er bezeichnet 
es auch als „höheres Recht", als „Rechtsideal" (S. 5) u. s. w. Noch ent­
schiedener ist Desselben Betonung der Rechtsnatur des Naturrechts in 
v. Holtzendorffs Encyklopädie, 2. Aufl. Leipzig 1873 S. 3, wo er es nennt 
„ein von menschlichen Satzungen unabhängiges und in denselben nur un­
vollkommen erscheinendes Recht, welches seinen Grund in einer höheren 
sittlichen Wel t - und Lebensordnung hat und als Richtschnur zur Beurtei­
lung des bestehenden Rechts zu dienen bestimmt ist." Über A h r e n s ' Stellung 
zur Positivität des Rechts vgl. oben S. 52 Note. — Dafs diese Beziehungen 
zwischen dem Naturrecht und dem positiven Recht unklar sind und es 
wegen der Unlogik des ganzen Naturrechtsbegriffes stets sein m ü s s e n , wird 
nachzuweisen sein (III. Absch.). Es ist jedoch möglich, dafs manche Anhänger 
des Naturrechts mit der von mir zu gebenden Beschreibung seines begrifflichen 
Gehaltes nicht einverstanden sind. Auf diese bezieht sich natürlich auch 
nicht meine Kritik. Nur halte ich sie für verpflichtet, ihre Vorstellung 
davon dann so präcis im einzelnsten zu beschreiben, dafs man sie zu 
fassen im stände ist. Übrigens kommt es mir weniger auf die seitens der 
Naturrechtslehrer ex professo gegebene Definition, als vielmehr darauf an, 
welche Anwendung sie von dieser ihrer Idee gegenüber dem positiven 
Recht machen. Man könnte mir z. B. einwenden, das durch „Natur" näher 
bestimmte W o r t „Recht" gebrauche A h r e n s bewufst in Ermangelung eines an­
deren Ausdruckes in einem uneigentlichen Sinne, nach seiner Definition sei 
es n u r ein kritischer Mafsstab und Fortbildungsgedanke für das positive 
Recht. Hierauf würde ich erwiedern: wenn A h r ens ' Definition wirklich 

• noch Zweifel übrig lassen sollte — nach der Anwendung, die er von seinem 
Begriff Naturrecht in seinen Schriften macht, hält er selbst es für ein 
ganz ordentliches, noch dazu „höheres" R e c h t (vgl. unten § 9 Note 25). 

9 * 
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Ein Naturrecht statuiert also ein jeder, der die Existenz von 
Rechtsnormen (Rechtsprinzipien, -Dogmen, -Sätzen u. s. w.) 
behauptet oder stillschweigend voraussetzt, die nicht not­
wendig dem positiven Recht angehören, vielmehr auch ohne 
jede Basis in den Quellen dieses Rechts bezw. den letzteren 
entgegen irgendeine juristisch definierbare Geltung haben 
sollen. 

Die positivrechtlichen Normen haben eben diese ihre 
Eigenschaft durch einen geschichtlichen Vorgang erhalten, 
ohne den sie überhaupt nicht hätten geltendes Recht werden 
können. Sie sind entweder aus einem autoritativen Willen ent­
sprungen oder durch Thaten, jedenfalls durch einen objektiv 
nachweisbaren Werdegang zu dem geworden, was sie sind. Wer 
ihrer habhaft werden will, kann dies nicht anders als durch 
Schlufsfolgerung aus notorischen oder eigens erhärteten sinnen­
fälligen Thatsachen, welche den Inhalt des Rechtssatzes und 
den n ä c h s t e n Grund seiner Verbindlichkeit zu offenbaren 
geeignet sind. Das Recht ist allerdings nichts sinnlich Wahr­
nehmbares, es ist ein Gedankending, aber doch immer ein 
aus den äufsern Thatsachen eines Rechtsbildungsprozesscs 
heraus zu denkendes. Der Naturrechtssatz dagegen ist kein 
Produkt eines historischen Vorganges; er entstammt keinem 
Willen, der sich objektiviert hat, keinen Thaten, die recht­
bildend in die Erscheinung getreten sind; er ist keine Kon­
klusion aus Thatsachen der Rechtsproduktion: das Natur­
recht ist von selbst da, sobald man es zu denken sich nur 
vorsetzt. Ob man es aus der Vernunft, aus der ethischen An­
lage des Menschen, aus der göttlichen Offenbarung u. s. w. 
schöpft, ist dagegen für das Wresen des Naturrechts völlig 
unwesentlich. 

Statt dieser Reihe Antithesen über Naturrecht und posi­
tives Recht hätte schon die blofse scharfe Konstrastierung 
der Quellentheorie hüben und drüben hingereicht, um den 
Charakter des Naturrechts mit einem male und doch allseitig 
zu beleuchten, wäre nicht die Lehre von den Rcchtsquelleu, 
einstmals einfach und unbrauchbar, gegenwärtig unsäglich 
verworren und unbrauchbarer denn je. Mittels ihrer allein, 
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wenn sie selbst nur einigerrnafsen klar wäre, mufste sich das 
Eigenartige des Naturrechts: der prinzipielle Subjektivismus, 
zur Evidenz bringen lassen. Ja, sie würde nicht blofs das 
irrlichtelierende Wesen, sondern zugleich auch die wissen­
schaftliche Unmöglichkeit des Naturrechts aufdecken. Eine 
exakte Theorie der Rechtsbildung, eine jedes subjektive Ge­
lüste niederzwingende Methodik der Behandlung der Rechts­
zeugnisse — und mit den naturrechtlichen Abmüssigungen 
wäre es unter den Juristen ein für allemal zu Ende! Ja, es 
w ä r e Zur Zeit aber liegt die Sache leider so, dafs man 
seitens der Quellenlehre nicht nur keinen Dienst in Sachen 
exakte Jurisprudenz contra Naturrecht erwarten darf, sondern 
vielmehr umgekehrt erst auf Umwegen die juristische Un­
natur des „natürlichen Rechts" und aller seiner Abarten 
weitläufig demonstrieren mufs, um, wie für manches An­
dere, auch für eine befriedigende Theorie der Rechtsquellen 
und -Zeugnisse vor allen Dingen den unkrautüberwucherten 
Boden zu säubern. 

Vorläufig gibt es genug ernst zu nehmende Leute, Ju­
risten, die sich in der Annahme eines Naturrechts durch 
nichts beirren lassen. Was sie sich darunter denken, ist 
am besten daraus zu entnehmen, wie sie sein „Verhält­
nis" zum positiven sich vor- und Andern darstellen. Darin 
waltet nun eine grofse Mannigfaltigkeit ob. Bald ist es 
blofs das vorbildliche Recht, das im positiven ganz oder 
partieweise schlecht getroffen ist; bald etwas mehr, nämlich 
eine Instanz, von welcher die Legitimation des positiven 
Rechts als verbindliche Norm d. h. seine Rechtsqualität ab­
hängt. Ferner wird es auch als ein dem positiven Recht 
schlechthin feindliches, mit ihm praktisch rivalisierendes 
Recht aufgefafst, das wegen der Böswilligkeit oder Be­
schränktheit der Gesetzgeber resp. Richter nicht zu der ihm 
gebührenden Herrschaft gelangen kann, solange diese von 
dem mifsgestalteten positiven Recht usurpiert ist: das Natur­
recht ist also das wahre, echte und rechte Recht — das positive 
von alledem das Gegenteil. Endlich soll es auch kurzweg 
das „höhere" Recht über dem positiven, welches letztere 
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blofses Menschenwerk ist, jedenfalls selbst ein Recht sein. 
Die meisten Naturrechtsfreunde geben sich mit einem einfachen 
„Verhältnis" nicht zufrieden, sondern kombinieren mehrere 
dieser und wohl noch andere Verhältnisse; manche hinwieder 
quälen sich mit der Verfeinerung des angenommenen Ver­
hältnisses beider Rechte zu einander dermafsen ab, dafs die 
Art der Relation überhaupt nicht mehr recht zu ersehen ist; 
und noch andere schliefslich konstatieren einfach, dafs es, 
man möge sagen was man wolle, ein Naturrecht gebe, wel­
ches ein kompletes Recht sei, und lassen sich auf die not­
wendig sofort erfolgende Frage, wie denn diese beiden 
Rechte miteinander auskommen, garnicht ein. Das ist jeden­
falls das Klügste. Denn sämtliche Antworten müssen gänz­
lich mifsraten, weil die Problemstellung wegen der Disqualifika­
tion des einen Gliedes des „Verhältnisses", eben des Natur­
rechts , an sich gründlichst verfehlt ist. Zwischen einem 
Fleischundblut-Menschen namens Soundso in X . und dem 
Marmor-Menschen im Vatikan oder den Uffizien, der einen 
Halbgott, Sieger von Olympia oder sonstigen prächtigen 
Helden darstellt, gibt es nun einmal keinerlei Verhältnis. 
Warum mufs man auch durchaus eine schöne Statue zu 
einem „höheren" Menschen machen wollen! 

Wer Sätze des positiven Rechts zu gunsten eines ge­
dachten anderen Rechts wegdisputiert; wer die angeblichen 
Lücken eines positiven Rechtssystems mit Bestandteilen eines 
irgendwoher abgeleiteten nichtpositiven ausfüllt; wer über­
haupt Normen denkt, die Rechtssätze sein sollen und doch 
nicht dem gerade in Frage stehenden, wenngleich einem an­
deren Recht angehören 1 1 — der ist naturrechtsgläubig. Ob 

1 1 Nach v. Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, 2. Aufl. 
Leipzig 1885 S. 324 ff. ist Folgendes wirklich einstmals geschehen. Ein 
romanistisches Mitglied einer deutschen Spruchfakultät wies die Autorität 
des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches, dessen dem römischen 
Recht widerstreitende Bestimmungen in dem Falle zur Anwendung zu 
bringen waren, einfach mit der Behauptung zurück, dafs das Handels­
gesetzbuch gegen die Rechtsvernunft und das römische Recht nichts ver­
möge. Der Mann war ein Naturrechtler besonderer, aber ehemals, wie es 
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er solche Postulate systernweise zum Besten gibt, ob er 
sich nur gelegentlich zu ihnen bekennt, einerlei, wenn er 
nur da, wo Angelegenheiten des Rechts praktisch oder theo­
retisch in Frage stehen, mit ihnen wie mit Rechtssätzen ir­
gendwie operiert, so gehört er in die Kategorie der Natur­
rechtsjuristen. 

Für mich hat Naturrecht keinen anderen als den in 
Vorstehendem entwickelten Sinn. D i e s e Vorstellungen, deren 
weite Verbreitung nachzuweisen sein wird, sind die juristisch 
gefährlichen • d i e s e eben möchte ich aus dem Bereich aller 
und jeder Jurisprudenz, einschliefslich der Rechtsphilosophie, 
um das noch besonders zu betonen, vertrieben sehen. 

Was Einer sonst noch unter Naturrecht, Vernunftrecht 
u. s. w. alles verstehen sollte, indem er mit diesen und an­
deren gleichwertigen Ausdrücken Gegenstände seines eigenen 
Glaubens bezeichnet oder das Verfahren und den Aberglauben 
Anderer charakterisiert, kommt hier weiter nicht in Be­
tracht. 

Für ein spccifisch naturrechtliches Verfahren ist es vor 
allem nicht zu halten, wenn jemand die zur Rechtsbildung 
treibenden Kräfte in der „Natur des Menschen", er möge 
sich diese denken wie er will, sucht. Wer die Bedürfnisse, 
Empfindungen, Bestrebungen u. s. w. der menschlichen 
Gattung gleich als „Quellen" des Rechts bezeichnet, der ver­
wendet allerdings mifsbräuchlich einen bereits anderweitig 
vergebenen Terminus; er veranlafst Irrtum und Verwirrung 
und ist deswegen zu tadeln. Aber suchen darf man doch in 
der Natur des Menschen, wenn man dieser Abstraktion einen 
rechtsphilosophischen Wert beilegen zu können meint, nach 
den entfernteren Gründen und Faktoren der Rechtsbildung. 
Naturrechtlich und daher unstatthaft wird das Unternehmen 
resp. die Methode erst dann, wenn man, mit Überspringung 
jedes konkreten Rechtsbildungsprozesses, d i r e k t aus den 
etwaigen entdeckten Elementen der Menschennatur verbind­

scheint, weitverbreiteter Art , hätte jedoch wahrscheinlich gegen diese Be­

zeichnung protestiert. 
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liehe Prinzipien oder konkrete Dogmen des Rechts deduziert. 
Nicht so sehr wovon er ausgeht, als wohin er gelangt, ist 
dafür ausschlaggebend, ob jemand Naturrecht in meinem 
Sinne treibt. Glaubt man z. B., um sich die Entstehung des 
Rechts zu erklären, einen vorstaatlichen „Naturstand" oder 
„Naturzustand", einerlei welchen Charakters, annehmen zu 
müssen, so mag das noch so nutzlos sein, naturrechtlich — 
wenn wir von dem Wortklange absehen — ist daran nichts. Wie 
man die Lehre.vom „Naturstande" verwerfen und doch ein 
Naturrechtsphilosoph sein kann, so kann man umgekehrt ein 
solches Vorstadium aller Rechts- und Gesellschaftsordnung 
als geschichtliches Faktum oder auch als blofsen Denkbe-
hclf statuieren, ohne deswegen naturrechtlicher Denkweise 
verfallen zu müssen. 

Ebensowenig braucht dies der Fall zu sein, wo man 
einen allgemeinen Grund dafür, dafs das Recht verbindlich 
d. h. eben Recht ist, aufzustellen unternimmt. Vorausgesetzt 
natürlich, dafs die Ableitung, wenn sie mittels vorgefafster 
Begriffe geschieht, nicht auf das Resultat hinausführt, dafs 
durch Anwendung der Erklärungsweise geltendem Recht 
diese seine Eigenschaft abgesprochen wird oder aber Sätze 
ohne Rechtsnatur als Recht eingeführt werden. Unter dieser 
Bedingung darf man die Verbindlichkeit des Rechts auf alle 
mögliche Gründe zurückzuführen suchen, unter anderem 
auch auf den stillschweigenden „Vertrag", den „allgemeinen 
Willen", den „Volksgeist", auf die „Macht des Stärkeren", 
die „Anerkennung", die „Mitwirkung Aller". Wer hierdurch 
an gewisse Konstruktionsversuche solcher Rechtsphilosophen 
erinnert wird, die auf ihre Bücher den Titel Naturrecht 
schrieben, mag alles, was gegen jene vorgebracht worden, 
in diesem Falle gleichfalls zutreffend finden und seinerseits 
verwerten, um die Unzulänglichkeit und Irrtümlichkeit auch 
dieser Erklärungsversuche zu beweisen. Aber naturrechtlich 
sind dieselben deswegen allein noch nicht zu nennen. 

Überhaupt darf mau doch nicht in jeder Fragestellung 
und Demonstration nach Art der alten Naturrechtsphilosophen 
auch gleich ein Recidiv in die eigentliche naturrechtliche 
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Erbsünde vermuten. Eine Konstruktion, die nicht klar im 
klaren Gesetz wurzelt, ist gleichfalls noch nicht dafür anzu­
sehen. Sie darf den ärgsten Fehlgriff bedeuten und reich­
lich den Spott verdienen, mit dem man derartige „natür­
liche" Konstruktionen gegeiselt hat. Nur wenn die dabei 
angewendete Methode die Unterschlagung eines positivrecht­
lichen Satzes oder die Unterschiebung subjektiver Meinungen 
an die Stelle eines solchen zur Folge hat, liegt mehr als 
fahrlässiges Fehldenken oder doktrinelle Verranntheit, liegt 
naturrechtliche Korruption vor. Ein Gleiches gilt, so oft 
auch in dieser Beziehung bewufst und unbewufst gefrevelt 
werden möge, hinsichtlich der Bildung von Begriffen und 
Aufstellung von Definitionen.12 Mittels der Begriffe strebt 

1 2 Allerdings bedeutet es, seitdem die Naturrechtsschulen vind einige 
ältere gröbere Formen des Naturrechts in Verruf geraten sind, bei vielen 
Schriftstellern (ich nenne beispielsweise aus allerjüngster Zeit J e l l i n e k , 
Gesetz und Verordnung, Freiburg i. B. 1887 S. 215 ff. N o t e 8 ; H a e n e l , 
Studien zum deutschen Reichsstaatsrecht, II , 2 Berlin 1889, S. 207 ff.; 
G u m p l o w i c z in d. Zeitschr. f. d. Privat- u. öff. Recht X V I I [1890] 
S. 186; B i n d i n g , Die Normen u. s. w. I, 2. Aufl. S.CO Note 16, S. 101; 
L a m m a s c h in d. Krit. Vierteljahrsschr. f. Gesetzgeb. X X X I I (N. F. XIII) 
1890 S. 544 ff. u.s.w.) j e d e s m a l ein schlechthin abfälliges Urteil, wenn sie 
von einem Begriff behaupten, er sei natnrrechtlicher Herkunft, oder von einer 
Doktrin, sie sei ein Überrest des Naturrechts, klänge wenigstens wie Natur­
recht u. s. w. Es scheint also wirklich, als lebten wir „in dem seltsamen Zu­
stande, dafs es in vielen Kreisen geradezu als contra bonos mores für 
einen Juristen gilt, noch irgendeine, wenn auch nur platonische Verbindung 
mit dem stark kompromittierten Naturrecht zu unterhalten" ( Z i t e l m a n n , 
Über die Möglichkeit eines Weltrechts, [sep. aus d. Allg. österr. Gerichtsz.] 
Wien 1888 S. 4). Indessen sind doch nicht a l l e Begriffe, Konstruktionen und 
Lehren sämtlicher Juristen und Philosophen, die man als Naturrechtslehrer 
i. e. S. zu bezeichnen und in mehrere Schulen zu verteilen pflegt, allein schon 
dadurch, dafs sie von jenen aufgebracht worden, als irrtümlich und unwissen­
schaftlich erwiesen (vgl. auch oben S. 121 ff.). Mit einem tadelnden Beige­
schmack dürfte also das Prädikat „naturrechtlich" nicht gebraucht werden, 
wenn es nur soviel wie „ans jenen (Naturrechts-)Schulen stammend" besagt, 
wohl aber wenn es, wie ich es hier definiere, sich bezieht auf eine eigen­
artige unwissenschaftliche Denkweise in juristischen Dingen, die freilich 
bei den Angehörigen der genannten Schulen in hervorragendem Mafse aus-
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die Wissenschaft die Unermefslichkeit der juristischen That­
sachen zu bewältigen. Sie wird sich dabei die gröfsten Freiheiten 
nehmen dürfen und gewifs auch manchen gänzlich unfrucht­
baren Begriff formen — nur direkt gegen dasjenige po­
sitive Recht, für welches der betreffende Begriff Giftigkeit 
zu haben beansprucht, darf sie keinen bilden wollen. Eine 
Definition hinwieder stellt den umgekehrten Denkprozefs wie 
die Begriffsbildung dar: letztere zieht alle einzelnen Merk­
male zum Begriff zusammen, die Definition dagegen legt den 
Begriff in seine sämtlichen Merkmale auseinander. Daher 
wird eine Definition, sie sei noch so mangelhaft, nur in dem 
Falle mit Grund eine naturreehtliche genannt werden dürfen, 
wenn sie bei der Einschmuggelung rechtsfremder Dinge in 
das positive Recht mithilft. Hierzu mufs sie allerdings viel­
fach herhalten. 

Wie mit Konstruktion und Begriffsbildung, so steht es 
auch hinsichtlich des Generalisierens, der analogen Aus­
dehnung und überhaupt aller Auslegung und Umformung 
der Aussagen, welche die Zeugnisse über das Recht machen. 
Gewifs werden bei diesen Operationen in zahllosen Fällen 
Seitensprünge in ein Naturrecht ausgeführt und bei der un­
widerstehlichen Neigung der Meisten, das geltende Recht 
nach dem eigenen Besserwissen zu veredeln, immer wieder 
ausgeführt werden. Aber der Vorwurf der Naturrechtlerei 
wird da auch nicht selten ganz grundlos erhoben. In lehr­
haften Auseinandersetzungen ist das Generalisieren nicht zu 
vermeiden und der Gebrauch abgekürzter Redeformen ist 
auch aufserdem statthaft. Wenn man z. B. die Prinzipien 
des heutigen Strafprozesses, das Wesen des Budgetgesetzes 
nach modernem Recht u. s. w. erörtert, braucht man, wo 
kein Irrtum in dieser Hinsicht bei dem Leser zu befürchten 

gebildet erscheint. Makulierend ist es also für Begriffe, Konstruktionen 

u.s.w. nicht, wenn sie irgendwelche Berührungspunkte mit den entsprechen­

den Lehren der Autoren aus der Glanzperiode des Naturrechts zeigen, son­

dern nur, wenn die Berührungen speeifisch naturrechtliche Elemente be­

treffen. Das Brauchbare darf eben jede Wissenschaft nehmen, wo sie es 

findet, auch von Scholastikern und zünftigen Naturrechtslehrern. 
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ist, nicht gleich bei jedem Satze die vorausgesetzten geogra­
phischen Beschränkungen anzuführen; die Behauptung, dafs 
Darlehen so und so bezahlt werden müssen, ist deswegen 
noch kein Naturrecht, weil kein Paragraph eines Gesetzes 
über Schuldverhältnisse dazu citiert worden u. s. w. 

Eine nicht seltene Erscheinung ist es ferner, dafs zwei 
Juristen sich gegenseitig naturrechtlichc Neigungen vorwerfen, 
weil sie aus den nämlichen Quellen ganz verschiedene Gesamt­
eindrücke vom Recht entnehmen. Jeder glaubt dann leicht 
vom Andern, er müsse willkürlich aus eigener Erfindung 
etwas hinzugesetzt haben, während sich doch selbst die 
gegensätzlichsten Auslegungen oft aus dem Umfang und der 
verwickelten Natur des Objektes erklären liefsen.1 8 Bei 
schwierigen Analogieschlüssen zumal kann man die ange­
wendete Methode nicht selten vorschnell verdächtigt sehen. 
Allerdings werden da axiomartige Prämissen, Lehnsätze aus 
anderen Wissenschaften, praktische Lebensregeln und eigene 
Einsichten mannigfacher Art eingeführt werden müssen. 
Aufserdem ist ein gewisses juristisches Gemeingefühl, wenn 
man will: der juristische Takt, hier lebhaft mitbeteiligt. Fehlt 
es in dieser Hinsicht, so ist die Gefahr, über die äufsersten 
Grenzen des positiven Rechts hinüber in naturrechtliche 
Sphären zu geraten, sehr grofs. Ob man ihr aber erlegen 
ist, dafür ist nicht das Endergebnis des Syllogismus, 
welches trotz allem sogar gebilligt werden mag, sondern die 
verkehrte Methode mafsgebend. „Die wissenschaftliche Ver-
irrung liegt nicht in den unrichtigen Resultaten, sondern in 
der unrichtigen Methode." 1 4 Eine solche liegt aber jeden­
falls dann vor und kennzeichnet das Verfahren als natur­
rechtliches, wenn die zur Auslegung herangezogenen Hilfs­
sätze so behandelt werden, als seien sie selbst Rechtsprinzipien 
resp. Rechtssätze, während ihr Inhalt nur aus sittlichen oder 
politischen Überzeugungen, Ansichten Uber Motive und 
Zwecke menschlicher Einrichtungen, Erfahrung in betreff 

1 8 Vgl. auch R Leonhard in der Zeitschr. f. deutschen Civilprozefs, 

XI (1887) S. 132. 
1 4 H. Brunner in der Jenaer Litteraturzeitung, 1876 Nr. 32 S. 501. 
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der Wirkungsweise dieser oder jener Mafsregel u. s. w. be­
steht. Trägt man sein subjektives Wähnen so vor als sei es 
Bestandteil des objektiv verbindlichen Rechts, behandelt man 
„Vernunft", „Menschenwürde", „Gemeinwohl", „Bedürfnis 
des Verkehrs" und Gott weifs was alles als u n m i t t e l b a r e 
„Quellen" giltiger Rechtssätze — dann irrt man nicht mehr 
einfach, was menschlich und verzeihlich ist, sondern begeht 
eine Verirrung nach naturrechtlicher Methode, wofür es unter 
wissenschaftlichen Juristen keine Nachsicht geben sollte. 

Endlich wäre zu bemerken, dafs der naturrechtlicheii 
Ketzerei selbstverständlich nicht so ohne weiteres ein jeder 
schuldig ist, der, mit dem positiven Recht irgendeines Rechts­
kreises unzufrieden, dasselbe kritisiert. Und wer unberufen 
seine Ansichten über die nach Inhalt oder Umfang zu er­
strebenden Änderungen des Rechts vorträgt, möge sich da­
durch nach Herzenslust kompromittieren, ist aber deswegen 
noch kein Vertreter eines Naturrechts. Wohl aber sind dies 
beide, der Kritiker wie der Reformator, wenn sie den Mafs-
stab der Kritik für das eigentlich geltende Recht unter­
schieben resp. das zu erhoffende für ein bereits wirksames 
und anzuwendendes Recht ausgeben, ja wenn sie auch nur 
im allergeringsten prätendieren, das, was nach ihrer Meinung 
besseres Recht wäre, weil es mit irgendeiner für sie mafs-
gebenden „Idee" oder dergl. übereinstimmt, legitimiere sich 
hierdurch bereits zur Konkurrenz mit dem noch giltigen, aber 
von ihnen verworfenen Recht. 

D e m W e s e n nach n a t u r r e c h t l i c h i s t , um das 
Ergebnis dieser ausführlichen Beschreibung zusammenzu­
fassen, j e d e V o r s t e l l u n g v o n e i n e m R e c h t , das 
n i c h t mi t dem p o s i t i v e n S a t z für S a t z , I n s t i t u t 
für I n s t i t u t — meinetwegen „Idee" für „Idee" — i d e n ­
t i s c h s e i n , t r o t z d e m a b e r d e n A n s p r u c h h a b e n 
s o l l , e twas für das R e c h t s l e b e n in n ä h e r e r o d e r 
e n t f e r n t e r e r W e i s e M a f s g e b e n d e s und z w a r g e ­
r a d e nach A r t des R e c h t s M a f s g e b e n d e s zu b e ­
d e u t e n . Naturrecht treibt mithin, wer eine solche Idee von 
einem Recht, das kein Produkt eines aus äufseren That-



sachen erkennbaren, also geschichtlichen Bildungsprozesses 
innerhalb des Rechtskreises, für den es gelten soll, sondern 
seines eigenen Bewufstseins, Nachsinnens oder Wunsches ist, 
hegt und seine Ansichten über Umfang und Inhalt der im Leben 
für die Individuen, die Obrigkeit, den Staat selbst rechts­
verbindlichen Normen dadurch beeinflussen läfst. Ob er 
diese seine Rechtsvorstellung mit einem Namen benennt oder 
aber als unbenannte Gröfse in juristisch seinsollende Deduk­
tionen hineinspielen läfst, ob er ihre Rechtsqualität offen als 
solche behauptet oder nur subintelligieren läfst, macht dabei 
keinen Unterschied. Es kommt auf die Sache an, und 
de r S a c h e nach b e s t e h t n a t u r r e c h t l i c h e M e t h o d e 
ü b e r a l l , wo d i e b e h u f s B e u r t e i l u n g e i n e r R e c h t s -
f r a g e e r f o r d e r l i c h e N o r m aus s u b j e k t i v e n Ü b e r ­
z e u g u n g e n s ta t t aus o b j e k t i v e n E r k e n n t n i s ­
mi t t e ln des g e w o r d e n e n R e c h t s o d e r a b e r aus 
den Q u e l l e n e i n e s f r e m d e n R e c h t s g e b i e t e s s ta t t 
aus den e i n h e i m i s c h e n g e s c h ö p f t wi rd . 

Dies das Wesen des Naturrechts, wenn man will: der 
gleichartige Kern der Naturrechte jeder Art und Form. Nur 
so, wie hier geschehen, darf der Begriff des Naturrechts ge-
fafst werden, wenn in ihm sämtliche bisher aufgetretenen 
und noch künftig erscheinenden Äufserungen der e inen 
Naturrechtsidee sollen untergebracht werden können. In 
diesem, zugleich einen Tadel der wissenschaftlichen Denk­
weise implizierenden Sinne allein bildet Naturrecht die eine 
Seite der dualistischen Rechtslehre (S. 109 ff.) und also den 
Gegenstand dieser Untersuchung. 1 6 

1 6 Zum Schlufs kann und mufs ich mich endlich mit der Ansicht 
S t a m m l e r s über das Naturrecht auseinandersetzen. Seine bereits (S. 111 
N o t e 6 u. S. 113 N o t e 1 2 ) erwähnte Festschrift „Über die Methode der geschicht­
lichen Rechtstheorie", Halle 1888, greift jedem Juristen ans Herz; ich darf hier 
voraussetzen, dafs jeder sie gelesen hat. Es thut Einem wohl, unter den 
zahlreichen blofs gutgemeinten Betrachtungen „Über" dieses und jenes, 
welche unsere rechtsphilosophischen Beklemmungen fortwährend steigern, 
ohne die Stelle aufzuzeigen, von der aus ihnen mit der Zeit abgeholfen 
werden könnte, einmal auch einer Arbeit zu begegnen, die ein paar 
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schwankende Angstfragen der Rechtsphilosophie vorurteilslos wenigstens 

zum Stehen zu Illingen sucht, um an ihnen die Insuffizienz der Theorie 

der älteren Historiker von einer neuen Seite zu erweisen. Wundert mich, 

dafs bisher kein unbedingter Anhänger derselben den Handschuh für die Väter 

seiner Schule aufgenommen hat. Freilich vermag ein so durchlöcherter 

Harnisch wie ihre Lehre von der R e c h t s b i l d u n g keinen Schutz gegen 

die spitze Stahlklinge des scharfsichtigen Dialektikers zu gewähren; aber 

vielleicht liefse sieh mit dem mächtigen Flamberg Recht sbegr i f f und 

B e g r i f f d e r W i s s e n s c h a f t etwas wider ihn ausrichten? Sind denn gar 

keine Partisanen des reinen Historismus mehr vorhanden , die sich durch 

St.'s Schrift provoziert fühlton? Mich hat sie weidlich schwitzen machen. Je 

bedeutsamer und interessanter sie ist, um so mehr thut es mir leid, dafs ich 

mich nicht gleich an dieser Stelle über ihren gesamten Inhalt verbreiten 

darf. Nun sehe ich aber in St. mehr als einen einzelnen denkenden 

Rechtsgelehrten, der mit ernstem Bemühen nach Erkenntnis ringt: ich sehe 

in ihm den Sprecher einer zahlreichen Gemeinde von Juristen, die sich 

weder durch die Dogmen der Historiker, noch durch Naturrechtspbilosophie 

beruhigen lassen und daher der quälenden Zweifel um die wichtigsten 

Fragen unserer Wissenschaft nicht ledig zu werden vermögen — ganz so 

wie ich selbst. Von dieäein Publikum wünsche ich meine Ansicht ver­

standen und gebilligt zu sehen, nicht von den Fertigen, für die es keine 

Probleme mehr gibt. Ich werde mich daher mit den hierhergehörigen Aus­

führungen St.'s eingehender beschäftigen. 

Nach St. ist d i e n a tu r r e c h t l i e h e F r a g e s t e l l u n g (S. 34, 36, 41 , 

wörtlich S. 38) die: „Ob es einen allgemeingiltigen Bestimmungsgrund für 

die Recht Setzenden gebe, welcher als Idee, obzwar kein ihr in der Er­

fahrung entsprechender Gegenstand aufgewiesen werden könne, als Richt­

schnur und Ziel erweisbare Geltung hätte?" und N a t u r r e c h t a l s D o k t r i n 

bedeutet (S. 29): „eine wissenschaftliche Untersuchung darüber, was als 

a priori feststehender Zielpunkt und Mafsstab für alles Recht sich angeben 

und formulieren lasse." Dieselbe verlange jedoch (S. 37) nicht notwendiger 

Wei se „dafs gewisse Rechtssätze oder ein bestimmtes Rechtssystem j e t z t 

und ü b e r a l l eingeführt werden sollten, sondern nur, dafs ein f e s t e s Z i e l 

für die Rechtssetzung in das Auge gefafst werde. Soweit sich dieses for­

mulieren und beweisen läfst, mufs es freilich von objektiver Giltigkeit 

sein; und dafs sehr viele Menschen es nicht eingesehen haben und wissen, 

ist für die Wahrheit desselben ebenso gleichgiltig, wie für das System des 

Kopernikus die Frage nach seinem thatsächlichen Bekanntsein." Unter 

dem Namen „Naturrecht" werden aber sehr zahlreiche von einander ab­

weichende Theoreme zusammengefafst; allen gemeinsam ist (S. 29) nur das 

Eine „dafs sie nach einem a l l g e m e i n g i l t i g e n und n o t w e n d i g e n 

Prinzip für a l l e s Recht durch das Mittel der V e r n u n f t e r k e n n t n i s 

suchen. Dies ist zugleich dasjenige, was sie von allen auf dem Boden der 

g e s c h i c h t l i c h e n Rechtstheorie stehenden Erörterungen trennt." Über 
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die Sache selbst, nämlich das durch Vernunft gefundene allgemeingiltige 
und notwendige Prinzip, will St. noch nichts ausmachen (S. 29) , wie er 
überhaupt der Ansicht ist, die von ihm der Frage gegebene Fassung lasse 
„die Möglichkeit, unabhängig von der Erkenntnis geschichtlichen Rechts 
i n h a l t l i c h etwas über das Recht auszumachen, ganz dahingestellt" (S. 14). 

Diese letztere wohlbedachte Beschränkung kann, scheint mir, St. 
nicht viel nützen. W e r seine beiden Sätze über das Wesen der Naturrechts­
doktrin acceptiert, der hat vor allem diese „naturrechtliche Fragestellung" 
nicht, wie die Historische Schule, als aufserhalb der strengen Rechtswissen­
schaft liegend und daher für sie gleichgiltig abgelehnt, sondern zugelassen; der 
hat ferner bereits auf dieselbe eine bejahende Antwort gegeben, denn sonst 
könnte er nicht einer ernsthaften Doktrin zumuten, darnach „was als 
a priori feststehender Zielpunkt u. s. w. sich angeben und formulieren lasse", 
zu suchen; der hat endlich in diesem selben „was", solange er es noch sucht, 
eine noch unerschlossene, jedoch mögliche Erkenntnis, falls er es gefunden 
aber eine erschlossene Erkenntnis — w e l c h e n I n h a l t e s ? 

W e n n die Fragestellung eine naturrechtliche und die Richtung 
der Forschung eine naturrecht liehe ist, so kann das Ziel resp. Ergebnis 
der nach bejahter Frage ausgeführten Forschung nur s. v. v. m a t e r i e l l e s 
N a t u r r e c h t sein, d. h. das, was ich meinerseits durch diese ganze A b ­
handlung schlechthin Naturrecht (nicht Fragestellung, Doktrin, Methode, 
rechtsphilosophische Schule, Litteratur n. s. w., sondern ein Komplex von an­
geblichen Rechtsprinzipien, Rechtsnormen oder dergl.) nenne und in diesem 
§ 2 zur genüge beschrieben habe. Hierauf, gerade auf d i e s e n Ab-
schlufs des aus einer gewissen Fragestellung, einer gewissen Forschungs­
weise und einer gewissen Art des Ergebnisses sich zusammensetzenden 
naturrechtlichen Denkprozesses kommt alles an. Ich sehe aber nicht, wie 
man dem logischen Zwange, genau d i e s e n Abschlufs zu vollziehen (oder 
seine Vollziehung Anderen freizugeben), entrinnen könnte. Es nicht thun, 
heifst aufserdem einfach auf das einzige Mittel, die Historische Schule des 
Irrtums in ihrer H a u p t t h e s e zu überführen, verzichten. Man kann der 
historischen Rechtstheorie eine feine Fragestellung nach der anderen, eine 
verheifsungsvolle Methode nach der anderen gegenüberstellen und es wird 
sie keine erschüttern. Erst wenn man ihr eine Norm oder einen Satz, der 
ein R e c h t s s a t z und doch nicht g e s c h i c h t l i c h e n t s t a n d e n e s d. h. 
p o s i t i v e s R e c h t ist, wirklich vorzuführen im stände sein wird, erst 
dann ist ihr Lebensnerv getroffen. Möge man immerhin die wunderbarsten 
Flüssigkeiten mischen und sieden und sie endlich zu einem festen Körper 
verdicken — solange nicht ein lebendiger Homunculus wirklich der Retorte 
entsteigt, braucht sich niemand in der bisher giltigen Annahme über Men­
schenerzeugung beunruhigt zu fühlen. 

Die Historische Juristensehule hat allen ihren sonstigen Lehren voran­
gestellt die Hauptlehre: nur das ist Recht, was in einem geschichtlichen 
Werden wirkliches Recht geworden ist, und dieses fundamentale Dogma 
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entgegengesetzt jedweder Doktrin, die den Mafsstab für ihre Vorstellungen 

von Recht und Unrecht anderswoher als von jenem positiven Recht resp. 

den Mafsstab für den Rechtsbestand des positiven Rechts aus einem „hö­

heren" Recht entnimmt d. h. Naturrecht in meinem Sinne ist. In dieser 

kurzen Formel der Kontraposition ist überall das W o r t Recht scharf zu 

betonen und es ergibt sich die Alternative: entweder man spricht den zu 

erschliefsenden oder bereits erschlossenen Erkenntnissen einer solchen 

Doktrin die Eigenschaft (nicht blofs den Namen!) von Rechtsprinzipien 

R e c h t s n o r m e n u. s. w. zu — oder man begibt sich des Widerspruches 

gegen den Kernsatz der geschichtlichen Rechtstheorie. 

Aus diesem Dilemma gibt es keinen offenen Ausweg. Nun kämpfen 

aber in uns unablässig zwei Mächte miteinander. Die eine ist der Wunsch, 

es möge in dem verbindlichen Recht auch stets das ideal Gerechte, Gute und 

Vernünftige verwirklicht sein, wobei wir jedoch nicht übersehen, dafs dies 

leider gar subjektive Urteile sind. Die andere ist die Einsicht, dafs die 

wirkliehe Rechtsordnung doch gelten und sich nach Kräften bewähren mufs 

auch gegen denjenigen, der die Trefflichkeit derselben im einzelnen oder 

ganzen nicht zugesteht. Güte des Rechts und specifiscb rechtliche Verbind­

lichkeit des Rechts (vgl. oben S. 59 ff. Note *) sind eben nicht ein und das­

selbe — eine Diskrepanz, in welcher scbliefslich die Wurzel der ganzen Na-

turrechtlerei zu suchen ist! Neigen wir uns der i d e a l i s t i s c h e n Doktrin 

des Naturrechts zu, so können wir freilich alle unsere edlen Empfindungen, 

Vernunfterkenntnisse, praktischen Einsichten u. s. w. unter juristischen 

Titulaturen zur Geltung bringen. Aber wenn dieselben, kaum gedacht und 

formuliert, sogleich zu dem würden, was zu sein ein jeder Naturrechtssatz 

schon dem Namen nach prätendiert, nämlich Recht — was wäre die Folge 

rücksichtlich des positiven Rechts? Vergessen wir nicht über unseren Ideen 

die Thatsache, dafs etliche Millionen ebenso aufgeklärte Menschen am 

Ende doch auch ganz respektable „natürliche" Rechtsvorstellungen total 

differenten Inhaltes haben könnten! Billigen wir dagegen die r e a l i s t i s c he 

Doktrin, so befinden wir uns in der peinlichen Lage , auch das nieder­

trächtigste Gesetzesrocht, sofern es nur formell korrekt erzeugt ist, 

als verbindlich anerkennen zu müssen. Einen Ausweg gibt es da, wie ge­

sagt, nicht, d. h. nicht für den g a n z e n Menschen mit all seinem Denken, 

Fühlen und Begebren. W i e wäre es aber, wenn sich das Individuum 

spaltete? Die eine Hälfte desselben mit dem Menschenfreund, Weltver­

besserer, Politiker und namentlich dem Gesetzgeber in ihm könnte ja allen 

Idealen nachstreben; die andere würde ihn als rechtsunterthänigen Bürger, 

als Beamten, als J u r i s t e n , falls er ein solcher zu sein übernommen, um­

fassen und der mit diesen Eigenschaften verknüpften Pflicht, die eigene 

Vernunfterkenntnis von der Aussage des Rechts fein säuberlich zu trennen, 

gerecht werden können. 

Und nun frage ich: was thut denn jede ausschliefslich auf dem 

Boden des positiven Rechts stehende Theorie, die der S a v i g n y und 
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P u c h t a mitinbegriffen, Anderes, als dafs sie diese Scheidung aus dem 
Subjekt in die Objektivität überträgt? Gleichwie sie dag Recht abklärt aus 
dem Chaos der unzähligen Normen, Regeln, Maximen der verschiedensten 
Art, die im Leben gelten oder gelten möchten, ohne doch das einzelne 
Subjekt absolut zu binden, so sondert sie die Wissenschaft des Rechts aus 
der Gesamtheit der alles mögliche Normative betreffenden systematisierten 
und nichtsystematisierten Erkenntnisse aus. So kurzsichtig waren aber 
die Begründer der Historischen Schule nicht, dafs sie behauptet oder 
auch nur gedacht hätten, alles positive sei auch gutes, gerechtes, vernünf­
tiges Recht, alles Recht, das seit tausend Jahren oder einem Tage gilt, 
sei in dem Sinne „ h e i l i g " , dafs es auch für alle Ewigkeit Recht bleiben 
müsse. Für den Positivisten bedeutet Heiligkeit des Rechts genau das 
nämliche, was für jeden sonst: es ist, weil es heute Recht ist, heute zu 
respektieren — morgen mag man es absehaffen, wenn man Grund, Befugnis 
und Kraft dazu besitzt. W i r sehen sehr wohl, dafs man das Recht ver­
bessern kann und mufs, und haben garnichts dagegen einzuwenden, dafs 
man einen Teil der Politik, sofern hierunter Maximen der Kunst, die ge­
sellschaftliche Ordnung und Wohlfahrt zu erhalten und zu steigern, ver­
standen werden, auch R e c h t s p o l i t i k nenne. Aber R e c h t s w i s s e n s c h a f t 
und Rechtsphilosophie nennen wir sie nicht und ihre Motive, Ideen, 
Zwecke nicht R e c h t . Das verwerfliche Recht bezeichnen wir als M i f s -
recht, während der richtige Naturrechtsphilosoph daran zu erkennen ist, 
dafs er es, eben weil seine „Vernunfterkenntnis" das „wahre" Recht ist, 
als N i c h t - R e c h t qualifiziert; ja mancher, der seine subjektivste Über­
zeugung ohne weiteres heiligspricht, mifsachtet die Sprache so gründlich, 
dafs er in einem solchen Falle einfach Unrecht sagt. 

Kehren wir jetzt zu dem zurück, was S t a m m l e r die „ n a t u r r e c h t ­

l i c h e F r a g e s t e l l u n g " nennt. W i r sollen dieselbe nicht ignorieren, 

nicht glauben, dafs sie aus der W e l t verschwinde, wenn die Juristen über sie 

schweigen (S. 41 ff.). Ich habe den besten Willen sie zu verstehen, um zu ihr 

meinerseits Stellung nehmen zu können; ich verlange nur, dafs die Frage 

auch bestimmt formuliert werde und innerhalb einer sie betreffenden zu­

sammenhängenden Deduktion durchweg den gleichen Sinn bewahre. Hier 

sind die Worte auf die Goldwage zu legen! Die specifisch naturrechtliche 

Frage lautet: O b d a s , w a s R e c h t i s t , a u c h R e c h t s e i ? Sie steckt 

bei St. in den Sätzen: „Die äufserste Frage, die dem Rechtsgelehrten 

nahen kann, ist die nach dem Rechte seines Rechtes. Vor welchem 

Richterstuhle kann dies ausgemacht werden? W i e soll das Prozefsver-

fahren sein, um es festzustellen?" (S. 14; die Worte „Recht seines Rechtes" 

wiederholen sich S. 61.) Dementsprechend gebraucht er auch die Wendung 

„Berechtigung der rechtlichen Satzungen" (S. 15, 20). Jede zu Ende geführte 

Naturrechtsdoktrin (vgl. diese Note oben S. 143) gibt auf diese Frage eine 

Antwort, in welcher sie ein Rechtspr inz ip , resp. eine Reihe von Ant­

worten, in welchen sie ebensoviele R e c h t s s ä t z e aufgestellt zu haben be-
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